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Vorwort

Diese Forschungsarbeit ist die in wenigen Punkten überarbeitete Fassung mei-
ner im März 2013 eingereichten und an der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen angenommenen
Dissertation. Sie konnte entstehen, weil sich, wie es oft geschehen mag, eine
Vielzahl günstiger Einflüsse in einer Gelegenheit verdichtet hat. Ich möchte die-
sen Ort nutzen, einige der rahmenden Faktoren zu benennen.

Einen Ausgangspunkt markiert die Einrichtung des Promotionskollegs Internati-
onal-vergleichende Forschung zu Bildung und Bildungspolitik im Wohlfahrts-
staat durch die Hans-Böckler-Stiftung und die Eberhard Karls Universität
Tübingen. Beginnend mit der Feststellung, dass trotz der erheblichen Interde-
pendenz von Bildungspraxis und deren politischer Gestaltung auf der einen
Seite und den übergeordneten wohlfahrtsstaatlichen Arrangements auf der
anderen Seite die wissenschaftliche Bearbeitung beider Sphären vorwiegend
getrennt erfolgt, wurde der Anspruch formuliert, in der Untersuchung ver-
schiedener bildungspolitischer Prozesse in einer komparatistischen Perspektive
deren sozialpolitische Einbettung gleichsam mit in den Blick zu nehmen und so
einen Bogen zu schlagen von einzelnen politischen Gestaltungsanstrengungen
hin zu den übergeordneten nationalen und supranationalen Rahmensetzun-
gen, die mit Gøsta Esping-Andersen als Welten des Wohlfahrtskapitalismus be-
schrieben werden können. Zu diesem ambitionierten Vorhaben fanden sich
Vertreter mehrerer Disziplinen aus der vormaligen Fakultät für Sozial- und Ver-
haltenswissenschaften an der Universität Tübingen zusammen, um gemeinsam
in einer interdisziplinären Forschergruppe die so erweiterten Perspektive auf
Bildungspolitik zu bearbeiten. Als die Idee entstand, war ich gerade in der End-
phase meines Studiums und stand wegen der anstehenden Prüfungen in en-
gem Kontakt mit einigen der beteiligten Hochschullehrer. Mein Interesse war
schnell geweckt und ich bekam die Chance, schon in der Frühphase der An-
tragstellung zu partizipieren – ohne freilich zu wissen, ob meine eigene Pro-
jektidee später innerhalb des Kollegs realisiert werden würde.

Eine weitere Voraussetzung war der wenig vorher verabschiedete Europäische
Qualifikationsrahmen und der laufende Diskurs um dessen Umsetzung in
Deutschland. Wie viele andere wusste ich vor dem Start meines Projekts wenig
über dieses bildungspolitische Projekt der EU-Staaten, noch waren mir seine
Hintergründe oder möglichen Konsequenzen vertraut. Dennoch gelang es,
nicht zuletzt durch die intensiv geführte Debatte um den Deutschen Qualifika-
tionsrahmen, mein fachliches Interesse zu wecken. Mich reizte, wenn ich mich
richtig erinnere, vor allem auch die Chance, ein bildungspolitisches Instrument
forschend während seiner Entstehung zu begleiten. Dabei war kaum absehbar,
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welche Herausforderungen dies in wissenschaftlicher wie persönlicher Hinsicht
mit sich bringen würde.

Die in der Planung des Forschungsvorhabens vorgenommene Einschränkung
auf die Umsetzung des EQR in Systemen mit dualer Berufsbildung verleiht
dieser Arbeit durch die zwischenzeitlichen Entwicklungen eine besondere Ak-
tualität: Vorrangig motiviert durch die gute Performanz Deutschlands in den
ökonomischen Krisen der jüngsten Vergangenheit und insbesondere die im eu-
ropäischen Vergleich sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit hierzulande, zeigt
sich inzwischen ein neues Interesse an den Spezifika der dualen Berufsbildung.
In diesem Kontext erhalten Erkenntnisse über den Umgang dualer Systeme mit
Europäisierungsimpulsen wie dem EQR eine zusätzliche Bedeutungsebene.

Unabhängig vom Gegenstand bedarf ein solches Projekt auch individuell der
passenden Rahmenbedingungen. Neugier, Selbstvertrauen und vor allem der
Zuspruch vieler Menschen um mich herum waren kennzeichnend für die Start-
phase. Die Neugier ist irgendwann gestillt, das Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten mag nachlassen, aber die Unterstützung meines Umfelds blieb bestehen
und hat damit maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss des Projekts beigetra-
gen.

Nach etwas mehr als drei Jahren Bearbeitungszeit liegen nun die Ergebnisse ei-
nes der ersten Teilprojekte des Promotionskollegs vor. Die Arbeit Nationale
Qualifikationsrahmen in dualen Berufsbildungssystemen – Akteure, Interessen
und politischer Prozess in Dänemark, Österreich und Deutschland ist geprägt
durch zwei disziplinäre Bezüge: Die Erziehungswissenschaft auf der einen und
die Politikwissenschaft auf der anderen Seite. Die mit einem solchen Vorhaben
stets verbundenen Spannungsverhältnisse waren nicht immer einfach aufzulö-
sen, ich meine jedoch, dass dies in der vorliegenden Arbeit letztlich erfolgreich
gelungen ist.

Bei aller Wissenschaftlichkeit war es mir stets wichtig, in der Erstellung der Ar-
beit die praktische Relevanz nicht aus dem Auge zu verlieren. L'art pour l'art –
die Kunst um der Kunst willen sei anderen überlassen. Neben der Relevanz der
Ergebnisse bin ich überzeugt, dass gerade in der sprachlichen Dimension ein
Schlüssel zu praktischem Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnis liegt. Ich hoffe
daher, dass der vorliegende Text beiden Anforderungen gerecht wird: Der
Komplexität des Themas mit der notwendigen sprachlichen Präzision und der
Les- und Verstehbarkeit gleichermaßen.

Zu guter Letzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen: Dafür,
dass ich mich auf die Forschungsarbeit konzentrieren konnte und für viele
fachlich wie persönlich interessante Kontakte in den zurückliegenden Jahren

Vorwort
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meines Studiums und meiner Promotionszeit danke ich der Studien- und Pro-
motionsföderung der Hans-Böckler-Stiftung.

Für die wissenschaftliche Betreuung dieser Arbeit, zahllose Anregungen und
viel ehrliche, aber letztlich immer konstruktive Kritik danke ich Josef Schrader
und Josef Schmid.

Viel mehr als Kollegialität verbindet mich mit Christian Förster und Enrico Mi-
chelini. Ihr Einfluss ist aus den vergangenen Jahren nicht wegzudenken. Auch
dafür Danke!

Allen anderen Kolleginnen und Kollegen im und im Umfeld des Promotionskol-
legs danke ich für die Zusammenarbeit während der letzten Jahre, die hieraus
resultierenden Entwicklungschancen und viele spannende Diskussionen.

Jenseits aller Wissenschaft danke ich meiner Familie und meinem Freundeskreis
für ihre andauernde Unterstützung, den verlässlichen Rahmen und das stete
Vertrauen in meine Arbeit, auch wenn ich dieses selbst verloren hatte.

Alle, trotz aufmerksamer Durchsicht und Korrektur, im vorliegenden Text ver-
bliebenen Fehler liegen allein in meiner Verantwortung.

Esslingen, im Juni 2013

Johannes Klenk

Vorwort
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1 Gegenstand und bildungspolitischer
Hintergrund

1.1 EU-Bildungspolitik

Die Europäische Union hat in den letzten Jahren bildungspolitisch stark an Be-
deutung gewonnen. Es mag irritierend erscheinen, eine empirisch offenkundi-
ge und zugleich derart unpräzise Feststellung hier zum Ausgangspunkt zu
machen. Dennoch wird gerade darin deutlich, welche Spannung in der Verbin-
dung Europa und Bildungspolitik liegt. Obwohl die rechtlichen Grundlagen der
Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag, § 149) wie der EU (EU-Vertrag, § 165)
den Vorrang nationaler Bildungspolitik gegenüber entsprechender Gemein-
schaftspolitik festschreiben, ist die EU im alltäglichen Erleben längst ein wich-
tiger Politikakteur innerhalb des Handlungsfeldes geworden. Für diverse Re-
formprojekte tritt sie inzwischen als faktisch Verantwortliche auf, wobei in
Zusammenhang mit dem Lissabon-Prozess ein deutlicher Strategiewechsel um
die Jahrtausendwende ausgemacht werden kann (Becker 2009; Busemeyer
2009c, S. 4; Münk 2006, S. 556). In Folge dieses Wandels existiert in Europa in-
zwischen ein supranationales Policy-Regime, welches nationale Bildungspolitik
maßgeblich beeinflusst (Walkenhorst 2008). Der Strategiewechsel der EU ging
dabei mit einer Umwidmung des Topos Bildung einher. Während zuvor Bil-
dung als Voraussetzung einer breit verstandenen kognitiven Gesellschaft der
Zukunft diskutiert worden war (Kommission der Europäischen Gemeinschaften
1995), wird Bildung seit dem Europäischen Rat von Lissabon (Europäischer Rat
2000) vorwiegend in einer ökonomisch enggeführten und auf das Ziel des wis-
sensbasierten Wirtschaftsraumes bezogenen Bedeutung diskutiert (vgl. Rodri-
gues 2002; 2003; 2009). Die EU reagierte damit auf die ökonomischen He-
rausforderungen einer globalisierten Welt und hatte sich das ambitionierte Ziel
gesetzt, bis zum Ende der ersten Dekade des neuen Jahrtausends zum dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum weltweit zu werden. Dazu, so ein
Kerngedanke der Strategie, bedarf es der umfassenden und die gesamte Le-
bensspanne einschließenden Bildungsanstrengung der gesamten Bevölkerung.
Dies verweist auf eine massive Ausweitung des institutionellen Bezugsrahmens
der EU-Bildungspolitik: Während zuvor vorrangig die Berufsbildungspolitik, ver-
standen als Teilbereich der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik, Gegenstand von
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EU-Gestaltungsversuchen war,1 kamen mit Verabschiedung der Lissabon-Stra-
tegie nun alle Bildungsbereiche gleichermaßen in den Fokus der Brüsseler Poli-
tik (Münk 2012, S. 136), wie das Kommissions-Arbeitsprogramm für das Poli-
tikfeld belegt (Europäischer Rat 2002).

Der beschriebene Strategiewechsel kann auch derart interpretiert werden, dass
die EU ihrem Charakter als Wirtschaftsunion treu blieb, dass jedoch unter dem
Eindruck (oder dem Vorwand) der Herausforderungen einer globalisierten Welt
das Verhältnis zu anderen Politikfeldern neu justiert wurde. Diese wurden dem
Primat der Ökonomie untergeordnet, womit dann bildungspolitisch nicht mehr
nur die Berufsbildung in der Überschneidung zur Beschäftigungspolitik relevant
war, sondern alle Bildungsbereiche von der frühen Bildung bis hin zum lebens-
langen Lernen unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrags zur individuellen Be-
schäftigungsfähigkeit in den Blick kamen.

Parallel zu den ökonomischen Ambitionen umfasste die neue EU-Politik auch
Leitlinien für den gemeinsamen Sozialraum. Zentrales Ziel hier war eine Stär-
kung der sozialen Kohäsion in der EU-Bevölkerung, wofür ebenfalls Bildung als
wichtige Voraussetzung identifiziert wurde. Die Lissabon-Strategie und das ge-
nannte Arbeitsprogramm formulierten in unterschiedlichem Detaillierungsgrad
Zielsetzungen für die Bildungspolitik der Europäischen Union und ihrer Mit-
gliedstaaten. Um diese zu realisieren, wurden neue Politikprojekte angestoßen
bzw. bereits bestehende Projekte, wie der Bologna-Prozess zur Reform der
Hochschulbildung, in die Gesamtstrategie eingegliedert (Heidemann 2011,
S. 46 f.). Die Bologna-Reformen waren dabei nicht nur Vorläufer und Erfah-
rungshintergrund der kommenden Impulse, sondern wirkten bereits für sich
genommen als Reformdruck im Bereich der beruflichen Bildung – da beide
Teilsysteme in gemeinsame Rahmenbedingungen eingebettet sind und in di-
rekter Konkurrenz stehen (Powell und Solga 2008, S. 3).

Auf dem Rat der Bildungsminister2 2002 wurde mit der Kopenhagener Erklä-
rung (European Ministers of Vocational Education and Training und European
Commission 2002) die verstärkte europäische Zusammenarbeit in der berufli-

1 So im Beschluss des Rats der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 2. April 1963 „über
die Aufstellung allgemeiner Grundsätze für die Durchführung einer gemeinsamen Politik der
Berufsausbildung“ (Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 02.04.1963), in dem bei-
spielsweise die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen oder Zertifikaten über den Ab-
schluss einer Berufsausbildung vereinbart wurde. Dies sollte damals über eine sukzessive
Angleichung der Ausbildungsniveaus erreicht werden. Nach der Erfahrung erster, sehr auf-
wendiger Verhandlungen zur Festlegung von Mindestanforderungen wurde die Idee der „Ver-
einheitlichung durch Standards“ später verworfen (Hanf und Fahle 2005).

2 Dieser Text verzichtet im Interesse einer leichteren Lesbarkeit auf die Unterscheidung von
männlicher und weiblicher Form. Selbstverständlich sind trotzdem immer beide Geschlechter
angesprochen.
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chen Aus- und Weiterbildung beschlossen, die auf der Folgekonferenz in
Maastricht 2004 in einem Kommuniqué (European Ministers of Vocational
Education and Training et al. 2004) fortgeschrieben und ausdifferenziert wur-
de. Das Maastrichter Kommuniqué benennt zwei konkrete, prioritäre Projekte
auf europäischer Ebene „als Voraussetzung für einen echten europäischen Ar-
beitsmarkt“ (ebd., S. 4): Ein Leistungspunkte-System für die berufliche Bildung
(ECVET), das analog zu ECTS in der Hochschulbildung Credits für Berufsbil-
dungsleistungen organisieren soll und einen Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR),3 mit der Intention, nationale Qualifikationen zueinander in Bezug
zu setzen und damit vergleichbar zu machen. Beide Werkzeuge legen die Ori-
entierung an Kompetenzen bzw. Lernergebnissen zu Grunde, was eine Ver-
gleichbarkeit über die Grenzen der vielfältigen Systeme und Bildungsangebote
ermöglichen soll. ECVET und EQR sind Schwesternprozesse mit zahlreichen
Querverbindungen.4 Dennoch unterscheiden sie sich in vielerlei Hinsicht, nicht
zuletzt im Erfolg ihrer Umsetzung. Während die europaweite Realisierung des
Leistungspunktesystems bis zum Abschluss dieser Studie noch nicht absehbar
war (Cedefop 2012), die Umsetzung stellenweise gar erratische Züge zeigte
(Bjørnåvold und Le Mouillour 2009), hat der EQR trotz seines ebenfalls freiwilli-
gen Charakters erstaunliche Bindekraft für nationale Politiken entfaltet. Er bil-
det den empirischen Hintergrund dieser Arbeit.

1.2 Der Europäische Qualifikationsrahmen – Idee,
Entstehung, Implikationen

Der EQR soll gemeinsame Bezugspunkte für den einfacheren Vergleich von Bil-
dungsergebnissen bieten, ähnlich wie dies bereits seit geraumer Zeit in unter-
schiedlichen Staaten in Europa und der Welt praktiziert wird. Die Idee eines
Qualifikationsrahmens ist dabei keine EU-Erfindung, sondern hat ihren Ur-

3 Im vorliegenden Text werden zumeist die deutschen Begrifflichkeiten bzw. die entsprechen-
den Akronyme genutzt. Gleichbedeutend ist der englische Begriff des European Qualifications
Framework (EQF) in Gebrauch. Eine gewisse Inkonsistenz ergibt sich hier unvermeidlich aus
der parallelen Nutzung verschiedener Sprachen innerhalb der EU und dem vergleichenden De-
sign dieser Arbeit.

4 Die ECVET-Credits sollen auf die Stufen des EQR bezogen werden Heidemann 2011. Daher
wird auch argumentiert, der EQR entfalte seine volle Wirksamkeit erst, wenn ECVET ebenfalls
eingeführt sei (Rothe 2008, S.82).
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sprung im angelsächsischen Sprachraum.5 Im Kern besteht sie darin „that all
qualifications could (and should) be expressed in terms of outcomes without
prescribing any specific learning pathway or programme“ (Young 2005, S. 5).
In den Ländern des Vereinigten Königreichs und später in Irland wurden deut-
lich vor dem EQR Qualifikationsrahmen eingeführt, die für den EQR unbestrit-
tenen Vorbildcharakter hatten (Raffe et al. 2008; Maguire et al. 2008; Hanf
und Hippach-Schneider 2005). Als außereuropäische Vorreiter sind entspre-
chende Rahmen in Neuseeland (Einführung 1991), Australien (1995) und Süd-
afrika (1995) zu nennen (Sellin 2008, S. 6). Young (2003) spricht daher zu
Recht von einem globalen Phänomen, wenngleich die genannten NQR keines-
wegs alle als erfolgreiche Politik bezeichnet werden können. Einige Autoren
machen jenseits der hier angeführten Welt des Commonwealth auch Frank-
reich mit seiner bis in die 1970er Jahre zurückreichenden „homologation“, al-
so der Vergleichbarmachung von Bildungsabschlüssen unterschiedlicher Her-
kunft, als einen Ideengeber für den EQR aus (Bouder 2007; Sellin 2008, S. 12;
Bernhard et al. 2013, S. 6 ff.).

Als ein Vorläufer des EQR ist schließlich auch die Einführung eines Qualifikati-
onsrahmens für den Hochschulraum im Zuge des Bologna-Prozesses zu nen-
nen. Dieser weist einen Aspekt auf, der den EQR gegenüber den meisten vor-
her bestehenden NQR abgrenzt, bzw. als Erweiterung zu verstehen ist.
Bologna-QR wie EQR operieren als Meta-Rahmen auf der supranationalen Ebe-
ne und sind als Referenz für viele verschiedene Bildungssysteme angelegt (Ab-
bildung 1). Als Teil des Kopenhagen-Prozesses hat die EQR-Initiative zwar ihren
Ursprung in der verstärkten Zusammenarbeit auf dem Feld der Berufsbildung,
geht über diese aber von Anfang an deutlich hinaus, was einerseits die Ver-
knüpfung mit dem Lifelong-Learning-Diskurs, andererseits aber auch die in an-
deren EU-Ländern weit weniger ausgeprägten Trennung zwischen beruflichen
und allgemeinen Bildungsgängen reflektiert. Die Zielsetzung ist klar: Der Euro-
päische Qualifikationsrahmen soll alle Typen von Qualifikationen umfassen,
„from those achieved at the end of compulsory education to those awarded at

5 Eine interessante Interpretation zu den Hintergründen von EU-Initiativen im Bereich der ge-
meinsamen Berufsbildungspolitik bot Philipp Grollmann in einem bislang unveröffentlichten
Tagungsbeitrag (Grollmann 2012). Er sieht unterschiedliche Stränge der EU-Berufsbildungspo-
litik, die ideengeschichtliche Besonderheiten der unterschiedlichen nationalen Qualifizierungs-
systeme reflektieren. Den EQR ordnet er dem britischen System zu, den Schwesterprozess EC-
VET sieht er dagegen als Reflexion französischer Traditionen. Als dritten Strang, der die
Tradition der Beruflichkeit aus dem deutschsprachigen Raum fortführt, identifiziert er die mit
dem Brügge-Kommuniqué (European Ministers of Vocational Education and Training et al.
2010) vereinbarte agenda for excellence in VET. Die Unterscheidung eines angelsächsischen,
eines französischen und eines deutschen Typus der Berufsbildung nutzt auch Münk (2006,
S.551–552; zum Letzten zählt er neben Deutschland und Österreich auch Dänemark).

1 Gegenstand und bildungspolitischer Hintergrund

16



the highest level of academic and professional, or VET“ (Trampusch 2009,
S. 378).
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Abb. 1: Funktionsweise von EQR und NQR (eigene Erstellung)

Von der gemeinsamen Festlegung auf die Einführung des EQR im Kommu-
niqué von Maastricht bis zur Verabschiedung des Rahmens vergingen etwas
über drei Jahre.6 Ein erster Entwurf der EU-Kommission (Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften 2005) lag im Juli 2005 vor. Dieser wurde in einem
europaweiten, halbjährigen Konsultationsprozess zur Diskussion gestellt (Bjør-
nåvold und Teutsch 2006). Im September 2006 legte die Kommission eine
konsolidierte Beschlussvorlage für EU-Parlament und Rat vor (Kommission der
Europäischen Gemeinschaften 2006). Mit der einstimmigen Annahme des Do-
kuments durch den Rat im November 2006 (Sellin 2006, S. 1) war die vorletzte
Hürde genommen. Die endgültige Verabschiedung des EQR im Europäischen
Parlament war ein ausdrückliches Vorhaben der deutschen Ratspräsidentschaft
der ersten Jahreshälfte 2007 (Deutsche Bundesregierung 2006, S. 11; Sellin

6 Eine recht detaillierte Darstellung des Entstehungsprozesses, insbesondere des Deskriptoren-
satzes findet sich bei Markowitsch (2008).
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2008, S. 14), konnte in diesem Zeitraum aber nicht realisiert werden. Das Do-
kument wurde schließlich im April 2008 vom Parlament angenommen (Euro-
päisches Parlament und Rat 2008).

Die Vereinbarung zum Europäischen Qualifikationsrahmen hat unterschiedliche
Implikationen, die sich zunächst auf die Inhalte der nationalen Politiken rich-
ten. Zugleich schließt die Vereinbarung aber auch dezidierte Aussagen zur Ge-
staltung des politischen Prozesses ein und fordert die Etablierung einheitlicher
Strukturen in den Unterzeichner-Staaten. Zentrale inhaltliche Forderung ist es,
eine zuverlässige Form zu finden und zu implementieren, die die Anwendung
des Metarahmens EQR auf die nationalen Bildungssysteme gewährleistet. Vor-
geschlagen wird dazu von europäischer Seite die Entwicklung und Einführung
nationaler Qualifikationsrahmen, gleichwohl potenziell auch andere Lösungen
möglich wären, solange diese eine reliable Zuordnung aller Qualifikationen der
jeweiligen nationalen Systeme auf die acht Stufen des EQR ermöglichen. Eine
zweite, davon zu trennende Implikation des EQR ist die sukzessive Durchset-
zung des Prinzips der Outcome-Orientierung im Bildungswesen (Hanf und Hip-
pach-Schneider 2005, S. 13). Ziel des europäischen Rahmens ist die Hierarchi-
sierung von Bildungsresultaten nach den Kategorien Knowledge, Skills und
Competences (Hanf und Rein 2007, S. 10; Winterton et al. 2006). Input-Kriteri-
en wie Lerndauer und Lernort sollen dagegen für die Zuordnung von Bildungs-
ergebnissen zu Qualifikationsniveaus an Bedeutung verlieren. Dennoch sieht
der EQR-Prozess keine direkte Anwendung auf individuelle Bildungsergebnisse
als Einzelfälle vor, sondern operiert ausschließlich auf einer überindividuellen
Ebene. Zugeordnet werden also nicht die einzelnen Abschlüsse, sondern letzt-
lich die Bildungsgänge bzw. ein spezifisches, einem Bildungsgang zugeschrie-
benes Learning-Outcome. Ebenso wenig soll der Qualifikationsrahmen die
Zugangssysteme zu Bildungswegen ersetzen, der Nachweis eines Bildungsab-
schlusses auf einem bestimmten Level berechtigt also nicht unmittelbar zur
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen zum Erwerb eines Abschlusses des
nächsten Levels. Eine weitere inhaltliche Neuerung, die sich aber auch unmit-
telbar auf die prozedurale und strukturelle Gestaltung auswirkt, ist zumindest
für Deutschland eigentlich eher eine Renaissance: Der EQR adressiert nämlich
ausdrücklich alle Bildungsbereiche und formuliert auch für den Bereich des in-
formellen Lernens einen expliziten Gestaltungsanspruch. Indem organisierte
Bildungsprozesse verschiedenster Provenienz mit einem übergreifenden Instru-
ment beschrieben werden, wird an die aktuellere Idee des Lifelong Learning
angeschlossen, zugleich (und deswegen Renaissance) fühlt man sich hier an
die Zeit der Bildungsplanung in den 1970er Jahren erinnert. Hinsichtlich der
Gestaltung des politischen Prozesses beinhaltet das EQR-Dokument die Maß-
gabe, alle relevanten nationalen Stakeholder in die Entwicklungsprozesse ein-
zubeziehen. Ausdrücklich genannt werden in diesem Zusammenhang die Sozi-
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alpartner (Europäisches Parlament und Rat 2008, S. 3), ebenso schließt dies
aber Vertreter der betroffenen Bildungsbereiche mit ein. Damit verfügt der
EQR über eine weitere Implikation, die durchaus Neuigkeitscharakter hat, ob-
wohl Tendenzen neuer Steuerung im Bildungswesen seit einigen Jahren un-
übersehbar sind. Auch unterscheiden sich einzelne Bildungsbereiche in diesem
Punkt schon traditionell erheblich, der Neuigkeitswert ist also nicht überall
gleich hoch. Weiterhin sieht der EQR klare zeitliche Ziele für die nationalen Pro-
zesse vor. Bis 2010 sollen die nationalen Kopplungen entwickelt und bis 2012
schließlich in die jeweiligen Qualifikationssysteme implementiert werden. Für
das Frühjahr 2013 ist eine Revision der entwickelten Politiken auf europäischer
Ebene geplant.

Der klare (und ambitionierte) Zeitplan, die weiteren Vorgaben für die nationa-
len Prozesse und der inhaltliche Detailierungsgrad verweisen indes darauf, dass
im EQR eine eher unkomplizierte, technische Umsetzung in den Unterzeichner-
staaten angenommen wird.7 Langwierige und im Ergebnis konsistente Aus-
handlungsprozesse scheinen trotz der Forderung nach Einbeziehung aller maß-
geblichen Interessengruppen kaum gewünscht.

Dennoch ist festzuhalten, dass alle genannten Implikationen rechtlich nicht
bindend sind (Trampusch 2009, S. 378) – über die dazu notwendige Kompe-
tenz verfügen weder Europäisches Parlament noch Rat. Als freiwillige Verein-
barung mit dem Charakter einer Selbstverpflichtung könnten die nationalen
Exekutivorgane grundsätzlich auch von den Vorgaben des EQR abweichen –
sie tun es aber nicht. Dies ist bemerkenswert, jedoch nicht Gegenstand dieser
Arbeit. Auch wenn man die Umsetzung des EQR in nationale Politik als gege-
ben annimmt, wirft deren Gestaltung eine Reihe von Fragen auf. Es ist Gegen-
stand der folgenden Abschnitte, diese darzustellen und zu begründen.

7 Ein semantisches Indiz für das eher technische Verständnis der EU-Ebene ist auch die Einrich-
tung einer Technical Working Group zur grundlegenden Entwicklung (vgl. Bohlinger 2008,
S.114; Winterton 2005).
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1.3 Umsetzung des EQR: Supranationale Vereinbarungen
und nationale Politik

Der EQR ist als gemeinsame Empfehlung des Europäischen Parlaments und des
Rates formuliert und richtet sich als solche zunächst an die unterzeichnenden
Mitgliedstaaten.8 Der Europäische Rahmen für sich genommen bleibt weitge-
hend wirkungslos, wenn die Nationalstaaten nicht entsprechende Instrumente
zur Kopplung ihrer nationalen Qualifikationssysteme an den EQR entwickeln.
Diese sagen mit ihrer Zustimmung im Rat der Europäischen Union daher zu-
gleich ihre Kooperation und damit die Entwicklung und Einführung nationaler
Politiken zu. Obwohl er rechtlich nicht verbindlich ist, wird der EQR so durch
Anwendung der offenen Koordinierung (dazu ex. Knodt und Stoiber 2007) zu
einem Gestaltungsimpuls, der ausgehend von der supranationalen Ebene pa-
rallel auf alle teilnehmenden Nationalstaaten wirkt und dort strukturellen An-
passungsdruck erzeugt. Die dort anschließenden Veränderungen können mit-
hin als Prozess der Europäisierung gefasst werden (stellvertretend Börzel und
Risse 2000; Featherstone 2003; Axt et al. 2007; Auel 2013).

Wie intensiv der erzeugte Druck ist, divergiert dabei in Abhängigkeit von der
Diskrepanz zum Gestaltungsimpuls (Börzel und Risse 2000, S. 1) und dem Insti-
tutionalisierungsgrad der bestehenden Qualifikationssysteme. Der Anpassungs-
druck wirkt in jenen Qualifikationssystemen besonders stark, die nicht in der
„stark verrichtungsorientierten Tradition“ (Bohlinger 2006, S. 1) der im EQR
zugrunde gelegten Learning-Outcomes stehen, sondern stattdessen mit einem
anderen Qualifikationsverständnis operieren. Dies ist bei dem ganzheitlich und
breit aufgefassten Modell der Beruflichkeit (exemplarisch Deißinger 1999; Go-
non 2001; Baethge 2004; Euler 2010), wie es im deutschen Sprachraum ver-
breitet ist, der Fall.9 Allerdings ist zu beachten, dass Anpassungsdruck von eu-
ropäischer auf nationale Politik zwar notwendig, aber nicht hinreichend für
eine Veränderung auf nationaler Ebene ist. Zudem bedarf es der Wahrneh-
mung des politischen Impuls als Politikanlass auf nationaler Ebene oder in an-
deren Worten, dass „various facilitating factors – be it actors, be it institutions
– respond to the adaptional pressure, thus inducing the change“ (Börzel und
Risse 2003, S. 58).

8 Daneben nehmen noch weitere Staaten an dem Prozess teil. Dies sind das voraussichtlich
2013 beitretende Kroatien, die Beitrittskandidaten Island und Türkei und schließlich Norwe-
gen, das als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums ökonomisch eng mit der EU verbun-
den ist.

9 In diesem Zusammenhang sind Stimmen wie die Eckart Severings zu sehen, der in einem häu-
fig zitierten Beitrag aus der Anfangszeit der EQR-Diskussion argumentiert, Deutschlands Be-
rufsbildung werde im Zuge von EQR und ECVET international isoliert, wenn es nicht zu beglei-
tenden Reformen der Binnendifferenzierung von Abschlüssen kommt (Severing 2006, S.13).
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Während auf der Prozess-Ebene die Selbstverpflichtung zur Einrichtung eines
Koppelungssystems an den EQR recht klar ist, existieren zu dessen Ausgestal-
tung im Einzelnen kaum Vorgaben. Vielmehr soll die Verknüpfung zwischen
nationalen Qualifikationssystemen und EQR explizit „im Einklang mit der natio-
nalen Gesetzgebung und Praxis“ (Europäisches Parlament und Rat 2008) erfol-
gen. Bei aller Unklarheit ist dem Impuls damit ein inhaltliches Spannungsver-
hältnis inhärent. Wie erklärfähig das Goodness of Fit-Konzept bei diffusen
Vorgaben ist, ist umstritten. Manche Autoren argumentieren, hier müsse auf
andere Ansätze zurückgegriffen werden (Auel 2013, S. 256), da sich die Diffe-
renzen zwischen nationaler Politik und supranationalem Impuls kaum bestim-
men lassen, wenn dieser diffus bleibt: „the degree of fit is discursively and
socially constructed, it is not an objective measure“ (Radaelli 2004, S. 7). Ohne-
hin, darauf machen Axt et al. (2007, S. 137 f.) unter Rückgriff auf Radaelli
(2004, S. 4) aufmerksam, ist Europäisierung keine Lösung oder Erklärung eines
Phänomens, sondern bezeichnet vielmehr das Forschungsproblem selbst. Hie-
ran anschließend kann der Gegenstand der vorliegenden Arbeit als Europäisie-
rung nationaler Bildungspolitik unter dem Einfluss des EQR gefasst werden.
Dabei ist es weniger das Outcome der induzierten nationalen Politikprozesse,
sondern vielmehr die Prozesse selbst, die von Interesse sind.

1.4 Untersuchungsbereich und Fragestellungen

Legt man die analytische Unterscheidung von drei Politikdimensionen (z. B.
Blum und Schubert 2011, S. 14 f.) an den eben umrissenen Gegenstand an, so
wird deutlich, dass der EQR selbst vorrangig in den Dimensionen Polity und Po-
licy zu verorten ist (Abbildung 2). Er richtet sich mit den oben genannten Impli-
kationen an die nationalstaatliche Ebene. Dort entsteht ein Handlungsanlass.
Mit der Interaktion der beteiligten Akteure steht im Prozess der Politikformulie-
rung aber die Dimension Politics im Vordergrund. Als Outcome dieses mehr
oder weniger diskursiven Prozesses entsteht ein nationaler Qualifikationsrah-
men, der wiederum als Policy identifiziert werden kann. Schließlich entfaltet
der NQR Wirkungen im Bereich der Polity, also im nationalen Institutionenge-
füge. Diese waren zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit allerdings
noch weitgehend unklar. Dass in der folgenden Darstellung keine Trennlinien
zwischen Politikdimensionen bzw. Ebenen dargestellt sind, ist indes kein Zufall,
handelt es sich bei beidem doch eher um analytische Kategorien als um trenn-
scharfe Unterscheidungen in der Realität.

Das gestrichelte Oval Abbildung 2 markiert den Untersuchungsgegenstand die-
ser Arbeit: Das Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure in einem durch
den EQR induzierten Entwicklungsprozess und die Entstehung nationaler Qua-
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lifikationsrahmen als Outcome dieses Prozesses. Hieraus ergibt sich eine dop-
pelte Fragestellung:

• Wie sind die Entwicklungsprozesse für nationale Qualifikationsrahmen
gestaltet?

• Welche Folgen hat dies für die entstehenden NQR?

In den Blick kommt hier zunächst die Rezeption des Impulses EQR. Es gilt zu
rekonstruieren, wie die Inhalte der europäischen Vorgabe in einen nationalen
Reformanlass übersetzt werden und ob es im Zuge der Übersetzung zu Verän-
derungen des Impulses kommt. Denkbar wären beispielsweise Selektionen,
Schwerpunktsetzungen oder andere Formen der Anpassung an nationale Ent-
wicklungslinien. Weiterhin stellt sich die Frage, welche Akteure Anteil am Ent-
wicklungsprozess haben bzw. haben dürfen und schließlich, wie die Prozesse
institutionell ausgestaltet sind. Schließlich ist in einem detaillierten Nachvollzug
des Prozesses zu klären, wie die angeführten Faktoren in der Gestaltung des
NQR zusammenspielen. Das genannte Forschungsinteresse und die zeitliche
Nähe zwischen Forschungsgegenstand und -projekt legen dabei ein explorati-
ves Vorgehen nahe.

Angeregt vom lebhaften Diskurs um die Einführung eines NQR in Deutschland,
der maßgeblich als Debatte der Sozialpartner geführt wurde (exemplarisch
Brunner et al. 2005; Drexel 2005; Rauner 2005; Kuda und Strauß 2006; Ehrke
2006; Severing 2006) und der einen deutlichen Misfit zum Gestaltungsimpuls
EQR dokumentiert, entstand die Idee, die Entwicklungsprozesse in ähnlichen,
ebenfalls durch ein duales Berufsbildungssystem geprägten Staaten mit dem
deutschen Fall zu vergleichen. Als geeignete Vergleichsfälle wurden Österreich
und Dänemark identifiziert (zur Begründung der Fallauswahl siehe Ab-
schnitt 7.2.1). Wegen des in der dualen Berufsbildungswelt besonders ausge-
prägten Anteils der Sozialpartner an der politischen Steuerung des Berufsbil-

Polity Policy Politics

Supra-
nationale
Ebene

Nationale
Ebene

EQR

Entwicklungs-
prozessNQR?

Untersuchungsbereich

Abb. 2: Verortung des Untersuchungsbereichs (eigene Erstellung)
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dungssytems ist zu erwarten, dass ein externer Veränderungsanlass wie der
EQR hier potenziell erhebliche Abstimmungsprozesse nach sich zieht. Durch ih-
re Sonderstellung im Tripartismus haben die Sozialpartner in besonderem Maß
die Möglichkeit, Wandel zu befördern oder zu blockieren. Die Realisierung der
Vorgaben des EQR in den ausgewählten Fällen kann somit auch als Nagelpro-
be für den Gesamtprozess gesehen werden.

Die geringe Zahl von lediglich drei Fällen eröffnet die Möglichkeit, jeden einzel-
nen Fall in hoher Auflösung zu untersuchen. Diese Strategie legt die Anwen-
dung von sozialwissenschaftlichen Methoden aus dem qualitativen Spektrum
nahe – konkret waren dies Interviews mit 24 Experten sowie ergänzende Do-
kumentenanalysen. Die gewonnen Daten wurden zunächst im Hinblick auf die
Fragestellungen zu einzelnen Fallstudien (Kapitel 8 bis 10) aufbereitet. In einem
weiteren Kapitel schließt sodann eine komparative Betrachtung der Erkenntnis-
se aus den Fallstudien an. Die leitende Fragestellung hier lautet:

• Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede lassen sich in der Re-
zeption des EQR in den untersuchten Fällen beobachten und wie sind die-
se zu erklären?

Ziel dieses letzten Teils der Arbeit ist schließlich, zur Generalisierung der ge-
wonnenen Einsichten beizutragen, indem Erklärungen für Gemeinsamkeiten
und Unterschiede in der Umsetzung supranationaler bildungspolitischer Impul-
se herausgearbeitet und mit sozialwissenschaftlichen Theoriebeständen ver-
knüpft werden.

1.5 Überblick: Vergleichende Bildungspolitikforschung

Es war Inhalt der vorangehenden Abschnitte, einen kurzen Überblick zum bil-
dungspolitischen Hintergrund der Studie zu geben und vor diesem das zugrun-
deliegende Erkenntnisinteresse zu begründen. Im nun anstehenden Teil gilt es,
einen ebenfalls knappen Überblick über den Stand der Forschung darzustellen.
Daran anschließend werden dann der spezifische Blickwinkel und der poten-
zielle Ertrag des hier gewählten Zugriffs deutlich.

Trotz des ausgeprägten Gegenstandsbezugs der zurückliegenden Seiten wur-
den drei wesentliche Bezüge bereits benannt. Es geht um:

• Nationale und EU-Bildungspolitik.

• Politische und institutionelle Faktoren in der Formulierung einer konkre-
ten Policy.

• Einen von konkreten Fällen ausgehenden, aber über diese hinausreichen-
den, komparativen Ansatz.
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Damit ist ein Feld markiert, das in den vergangenen Jahren ein stark wachsen-
des Interesse in den Sozialwissenschaften erfahren hat. Einen umfassenden
und systematischen Überblick der vielfältigen Zugriffe bieten aus politikwissen-
schaftlicher Perspektive Busemeyer und Trampusch (Busemeyer und Trampusch
2010; 2011).

Verortet man den hier umrissenen Untersuchungsgegenstand vor dem Hinter-
grund der vorgeschlagenen Systematik, so sind es vorrangig Studien zur Inter-
nationalisierung und Europäisierung von Bildungspolitik, die Bezugspunkte be-
reithalten. Zu trennen ist hier zwischen Zugriffen, die die übernationale Ebene
in den Blick nehmen und beispielsweise der Entstehung und Durchsetzung ei-
nes internationalen bildungspolitischen Regimes nachspüren und Studien, die
die Effekte übernationaler Politiken auf nationale Bildungspolitik untersuchen.
Da sich in der Realität beide Gesichtspunkte ergänzen, bleibt eine Zuordnung
einzelner Arbeiten jedoch notwendigerweise zu einem gewissen Grad artifizi-
ell.

Im ersten Bereich finden sich zahlreiche Arbeiten aus unterschiedlichen Diszi-
plinen, die die Existenz und Funktionsweise komplexer Handlungsgeflechte auf
internationaler Ebene und deren Einfluss auf Bildungspolitik untersuchen (Mar-
tens et al. 2007). Dabei lenkt der Governance-Ansatz den Blick auf die Beteili-
gung von Verbänden, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Sozialpartnern
(Amos und Radtke 2007; Parreira do Amaral 2011b) und bietet damit eine
über den klassischen Steuerungsansatz hinausreichende Betrachtungsweise.
Gegenstand derartiger Studien sind neben der EU bzw. ihren einzelnen Institu-
tionen (Balzer und Rusconi 2007; Walkenhorst 2008) auch die OECD (Bieber
und Martens 2011; Jakobi und Martens 2007; Martens 2007; Schemmann
2008) oder das Zusammenspiel mehrerer Akteure in der Promotion bestimmter
Themen (Martens und Wolf 2006; Martens et al. 2007; Ioannidou 2008,
2010).

Zu den zentralen Erträgen der Perspektive gehört, dass sich in den vergange-
nen Dekaden eine Sphäre des bildungspolitischen Diskurses jenseits des Natio-
nalstaats etabliert hat, in der Themen entwickelt und diffundiert werden (Leu-
ze et al. 2007). Internationalen wie nationalen Akteuren bietet sich dadurch
ein erweitertes Handlungsfeld, von dem aus mittels verschiedener Steuerungs-
instrumente auf nationalstaatliche Bildungspolitik Einfluss genommen werden
kann (Ioannidou 2011; Parreira do Amaral 2011a).

Der zweite Bereich fokussiert auf die nationalen Folgen internationaler Bil-
dungspolitik und arbeitet Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren für die
z. T. erheblich divergierende Rezeption supranationaler Impulse in verschiede-
nen nationalen Fällen heraus (Bernhard et al. 2013; Brockmann et al. 2009;
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Förster 2011, 2012; Knill und Dobbins 2009; Martens und Niemann 2010;
Trampusch 2009; Vögtle et al. 2011; Witte 2006). Hier werden vergleichende
Designs mit unterschiedlichen Fallzahlen genutzt. Meist sind es aber Vergleiche
weniger, dafür aber detaillierter Fallstudien, oder Einzelfalluntersuchungen, die
ggf. verschiedene Politiken gegenüber stellen, wie beispielsweise die Einflüsse
von PISA-Studien und Bologna-Prozess in der Schweiz (Bieber 2010; 2012).

Die wesentlichen Beiträge dieser zweiten Forschungsperspektive können mit
Busemeyer und Trampusch (2011, S. 422 f.) drei Punkten zugeordnet werden,
die zugleich den unterschiedlichen disziplinären Hintergrund der Arbeiten wie-
derspiegeln: Aus einer Mehrebenen-Perspektive wird argumentiert, dass inter-
nationale Organisationen zwar Impulse für nationale Bildungspolitik bereitstel-
len, diese aber durch nationale institutionelle Rahmenbedingungen und das
Handeln von Akteuren im politischen Prozess gefiltert werden (Martens und
Wolf 2006; Trampusch 2009), woraus sich Abschwächungen wie Verstärkun-
gen ergeben können. Beispielsweise wurde gezeigt, dass supranationale Ein-
flüsse in einem ‚Spiel über Bande‘ national genutzt werden, um bestehende
Blockaden zu überwinden (Busemeyer 2009b). Alternativ kann aus einem kog-
nitivistischen Blickwinkel der Umgang mit internationalen Impulsen als kollekti-
ver Lernprozess der nationalen Bildungspolitik gedeutet werden (Förster 2012;
Martens und Niemann 2010; Jakobi und Martens 2007). Die Existenz syntheti-
scher Analyserahmen, die beide Interpretationen nutzen, machen deutlich,
dass sich diese nur graduell unterscheiden (Leuze et al. 2008). Als drittes Deu-
tungsmuster zur Umsetzung internationaler Einflüsse in nationaler Bildungspo-
litik kann ein eher konstruktivistischer Zugriff ausgemacht werden. Das zentra-
le Argument zur Erklärung divergierender Effekte internationaler Einflüsse ist
hier, dass Bildungssysteme und ihre konstitutiven Bestandteile als soziale Kon-
strukte zu sehen sind. Externe Impulse müssen, um wirksam zu werden, in die
interne Logik übersetzt werden. Gezielte Veränderung von außen erscheint
dieser Interpretation zufolge daher tendenziell unwahrscheinlich (Brockmann
et al. 2008; Gössling und Sloane 2012).

Von den beiden bislang geschilderten Perspektiven scheint sich derzeit eine
weitere abzusetzen, die Konvergenzeffekte nationaler Bildungspolitik in Folge
der beschriebenen Europäisierung zum Anlass nimmt und das Herausbilden ei-
nes Europäischen Ausbildungsmodells untersucht (Powell und Solga 2010; Po-
well et al. 2012a; 2012b).

Es ist auffällig, dass vor allem die Bereiche Hochschulbildung und Berufsbil-
dung intensives wissenschaftliches Interesse auf sich vereinen. Das ist wenig
verwunderlich, sind es doch jene Felder, die mit Bologna- und Kopenhagen-
Prozess konkreten Steuerungsinitiativen der europäischen Bildungspolitik aus-
gesetzt waren. Für die anderen Bildungsbereiche gilt dies nicht im selben
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Maße. Zahlreiche Arbeiten befassen sich mit Reformanstößen des Bologna-Pro-
zesses und dessen Konsequenzen für nationale Hochschulpolitiken. Zu nennen
sind hier exemplarisch Witte (2006), Förster (2011; 2012) sowie Dobbins/Knill/
Vögtle (2009; 2011). Der Kopenhagen-Prozess als parallele Entwicklung im Be-
reich der Berufsbildung vereint ebenfalls einiges wissenschaftliches Interesse
auf sich. Ein breiter Diskussionsstrang knüpft an den Varieties of Capitalisms-
Ansatz (Hall und Soskice 2001; Iversen und Stevens 2008) an und untersucht
aus dieser Perspektive Berufsbildungs- (Ebner und Nikolai 2010; Thelen und
Busemeyer 2008) wie Hochschulpolitik (Graf 2009) oder stellt beide Politikbe-
reiche in Analysen nebeneinander (Busemeyer und Trampusch 2012b; Nikolai
und Ebner 2012; Powell Bernhard und Graf 2012; Powell et al. 2012; Tram-
pusch 2009, 2010a). Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeiten liegt auf den Be-
dingungsfaktoren institutionellen Wandels in den nationalen Ausbildungssyste-
men. Europäisierungseinflüsse wie der Kopenhagen-Prozess werden als ein
Faktor unter anderen aufgefasst. Allerdings fokussieren Studien in dieser For-
schungstradition stark auf ökonomische Faktoren und sehen Ausbildung (un-
abhängig davon, ob sie in hochschulischen oder beruflichen Kontexten statt-
findet) primär unter wirtschaftlichen Verwendungsgesichtspunkten. Arbeiten,
die sich vergleichend mit Berufsbildungspolitik befassen, aber nicht aus der
Warte der vergleichenden Kapitalismenforschung argumentieren, sind eher sel-
ten. Ein Beispiel für diesen dritten Strang bieten Brockmann, Clarke und Winch
(Brockmann et al. 2008).

Pia Cort, die eine differenzierte Analyse des Kopenhagen-Prozesses erstellt hat
(Cort 2011), bestätigt die große Zahl von Beiträgen aus der VoC-Perspektive,
weist aber zudem darauf hin, dass jenseits dieses dominanten Strangs weitere
Arbeiten existieren. Zum einen sind dies die zahlreichen Beiträge im Bereich
der Vorbereitung und evaluativen Begleitung des Kopenhagen-Prozesses, die
vorrangig im Auftrag nationaler und europäischer Organisationen erstellt wur-
den und werden (stellvertretend Bjørnåvold und Coles 2010; Cedefop 2011;
Raffe et al. 2008; Maguire et al. 2008; Markowitsch und Luomi-Messerer
2008; Hanf und Hippach-Schneider 2005; Hanf und Rein 2007; Sloane 2008;
Young 2008, 2005, S. 5). Zum anderen ist es eine eher skeptische Thematisie-
rung der aktuellen Europäisierungstendenzen in der Berufsbildung, Cort nennt
diese „‘the German Critique’ of the Copenhagen Process“ (Cort 2011, S. 11).
In der Tat existiert ein umfangreicher Diskurs im Umfeld der deutschen Berufs-
bildungsforschung, der die momentane EU-Berufsbildungspolitiken skeptisch
beobachtet und kommentiert (Grollmann et al. 2006; Kuda und Strauß 2006;
Rauner und Grollmann 2006; Rauner 2008; Spöttl et al. 2009). Zu besonderer
Prominenz haben es Drexel (2005) und Rauner (2005) mit ihrer prononcierten
Kritik in der Frühphase der EQR-Einführung gebracht. Dabei ist es weniger die
grundsätzliche Ablehnung einer Europäisierung der Berufsbildung, als vielmehr
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die konkrete Ausgestaltung derselben, die diesen Diskussionsstrang kennzeich-
net. Es wird befürchtet, der Kopenhagen-Prozess führe in eine „Sackgasse“
(Rauner et al. 2006, S. 323), weil ihm eine übergeordnete strategische Ausrich-
tung fehle und er stattdessen die institutionellen und juristischen Rahmenbe-
dingungen der bestehenden europäischen Berufsbildungsvielfalt fortschreibe.
Ausgehend vom Harmonisierungsverbot in den EU-Verträgen könne der EQR
derartiges gar nicht leisten (Rauner et al. 2006, S. 326 f.). Die Autoren kommen
schließlich zu der Einschätzung, dass Qualifikationsrahmen grundsätzlich als
„kontraproduktiv für die Qualifizierung der Beschäftigten“ (ebd., S. 328) zu
bewerten sind. Als Alternative wird eine Ausweitung zentraler Gestaltungsprin-
zipien der (deutschen) dualen Berufsbildung auf den europäischen Berufsbil-
dungsraum (ebd., S. 325 ff.) vorgeschlagen. Kernkonzepte sind dabei die Idee
sektoraler Berufsprofile (Spöttl und Blings 2011), die Definition horizontaler
wie vertikaler Verbindungen zwischen der Berufsbildung und anderen Bil-
dungsbereichen, aber auch die Etablierung von ressortübergreifenden Steuer-
ungsstrukturen unter Einbeziehung der relevanten Wirtschaftsakteure, wie sie
für die duale Berufsbildungswelt typisch sind (Rauner et al. 2006, S. 328).

Unabhängig davon, ob man die hier referierte Kritik teilt, macht sie doch er-
neut auf das erhebliche Konfliktpotenzial bei der Umsetzung des EQR gerade
innerhalb von Systemen mit dual organisierter Berufsbildung aufmerksam. Aus
der Perspektive des hier dargestellten Projekts stellte sich die Frage einer nor-
mativen Bewertung des EQR jedoch nicht. Dieser und das beschriebene Span-
nungsverhältnis zu den Systemen dualer Berufsbildung waren als empirische
Realität vielmehr Ausgangspunkt der Betrachtung.

Ohne Beachtung des jeweiligen Forschungsgegenstands und des Blickwinkels
darauf, zeigen die vorhandenen Arbeiten in einem Punkt weitgehende Einig-
keit: Um Gestalt und Ausmaß der nationaler Politiken bei der Umsetzung eines
supranationalen Einflusses zu erklären, wird in den meisten Studien auf Kon-
zepte aus dem Bereich des Neo-Institutionalismus zurückgegriffen. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn Anpassungsdruck auf einen institutionellen Misfit
zurückgeführt wird. Es ist ebenso der Fall, wenn die Genese nationaler Politik
als kollektiver Lernprozess analysiert wird, oder wenn die soziale Konstruktion
von Bildungs(teil-)systemen und ihren Gestaltungsmerkmalen als Argument für
deren geringe Wandlungsfähigkeit herangezogen wird. Im Hintergrund steht
dabei die Frage, was die Bedingungen für politischen Wandel, oftmals verstan-
den als Abbruch eines bisherigen Entwicklungspfades, sind. Dabei wird argu-
mentiert, dass die Fortführung oder ggf. Modifikation einer bereits etablierten
Politik mit geringerem Aufwand verbunden ist, als die Entwicklung und Einfüh-
rung neuartiger Elemente. Standardmäßig ist stets mit Reaktionen im Rahmen
der bestehenden institutionellen Bedingungen zu rechnen; politischer Wandel
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im Sinne von Pfadabbrüchen und -neuanfängen ist tendenziell unwahrschein-
lich.

Zugleich sind politische Prozesse durch das interessengeleitete Handeln unter-
schiedlicher Akteure gekennzeichnet. Dies gilt generell, in besonderem Maße
aber in Steuerungskonstellationen wie den hier untersuchten, die durch das in-
stitutionalisierte Zusammenwirken verschiedener Interessenorganisationen ge-
kennzeichnet sind. Unter gegebenen institutionellen Bedingungen sind es die
Situationsperzeption und die damit verbundenen strategischen Entscheidun-
gen der Akteure, die großen Anteil an Verhinderung oder Ermöglichung von
politischem Wandel haben.

1.6 Verortung und Aufbau der vorliegenden Arbeit

In Anschluss an den kursorischen Überblick über die wichtigsten Diskussionsli-
nien der vergleichenden Bildungspolitikforschung einerseits und der Europäi-
sierung der Berufsbildung andererseits, kann nun die vorliegende Arbeit veror-
tet werden. Damit wird zugleich absehbar, welcher Erkenntnisgewinn zu
erwarten ist. Es können zwei Dimensionen unterschieden werden:

• Ein zentraler Teil dieser Arbeit besteht in der detaillierten Rekonstruktion
der politischen Interaktion in der Entwicklung nationaler Qualifikations-
rahmen in den drei Fällen Dänemark, Österreich und Deutschland. Zwar
sind, wie gezeigt wurde, die nationalen Umsetzungen des Kopenhagen-
Prozesses inzwischen Thema zahlreicher Arbeiten, der Aspekt der politi-
schen Gestaltung unter Beteiligung verschiedener, z. T. konkurrierender
oder widersprüchlicher Interessen – mithin das, was als Regelung (Mayntz
und Scharpf 1995a), Governance (exemplarisch Mayntz 2009) oder auch
Koordination (Straßheim 2008, 2009) in den Blick kommt, ist in den bis-
lang vorliegenden Arbeiten allenfalls gering ausgeprägt (als Ausnahmen:
Busemeyer 2009a; 2009b, S. 166 ff.; Trampusch 2009). Der Fokus der
drei Fallstudien liegt dabei auf dem komplexen Zusammenspiel von insti-
tutionellen Rahmenbedingungen und politischem Handeln der Akteure,
insbesondere jenen, die an der tripartistischen Steuerung der dualen
Berufsbildung beteiligt sind und damit einen Sonderrang unter den zahl-
reichen bildungspolitischen Interessengruppen einnehmen. Das Erkennt-
nisinteresse dieser Rekonstruktionen liegt dabei zunächst auf der Identi-
fikation der wichtigsten Einflüsse in der Entwicklung der nationalen
Qualifikationsrahmen. Durch die Analyse umfangreicher Interviewaus-
künfte der am Entwicklungsprozess beteiligten Akteursvertreter sowie er-
gänzender Dokumente aus dem politischen Prozess kann hier ein hoher
Grad empirischer Sättigung realisiert werden.
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• In der systematischen Gegenüberstellung der Erkenntnisse aus den drei
Fallstudien besteht der zweite Teil dieser Arbeit. Der Vergleich erfolgt da-
bei in zwei Stufen. Zunächst liegt allen Fallstudien ein einheitlicher Analy-
serahmen zugrunde, dessen Ausformulierung Gegenstand des nächsten
Kapitels ist. Dadurch haben alle Fallstudien eine im Wesentlichen analoge
Struktur, was einen impliziten Vergleich maßgeblich erleichtert. Im An-
schluss an die Fallanalysen erfolgt in einem weiteren Teil eine explizit ver-
gleichende Gegenüberstellung der gewonnenen Erkenntnisse. Hieraus er-
geben sich weitergehende Erkenntnisse zur Umsetzung europäischer
Impulse in nationale Bildungspolitik, die sodann auf theoretische Bestän-
de zurückbezogen werden können. Wie oben ausgeführt sucht auch die-
se Studie dabei nach Erklärungen für das Zustandekommen (oder Aus-
bleiben) politischen Wandels, wobei Akteurshandeln wie institutionelle
Rahmenbedingungen gleichermaßen einbezogen werden.

Die Struktur dieser Arbeit reflektiert diese Zweiteilung ebenfalls. Auf den knap-
pen Einleitungsteil in Kapitel 5 folgt die theoretische Rahmung dieser Arbeit.
Aus dem eben herausgestellten Doppelinteresse an Institutionen und Akteuren
begründet sich die Wahl des akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz und
Scharpf 1995a; Scharpf 2006). Daran anschließend werden in Kapitel 6.3 Ge-
genstand und Erkenntnisinteresse der Arbeit reformuliert und für die Bearbei-
tung vorbereitet. In Kapitel 7 folgt die Darstellung der methodischen Voraus-
setzungen des Forschungsprojekts. Die Kapitel 8 bis 10 widmen sich dann der
NQR-Formulierung in je einem Fall. Den Anfang macht die Fallstudie zur Ent-
wicklung des Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, dann folgt die
Rekonstruktion der Entstehung des Nationalen Qualifikationsrahmens für Ös-
terreich bevor schließlich der Deutsche Qualifikationsrahmens für Lebenslanges
Lernen zum Thema wird. Kapitel 11 stellt in vergleichender Weise die Befunde
der drei einzelnen Fälle gegenüber. Dies folgt der Zielsetzung, über den Einzel-
fall hinausgehende Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren in bildungspolitischen
Steuerungsaufgaben zu gewinnen und diese auf vorhandene theoretische Be-
stände zurückzubeziehen. Ein Fazit in Kapitel 12 zeigt einige Handlungsoptio-
nen für politische Akteure auf und schließt diese Arbeit ab.
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2 Theoretische Rahmung der Arbeit

Das hier dokumentierte Forschungsprojekt untersucht die politischen Verände-
rungen, die durch die Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens auf
nationaler Ebene stattfanden. Indem in den beteiligten Nationalstaaten eigene
Prozesse zur Entwicklung so genannter nationaler Kopplungen an den EQR
gestartet und durchgeführt wurden, wurde das institutionelle Gefüge der je-
weiligen Bildungssysteme verändert: Zum einen, weil die eingesetzten Entwick-
lungsgremien selbst den Charakter einer Institution haben. Zum anderen, weil
die Ergebnisse der Entwicklungsarbeit ebenfalls als Institutionen betrachtet
werden müssen: Sie machen Aussagen über das Verhältnis verschiedener Bil-
dungsergebnisse, beschreiben Bildungswege und besitzen damit zumindest
indirekt regulierende Eigenschaften. Neben der institutionellen Seite der politi-
schen Veränderungen soll aber nicht vergessen werden, dass in den Entwick-
lungen verschiedene Akteure intentional zusammen wirken, deren Verhalten
den Ausgang der Prozesse maßgeblich beeinflusst. Institutionen und Akteure
stehen in wechselseitigem Einfluss und wirken zugleich auf das politische Er-
gebnis. Diese Untersuchung folgt der Überzeugung, dass erst beide Blickwinkel
zusammen eine zuverlässige und vollständige Analyse des politischen Prozesses
ermöglichen.

2.1 Hintergrund: Neue Institutionalismen

Die Doppelperspektive auf die wechselseitige Bedingung von Akteurshandeln
und gesellschaftlichen Regeln kennzeichnet die verschiedenen theoretischen
Ansätze des Neo-Institutionalismus, die in den modernen Sozialwissenschaften
hohen Stellenwert haben. Für die vorliegende Arbeit ist dies ein wichtiger Hin-
tergrund und wird daher im Folgenden überblickartig dargestellt.

Etwa seit den ausgehenden 1970er Jahren wuchs in verschiedenen Sozialwis-
senschaften wieder ein Interesse für die gesellschaftliche Einbindung individu-
ellen und kollektiven Handelns. Gesellschaft stellt, so die gängige Interpretati-
on, mittels Institutionen einen Handlungsraum für Akteure her. Die Begriffe
Institution und Akteur werden dabei (wie viele Großkategorien) uneinheitlich
gebraucht und bezeichnen je nach Schule Verschiedenes. Institutionen sind im
breitesten Sinne schlicht Regeln, ohne die kein organisiertes Handeln möglich
ist. Ein derart breiter Institutionsbegriff umfasst sowohl formale Regeln, wie sie
Verfassungen und Gesetze darstellen, als auch informelle Regeln wie beispiels-
weise kulturelle Normen (vgl. Steinmo 2001). Zum Teil umfasst der Begriff zu-
sätzlich soziale Gebilde, wie beispielhaft die Bildungsinstitution zeigt. Hier steht
mit dem Begriff der Organisation zwar ein präziserer zur Verfügung, die Tren-
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nung indes hat sich nicht durchgesetzt. Die inkonsistente Begriffsverwendung
kann als Beleg für die „weitläufige Etabliertheit des Ansatzes“ (Senge und
Hellmann 2006, S. 26) gedeutet werden, weil nur innerhalb etablierter Denk-
schulen auf eine Definition zentraler Topoi verzichtet werden könne. Jeder De-
finitionsversuch zeige lediglich, dass „der eigentlich gewissenhafte Wissen-
schaftler mit den Selbstverständlichkeiten des Paradigmas“ nicht vertraut sei, ja
geradezu „außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde“ stehe (ebd.). Auch
hier prägt schließlich eine Institution das Handeln einzelner Akteure, weil be-
reits die antizipierte Geringschätzung durch einen relevanten Gesellschaftsteil
den Verzicht auf eine Handlung zur Folge hat. Wenngleich der institutionellen
Einbettung allen Handelns ein zentraler Stellenwert zukommt, ist dies nicht als
schlichter Determinismus zu verstehen. Akteure behalten in neo-institutionalis-
tischer Perspektive eine gewisse Autonomie und können entgegen der institu-
tionellen Vorgabe agieren. So wird auch hier eine zumindest kurze Darstellung
der wichtigsten Ansätze des neuen Institutionalismus anschließen, um vor die-
sem Hintergrund den theoretischen Zugriff meiner Arbeit zu verorten.

Weitgehend durchgesetzt hat sich die Unterscheidung von drei „schools of
thought“, wie sie Hall und Taylor (1996; Rhodes et al. 2008) vorgenommen
haben. Sie identifizieren einen historischen und einen Rational-Choice-Instituti-
onalismus, die beide primär innerhalb der Politikwissenschaft vertreten wer-
den; und unterscheiden davon einen weiteren Zugriff: den vor allem in der
Organisationsforschung populären soziologischen Institutionalismus. Auch
wenn sich dies bei Hall und Taylor und vielfach auch anderen Autoren so lesen
mag, folgt die Trennung verschiedener Schulen nicht disziplinären Grenzen,
sondern vielmehr divergierenden theoretischen Orientierungen (vgl. Maurer
und Schmid 2002, S. 15). Alle drei Ansätze entstanden zunächst getrennt von-
einander, wenn auch weitgehend zeitgleich. Sie konzipieren die beiden Kate-
gorien Institution und Akteur verschieden und kommen in der Folge zu an-
deren Antworten auf die Kernfrage jeder institutionalistischen Forschung,
nämlich „How do institutions affect the behaviour of individuals?“ (Hall und
Taylor 1996, S. 939). Ausdrücklich nicht eingegangen wird hier auf die ver-
schiedenen Beiträge aus den Wirtschaftswissenschaften, die als Institutionenö-
konomik beschrieben werden (vgl. Schimank 2007a, S. 165 ff.).

Hinsichtlich Begriff und Rolle der Institutionen überschneiden sich historischer
wie auch Rational-Choice-Institutionalismus vielfach,10 sie unterscheiden sich
aber wesentlich hinsichtlich ihres erkenntnistheoretischen Interesses. Ziel der
Vertreter des historischen Institutionalismus ist die Erklärung realer politischer

10 Die Trennlinien scheinen in jüngerer Zeit zu erodieren – beide Schulen zusammenzuführen
und den gemeinsamen Kern fruchtbar zu machen, ist das ausdrückliche Anliegen des Sam-
melbandes von Katznelson und Weingast (2006).
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Outcomes, deren Spezifizität kaum ohne Berücksichtigung des historischen
Werdens und des Einflusses politischer Institutionen in diesem Prozess erklärt
werden kann (vgl. Steinmo 2001, S. 463). Dies kann als im Kern induktiver Zu-
griff bezeichnet werden (Hall und Taylor 1996, S. 954). Institutionen werden
zwar nicht als Ursache eines Ereignisses begriffen, sie sind aber dennoch in
zweifachem Sinn als intervenierende Variable bedeutsam: „because they are
the focal points of much political activity and because they provide incentives
and constraints for political actors and thus structure that activity” (Steinmo
2001, S. 463). Große Bedeutung innerhalb dieses Ansatzes haben machtbasier-
te Verteilungskämpfe, die zugleich innerhalb und von Institutionen strukturiert
stattfinden (Hall und Taylor 1996, S. 940 f.) und sich um die Gestaltung zu-
künftiger Institutionen drehen. Ein weiterer integraler Bestandteil des histori-
schen Institutionalismus ist das Pfadabhängigkeits-Theorem. Schimank spricht
in diesem Zusammenhang vom „langen Schatten“ historischer Auseinander-
setzungen, in dem intentionale Institutionengestaltung (und nichts anderes ist
der Gegenstand der politischen Auseinandersetzung) einerseits steht, den sie
aber gleichzeitig selbst in die Zukunft wirft. (Schimank 2007a, S. 170). Diese
historische Einbindung würde von den kurzsichtigen Akteuren oftmals überse-
hen oder ignoriert und begründet dann transintentionale Resultate der Gestal-
tungsbemühung (Schimank 2007a, S. 170).

Die induktive Anlage und damit verbundene Offenheit dieser Strömung des
Neo-Institutionalismus spiegelt sich auch in einem uneinheitlichen Handlungs-
modell wieder. Das Handeln realer Akteure kann einerseits durch strategische
Antizipation des Verhaltens der anderen Akteure innerhalb der durch den insti-
tutionellen Rahmen geschaffenen Erwartungssicherheit geprägt sein, wie dies
typisch für den „calculus approach“ ist (Hall und Taylor 1996, S. 939). Zugleich
verhalten sich dieselben Akteure in einer durch institutionell bereitgestellte
Deutungsschemata, Normen und Routinen vorgezeichneten Rolle, die durch
die Interpretation der jeweiligen Situation und der darin angelegten Hand-
lungsmöglichkeiten das Verhalten stark beeinflusst. Dies kennzeichnet den so
genannten „cultural approach“ (ebd., S. 939) und kontrastiert stark zum eben
Beschriebenen. Beide Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Institution und
Handlung stehen im historischen Institutionalismus eklektizistisch nebeneinan-
der (ebd., S. 940).

Für eine im Kern deduktive Forschungsstrategie steht der Rational-Choice-Insti-
tutionalismus. Die Suche nach Gesetzmäßigkeiten, nach einer allgemeingülti-
gen Logik, deren Prüfung an der Empirie und ggf. deren Weiterentwicklung
hat hier einen ungleich höheren Stellenwert als das Verständnis komplexer Ein-
zelfälle in ihrer Besonderheit (vgl. Steinmo 2001, S. 463 f.). Zu den Kernbestän-
den des Ansatzes gehört es, bei Akteuren von einem relativ stabilen Set aus
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Präferenzen auszugehen, deren maximale Umsetzung als Ziel das Handeln lei-
tet. Neben den eigenen Präferenzen muss das Verhalten der anderen Akteure
möglichst treffend vorausgesehen werden – dies macht in der konkreten Situa-
tion aufwändige Abschätzungen notwendig. Über die Zeit resultiert hieraus ein
hochstrategisches Verhalten (vgl. Hall und Taylor 1996, S. 945). Letztlich be-
steht hierin die Hauptfunktion der Institutionen. Sie reduzieren die Ungewiss-
heit über das Akteursverhalten und lösen so das „collective action dilemma“
(ebd., S. 940) zumindest teilweise.

Institutionen gelten in beiden Strömungen als relativ stabil, die Stabilität wird
aber unterschiedlich begründet. Vertreter des Rational-Choice-Ansatzes inter-
pretieren die Institutionenumwelt als Equilibrium. Auch wenn neben dem be-
stehenden Gleichgewicht andere möglich wären, bleibt institutioneller Wandel
die Ausnahme, weil alle Akteure ein gemeinsames Interesse an stabilen Bedin-
gungen haben. Steinmo bringt dies auf die schlichte Formel „People are afraid
of changing the rules because it’s difficult to know what will happen after the
rules changed” (2001, S. 464). Harte Rational-Choice-Ansätze begreifen Insti-
tutionen schlicht als exogene Bedingungen von Handlung im Sinne eines Dreh-
buchs: „An institution is a script that names the actors, their respective behavi-
oral repertoires (or  strategies), the sequence in which the actors choose from
them, the information they possess when they make their selections, and the
outcome resulting from the combination of actor choices. Once we add actor
evaluations of outcome to this mix – actor preferences – we transform the ga-
me form into a game.“ (Shepsle 2008, S. 24, Herv. i. O.). Dies trifft jedoch
nicht auf alle Vertreter der Rational-Choice-Strömung zu, es finden sich auch
weichere, subtilere Interpretationen (vgl. ebd., S. 25), die Akteuren höhere Frei-
heitsgrade einräumen. Gleichwohl ist die Grundidee der Modellierung des poli-
tischen Prozesses als Spiel typisch für Rational-Choice-Institutionalisten.

Wie oben erwähnt, ist von diesen beiden Ansätzen zumindest eine weitere
Strömung, der soziologische Institutionalismus, zu unterscheiden. Prägend für
dessen Entwicklung waren die Arbeiten einer Forschergruppe aus Stanford um
John W. Meyer (Meyer und Rowan 1977; Meyer et al. 1985; Di Maggio und
Powell 1983). Die klassische soziologische Organisationsforschung untersucht
organisationale Regeln und Strukturen vorrangig als Ergebnis des Strebens
nach immer mehr Rationalität und Effizienz, also unter einem rein funktionalis-
tischen Blickwinkel. Organisationen werden als korporative Akteure konzipiert,
die prinzipiell zweckrational in Hinblick auf ihre jeweiligen Ziele operieren (Sen-
ge 2011, S. 17). Diesem Organisationsbild widersprechen die Vertreter des so-
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ziologischen Institutionalismus.11 Sie argumentieren, dass viele dieser struktu-
rierenden Momente als organisationsspezifische kulturelle Praxen betrachtet
werden sollten, die aus der Anpassung der Organisation an ihre Umwelt resul-
tieren (Hall und Taylor 1996, S. 946 f.). Es sind demnach gesellschaftliche Insti-
tutionen, die als Gestaltungsanlass in die Organisationen hinein wirken. Diesen
Einflüssen können Organisationen nicht gänzlich entweichen, sie haben jedoch
unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs damit und wirken durch die Re-
produktion und Interpretation auf die gesellschaftlichen Bedingungen zurück.

Charakteristisch für den soziologischen Institutionalismus ist ein besonders
breiter Institutionenbegriff (vgl. Koch und Schemmann 2009, S. 7), der deutlich
über formale Regeln hinausgeht und informelle Normen, geteilte Einstellungen
und Deutungsschemata umfasst. Eine detaillierte Darstellung des Verständnis-
ses findet sich bei Senge (2011, S. 81 ff.) oder March/Olsen (2008). Mit der
inhaltlichen Breite bzw. der Aufweitung zum Kulturbegriff eng verbunden ist
eine weitere Differenz zu den beiden erstgenannten Ansätzen, nämlich hin-
sichtlich des Verhältnisses zwischen Institutionen und Akteuren. Institutionen
sind nicht konzipiert als beschränkender oder ermöglichender Einfluss auf das
Handeln selbstständiger Akteure, sondern sie „schaffen und transformieren die
grundlegenden Einheiten der Gesellschaft, ihre Identität sowie ihre gesell-
schaftliche Verteilung“ (Meyer 2005, S. 9). Zugleich (re )produzieren Akteure
die sie umgebenden Institutionen. Das zentrale Forschungsinteresse des sozio-
logischen Institutionalismus richtet sich entsprechend auf die Art und Weise
der Wechselbeziehungen zwischen Akteuren und Institutionen (Senge und
Hellmann 2006, S. 19).

Während in Soziologie, Wirtschafts- und Politikwissenschaft zu den Ansätzen
vielfache Anwendungen und theoretische Beiträge zu verzeichnen sind, stellen
Koch/Schemmann fest, dass sich die deutsche Erziehungswissenschaft bislang
nur wenig mit dem neuen Institutionalismus auseinandergesetzt hat (2009,
S. 11). Dieser Befund war für sie Anlass, einen einführenden Sammelband zum
Verhältnis von Neo-Institutionalismus und Erziehungswissenschaft herauszuge-
ben. Der dort dargestellte und für die stärkere Rezeption durch die Erziehungs-
wissenschaft empfohlene Ansatz ist der des soziologischen Institutionalismus.

Alle drei Ansätze bieten erhebliches Potenzial für die empirische sozialwissen-
schaftliche Forschung. Wenn sie auch unterschiedlichen Erkenntnisinteressen
folgen, so eint sie doch ein Fokus auf das Verhalten einzelner, zumeist indivi-
dueller Akteure. Für die Bearbeitung von Problemstellungen aus dem Bereich

11 Interessanterweise entwickeln einige der wegweisenden Studien ihre spezifische Perspektive
ausgehend von Organisationen des Bildungssystems und könnten damit wegen ihres Gegen-
stands durchaus als erziehungswissenschaftliche Arbeiten verstanden werden.
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der gesellschaftlichen Steuerung12 ist dies doppelt problematisch, insofern hier
üblicherweise Interaktionen zwischen mehreren und dabei zumeist komplexen
Akteuren angenommen werden müssen. Politisches Outcome im Sinne von
Entscheidungen, Programmen und Regeln (also neuen Institutionen) entsteht
in Auseinandersetzung der komplexen Akteure miteinander und unter Einfluss
ihrer Rahmenbedingungen. Dieses Defizit der neo-institutionalistischen Ansät-
ze war einer der Gründe für die Entwicklung eines weiteren Ansatzes in den
1990er Jahren, der im Folgenden als wesentlicher theoretischer Bezug dieser
Arbeit referiert wird.

2.2 Akteurzentrierter Institutionalismus

Mit dem akteurzentrierten Institutionalismus (1995a) wurde im Kölner Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung ein Forschungsrahmen geschaffen,
der zwar in der neo-institutionalistischen Tradition steht, sich aber von den
dargestellten Perspektiven bewusst abgrenzt. Der AI will tragfähige und realis-
tische Erklärungen für Prozesse der sektoralen „Steuerung und Selbstregelung
in staatsnahen Sektoren“ sowie deren Ergebnisse (Mayntz und Scharpf 1995a)
liefern, dies ist ein typischer Zugriff auf der Meso-Ebene (vgl. Blum und Schu-
bert 2011, S. 43). Dafür wurde eine Betrachtungsweise gewählt, die das kon-
flikthafte Zusammenwirken mehrerer Akteure in den Fokus nimmt – Nullmeier
bezeichnet diese Perspektive als „kompetitive Interaktionsorientierung“ (2000,
S. 269). Unter dem Primat der Gegenstandsorientierung sind neben Bestandtei-
len der verschiedenen neo-institutionalistischen Strömungen auch Elemente
der Spieltheorie, der Systemtheorie und des Governance-Ansatzes in einem
emeinsameng Rahmen integriert. Scharpf spricht hier von einer Fusion von
scheinbar unvereinbaren Paradigmen aus soziologischen wie ökonomischen
Theorien (2006, S. 73). So entstand ein pragmatischer Ansatz, der vorhandenes
Wissen strukturieren und im Sinne einer Heuristik das Forschungsinteresse lei-
ten kann. Die Ausarbeitung zu einer konsistenten Theorie wurde dagegen
nach eigener Angabe nie angestrebt (Mayntz und Scharpf 1995a, S. 39). Ioan-
nidou führt aus, dass der Informationsgehalt eines Ansatzes geringer sei als der
einer Theorie und somit „mehr Fragen empirisch beantwortet werden müs-
sen“ (2010, S. 58). Dies muss nicht zwingend ein Defizit sein, sondern kann
stattdessen durchaus auch als Stärke verstanden werden.

Da die Gegenstandsorientierung Ausgangspunkt und wesentliches Merkmal
ist, soll hier zunächst einen Blick auf den Anwendungsbereich des akteurzent-

12 Wenn im Folgenden der Terminus ‚Steuerung’ gebraucht wird, so erfolgt dies nicht im engen
Sinne der politische Steuerungstheorie, sondern bezeichnet entsprechend des alltagsweltli-
chen Gebrauchs lediglich das intentionale Einwirken auf soziale Prozesse.

2 Theoretische Rahmung der Arbeit

36



rierten Institutionalismus, namentlich Vorgänge politischer Steuerung in staats-
nahen Sektoren, geworfen werden. Im Anschluss daran wird dann das Katego-
rienset des Ansatzes dargestellt und diskutiert, bevor das Konzept sukzessive
für die konkreten Fragestellungen dieser Arbeit operationalisiert wird.

2.2.1 Gesellschaftliche Steuerung im Fokus

Wenn Vertreter des AI den Terminus Steuerung verwenden, so muss dieser ge-
genüber klassischen Konzeptionen von Steuerung als in drei Dimensionen er-
weitert verstanden werden. Die erste Erweiterung betrifft die Vorstellung vom
Subjekt der Steuerung. An die Stelle eines unitarischen staatlichen Steuerungs-
subjekts tritt im akteurzentrierten Institutionalismus eine „Pluralität keineswegs
einheitlich handelnder Akteure“ (Schrader 2008, S. 40). In der Realität zeigt
sich oft, dass die an Steuerung beteiligten Akteure nicht nur uneinheitlich, son-
dern kompetitiv oder antagonistisch handeln.

Die zweite Erweiterung betrifft die Trennung zwischen einem aktiven, steuer-
nden und einem passiven, gesteuerten Teil der Gesellschaft. Die unter dem ers-
ten Punkt beschriebene Pluralisierung des Steuerungssubjekts bedeutet auch
die Teilhabe nichtstaatlicher Akteure an gesellschaftlicher Steuerung, womit
die Abgrenzung zwischen aktivem Subjekt und passivem Objekt von Steuerung
verschwindet. Zivilgesellschaftliche Akteure kommen als aktive Teilnehmer an
Steuerungskonstellationen in den Blick, zugleich bleiben sie Teil des zu gestal-
tenden Feldes. Gesellschaftsgestaltung wird als komplexer Prozess zwischen
Fremd- und Selbststeuerung neu konzipiert. Darin inbegriffen ist auch, dass die
Teilhabe an Steuerung in einer zeitlichen Dimension entgrenzt wird, insofern
keine dauerhafte, gestaltungsmächtige Struktur angenommen wird, sondern
vielmehr gestaltende Einflüsse aus wechselnden Konstellationen verschiedener
Akteure erwachsen.

Als dritte Erweiterungsdimension schließlich erfährt die institutionelle und
organisatorische Verfassung des zu steuernden Gesellschaftsbereiches eine er-
hebliche Aufwertung. Diese bildet als wichtiger Kontext aller Steuerungsversu-
che gewissermaßen einen Rahmen, vor dessen Hintergrund jedes Akteurshan-
deln stattfindet. Die konzeptionelle Grundannahme lautet „dass sich soziale
Strukturen und soziale Akteure wechselseitig konstituieren“ (Zangl und Zürn
1999, S. 938). Hier wird direkt an neo-institutionalistische Interpretationen an-
geschlossen, inhaltliche Bezüge, aber auch Abgrenzungen werden im Fortgang
noch ausgeführt.
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Die ersten beiden Dimensionen verweisen dagegen deutlich auf den sozialwis-
senschaftlichen Governance-Diskurs,13 zu dessen deutschem Zweig Forscher
aus dem Umfeld des MPI ebenfalls erheblich beigetragen haben. Das Anliegen
dieses Zugriffs ist eine Rekonzeption von Steuerung als kollektive Handlungs-
koordination unter den Bedingungen interdependenter und hochkomplexer
Gesellschaften. Kjær untersucht die Vielfalt der Begriffskonzepte und findet als
gemeinsamen Kern: „This core has to do with the conception of governance
as referring to something more than government. Governance processes inclu-
de state as well as non-state actors who are bound together in a plurality of
networks. Governance theories share a broad institutional background, and
they are all reactions to perceived inadequacies of existing approaches within
their sub-fields. Governance, therefore, is not just old wine in new bottles but
denotes a new approach to the study of politics” (Kjær 2004, S. 188 f.). Gover-
nance-Perspektive wie akteurzentrierten Institutionalismus eint das Interesse an
einer adäquaten, wissenschaftlichen Fassung politischer Gestaltung in moder-
nen, komplexen Gesellschaften. Während bei Governance den Ergebnissen des
politischen Prozesses nur geringe Aufmerksamkeit gilt und tendenziell die Ge-
samtheit derartiger Prozesse vor den Vollzug einzelner Akteursinteraktionen
gestellt wird, versucht der AI die Genese von Policies über gerade jene Einzel-
entscheide zu erklären. Der AI stellt gegenüber der Governance-Perspektive
den politisch-strategischen Charakter von gesellschaftlicher Steuerung in den
Vordergrund. Dieser Fokus entspricht dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit,
wie es in Kapitel 5.4 ausgeführt wurde.

Phänomene gesellschaftlicher Steuerung liegen als Untersuchungsgegenstände
auf der Makro- und Mesoebene. Es sind hier vorrangig kollektive, häufig kor-
porative Akteure,14 die im Wettbewerb um Gestaltungsmöglichkeiten stehen.
Dem wird im AI Rechnung getragen, indem die Austauschbeziehungen kollek-
tiver Akteure im analytischen Fokus stehen. Unbeachtet dessen finden konkre-
te Interaktionen meist auf der Ebene einzelner Personen statt, die zwar als Ver-
treter ihrer Organisation handeln (sollen), zugleich aber selten frei von
individuellen Handlungsorientierungen sind. Ein adäquater Untersuchungsrah-
men muss daher in der Lage sein, die verschiedenen Ebenen als potenzielle
Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu thematisieren. Nicht zu vergessen ist die
Einbettung sowohl der kollektiven als auch der individuellen Akteure in Rah-
menbedingungen und Regeln, die wesentlich deren Verhaltensoptionen beein-
flussen. Dies zu fassen gelingt, indem der akteurzentrierte Institutionalismus

13 Exemplarisch sei hier auf die Arbeiten von Benz (2004; 2007; 2009), Botzem et al. (2009),
Dimmel/Pichler (2009) und Schuppert (2006; 2008) verwiesen. Mit der durchaus eindrucksvol-
len Karriere des Governance-Begriffes befasst sich beispielsweise Jann (2006).

14 Für eine Präzisierung des Akteursbegriffs und damit auch zur Unterscheidung zwischen kollek-
tiven und korporativen Akteuren siehe Kapitel 6.2.3.
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grundsätzlich eine Mehrebenenperspektive einnimmt (Mayntz und Scharpf
1995a, S. 44). Während komplexe Akteure von gesellschaftlichen Institutionen
gerahmt sind, stellen sie selbst nach innen einen institutionellen Rahmen für
die Handlungen individueller Akteure bereit, die zudem ebenfalls gesellschaftli-
chen Regeln unterliegen. Zusätzlich wirken zwischen institutionellem Kontext
und Akteurshandeln viele weitere Faktoren, die auf die Akteure, ihre Hand-
lungsabsichten, das Beziehungsgeflecht zwischen ihnen und die situative Ein-
bettung der Handlung Einfluss nehmen. Alle diese Faktoren zusammen haben
potenziell Anteil am Zustandekommen eines Ergebnisses und müssen folge-
richtig in die Analyse einbezogen werden. Daraus resultiert der Untersuchungs-
bereich des akteurzentrierten Institutionalismus, wie er in Abbildung 3 darge-
stellt ist.
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Abb. 3: Untersuchungsbereich des akteurzentrierten Institutionalismus (grau hervorgehoben) (Ei-
gene Erstellung in Anlehnung an Scharpf 2006, S. 85)

Es wird spätestens an dieser Stelle deutlich, dass der hohe Anspruch der Be-
rücksichtigung aller potenziellen Einflussfaktoren in der konkreten Anwendung
die permanente Gefahr birgt, überkomplexe Studien zu erzeugen. Da der AI
nicht nur hochauflösenden Einzelfallstudien generieren will, sondern durchaus
durch analytische Abstraktion nach Wirkmechanismen hinter dem konkreten
Fall sucht, ist er gezwungen, eine forschungsstrategische Lösung des Komple-
xitätsproblems zu finden. Dies ist aus meiner Sicht jedoch ein vorrangig metho-
disches Problem und soll daher erst weiter unten thematisiert werden.

2.2.2 Institutionenbegriff des akteurzentrierten Institutionalismus

Im AI wird unterschieden zwischen institutionellen Rahmenbedingungen und
anderen, beispielsweise situativen, Kontextfaktoren, die ebenfalls als potenziel-
ler Einfluss auf ein politisches Ergebnis konzipiert werden. Diese nichtinstituti-
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onellen Einflüsse werden anerkannt, innerhalb des Ansatzes jedoch nicht
weiter zum Thema gemacht. Dies kennzeichnet ein eigenes Institutionenver-
ständnis, das Mayntz/Scharpf wie folgt festlegen: „Er [der akteurzentrierte In-
stitutionalismus, JK] beschränkt sich nicht auf politische Institutionen, er arbei-
tet mit einem engen Institutionenbegriff, er betrachtet Institutionen sowohl als
abhängige wie als unabhängige Variablen, und er schreibt ihnen keine deter-
minierende Wirkung zu. Institutionelle Faktoren bilden vielmehr einen – stimu-
lierenden, ermöglichenden oder auch restringierenden – Handlungskontext“
(1995a, S. 43 Herv. i. O.). Institutionen im Sinne des akteurzentrierten Instituti-
onalismus sind Regeln, die „einer Gruppe von Akteuren offen stehende Hand-
lungsverläufe strukturieren“ (Scharpf 2006, S. 77), ohne diese zwingend zu
sanktionieren oder zu determinieren. Dies steht im Widerspruch zu der oben
dargestellten Sichtweise des Rational-Choice-Ansatzes, wo Institutionen die
Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen in Hinsicht auf ihren Bei-
trag zur Zielerreichung rationalisieren. Dennoch geht das hier vertretene Ver-
ständnis ausdrücklich nicht über den Charakter von Regeln hinaus, wie dies
mit der kulturalistischem Aufweitung des Begriffes im soziologischen Institutio-
nalismus der Fall ist. Generell, so Schimank, könne eine deutliche Distanzie-
rung von dieser Strömung des Neo-Institutionalismus festgestellt werden, wo-
gegen viele Ideen aus historischem wie Rational-Choice-Institutionalismus
aufgegriffen würden (2007a, S. 170).

Die Konzeption nicht-determinierender Institutionen15 folgt für Mayntz und
Scharpf vorrangig aus der empirischen Anschauung, sind es doch gerade die
gestaltungsmächtigen Akteure, die durch ihr Handeln im politischen Prozess
auch unter weitgehend unveränderten institutionellen Bedingungen Wandel
erzeugen können. Akteure handeln also vor dem Hintergrund eines spezifi-
schen Kontexts von Institutionen. Dieser Kontext mag in vielen Punkten auch
vorbestimmen, welche Handlungen adäquat sind. Dennoch haben die politisch
Handelnden innerhalb des gegebenen institutionellen Rahmens Entscheidungs-
möglichkeiten und können mithin strategisch agieren. Die empirische Realität
zeigt weiter, dass Akteurshandeln auf den institutionellen Rahmen zurückwirkt
und dieser dadurch verändert wird. In bestehenden Handlungskontexten sind
die institutionellen Rahmenbedingungen üblicherweise relativ stabil, denn alle
Beteiligten „verlassen sich […] auf ihre Koordinationsfunktion“ (Scharpf 2006,
S. 82) und reproduzieren durch ihr Handeln die bestehenden Regeln. Dies
macht Veränderungen aufwändig und verweist zugleich auf die Bedeutung

15 Dies gilt sowohl für unmittelbare wie für mittelbare Beeinflussung von Akteurshandeln, wie
Mayntz und Scharpf ausdrücklich betonen und unterscheidet den Ansatz damit auch von so-
genannten ‚krypto-deterministischen“ Konzepten (1995a, S.45). „Institutionen sind […] nor-
mative Vorgaben“ und damit „eine, aber keineswegs die einzige oder stets stärkste Determi-
nante des Handelns“ (Schimank 2007a, S.172).
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früher Prozessphasen, in denen mit der Etablierung eines institutionellen Ar-
rangements zukünftige Handlungsoptionen über weite Zeiträume einge-
schränkt werden. Hier schließt der akteurzentrierte Institutionalismus ausdrück-
lich an Bestände des Konzepts der Pfadabhängigkeit an (vgl. ex. Pierson 2000;
Crouch und Farrell 2004; Werle 2007). Dort wird argumentiert, dass mehrere
Eigenschaften der Politics-Dimension als Mechanismen der Selbstverstärkung
wirken, und so Abweichungen von einem einmal eingeschlagenen (institutio-
nalisierten) Handlungspfad tendenziell unwahrscheinlich machen. Dies sind Pi-
erson zufolge (2000, S. 257 ff.; vgl. auch Werle 2007, S. 123 f.):

• der kollektive Charakter von Politik (je mehr Akteure betroffen sind, desto
hoher ist der Koordinationsbedarf und desto höher die Wahrscheinlich-
keit geringen Wandels),

• die institutionelle Dichte im Kontext politischer Prozesse (je komplexer der
institutionelle Rahmen, auf dessen Grundlage Akteure entscheiden, desto
unwahrscheinlicher wird inkonformes Verhalten),

• asymmetrische Machtverhältnisse und politische Autorität (Begünstigte
nutzen Institutionen zur Stabilisierung des für sie günstigen status quo,
über die Zeit stabilisieren sich daher Machtverhältnisse und Institutionen
gegenseitig),

• die vorgenannten Eigenschaften bedingen eine hohe Komplexität und
Mehrdeutigkeit politischer Prozesse, so dass sowohl die Beurteilung der
Auswirkung konkreter Institutionen als auch korrigierende Eingriffe
schwierig bis unmöglich sind.

Der institutionelle Rahmen, dies ist aus meiner Sicht entscheidend, ist aus-
drücklich nicht in konkreten Variablen zu fassen und zu operationalisieren,
sondern dient lediglich als „Sammelbegriff zur Beschreibung der wichtigsten
Einflüsse auf […] Akteure mit ihren Handlungsorientierungen und Fähigkeiten,
Akteurkonstellationen und Interaktionsformen“ (Scharpf 2006, S. 78). Wenn
Institutionen lediglich als Handlungskontext verstanden werden, bedeutet dies
zwingend, dass sie selbst passiv sind. Sie handeln nicht selbst, wie Nullmeier
feststellt (2000, S. 270; ebenso Mayntz und Scharpf 1995a, S. 49). Damit ist
ausgeschlossen, dass politische Outcomes allein als Resultat der institutionellen
Verfasstheit erklärt werden können, vielmehr steht als unmittelbare Ursache
grundsätzlich das Handeln der Akteure im Fokus der Analyse. Institutionen, so
die Prämisse, wirken immer nur als „remote cause“ (Mayntz und Scharpf
1995a, S. 46). Die Hauptaufgabe institutioneller Regelungen liegt in der Redu-
zierung von Erwartungsunsicherheit, womit organisiertes soziales Akteurshan-
deln erst ermöglicht wird (Scharpf 2006, S. 78 ff.). Als Institutionen werden all
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jene Regeln gefasst, die für bestimmte Situationen Verhalten oder Verfahren
normieren, die die Verfügung über Handlungsressourcen regulieren oder die
Beziehungen zwischen spezifischen Akteuren strukturieren. Zudem werden ge-
rade korporative Akteure durch institutionelle Regeln mit Aufgaben und Kom-
petenzen ausgestattet, es werden Interaktionsanlässe und Handlungsarenen
mit bestimmten Entscheidungsregeln definiert (vgl. Mayntz und Scharpf
1995a, S. 47 f.). Daher empfehlen Mayntz und Scharpf analytisch bei den insti-
tutionellen Rahmenbedingungen der beforschten Interaktion zu starten. Denn
ist dieses Regelset einmal bekannt, so verfüge man zugleich über wesentliche
Informationen zu den beteiligten Akteuren, deren Handlungsmöglichkeiten,
Wahrnehmungen und Entscheidungstendenzen (ebd., S. 49). Diese Analyse-
richtung liegt konzeptionell wie pragmatisch nahe, denn die „Informationskos-
ten der empirischen Forschung“ lassen sich so senken (Scharpf 2006, S. 81).

2.2.3 Komplexe und individuelle Akteure

Akteure stehen, das macht bereits der Name deutlich, im Mittelpunkt des An-
satzes. Wiederum ergibt sich aus dem Anwendungsbereich eine erste Präzisie-
rung des an sich unklaren Begriffs: In Prozessen gesellschaftlicher Steuerung
sind es zumeist komplexe Akteure, die miteinander interagieren, wenngleich
die eigentliche Interaktion stellvertretend von Individuen vollzogen wird. Es ist
theoretisch nicht problemlos, überindividuelle Organisationsformen als Akteure
zu behandeln und ihnen damit die Fähigkeit zu intentionalem Handeln zuzuge-
stehen (exemplarisch Werle und Schimank 2000; Fischer 2009). Dies ist dann
möglich und sinnvoll, wenn auf die Kollektive bestimmte Wesensmerkmale zu-
treffen. Dazu gehört, dass deren Verhalten und Entscheidungen durch Fakto-
ren erklärbar sind, die nicht individuell, sondern auf übergeordneter Ebene
definiert werden (Scharpf 2006, S. 97). Als Mindestbedingung für die Behand-
lung einer überindividuellen Einheit als Akteur gilt, dass die daran „beteiligten
Individuen die Absicht haben, ein gemeinsames Produkt zu schaffen oder ein
Ziel zu erreichen“ (ebd., S. 101; vgl. Schimank 2010, S. 329). Bloße Aggregate
individueller Akteure sind daher nicht als komplexe Akteure zu behandeln. Erst
indem die individuellen Handlungen einer gemeinsam geteilten Intention be-
wusst zugeordnet werden, wird ein komplexer Akteur konstituiert; die einzel-
nen individuellen Akteure sind dann zumindest hinsichtlich der Verfolgung die-
ses gemeinsamen Zieles in ein größeres Ganzes integriert. Weiterhin ist
bedeutsam, in welchem Umfang die zur Zielverfolgung nötigen Ressourcen
kollektiviert sind bzw. bei den Individuen verbleiben. Es ist offensichtlich, dass
der Grad Integration in den Dimensionen Ziele und Ressourcen erheblich variie-
ren kann, dies sind wichtige Unterscheidungsmerkmale für verschiedene Typen
komplexer Akteure. Während kollektive Akteure von den Interessen ihrer Mit-
glieder abhängen, sind korporative Akteure wesentlich stärker von individuel-
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len Intentionen entkoppelt. Korporative Akteure verfolgen eigene Ziele und
verfügen dazu über eigene Ressourcen, sie entscheiden ähnlich wie individuelle
Akteure autonom über ihre Handlungsoptionen. Ihr Integrationsgrad ist hin-
sichtlich beider Dimensionen sehr hoch. Scharpf trennt analytisch zumindest
vier Typen komplexer Akteure, wie in Abbildung 4 deutlich wird. Er weist aber
zugleich darauf hin, dass in der Realität zahlreiche Zwischen- und Mischformen
auftreten. Entscheidend sei, dass in jedem einzelnen Fall zu klären sei, ob und
wenn ja in welchem Umfang die Bedingungen erfüllt sind, eine Gruppe von In-
dividuen als einheitlichen Akteur zu behandeln (2006, S. 107).

Bezug von Intentionen und Handlungsorientierungen
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Abb. 4: Typen komplexer Akteure (in Anlehnung an Scharpf 2006, S. 102)

Die Unterscheidung unterschiedlicher Formen komplexer Akteure ist dabei
aber vorrangig theoretisch bedeutsam, empirisch kommen in Steuerungskons-
tellationen zumeist Organisationen aus dem vierten Feld des Schemas in den
Blick. Die hier zu verortenden Akteursformen zeichnen sich durch eine relative
Dauerhaftigkeit aus (Schimank 2010, S. 330), was durch bindende Vereinba-
rung der wechselseitigen Beziehung zwischen Organisation und Mitgliedern
realisiert wird. Anhand des Charakters dieser konstituierenden Vereinbarung
lassen sich wiederum zwei Subtypen formaler Organisationen unterscheiden
(ebd., S. 331 ff.). Auf der einen Seite stehen „Interessenorganisationen“, die
von unten durch freiwilligen Zusammenschluss ihrer Mitglieder konstituiert
werden. Sie bleiben deren Interessen eng verbunden und sind durch eher de-
mokratische Binnenstrukturen gekennzeichnet. Auf der anderen Seite finden
sich „Arbeitsorganisationen“, die vorrangig durch die Erbringung einer Leis-
tung von oben konstituiert sind. Da hier die Organisationsmitglieder keinen in-
dividuellen Vorteil durch die Zusammenlegung ihrer Ressourcen realisieren
können, bedarf es der vertraglich-bindenden Zusage anderer Anreize, in der
Regel in Form von Arbeitsentgelt. Die innere Koordination dieses Subtyps kor-
porativer Akteure erfolgt hierarchisch vom Träger der Organisation zu den Mit-
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gliedern; anstelle einer „multilateralen Verhandlungskonstellation“ stehen hier
viele bilaterale Tauschbeziehungen zwischen Organisation und Mitarbeitern
(ebd., S. 338). In gemischten Steuerungskonstellationen mit staatlichen und
nichtstaatlichen Akteuren entsprechen erste typischerweise dem Typus Arbeits-
organisation, während zweite meist als Interessenorganisationen zu charakteri-
sieren sind. Die genannten Merkmale sind dort für eine angemessene Rekon-
struktion des Verhältnisses zwischen komplexen und individuellen Akteuren
bedeutsam.

Für die Untersuchung überindividueller Akteure ist in besonderem Maße wich-
tig, ob diese in der Lage sind, strategisch zu Handeln. Diese Eigenschaft kann
bei individuellen Akteuren grundsätzlich vorausgesetzt werden und meint, dass
sie anhand subjektiver, aber dennoch realistischer Einschätzungen der Hand-
lungssituation in der Lage sind, auf die Risiken und Chancen der jeweiligen Ak-
teurkonstellation zu reagieren. Unabhängig davon, ob diese Reaktion streng
unter der Maßgabe der eigenen Gewinnmaximierung erfolgt (wie dies im Rati-
onal-Choice-Institutionalismus unterstellt wird) oder ob andere strategische
Orientierungen ergänzt werden: Es liegt auf der Hand, dass für kollektive Ak-
teure die Voraussetzungen von Strategiefähigkeit anders konzipiert werden
müssen (vgl. Scharpf 2006, S. 107 ff.; Raschke und Tils 2013, S. 273 ff.).16 Hier
ist die Binnengestalt des jeweiligen Kollektivs angesprochen, wobei zum einen
Formen kollektiver Informationsverarbeitung, zum anderen die Integration von
Präferenzen in den Blick kommen. Anders formuliert: Um in der Auseinander-
setzung um gesellschaftliche Steuerung strategisch zu handeln, muss ein kol-
lektiver Akteur zunächst über kongruente Einschätzungen der politisch rele-
vanten Situation sowie der diesbezüglichen (Grund-) Orientierungen bei seinen
Mitgliedern verfügen. Im Anschluss daran müssen intern auftretende Konflikte
effektiv gelöst und eine Präferenz für einen Handlungsverlauf entwickelt wer-
den. Strategiefähigkeit hängt, soviel wird deutlich, wesentlich von organisati-
onsinternen Regeln ab – womit wiederum an das oben bereits festgestellte
Wesen des kollektiven Akteurs als institutionelle Rahmenbedingung für seine
Mitglieder angeschlossen wird. Ob komplexe Akteure handlungsfähig sind, ist
dabei keineswegs als unveränderliche Tatsache zu verstehen – die Fähigkeit zur
Integration der Ressourcen und Handlungsorientierungen seiner Mitglieder
mag vielmehr im Zeitverlauf und themenbezogen variieren (vgl. Mayntz und
Scharpf 1995a, S. 50). Probleme mit der Handlungsfähigkeit treten vor allem

16 Wiesenthal arbeitet die strategische Einigungsfähigkeit von Akteurkonstellationen als zentra-
len Erfolgsfaktor historischer Sozialreformen heraus. Maßgeblich sei die Überbrückung der
"Mesoebenen-Problematik" der Handlungskoordination von Interessengruppen in Hinblick
auf ein gemeinsames Ziel (2003, S.64f.).
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im Umgang mit neuartigen Probleme auf, für die keine routinemäßigen Strate-
gien angewandt werden können (Scharpf 2006, S. 109 f.).

Obwohl es vorrangig verschiedene Formen kollektiver Akteure sind, die in Pro-
zessen gesellschaftlicher Steuerung interagieren, bestehen diese natürlich im-
mer aus Mitgliedern und letztlich aus einzelnen Menschen. Im akteurzentrier-
ten Institutionalismus wird dennoch vorrangig die Ebene der Organisationen
bzw. kollektiven Akteure fokussiert, die Mikroebene behandelt der Ansatz
strukturell nachrangig. Solange das Handeln kollektiver Akteure durch den ins-
titutionellen Rahmen und situative Bedingungen ausreichend erklärt werden
kann, werden die im Auftrag der Organisation handelnden Akteure ausgeblen-
det bzw. mit der Organisation gleichgesetzt (Mayntz und Scharpf 1995a,
S. 50). Die Beziehung zwischen kollektivem und individuellem Akteur ist grund-
sätzlich von Handlungsspielräumen in beiden Richtungen gekennzeichnet. Das
Ausmaß der Autonomie des Individuums wächst dabei in der Regel mit dessen
Organisationsrang – weshalb es bei Interaktionen zwischen kollektiven Ak-
teuren einen erheblichen Unterschied machen kann, durch wen die Organisa-
tionen repräsentiert werden. Der Stellenwert autonomen Handelns für die Or-
ganisation steigt in Handlungssituationen, die innovativen Charakter haben
und damit nicht im Rahmen der vorhandenen Strategien bearbeitbar sind. Die
schwindende Strategiefähigkeit des Kollektivs kann hier durch Handeln eines
Individuums substituiert werden, wenn dieses durch seinen Organisationsrang
über eine hohe Verpflichtungsfähigkeit gegenüber der Organisation verfügt
(ebd., S. 51). In solchen Fällen muss analytisch den individuellen Akteuren und
ihren Handlungsorientierungen ein größerer Stellenwert beigemessen werden.

Nach den vorangegangenen Ausführungen sei hier nochmals an den Anspruch
des akteurzentierten Institutionalismus erinnert: Ziel ist die Rekonstruktion
komplexer Formen der Interaktion von Akteuren unter institutionellen Rah-
menbedingungen. Eine angemessene Konzeption der Akteure ist Vorausset-
zung zur Erklärung von deren Handeln, mehr aber nicht. Auf den vergangenen
Seiten wurden bereits mehrfach die Begriffe Handlungsorientierung und Fähig-
keiten benutzt, ohne diese jedoch zu erklären. Dies wird im Folgenden nachge-
holt, bevor dann auf den Interaktionscharakter politischer Auseinandersetzun-
gen eingegangen wird.

Orientierungen und Fähigkeiten bilden im AI die Entscheidungsgrundlage für
jedes Handeln der Akteure. Die Kategorie Fähigkeiten wird sehr breit verstan-
den und umfasst schlicht alle Ressourcen, die zur Beeinflussung eines Ergebnis-
ses genutzt werden können. Neben den materiellen und personellen Bedin-
gungen des Akteurs im weiten Sinne kommen hier erneut die institutionellen
Rahmenbedingungen in den Blick, weil diese Verfahrensvorschriften machen
und die Verteilung von Kompetenzen, Partizipationsrechten und Vetorechten
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regulieren (vgl. Scharpf 2006, S. 86). Als Einflussfaktor auf das Handeln sind
nicht die generellen Ressourcen eines Akteurs bedeutsam, sondern die in der
jeweiligen Situation und für den spezifischen Handlungsgegenstand verfügba-
ren (Witte 2006, S. 69). Akteure können stets nur im Rahmen ihrer jeweiligen
Fähigkeiten handeln, daher müssen diese analytisch verfügbar gemacht wer-
den. Komplexer und empirisch anspruchsvoller17 ist dagegen die Konzeption
von Handlungsorientierungen als dritter Bezugspunkt. Der Begriff umfasst ge-
wissermaßen die weichen Anteile an der Akteursentscheidung und inkludiert
dabei die Wahrnehmung der Handlungssituation einerseits und strategische
Präferenzen andererseits. Letzteres umfasst dabei Interessen, normative Rollen-
erwartungen und Identität. Dieses Set weicher, aber handlungsleitender Fakto-
ren ist notwendig, weil Akteure in kontingenten Handlungsumfeldern nicht
über alle Informationen verfügen können, die zur rationalen Auswahl einer
Handlungsalternative notwendig sind. Handlungsorientierungen reduzieren
diese Komplexität erheblich und machen so Entscheidungen für die eine oder
andere Alternative erst möglich – selbst wenn es nur ein Bauchgefühl sein soll-
te, das eine Priorität begründet.

2.2.4 Akteurkonstellationen in Interaktionssituationen

In den vorangehenden Kapiteln wurden mit den institutionellen Rahmenbedin-
gungen und den darin eingebetteten politischen Akteuren Bestandteile des
Ansatzes diskutiert, die keinen Alleinstellungscharakter gegenüber den ein-
gangs dargestellten Strömungen des Neo-Institutionalismus haben. Lediglich
die begriffliche Fassung variiert im einen oder anderen Punkt – darauf wurde
hingewiesen. Der nun folgende Abschnitt thematisiert dagegen mit dem Zu-
schnitt auf politische Prozesse den Punkt, in dem der AI konzeptionell über
neo-institutionalistische Ansätze hinausgeht. Weil Vorgänge der politischen
Koordination durch die Beteiligung verschiedener Akteure ein hohes Maß an
Kontingenz aufweisen, mit dem sich die Beteiligten im Handlungsprozess aus-
einandersetzen, reicht es nicht aus, einzelne Akteure sowie den institutionellen
Kontext detailliert zu kennen. Vielmehr spielt in der Realisierung eines Outco-

17 Dies ist komplex, da hier das oben bereits diskutierte Mehrebenenproblem erneut auftritt. Die
anstelle komplexer Akteure handelnden individuellen Akteure rekurrieren im Rahmen der Re-
präsentationsrolle auf die Orientierungen ihrer Organisation und besitzen zugleich individuelle
Handlungsorientierungen. Oft genug spielen also mehrere Ebenen mit Präferenzen und Wahr-
nehmungen in die Entscheidung hinein, so dass zunächst die jeweilige Bezugseinheit geklärt
werden sollte. Vereinfachend soll aber die Erfüllung der Rollenerwartungen angenommen
werden (Scharpf 2006, S.11–114). Das empirische Problem liegt vorrangig darin, dass die je-
weils gültigen Handlungsorientierungen kaum beobachtet oder erfragt werden können. Zwar
können aus den beobachtbaren Handlungen die akteursinternen Entscheidungsprozesse re-
konstruiert werden, dies kehrte aber die im AI angelegte Analyserichtung um und würde da-
mit in eine tautologische Erklärung führen (ebd., S.110).
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mes zusätzlich ein Set überindividueller Faktoren eine Rolle (vgl. Scharpf 2006,
S. 87). Dieser interaktive Charakter von Prozessen politischer Steuerung wird
analytisch in drei Kategorien gefasst, die allerdings ein hohes Maß an Interde-
pendenz aufweisen. Erstens werden Handlungen stets in einem situativen Be-
zug rekonstruiert. Daneben kommt zweitens die Beziehungsstruktur der Ak-
teure, die Akteurkonstellation in den Blick. Eng mit beiden verwoben ist als
dritte Kategorie der Modus der Interaktionen. Alle drei Kategorien sind wegen
ihrer Eigenschaft als handlungsprägende Regel Teil der institutionellen Verfas-
sung eines konkreten politischen Prozesses. Zugleich werden sie im Vollzug der
Interaktion reproduziert und sind damit Teil der Akteurshandlung. In ihrem
Doppelcharakter manifestiert sich die für den akteurzentrierten Institutionalis-
mus typische Interdependenz zwischen institutionellen Regeln und Akteurs-
handlungen.

Als Handlungssituation werden die zeitlichen wie inhaltlichen Rahmenbedin-
gungen beschrieben, die als Spezifikation allgemeiner institutioneller Regeln
wirken. Sie sind als Bezugspunkt für die tatsächliche Verfügbarkeit über Hand-
lungsressourcen relevant und schränken das Set an strategisch nutzbaren Al-
ternativen ein. In dem von Scharpf verwendeten Bild der Politikformulierung
als Spiel entspräche die Situation etwa Zeit und Ort der Auseinandersetzung,
gleichwohl ist weder dort noch bei Mayntz/Scharpf (1995a, S. 50) die Bedeu-
tung der Situation gesondert herausgestellt. Die Situation als Konkretisierung
generellerer Rahmenbedingungen ist meines Erachtens nicht zuletzt deshalb
relevant, weil sie auf die mehrfache Abgeschlossenheit des Handlungsumfelds
verweist. Gleichwohl umfasst eine Situation mehr als einen Augenblick (was
letztlich in eine statische Betrachtung führen würde), sondern ist vielmehr als
dynamischer Prozessabschnitt zu verstehen. Um tatsächlich Einfluss realisieren
zu können, kommt es also nicht zuletzt auf das richtige Timing an.

Neben der Handlungssituation als Konkretisierung des Kontexts ist es die Kate-
gorie Akteurkonstellation, die die konkreten Interaktionsbeziehungen zwischen
den Akteuren beschreibt. Hier und in dem Punkt Interaktionsformen, der wei-
ter unten ausgeführt wird, kommt das eingangs referierte veränderte Steue-
rungsverständnis zum Tragen. Die Akteurkonstellation beschreibt das gesamte
Set von Akteuren mit ihren Fähigkeiten, Präferenzen und Wahrnehmungen
insbesondere in ihren gegenseitigen Bezugnahmen. Das hier entstehende Bild
des Steuerungsprozesses ist dabei als Momentaufnahme zu verstehen, es um-
fasst im Vokabular Scharpfs „die beteiligten Spieler, ihre Strategieoptionen, die
mit verschiedenen Strategiekombinationen verbundenen Ergebnisse und die
Präferenzen der Spieler in bezug [!] auf diese Ergebnisse“ (2006, S. 87). Man
kann dies so verstehen, dass für jeden Akteur die Relevanz der Beziehungs-
struktur im politischen Prozess daraus resultiert „dass er bestimmte Intentionen
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nicht monologisch verfolgen kann, sondern auf die Koordination mit anderen
angewiesen ist“ (Schimank 2007b, S. 221). In anderen Worten: Alle Akteure
antizipieren die Handlungen der anderen und richten sich strategisch danach
aus – dies konstituiert als Geflecht wechselseitiger Beeinflussungsbeziehungen
die Akteurkonstellation. Die analytische Herausforderung besteht auch darin,
die materiellen Konflikte des untersuchten Steuerungsfalls auf die Interaktions-
beziehungen zu projizieren (Scharpf 2006, S. 89 f.). Als geeignete Form der
Darstellung empfiehlt Scharpf eine Spielmatrix, die alle relevanten Informatio-
nen in abstrahierter Weise enthält. Wenn das einer Interaktion inhärente
Ausmaß an Konflikten als maßgebliches Kriterium genutzt wird, so können
Konstellationen auf einem Kontinuum zwischen ausschließlichen Koordinati-
onsproblemen und reinem Konflikt verortet werden. Zwischen den beiden
Polen verortet Scharpf eine Vielzahl typischer Spielkonstellationen (ebd.,
S. 128 ff.). Unabhängig davon, ob zur Beschreibung der Akteurkonstellationen
auf spieltheoretische Darstellungen zurückgegriffen wird, oder ob anderen For-
men der Beschreibung der Vorzug gegeben wird, umfasst das Bild doch viele
in Bezug auf diese Interaktion relevanten Informationen, insbesondere auch zu
den immanenten Konflikten und Machtbeziehungen. Die Kategorie Akteur-
konstellation definiert im AI Charakter und Ziel des Spiels sowie Art und An-
zahl der Mitspieler.

Trotz der Bedeutung struktureller Merkmale der Interaktionsbeziehung hat der
Modus der Koordination von Akteurshandlungen analytisch das größte Ge-
wicht (Mayntz und Scharpf 1995a, S. 60). Diesen beschreibt die Kategorie In-
teraktionsformen. Sie definiert, welche Spielzüge zulässig sind. Beide Kategori-
en sind eng verknüpft; zusammengenommen ergibt sich ein Schema zur
Beschreibung der Konfliktlösungskapazität eines Interaktionssystems (Scharpf
2006, S. 92 f.). Anhand des Ausmaßes individueller Handlungsautonomie las-
sen sich dann als „abstrahierte Grundformen […] die einseitige oder wechsel-
seitige Anpassung, die Verhandlung, die Abstimmung und die hierarchische
Entscheidung“ (Mayntz und Scharpf 1995a, S. 61) trennen. Dies steht in en-
gem Zusammenhang mit dem Konzept der Governance-Formen zwischen den
beiden Extremen Markt und Hierarchie (vgl. ebd., S. 60 ff.; Schimank 2007a,
S. 173).18 Bedeutsam ist, dass zwischen der institutionellen Gestalt einer Inter-
aktionsstruktur und den dort verfügbaren Interaktionsmodi eine Verknüpfung
existiert: Interaktionsformen unterscheiden sich hinsichtlich des notwendigen

18 Eine ausführliche Diskussion der verschiedenen Governance-Formen findet sich beispielsweise
bei Benz et al. (2007) oder Botzem (2009). Empirisch tragen die beobachtbaren Koordinati-
onsformen meist Merkmale unterschiedlicher Typen. In Konstellationen der politischen Steue-
rung entwickelter Demokratien dominieren dabei komplexe Formen horizontaler Koordination
(vgl. Mayntz und Scharpf 1995a, S.62, 1995b), wie asymmetrische Verhandlungssysteme
oder Netzwerkstrukturen.
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Minimums an institutioneller Strukturierung, da diese in unterschiedlichem Ma-
ße geeignet sind, bestimmte Interaktionsformen zu stützen und damit erfolg-
reiche Problemlösung zu realisieren (Scharpf 2006, S. 91 ff.). Vereinfacht kann
dies auf die Aussage reduziert werden, dass mit wachsendem Regulierungs-
grad des Kontexts sowohl die Asymmetrie als auch die Verbindlichkeit der
nutzbaren Interaktionsformen steigen können. Diesen Zusammenhang stellt
übersichtartig Abbildung 5 dar.

Institutionalisierungsgrad des Handlungskontextes
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Abb. 5: Effektive Interaktionsformen in Handlungskontexten (in Anlehnung an Scharpf 2006,
S. 91)

Hierarchische Steuerung stellt als asymmetrischer Interaktionsmodus die höch-
sten Anforderungen an die Institutionalisierung und führt deswegen nur in
stark vorstrukturierten Kontexten zu effektiven Problemlösungen. Zugleich
kann hier aber das höchste Maß an Verbindlichkeit in Bezug auf die Problemlö-
sung erreicht werden.

Zusammengenommen bietet der akteurzentrierte Institutionalismus ein breites
Repertoire an analytischen Werkzeugen. Dabei wurde der Ansatz für die präzi-
se Rekonstruktion und Erklärung bestimmter sozialer Vorgänge, nämlich Pro-
zessen der politischen Steuerung in staatsnahen Sektoren geschaffen. Aus der
Empirie solcher Gegenstände ergeben sich eine Vielzahl argumentativer Bin-
nenbezüge und interdependenter Beschreibungen. Damit liegt es auf der
Hand, dass der Ansatz eine Tendenz zu überkomplexen Analysen hat. Dieses
Risiko bleibt bestehen, obwohl die Anwendung stets in absteigenden Abstrak-
tionsebenen erfolgen soll. Es muss also nichts idiosynkratisch erklärt werden,
wenn auf übergeordneten Ebenen, insbesondere in den institutionellen Bedin-
gungen, hinreichende Erklärungen vorfindbar sind (Mayntz und Scharpf
1995a, S. 66 f.).
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In der konkreten forschungspraktischen Nutzung ist es dennoch stets notwen-
dig, das umfassende Erklärungsmodell auf die jeweilige Forschungsfrage zu
beziehen und zugleich auf die notwendigen Analyseebenen einzuschränken.

2.3 Anwendung der Analysekategorien auf den
Forschungsgegenstand

Gegenstand des folgenden Teils ist es, empirische Bedingungen des For-
schungsfeldes und analytisches Werkzeug aufeinander zu beziehen. Daneben
erfüllt er aber noch zumindest zwei weitere Funktionen, indem er zum einen
als Bezugspunkt für die Auswahl und Anpassung des methodischen Werk-
zeugs dient und zum anderen ein konsistentes Gerüst für die Erarbeitung der
drei Fallstudien bereithält. Aus diesen Gründen habe ich mich in der Konzepti-
on der Arbeit für die Trennung zwischen einem eher abstrakten Teil der Vor-
stellung des theoretischen Rahmens und einen eher konkreten Teil der Anwen-
dung auf den Forschungsgegenstand entschieden.

Als Richtschnur für die folgenden Passagen wird die doppelte Frage dienen,
was aus den oben gemachten theoretischen Ausführungen für den Gegen-
stand dieser Arbeit folgt und wie das im Eingangskapitel umrissene Erkenntnis-
interesse vor diesem Hintergrund präzisiert werden kann. Begonnen wird mit
dieser Transformation auf der höchsten Abstraktionsebene, dem institutionel-
len Rahmen des untersuchten Politikprozesses, geendet wird mit einer gegen-
standsbezogenen Präzisierung der Interaktionsmodi. Zu allen theoretischen Ka-
tegorien werden im Anschluss an eine kurze Ausführung zu deren Relevanz
eine oder mehrere konkrete Fragen für die empirische Bearbeitung und Prü-
fung formuliert.

2.3.1 Institutioneller Rahmen der Entwicklungsprozesse

Als institutionelle Rahmenbedingungen kommen handlungsbeeinflussende Re-
geln auf mindestens zwei Ebenen in den Blick: Zum einen wirkt die nationale
Polity als übergeordnete Rahmenbedingung. Bedingt durch den Zuschnitt des
Themas ist hier eine komplexe Melange aus verschiedenen Politikbereichen re-
levant, dies sind Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialpolitik und vor allen anderen
natürlich die Bildungspolitik. Diese Multiperspektive spitzt sich im Politikfeld
der beruflichen Bildung zu, in dessen institutioneller Verfasstheit daher ein
Schlüssel zur Bearbeitung der Fragestellungen zu erwarten ist. Zum anderen
sind es die im Entwicklungsprozess selbst angelegten Rahmenbedingungen,
die als Regeln für die Interaktionen der Akteure wirken. Dies betrifft die Ein-
richtung eines Entwicklungsgremiums gleichermaßen wie die Auswahl der an
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den Entwicklungen beteiligten Akteure und weitere strukturelle Eigenschaften.
Während die institutionellen Bedingungen der beruflichen Bildung einen Be-
zugsrahmen bilden, der im Verlauf des Entwicklungsprozess weitgehend stabil
bleibt, unterliegen die prozesseigenen Regeln dem direkten Zugriff der Akteure
und müssen als dynamisch begriffen werden. Sie können in ihrer jeweiligen
Ausgestaltung und ggf. Veränderung nur über die beteiligten Akteure rekons-
truiert werden. Hieraus ergeben sich folgende Fragen:

• Welche institutionellen Rahmenbedingungen der nationalen Berufsbil-
dung sowie ggf. anderer Politikfelder sind in der Entwicklung nationaler
Qualifikationsrahmen relevant?

• Welche Regeln sieht der nationale Entwicklungsprozess selbst vor?

2.3.2 Akteure in der NQR-Entwicklung

Bezüglich der an den nationalen Umsetzungen des EQR beteiligten Akteure
folgt aus der theoretischen Konzeption zunächst, dass hier mehrere Ebenen zu
charakterisieren sind. Nahe liegend ist hier, die jeweiligen Organisationen so-
wie für sie handelnden individuelle Akteure in den Blick zu nehmen. Gleich-
wohl wird durch den Entwicklungsprozess als Rahmung eine weitere Ebene
konstituiert, wenn die komplexen Akteure der verschiedenen Bänke gemein-
sam handeln. Auf dieser Ebene aggregierter Interessen, namentlich der drei
Gruppen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Staat, erfolgt der primäre Zugriff die-
ser Arbeit. Die Akteur- bzw. Strategiefähigkeit der Fraktionen gilt es dabei im-
mer zu prüfen, sie kann nicht als stabil vorausgesetzt werden. Zuletzt besteht
die Option, dass sich im Verlauf des politischen Prozesses fraktionsübergrei-
fend Koalitionen herausbilden, die ihrerseits als eigener Akteur konzipiert wer-
den können. Insgesamt kommen also Akteure auf zumindest drei, gegebenen-
falls sogar vier Ebenen in den Blick. Der analytische Ausgangspunkt und Fokus
wird auf der Ebene der Akteurstrias und nicht auf der Ebene der einzelnen Or-
ganisationen liegen, die anderen Ebenen werden dann nach Bedarf hinzugezo-
gen.

Legt man die oben bereits angeführten Dimensionen zur Charakterisierung der
Akteure im Untersuchungsbereich dieser Arbeit an, so kann sowohl für die be-
teiligten staatlichen Gliederungen als auch für die sozialpartnerschaftlichen
Organisationen konstatiert werden, dass sie sowohl hinsichtlich ihrer Hand-
lungsorientierungen und Ziele als auch hinsichtlich der Kontrolle ihrer Hand-
lungsressourcen und Fähigkeiten eine starke kollektive Ausprägung aufweisen.
Alle drei Beteiligten der hier untersuchten Steuerungskonstellation tendieren
deutlich zum Pol des korporativen Akteurs, wobei der jeweilige Charakter den-
noch stets unter dem Vorbehalt einer Überprüfung im Einzelfall steht. Ebenfalls
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an den konkreten Fällen zu prüfen sind die übrigen aufgeführten Akteurscha-
rakteristika, sofern sie handlungsrelevant erscheinen. Besonderes Augenmerk
wird hier den strategischen Präferenzen und den verfügbaren Handlungsres-
sourcen gelten, daraus ergeben sich folgende Fragen:

• Welche Akteure sind an der Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen
beteiligt?

• Über welche Ressourcen und Fähigkeiten verfügen sie im Entwicklungs-
prozess?

• Welche Handlungsorientierungen verfolgen die Akteure?

2.3.3 Politische Interaktion in der NQR-Entwicklung

Schließlich gilt es, die konkrete politische Interaktion während der Entwicklung
nationaler Qualifikationsrahmen präzise zu erfassen. Zunächst kommen hier
die situativen Eigenschaften in den Blick. Diese umfassen vor allem die zeitli-
chen und inhaltlichen Rahmungen des Prozesses als Konkretisierung des insti-
tutionellen Rahmens. Hier sollte nicht vergessen werden, dass die beteiligten
Akteure zu unterschiedlichen Zeitpunkten des politischen Prozesses einbezo-
gen wurden. Als erste Adressaten des europäischen Impulses waren in allen
Ländern staatliche Akteure angesprochen. Diese haben per Selbstverpflichtung
die Verantwortung für die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen über-
nommen. Damit konnten sie als Agenda-Setter eine für den weiteren politi-
schen Prozess als relativ stabil anzunehmende Interpretation der europäischen
Vorgaben nicht zuletzt hinsichtlich des zeitlichen und inhaltlichen Zuschnitts
des Prozesses vornehmen. Ähnliches gilt hinsichtlich bestimmter Merkmale der
Kategorie Akteurkonstellation. Zwar geben der institutionelle Rahmen und der
EQR als Handlungsanlass partiell vor, welche weiteren Akteure in den Prozess
einzubeziehen sind und in welchen Beziehungen diese zueinander stehen.
Gleichzeitig kann hier aber Agenda-Setting-Power der staatlichen Akteure eine
Rolle spielen, z. B. wenn diese bestimmte zusätzliche Beziehungsstrukturen in-
nerhalb des Prozesses einsetzen. Zugleich bezieht diese Kategorie über die In-
tegration der materiellen Konflikte des politischen Problems in erheblichem
Umfang die Anwendungsdimension mit ein. Je nach politischen Zielvorstellun-
gen werden hier beispielsweise Verteilungskonflikte innerhalb des Berufsbil-
dungsbereichs oder auch Auseinandersetzungen mit anderen Bildungsberei-
chen einbezogen. Dabei sind eigentlich alle Konfliktlinien und Koalitionen
innerhalb der Konstellation der tripartistischen Steuerung aber auch nach au-
ßen denkbar. Hinsichtlich der Interaktionsformen schließlich wird zu prüfen
sein, welche Problemlösungskapazität sie in Hinsicht auf die auftretenden Kon-
flikte aufweisen. Nicht außer Acht gelassen darf dabei die institutionelle Struk-
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tur des Entwicklungsprozesses. Bezüglich der Interaktion stellen sich die Fra-
gen:

• Wie ist der Entwicklungsprozess situativ eingebettet?

• Wie ist die Akteurkonstellation zu charakterisieren (insbesondere hinsicht-
lich ihres Konfliktpotenzials und der Machtstrukturen)?

• Welche Interaktionsformen treten im Entwicklungsprozess auf und wel-
che Problemlösungsfähigkeit besitzen diese unter den gegebenen institu-
tionellen Strukturen?

2.3.4 Präzisierung des Untersuchungsbereichs

Das Zusammenspiel der genannten Faktoren in der Entwicklung nationaler
Qualifikationsrahmen und die Entwicklung tragfähiger Erklärungen für die fest-
stellbaren Unterschiede in Prozess und Ergebnis ist Gegenstand dieser Arbeit.
Auf Basis der zurückliegenden Erörterungen kann nun der Untersuchungsbe-
reich dieses Projekts genauer gefasst werden. Deutlich wird dies in einer Modi-
fizierung von Abbildung 3 (s. o.).

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass einige Vereinfachungen vorgenommen
wurden. Die Reduzierung von Einflussfaktoren resultiert vor allem aus der Zu-
sammenfassung der Kategorien Handlungssituation, Akteurkonstellation und
Interaktionsform. Zugleich ist die Einschränkung des institutionellen Bezugsrah-
mens auf die Regeln und Bedingungen in der Politik der (dualen) Berufsausbil-
dung eine deutliche Präzisierung. Dies schränkt auch die im Sinne dieser Arbeit
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relevanten Akteure ein. Klar wird auch, dass sowohl das Zustandekommen des
EQR als auch die Gestalt der NQR hier lediglich Kontext sind. Gleichwohl ist ge-
rade letzteres eine relevante Bezugsgröße des Vergleichs und kann daher nicht
völlig ausgeklammert werden.

Begreift man die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen in diesem Sinne
als komplexen Politikprozess, so können daraus bestimmte Annahmen abgelei-
tet werden. Zunächst ist generell zu erwarten, dass die Umsetzung des EQR
umso aufwendiger ist, je weniger der Gestaltungsimpuls dem institutionellen
status quo ante in den nationalen Berufsbildungssystemen entspricht. Dies ist
der Kern der Misfit-These (vgl. Börzel und Risse 2000, 2003). Weiter verkompli-
ziert wird die Entwicklung, wenn anstelle eines technisch verstandenen Umset-
zungsprozesses eine politische Auseinandersetzung zwischen verschiedenen In-
teressengruppen tritt. Dies hat drei aufeinander aufbauende Voraussetzungen:

1. die Existenz entsprechend organisierter, politikfähiger Interessen
(= Akteure)

2. deren Teilnahme am Entwicklungsprozess (= Akteurkonstellation)

3. die Perzeption des Entwicklungsprozesses als politisches Problem
(= Handlungssituation).

Sind alle Punkte erfüllt, so hat dies für die Politikformulierung weitreichende
Folgen. Im Modus politischer Aushandlung steigt die Kontingenz in Bezug auf
Prozessverlauf und ergebnis stark an. Die Entwicklung eines NQR wird kom-
plexer und weniger vorhersehbar. Zugleich erweitert dies aber das Potenzial für
innovative Politiklösungen erheblich. Gerade in Systemen mit dual organisierter
Berufsbildung sind die Voraussetzungen für eine den Erwartungen der EU-Ebe-
ne entsprechende Umsetzung verhältnismäßig schlecht, weil die genannten
Einflussfaktoren ungünstig sind. Aus der An- oder Abwesenheit der Faktoren
allein lässt sich aber noch kein Politikergebnis vorhersagen. Vielmehr bedarf es
detaillierter Kenntnisse über den Prozessverlauf und die darin eingeschlossenen
Handlungssituationen, um die Genese der jeweiligen Policy nachvollziehen zu
können.
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3 Methodik und Design der Studie

Das vorangegangene Kapitel schloss mit einer Anpassung des theoretischen
Modells an den Untersuchungsgegenstand sowie der Präzisierung einzelner
Fragen vor diesem Hintergrund. Im nun folgenden Teil wird das methodische
Vorgehen zur Bearbeitung dieser Fragestellungen dargestellt. Dabei sind meh-
rere Einzelpunkte zu unterscheiden, die jeweils in Unterkapiteln behandelt
werden. Am Anfang steht die disziplinäre Verortung der Arbeit, gefolgt von
der Darstellung des gewählten Forschungs- bzw. Vergleichsdesigns. Im An-
schluss daran wird die für den empirischen Zugriff zentrale Frage der Auswahl
geeigneter Vergleichsfälle sowie die zeitliche Einschränkung der Untersuchung
diskutiert. Das nächste Unterkapitel thematisiert die hier gewählte Form des In-
terviews als wichtigste Erhebungsmethode und stellt die getroffenen Entschei-
dungen hinsichtlich der Auswahl geeigneter Gesprächspartner und der Kon-
struktion des Interviewleitfadens dar. Zudem wird die analytische Bearbeitung
der Interviewdaten erläutert. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Darstel-
lung der zweiten Erhebungsmethode, hier wird kurz die Auswahl und Bearbei-
tung ergänzender Dokumente aus dem politischen Prozess erläutert.

3.1 Disziplinäre Verortung

Diese Arbeit ist eine empirisch-vergleichende Untersuchung eines bildungspoli-
tischen Prozesses. Der Unterschied des komparativen Vorgehens im Gegensatz
zur Analyse einzelner Fälle liegt im Erkenntnisinteresse: Durch den systemati-
schen Vergleich können Wirkmechanismen und Erklärungen ermittelt werden,
die über den Fall hinaus Gültigkeit besitzen. Dazu bedarf es eines methodisch
kontrollierten Vorgehens, insbesondere der Kontrolle von Varianz durch geziel-
te Fallauswahl und -bearbeitung (vgl. Jahn 2011, S. 47 f.).

Mit der überschaubaren Zahl von drei Vergleichsfällen ist diese Studie eindeu-
tig im Bereich der Small-N-Analysen zu verorten. Für den Bereich der vergleich-
enden Bildungspolitikforschung kann derzeit konstatiert werden, dass oft auf
Designs mit kleinen bis sehr kleinen Fallzahlen zurückgegriffen wird, weil damit
eine umfassende Berücksichtigung der vielfältigen und komplexen Einflüsse
hinter Makrovariablen (Ebbinghaus 2009, S. 210) realisiert werden kann (vgl.
exemplarisch Förster 2012; Randhahn 2011; Ioannidou 2010; Trampusch
2009). Dies ist zunächst unabhängig davon, ob die Fälle mittels quantitativer
oder qualitativer Methodik bearbeitet werden. Obwohl diese Unterscheidung
in zwei Lager üblich ist, ist sie nicht unbedingt hilfreich. Pickel et al. formulie-
ren, dass „die bislang bestehende Diskrepanz zwischen quantitativen und qua-
litativen Ansätzen als hinderlich für den Erkenntnisfortschritt (nicht nur) in der
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vergleichenden Politikwissenschaft ausgemacht“ werden könne (2009, S. 10).
Sie schließen damit an die Position von King et al. an, die eine Unterscheidung
zwischen zwei Paradigmen für methodologisch wie inhaltlich unbegründet hal-
ten. Dort wird vielmehr argumentiert, beiden Forschungsstilen läge dieselbe
„logic of inference“ zu Grunde, die die Wissenschaftlichkeit des Vergleiches
ausmache (2011, S. 3). Weil zwischen den beiden Polen eine Vielzahl ertragrei-
cher Studien zu verorten sind, halte ich die Vorstellung eines Kontinuums für
sinnvoller. Auch die vorliegende Arbeit trägt Merkmale beider Zugriffe, die Nä-
he zum qualitativen Paradigma ist aber erheblich größer.

Als Ergänzung sei hier auf die Differenzierung anhand des Gegensatzes von
Fallzentrierung und Variablenzentrierung verwiesen (vgl. Ragin 1989, S. 34 ff.;
Blatter et al. 2007, S. 124 ff.). Dort wäre die vorliegende Studie eindeutig der
fallzentrierten Vorgehensweise zuzuordnen, für die ein Interesse an der umfas-
senden Erklärung komplexer, besonderer Fälle typisch ist. Die hohe Bedeutung
des Einzelfalles in seiner Besonderheit hat Konsequenzen für das gesamte De-
sign des Vergleichs, dies ist Thema des folgenden Unterkapitels.

3.2 Fallstudienbasierter Vergleich

Fallstudienbasierte Designs verbinden die Kombination mehrerer, zeitlich ver-
bundener Beobachtungen mit deren Rückbezug auf theoretische Vorannah-
men bzw. erwartete Ereignisse (Blatter et al. 2007, S. 125). Dieses Vorgehen
bedingt die Stärken fallorientierter Studien: Komplexe und interdependente
Phänomene können angemessen abgebildet und in ihrer historischen Einbet-
tung erfasst werden. Durch den schrittweisen, verstehenden Nachvollzug von
Prozessen ist diese Forschungsstrategie in besonderer Weise geeignet, den viel-
fältigen Einflüssen des Faktors Zeit auf soziale Phänomene gerecht zu werden
(vgl. auch Muno 2009, S. 121 ff.).

Ebbinghaus (2009, S. 203 ff.) sieht diese Vorteile kleiner Fallzahlen ebenfalls,
bringt aber zugleich Bedenken bezüglich der Generalisierbarkeit von small-N-
Vergleichen zum Ausdruck, die seiner Ansicht nach durch eine Verbindung fall-
orientierter und qualitativ-konfigurationaler Vorgehensweisen gelöst werde
können. Die von Charles Ragin entwickelte „qualitative comparative analysis“
(Ragin 1989) baut auf das Konzept der boole’schen Logik und der Differenz
zwischen hinreichenden und notwendigen Bedingungen auf. Ursprünglich war
das Verfahren dazu auf dichotome Variablen angewiesen (sog. ‚crisp-set’ QCA
vgl. Rihoux und Meur 2009), in der Zwischenzeit existieren jedoch verschiede-
ne Weiterentwicklungen, die diese Einschränkung relativieren (Cronqvist und
Berg-Schlosser 2009; Ragin 2009; Schneider und Wagemann 2007; Caren und
Panofsky 2005). In jedem Fall aber sind klare theoretische Vorannahmen zu
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Wirkmechanismen oder Kausalitäten nötig, die die Relationen zwischen den
Variablen beschreiben. Für explorative Zwecke ist QCA daher weniger geeig-
net. Außerdem, und dies ist für den hier thematisierten Gegenstand folgen-
schwer, benötigt QCA eine Mindestzahl von etwa sechs bis acht Fällen.

Während in der Erziehungswissenschaft vorrangig deskriptive Fallstudien zu
einzelnen Bildungssystemen sowie umfangreiche statistische Programme wie
die internationalen Schülerleistungs-Studien durchgeführt werden, existieren in
Politikwissenschaft und Bildungspolitikforschung zudem eine große Anzahl
fallorientiert-vergleichender Untersuchungen mit kleinen Fallzahlen (vgl. Roh-
lfing 2009, siehe auch Kapitel 5.5) . Diese haben gemein, dass sie mehr oder
weniger deutlich zwischen Ländern und Fällen unterscheiden. Fälle sind in die-
sem Verständnis letztlich analytische Artefakte, die bestimmte Ausschnitte der
Realität als Konfiguration von Variablen beschreiben. Die Begrifflichkeit des
konfigurativen Vergleichs geht auf einen viel diskutierten Artikel von Sidney
Verba (1967) zurück. Sein Anliegen war, die vergleichende Sozialwissenschaft
zu einem theorieorientierteren Vorgehen zu bewegen. Um möglichst generelle
Aussagen zu Kausalzusammenhängen und Interdependenzen zu erreichen,
sollen Fälle als Konfiguration der relevanten Variablen verstanden und zur Prü-
fung theoretischer Postulate genutzt werden. Der Vorzug eines solchen Ver-
ständnisses liegt auf der Hand: Anstatt jeden Fall als kaum vergleichbares Uni-
kum zu begreifen, wird durch analytische Abstraktion ein systematischer
Vergleich möglich. Dessen Ertrag kann dann – durch Bezugnahme auf zugrun-
de liegende theoretische Konzepte und entsprechende Verortung der Ergeb-
nisse – tatsächlich mehr als die Summe seiner Teile sein. Die Erfolgsfaktoren ei-
nes solchen Vorgehens sind an verschiedenen Stellen des Forschungsprozesses
zu verorten: Zunächst bedarf es zumindest grundlegender Kenntnisse oder Vo-
rannahmen zu den untersuchten Phänomenen. Darauf aufbauend erfolgt eine
begründete Auswahl von Fällen, die hinsichtlich relevanter Faktoren kontrollier-
te Varianz aufweisen. Sodann erfolgt die methodisch kontrollierte Erhebung
empirischer Falldaten und deren vergleichende Analyse. Im letzten Schritt sind
Rückbezüge auf die eingangs vorgenommenen theoretischen Annahmen, de-
ren Präzisierung, Entwicklung oder Reformulierung vorzunehmen, wobei ins-
besondere die Reichweite der Ergebnisse der Reflexion bedarf. Insgesamt wer-
den so neben umfassenden Beschreibungen der Fälle und ihrer spezifischen
Konfiguration Beiträge zur Theorieentwicklung möglich. Dieser Vorgehenswei-
se folgt auch die hier vorliegende Arbeit.

Für die Frage, wie Bildungssysteme mit einem hohen Anteil dualer Berufsaus-
bildung und der daraus resultierenden spezifischen Akteurkonstellation auf
einen Steuerungsimpuls wie den EQR reagieren, ist die für einen Vergleich ver-
fügbare Gesamtfallzahl stark eingeschränkt, die notwendigen Voraussetzun-
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gen erfüllen nur eine knappe Handvoll Länder, wie im nächsten Teilkapitel aus-
geführt werden wird. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass die
nationalen Entwicklungsprozesse durch vielfältige Rahmenbedingungen mode-
riert werden. Aus genannten Gründen wurde für die vorliegende Studie ein re-
konstruktives Vorgehen gewählt.

3.2.1 Auswahl der Vergleichsfälle

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit entstand ausgehend vom Fall Deutsch-
land und der dort beobachtbaren, lebhaften Diskussion um die Umsetzung des
EQR (vgl. Kapitel 5.4). Für die Auswahl der Vergleichsfälle wurde eine gegen-
standsbezogene Strategie verfolgt, aus der letztlich ein Sample von drei Staa-
ten resultierte. Aus dem Erkenntnisinteresse folgten also die Auswahlkriterien:

• Zum einen war dies die Existenz einer im Wesentlichen dual organisierten
Berufsausbildung mit der für dieses Modell typischen Form der politischen
Steuerung;

• zum anderen war es die volle Beteiligung am EQR-Prozess, also die
Selbstverpflichtung zur Entwicklung einer entsprechenden nationalen Po-
licy im vereinbarten Zeitrahmen.

Duale Berufsausbildungssysteme finden sich neben Deutschland noch in den
beiden anderen deutschsprachigen Staaten Österreich und der Schweiz, in Lu-
xemburg, Dänemark und zum Teil auch in den Niederlanden.19 In keinem der
Staaten ist die gesamte Berufsausbildung dual organisiert, die anteilsmäßige
Bedeutung variiert erheblich. In den erstgenannten Staaten spielt der duale Teil
der Berufsausbildung jedoch eine zentrale Rolle (vgl. Münk 2006; Tritscher-Ar-
chan und Nowak 2011, S. 37). Welche hohe Bedeutung dieser im internationa-
len Vergleich durchaus besonderen Form der Qualifizierung für den Arbeits-
markt beigemessen wird, zeigt sich beispielhaft in Formulierungen wie der von
Baetghe, der für das deutsche System konstatiert, es stünde „national und in-
ternational als Synonym für das Berufsbildungswesen der Bundesrepublik“ und
gelte seit Jahrzehnten „als Prunkstück des deutschen Bildungswesens und als
qualifikatorisches Fundament des deutschen Produktions- und Sozialmodells“
(2008, S. 545).

Am EQR-Prozess beteiligen sich derzeit 31 Staaten aus ganz Europa. Aus den
eben genannten Staaten sind alle bis auf die Schweiz involviert, von dort aus

19 In den Niederlanden haben duale Berufsausbildungen einen Anteil von etwa einem Drittel,
wohingegen vollzeitschulische Ausbildungen mit den verbleibenden zwei Dritteln deutlich do-
minieren (Visser 2011, S.15). Angesichts dieses Verhältnisses kann rein quantitativ keine do-
minante Position der dualen Ausbildungen angenommen werden, weshalb die Niederlande
hier nicht weiter berücksichtigt wurden.
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wird jedoch die Entwicklung und Einführung des Europäischen und nationaler
Qualifikationsrahmen sehr aufmerksam verfolgt. Nach aktuellem Kenntnis-
stand wird die Schweiz als Nachzügler ebenfalls eine nationale Kopplung an
den EQR entwickeln und einführen (Schwarz 2011),20 zum Start dieses Projekts
hatte die Arbeit daran aber noch nicht begonnen. So reizvoll (und potenziell
ertragreich, vgl. Busemeyer und Trampusch 2010; Trampusch 2010b) ein Ver-
gleich innerhalb der deutschsprachigen Staatengruppe gewesen wäre, musste
die Schweiz aus diesem Grund doch aus dem Kreis potenzieller Fälle gestrichen
werden. Damit verblieben grundsätzlich neben Deutschland als gesetztem Fall
noch drei weitere Staaten. Wegen der geringen Größe Luxemburgs und der
sich hieraus ergebenden, sehr besonderen politischen Rahmenbedingungen
wurde schließlich entschieden, auch auf diesen Fall zu verzichten. Aus diesen
Überlegungen resultierten die Fälle Österreich und Dänemark als Basis des Ver-
gleichs mit Deutschland.

Wissenschaftliches Vergleichen setzt möglichst kontrollierte Varianz über die
untersuchten Fälle voraus. Nur so können über die detaillierte oder dichte
Beschreibung (Geertz 2006, S. 3 ff.) einzelner Fälle hinaus Rückschlüsse auf all-
gemeine Wirkmechanismen, Kausal-Aussagen oder gar Gesetzmäßigkeiten ge-
troffen werden. Wenn man analytisch weitgehend von den nationalen Eigen-
heiten abstrahiert und lediglich die relevanten Spezifika in den Blick nimmt,
wird deutlich, dass es sich bei diesem Sample um einen Vergleich nach dem
Prinzip größtmöglicher Übereinstimmung (vgl. das „Most Similar Systems De-
sign“ bei Przeworski und Teune 1970) bei divergierendem Ergebnis handelt. In
allen drei Staaten liegen mit der Existenz eines dualen Berufsbildungssystems
und der entsprechenden Akteurs- bzw. Steuerungskonstellation weitgehend
ähnliche institutionelle Rahmenbedingungen vor, die sich von den meisten an-
deren europäischen Staaten doch deutlich unterscheiden. Hinsichtlich verschie-
dener anderer Merkmale lässt sich natürlich auch erhebliche Varianz fest-
stellen, diese wird in derart hoher Abstraktion jedoch auf bloßen Kontext
reduziert.

20 Diese auf Freiwilligkeit setzende Strategie des sog. autonomen Nachvollzugs von EU-Initiativen
kann in vielen Politikfeldern beobachtet werden. Obwohl sie selbst kein Mitglied der EU ist,
orientiert sich die eidgenössische Politik seit der Ablehnung des Beitritts zum EWR 1992 regel-
mäßig an den Vorgaben der EU und vollzieht diese oft mit einem gewissen Abstand in natio-
nalem Recht nach. Der Begriff der Autonomie wird in diesem Zusammenhang oft als irrefüh-
rend kritisiert, steht doch hinter der Freiwilligkeit meist manifester Druck, z.B. durch die enge
wirtschaftspolitische Verknüpfung zwischen der Schweiz und den Staaten der EU. Für die
Hochschul- und Berufsbildungspolitik analysiert Bieber (2010) den Schweizer Umgang mit Eu-
ropäischen Politikinitiativen und kommt zum Ergebnis, dass Schweizer Akteure eine Strategie
des „Europe a là Carte“ verfolgen, also nur jene Elemente europäischer Politik übernehmen,
die zu ihrer jeweiligen Agenda passen.
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Das gewählte Sample ist unter anderen Gesichtspunkten ebenfalls interessant,
diese hatten für die Auswahl jedoch keine Bedeutung und sind insofern nur als
Nebeneffekt zu sehen. Dennoch soll diesen Punkten jeweils ein kurzer Exkurs
gewidmet werden. Die drei untersuchten Staaten stehen zueinander in engen
wirtschaftlichen Austauschbeziehungen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an nicht
unbedeutenden Arbeitskräfte-Wanderungen. Aus deutscher Sicht mag auf-
grund der schieren volkswirtschaftlichen Größe die Anerkennung von Qualifi-
kationen im Ausland eine verschwindende Rolle spielen, für die beiden deutlich
kleineren Volkswirtschaften Dänemark und Österreich ist eine deutlich stärkere
Außenorientierung feststellbar. Für beide Staaten ist das große Deutschland in
dieser Hinsicht wichtiger Partner, so dass die deutsche Bildungspolitik durchaus
aufmerksam verfolgt wird. Es kann also vermutet werden, dass auch die deut-
sche Umsetzung des EQR einen relevanten Bezugspunkt für die entsprechen-
den Prozesse in Österreich und Dänemark darstellt – ob dies in den Entwick-
lungen tatsächlich so zutrifft, ist zu prüfen.

Aus deutscher Sicht werden sowohl Dänemark als auch Österreich als Fälle mit
Vorbildcharakter beobachtet. Das dänische Berufsbildungssystem wurde 1999
als „Berufliche Bildung der Zukunft“ und Anregungsgeber für Deutschland mit
dem Carl-Bertelsmann-Preis ausgezeichnet (Bertelsmann Stiftung 2000). Ob-
wohl diese Würdigung durch die Bertelsmann-Stiftung sicherlich keinen reprä-
sentativen Charakter für Deutschland insgesamt hat, sollte deren Bedeutung
nicht unterschätzt werden.21 Dänemark war schließlich in der Entwicklungs-
phase des Kopenhagen-Prozesses ein bedeutender Ideengeber für die gemein-
same EU-Berufsbildungspolitik als Rahmung des EQR. Darauf wird in der Fall-
studie zum dänischen Entwicklungsprozess zurückzukommen sein. Nicht
zuletzt bei den deutschen Sozialdemokraten und Gewerkschaften haben posi-
tiv konnotierte Vergleiche mit Dänemark und den übrigen nordischen Ländern
Konjunktur (vgl. Lykketoft 2009; Weinert 2010; Jochem 2011).

Österreich interessiert aus deutscher Sicht vor allem wegen seiner großen Ähn-
lichkeit. Neben einer in vielerlei Hinsicht gemeinsamen Kultur sind auch poli-
tisch-strukturell weitgehende Parallelen sichtbar. Dies gilt beispielhaft hinsicht-
lich des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements. Interessanterweise stellt sich die
kleine Alpenrepublik hier als progressiver Ausnahmefall in der Gruppe der kon-
servativen Wohlfahrtsstaaten dar und kommt aufgrund ihrer beachtlichen Per-
formanz als „interessantes politisches Lernobjekt“ in den Blick (Schmid et al.

21 Die hohe Relevanz der Positionen der Bertelsmann-Stiftung in verschiedenen Bildungsfragen
wird beispielhaft deutlich an den regelmäßig erstellten Ranglisten des ‚Centrum für Hoch-
schulentwicklung’. Das CHE ist eine gemeinsame Gründung der Bertelsmann-Stiftung und der
Hochschulrektorenkonferenz und wirbt sehr intensiv für die Idee einer marktorientierten und
„entfesselten Hochschule“ (vgl. Müller-Böling 2000).

3 Methodik und Design der Studie

60



2008). Aufgrund des besonderen Erfolgs dieses Wohlfahrtsstaats bezeichnen
Obinger et al. Österreich gar als „The ‘Island of the Blessed’ in the Ocean of
Globalization” (2010, S. 24).

Wollte man die gewählten drei Fälle nach politikwissenschaftlichen Kriterien
charakterisieren, so bieten sich aufgrund des Erkenntnisinteresses der Arbeit
vorrangig zwei Typologien an. Von der vergleichenden Kapitalismenforschung
werden alle drei Fälle als koordinierte Marktwirtschaften beschrieben. Dies ist
wenig verwunderlich, nutzt doch dieser Forschungsansatz gerade die Ausbil-
dungspolitik als eines der zentralen Kriterien in der Differenzierung zwischen
koordinierten und liberalen Marktwirtschaften (vgl. Busemeyer und Trampusch
2012a). Während diese Typologie die Ähnlichkeit der Fälle betont, verweisen
die Befunde der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung (exemplarisch Es-
ping-Andersen 1990; Siegel 2007; Schmid 2008) mehr auf Differenzen. Däne-
mark wird hier der Welt der skandinavisch-sozialdemokratischen Wohlfahrts-
staaten zugeordnet, während Deutschland gewissermaßen „in der Mitte“ des
konservativen Wohlfahrtsstaatstypus verortet werden kann. Österreich wird
ebenfalls dem konservativen Typus zugeschrieben. Auch dieser Ansatz räumt
der Bildungspolitik erhebliches Gewicht ein (Schmid 2010, S. 421 ff.), wenn
auch nicht so systematisch wie der oben genannte.22 Zweifelsohne ist das
wohlfahrtsstaatliche Gesamtarrangement eine wichtige Rahmenbedingung bil-
dungspolitischen Handelns, die gewisse Handlungspräferenzen der Akteure
begründen kann (vgl. Förster 2012, S. 226 f.). Ohne den Ergebnissen vorgreifen
zu wollen, kann hier aber bereits festgehalten werden, dass der Stellenwert für
die Argumentation dieser Arbeit gering bleibt.

Auch wenn also vieles für die gewählten Vergleichsfälle spricht, ergeben sich
aus dem Sample auch Einschränkungen hinsichtlich des möglichen Erkenntnis-
gewinns, die hier der Vollständigkeit halber ebenfalls kurz angesprochen wer-
den sollen. Eine wesentliche Begrenzung im Vergleich sehr ähnlicher Fälle liegt
in ihrer starken Prämissenbindung. Die Fallauswahl erfolgt unter der Vorannah-
me, dass aller Ähnlichkeit zum Trotz bestimmte im Fall verortete Differenzen
divergente Ereignisse erklären können. Ist dies zutreffend, so wird es als star-
kes Indiz für die Generalisierbarkeit der Hypothesen verstanden. Erhebliche
Probleme entstehen immer dann, wenn sich die Vorannahmen als falsch he-
rausstellen. Wenn die als Auswahlheuristik herangezogenen Falleigenschaften
nicht die erwarteten Ausprägungen aufweisen, können mit demselben Sample

22 Die stärkere Berücksichtigung von Bildungspolitik in der Wohlfahrtsstaatsforschung war ein
Desiderat, das mit Anstoß zur Einrichtung des Tübinger Promotionskollegs International-ver-
gleichende Forschung zu Bildung und Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat gab. Die Ergebnisse
der Gruppe sind in bislang zwei Sammelbänden und zahlreichen Einzelveröffentlichungen do-
kumentiert (exemplarisch Schmid et al. 2011; Amos et al. 2012).
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keine alternativen Prämissen bearbeitet werden – „we are back where we
started.“ (Przeworski und Teune 1970, S. 38). Im hier angestellten Vergleich
wäre dies beispielsweise der Fall, wenn sich in der Interaktion der Steuerungs-
akteure aus der dualen Berufsbildung im beobachteten Entwicklungsprozess
keine wesentlichen Unterschiede feststellen ließen (was freilich nur eine hypo-
thetische Option darstellt). Aus dem zu Beginn des Forschungsprojekts noch
unklaren Ausgang der NQR-Entwicklungen resultierte ein weiteres, weniger
hypothetisches Risiko, das in der Möglichkeit stark konvergierender Entwick-
lungsprozesse bestand. Damit wäre der Erkenntnisgewinn durch den Vergleich
dreier Fälle zu vernachlässigen: Dass homogene Systeme unter ähnlichen Be-
dingungen konvergente Outcomes produzieren, ist schließlich wenig verwun-
derlich.

Da die hier untersuchten Fälle allesamt ein dual organisiertes Berufsbildungs-
system aufweisen, ist keine Aussage über die Besonderheit dieses Organisati-
onsmodells bzw. seiner spezifischen Steuerungskonstellation in Relation zu an-
deren Systemen möglich. Die genannten Einschränkungen gilt es zu beachten,
gleichwohl berühren sie die zentralen Fragestellungen des Forschungsprojekts
nicht wesentlich.

3.2.2 Untersuchungszeitraum

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Rekonstruktion eines zeitlich relativ eng
umrissenen Prozesses, der mit der Verabschiedung des Europäischen Qualifika-
tionsrahmens im April 2008 beginnt. Dort wurde für die Entwicklung sog. nati-
onaler Kopplungen ein Zeitfenster bis zum Ende des Jahres 2010 vereinbart,
bevor im Anschluss daran die Einführung der neuen Struktur in die nationalen
Bildungssysteme bis zum Ende des Jahres 2012 erfolgen sollte. Daraus folgt ein
zeitlicher Rahmen für die Entwicklung von NQR von gut zweieinhalb Jahren. In
der Realität ist jedoch festzustellen, dass die nationalen Politikformulierungen
an beiden Enden aus dieser Rahmung herausreichen, da sich die beteiligten
Akteure natürlich auch in der Formulierung des Europäischen Rahmens bereits
mit der Materie auseinandersetzten und erste Positionen entwickelten, welche
dann für die Auseinandersetzung auf der nationalen Ebene handlungsleitend
werden konnten. Ebenso gilt für das Ende des Zeitfensters, dass die politische
Auseinandersetzung mit der Vorlage der nationalen Qualifikationsrahmen
nicht schlagartig abbrach. Vielmehr kann beobachtet werden, dass die Klärung
einzelner Punkte auf die Zeit nach der Verabschiedung der Entwicklungsergeb-
nisse verschoben wurde und zum Teil auch bei der Verfassung dieser Arbeit
noch nicht abgeschlossen war. Dies trifft beispielsweise für die Erfassung infor-
mell erworbener Qualifikationen in allen drei Fällen zu. Wo es für das Ver-
ständnis der Prozesse notwendig oder hilfreich ist, werden daher ausgewählte,
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dem Zeitfenster vorhergehende bzw. daran anschließende Ereignisse ebenfalls
mit dargestellt.

3.3 Auswahl relevanter bildungspolitischer Dokumente

Für einen ersten Überblick über das Untersuchungsfeld wurde zunächst ein
breiter Fundus unterschiedlicher Textquellen konsultiert. Auch die Maßgabe ef-
fizienten Umgangs mit wertvoller Interviewzeit legte es nahe, verfügbare
Schriftstücke zu nutzen. Was bereits in Textform vorlag, wurde zur Vorberei-
tung der Interviews genutzt und später für die Erstellung der Fallstudien erneut
herangezogen. Dabei handelte es sich um Material sehr unterschiedlicher Art,
das Spektrum reicht von wissenschaftlichen Texten über verschiedene Formen
grauer Literatur bis hin zu Websites etc. Während in anderen Studien zudem
auf einen recht großen Korpus aus Pressetexten zurückgegriffen werden konn-
te (vgl. Förster 2012), stellte Presseberichterstattung über die Entwicklung nati-
onaler Qualifikationsrahmen eine Seltenheit dar. Dagegen liegt es in der Natur
derartiger Politikprozesse, dass eine z. T. erhebliche Anzahl schriftlicher Infor-
mationen zum Entwicklungsprozess existiert. Zu nennen sind hier zunächst die
offiziellen Reports an bzw. durch die EU (z. B. The Danish Evaluation Institute
2011; BMUKK und BMWF 2011; Cedefop 2011) und die Dokumente aus den
Entwicklungsgremien und Ministerien (z. B. AK DQR 2010; BMUKK und BMWF
2008b). Daneben gibt es verschiedene Texte, die eher partikulare Sichtweisen
dokumentieren, beispielsweise Positionspapiere und Studien im Auftrag einzel-
ner Akteure (z. B. Dehnbostel et al. 2009; Brunner et al. 2006; Drexel 2005).
Schließlich wurde im Rahmen der Begleitforschung (umfangreich in Österreich,
z. B. Aff et al. 2008; Tritscher-Archan 2009) wie auch unabhängig davon (z. B.
Markowitsch 2009; Büchter et al. 2012; Sloane 2008) ein gewisser wissen-
schaftlicher Diskurs zur Entwicklung und Einführung der Qualifikationsrahmen
geführt, der hier selbstverständlich auch rezipiert wurde.

Für den Fall Dänemarks muss ergänzend festgestellt werden, dass die Nutzung
von Prozessdokumenten durch sprachliche Barrieren etwas erschwert war. Hier
musste auf englischsprachige Quellen23 zurückgegriffen werden. Deren Ver-
wendung ist aus zumindest zwei Gründen problematisch: Zum einen sind nicht
alle relevanten Dokumente in englischer Sprache verfügbar, zum anderen ist
nicht davon auszugehen, dass die vorhandenen Texte inhaltlich identisch mit
ihren landessprachlichen Pendants sind. Dies mag damit zusammen hängen,

23 Hilfreich waren u.a die Policy-Reports aus dem Leonardo-Projekt TransEQFrame (Shapiro et al.
o.J.a, b; Westerhuis 2007), der dänische nationale Referenzierungsbericht (The Danish Evalua-
tion Institute 2011) sowie die Gesamtberichte zur Entwicklung nationaler Qualifikationsrah-
men in Europa (Cedefop 2011, 2010, 2009).
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dass die englischen Dokumente für einen anderen Adressatenkreis produziert
werden, als die muttersprachlichen, kann aber auch schlicht dem zusätzlichen
Aufwand geschuldet sein. Während zweites nur einen Mangel an Information
bedeutet, erfordert erstes als Bias zudem eine andere Beurteilung der enthalte-
nen Informationen im Forschungsprozess. Da dieser Hintergrund im Detail
kaum aufzulösen ist, ist die Authentizität nicht-landessprachlicher Dokumente
insgesamt kritisch zu bewerten.

Alle genutzten Texte und Dokumente sind im Literaturverzeichnis aufgeführt,
bei Internetquellen mit der entsprechenden URL sowie dem Abrufdatum der
verwendeten Version.

3.4 Erhebungsmethode Experteninterview

Die Befragung von am Prozess beteiligten Personen war in der vorliegenden
Arbeit zentraler Zugang zur Empirie der politischen Entwicklungen. Auswahl
und Gewinnung der Gesprächspartner müssen daher als entscheidender
Schritt zur Realisierung der gesamten Studie betrachtet werden. Diesen beiden
Punkten wird im nächsten Unterkapitel nachgegangen. Dem folgen, entspre-
chend der Reihenfolge im Forschungsprozess, ein weiteres Unterkapitel zur
Entwicklung der Interviewleitfäden sowie zur Durchführung und weiteren Be-
arbeitung der Interviews. Zuvor soll aber zumindest kurz auf das Experteninter-
view als Erhebungsmethode eingegangen werden.

Leitfadengestützte Experteninterviews sind eine weit verbreitete sozialwissen-
schaftliche Methodik, die lange Zeit durch eine auffällige Diskrepanz zwischen
der Häufigkeit ihrer Anwendung und der reflexiven Befassung damit gekenn-
zeichnet war. Inzwischen kann aber auf eine ganze Reihe einschlägiger Diskus-
sionsbeiträge zu diesem Thema zurückgegriffen werden (exemplarisch Bogner
et al. 2005; Gläser und Laudel 2010; Liebold und Trinczek 2002; Meuser und
Nagel 2009; Lauth et al. 2009). Daher wäre es verfehlt, dieser Methode immer
noch zu attestieren, sie sei zu „wenig bedacht“ (Meuser und Nagel 2005, vgl.
auch Pfadenhauer 2005). Anstatt ausführlich in die Methodik einzuführen, soll
hier der Anwendungsbezug im Vordergrund stehen. Allerdings sind auch unter
diesem Blickwinkel einige Fragen zum Einsatz von Experteninterviews zu klä-
ren. Zunächst stellt sich die Frage nach der methodischen Angemessenheit
oder anders formuliert: Können die verfolgten Fragestellungen mit der gewähl-
ten Methodik Erfolg versprechend bearbeitet werden? Wenig überraschend
fällt die Antwort im Wesentlichen positiv aus. Experteninterviews fokussieren
auf ein personengebundenes „Insiderwissen“ (Pickel und Pickel 2009, S. 444)
zu einem bestimmten Sachverhalt, dies benennt Vor- und Nachteil der Metho-
de zugleich. Der Prozess der Politikentwicklung ist üblicherweise nicht oder nur
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unvollständig dokumentiert, zumal hier vielfältige Akteure über einen längeren
Zeitraum miteinander in Verhandlungen stehen. Da eine vollständige Beobach-
tung ebenfalls kaum realisierbar ist, bleibt als dritte Option die Befragung der
am Prozess Beteiligten. Die breite Anwendung von Interviews in der Policy-For-
schung ist zumindest teilweise unter dem Aspekt zu sehen, dass keine alterna-
tiven methodischen Zugriffe verfügbar sind. Das spezifische Sonderwissen
steht exklusiv nur über den Weg der Befragung zur Verfügung (vgl. Pickel und
Pickel 2009, S. 462).

Die wesentlichen Nachteile der Methode sind sicherlich in der Personengebun-
denheit dieses Wissens sowie dessen interaktionsbasierter Rekonstruktion zu
sehen. So stehen nur jene Wissensbestände zur Verfügung, die die Befragten
subjektiv erinnern können und zudem preisgeben wollen. Im Gegensatz zu
narrativen Formen des Interviews können Vollständigkeit wie Aufrichtigkeit der
Expertenstatements zumindest teilweise gesteuert werden: Im Zuge der Vorbe-
reitung der Interviewsituation und insbesondere der Erarbeitung der Leitfäden
wird der Forscher selbst zu einem Quasi-Experten (Pfadenhauer 2007, S. 454).
Er kann die inhaltliche Qualität der Aussagen dann in der Situation einschätzen
und ggf. durch Nachfragen intervenieren. Zudem sind die genannten Ein-
schränkungen durch die Befragung mehrerer Personen zum selben Thema zu-
mindest teilweise ausgleichbar. Eine gewisse Absicherung kann auch die unter
dem Begriff der Triangulation diskutierte Kombination unterschiedlicher Daten-
quellen bieten. Ganz auszuschließen ist gerade bei politischen Fragestellungen
die bewusste oder unbewusste Manipulation durch die Experten jedoch nicht.
Diesem Umstand sollte im weiteren Umgang mit den Daten Rechnung getra-
gen werden, besonders bei der Abstraktion des konkreten Einzelfalls.

Bevor nachfolgend das konkrete Vorgehen begründet wird, ist zunächst der
verwendete Expertenbegriff zu klären. In gewissem Gegensatz zur alltags-
sprachlichen Verwendung sind Experten im sozialwissenschaftlichen Verständ-
nis Personen, die über spezifische, zumeist durch eine gewisse Exklusivität ge-
kennzeichnete, Wissensbestände verfügen. Es können das Spitzenpersonal,
ebenso aber auch Mitarbeiter der Arbeitsebene sein, die über einschlägiges Ex-
pertenwissen verfügen und somit stellvertretend für die Organisation befragt
werden können (vgl. Schmid 1995, S. 293). Wichtig ist dabei, dass die Experten
„selbst Teil des Handlungsfeldes sind“ (Meuser und Nagel 2005, S. 73). In der
einschlägigen Literatur besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass Expertise
vorrangig funktional zu begründen ist. Dies ist insbesondere unter komparatis-
tischen Gesichtspunkten relevant, da eine an strukturellen Merkmalen orien-
tierte Auswahl erheblich anfälliger für ein asymmetrisches Sample ist. Meuser
und Nagel benennen zwei Kriterien, die maßgeblich für den Expertenstatus
sind: Einerseits die Verantwortung für Entwurf, Implementierung oder Kontrol-
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le von Problemlösungen, andererseits den privilegierten Zugang zu Informati-
onsbeständen wie beispiels-weise Prozesskenntnisse (2005, S. 73).

3.4.1 Auswahl der Experten

Aus den oben ausgeführten Fragestellungen resultieren direkt erste Hinweise
für die Auswahl relevanter Gesprächspartner. Wie dargestellt steht die Interak-
tion der an der Steuerung der dualen Berufsbildung beteiligten kollektiven Ak-
teure in der Entwicklung eines NQR als neue Policy im Mittelpunkt der Unter-
suchung. Für die Identifikation von Experten kann dies als Schnittmengen-
Problematik interpretiert werden: Aus der Gesamtheit aller an der Entwicklung
der NQR beteiligten Akteure sind primär jene relevant, die zugleich in den
Steuerungsinstitutionen der Beruflichen Bildung vertreten sind. Weitere staatli-
che oder gesellschaftliche Akteure mögen zwar ihrerseits über einzigartige Per-
spektiven und exklusive Kenntnisse zum Entwicklungsprozess verfügen, sind
aber in der untersuchten Interaktion bestenfalls Beobachter und damit für den
gewählten Realitätsausschnitt von nachrangiger Bedeutung.

Umgekehrt verhält es sich ebenso: Relevantes Wissen im Sinne der Forschungs-
fragen ist unter allen Akteuren aus der Steuerung der dualen Berufsbildung bei
jenen zu suchen, die in die Entwicklung des NQR einbezogen sind.

Die erste Einschränkung wirkt vertikal, indem Akteure anderer Politikfelder und
Sektoren ausgeschlossen werden. Dagegen bedeutet die zweite eine horizon-
tale Limitierung, da hier de facto auf die nationale Ebene fokussiert wird – weil
subnationale Akteure nicht unmittelbar an der NQR-Entwicklung beteiligt sind,
mögen sie zwar für die Herausbildung von Präferenzen der nationalen Akteure
eine wichtige Rolle spielen, dennoch sind auch sie für das verfolgte Erkenntnis-
interesse von nachrangiger Bedeutung.

Funktionales Kriterium für die Auswahl als Experte im Rahmen der durchge-
führten Studie war die Beteiligung am politischen Prozess der Entwicklung na-
tionaler Qualifikationsrahmen. In zwei der untersuchten Fälle konnte dazu zu-
nächst auf Mitgliederlisten der Entwicklungsgremien zurückgegriffen werden,
die öffentlich verfügbar sind. Im dritten Fall wurde keine entsprechende Liste
veröffentlicht, so dass hier eine andere Strategie gefunden werden musste.

Im Fall Deutschland wurden schließlich zehn Akteursvertreter aus dem Arbeits-
kreis Deutscher Qualifikationsrahmen ermittelt und angeschrieben. Davon war
eine Person nicht mehr verfügbar, ein Ersatz für die Arbeit im Entwicklungspro-
zess war zu diesem Zeitpunkt seitens der Organisation noch nicht benannt. Da-
mit verblieben neun Arbeitskreismitglieder, die alle entweder persönlich oder
vertreten durch enge Mitarbeiter in Experteninterviews befragt werden konn-
ten.
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Im Fall Österreich konnte ebenfalls von einer veröffentlichten Mitgliederliste
ausgegangen werden. Auch hier wurde ein Erstkontakt mit den veröffentlich-
ten Personen hergestellt, allerdings stellte sich heraus, dass die Liste tendenziell
die politisch Verantwortlichen benennt, die tatsächliche Entwicklungsarbeit
aber durch andere Personen geleistet wird. Da die Anfrage entsprechende For-
mulierungen zur Sicherstellung des Expertenstatus enthielt, wurde mein Anlie-
gen in mehreren Fällen weitergeleitet. Eine Person war zum vereinbarten Zeit-
punkt kurzfristig nicht verfügbar, sorgte aber für Ersatz durch einen ebenfalls
am Entwicklungsprozess beteiligten Mitarbeiter. Schließlich konnten in Öster-
reich insgesamt acht Experten befragt werden, ein Gespräch fand dabei aus
zeitlichen Gründen mit zwei Personen statt.

Im Fall Dänemark waren keine detaillierten Informationen zur Zusammenset-
zung eines Entwicklungsgremiums verfügbar, der Politikprozess verlief hier
stärker als in den beiden anderen Fällen nichtöffentlich. Aufbauend auf die An-
nahme, dass die zentralen Akteure auch über nationale Grenzen hinweg mit-
einander in Kontakt stehen und sich mithin kennen, wurden mehrere deutsche
Akteursvertreter um Informationen zu ihren dänischen Kollegen gebeten. So
konnten mehrere Personen ausgemacht werden, die zumindest grob mit der
Thematik befasst sein sollten. Ob es sich dabei um Beteiligte am Entwicklungs-
prozess entsprechend der deutschen und österreichischen Gremienmitglieder
handelte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Die benannten Personen
wurden kontaktiert und um eine Beschreibung der Entwicklung des dänischen
Qualifikationsrahmens und ihrer Rolle im politischen Prozess gebeten. Im Inte-
resse einer vollständigen Erfassung und zur Kontrolle eines etwaigen Bias
durch die gewählte Strategie wurde zusätzlich die nationale Koordinierungs-
stelle kontaktiert und um Benennung von Ansprechpartnern zur nationalen
Umsetzung des EQR gebeten. Nach mehreren telefonischen wie schriftlichen
Kontakten wurde erkennbar, dass sich der Prozess in Dänemark offenbar deut-
lich von den Entwicklungen in den beiden anderen Fällen unterscheidet. Zen-
trales Gremium war dort eine interministerielle Arbeitsgruppe ohne direkte Be-
teiligung der Sozialpartner oder anderer Stakeholder. Dennoch war es möglich,
einige Ansprechpartner aus dem Bereich der Gewerkschaften wie der Arbeit-
geberverbände zu identifizieren, die in der Steuerung des dualen Berufsbil-
dungssystems zentrale Rollen einnahmen und zugleich die Entwicklung eines
nationalen Qualifikationsrahmens begleitet haben. Schließlich konnte für den
Fall Dänemarks ein Sample aus acht Personen zusammengestellt werden, mit
denen Interviewtermine vereinbart wurden. In Unterscheidung zu den beiden
anderen Fällen kann dieses Sample als künstlich beschrieben werden. Anstelle
der Mitgliedschaft in einem Entwicklungsgremium war die Grundlage der Aus-
wahl dort eine Kombination aus Selbst- und Fremdzuschreibung von Expertise.
Von den acht Befragten stellte sich vor Ort eine Person als nicht mit der The-
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matik vertraut heraus. Auf eine weitere Bearbeitung dieses Gesprächs wurde
verzichtet. Auch in diesem Fall wurde ein Interview mit zwei Personen geführt,
die innerhalb ihrer Organisation das Thema gemeinsam bearbeiteten.

Gerade die dargestellten Schwierigkeiten im Fall Dänemark zeigen, dass die
Identifikation relevanter Gesprächspartner von außen nicht immer einfach ist.
Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Befragten selbst die übri-
gen Mitglieder des Expertenfeldes sehr gut kennen, weshalb zum Ende jeden
Interviews nach weiteren wichtigen Gesprächspartnern gefragt wurde. Es be-
stätigte sich aber im Wesentlichen die getroffene Auswahl, die Experten ver-
wiesen zumeist auf Personen, die ohnehin befragt wurden oder begründet
ausgeschlossen werden konnten.

3.4.2 Interviewleitfaden und -situation

Anknüpfend an die am Ende des Kapitels „Theoretische Rahmung“ formulier-
ten Fragestellungen wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, der in sieben the-
matischen Blöcken organisiert war. Ein weiterer, inhaltlich weniger wichtiger
Block diente der eigenen Projektsteuerung und enthielt neben der eben bereits
angesprochenen Frage nach weiteren relevanten Gesprächspartnern eine zwei-
te Frage, die die Vollständigkeit der angesprochenen Punkte abfragte. Den Ex-
perten wurde hier eine ausdrückliche Möglichkeit eingeräumt, ihren vorheri-
gen Ausführungen etwas hinzuzufügen, zusätzliche Angaben zu machen oder
zu kommentieren, was von vielen Gesprächspartnern auch gerne wahrgenom-
men wurde.

Im Anschluss an die notwendigen Vorinformationen (Erkenntnisinteresse, Ano-
nymisierung, Zustimmung zu digitaler Aufzeichnung, Dank) lag in den ersten
Fragen der Schwerpunkt auf der Nacherzählung des Prozesses aus der jeweili-
gen Perspektive. Da diese Frage eher als unkritisch und leicht zu beantworten
eingeschätzt wurde, eignete sie sich gut für den Einstieg in die Interviewsituati-
on. Der nächste Block erfragte die Akteurssicht auf Handlungsanlass und Ziel-
setzungen des EQR/NQR-Prozesses, bevor im dritten Komplex der jeweiligen
Akteurscharakter, die eigene Rolle und Verantwortung im Entwicklungsprozess
Thema waren. Die Fragen des vierten und fünften Blocks beleuchteten zuerst
den institutionellen Rahmen des Entwicklungsgremiums und dann die spezifi-
sche Akteurkonstellation sowie das spezifische Bild der anderen Akteure. Der
sechste Komplex drehte sich um mögliche Einflüsse außerhalb des Entwick-
lungsgremiums und die Bedeutung transnationalen Austauschs. Im letzten in-
haltlichen Block wird dann abschließend um Einschätzungen zu den Verände-
rungen in Folge der NQR-Einführung gebeten.

Zu den einzelnen Fragen enthielt der Leitfaden jeweils ausformulierte Teil- und
Nachfragen. Diese hatten zudem die Funktion, die inhaltlichen Erwartungen an
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die konkrete Antwort zu skizzieren und so in der Interviewsituation den Über-
blick zu behalten. Aus Platzgründen wurde hier auf deren vollständige Anfüh-
rung verzichtet, zentrale Punkte sind den Fragen in Klammern nachgestellt und
kursiv markiert.

Der hier dargestellte Leitfaden (Abbildung 7) wurde als Grundlage in allen drei
Ländern genutzt, wenngleich natürlich umfangreiche Anpassungen an die Be-
sonderheiten des jeweiligen Falls gemacht wurden. Angepasst wurden bei-
spielsweise die Fragen zu Entwicklungsgremien, Fragen zu den beteiligten Ak-
teuren und Nachfragen zu weiteren nationalen Besonderheiten. Im Fall des
Leitfadens für den Einsatz in Dänemark war zudem eine Übersetzung ins Engli-
sche notwendig. Auch zwischen den einzelnen Interviews wurden weitere An-
passungen vorgenommen, um den Erkenntnissen und Erfahrungen aus den
vorherigen Gesprächen Rechnung zu tragen. Dies entspricht der von Gläser/
Laudel vorgeschlagenen Vorgehensweise, die die kontinuierliche Anpassung
des Leitfadens ausdrücklich empfehlen (2006, S. 146–149).

Nach Möglichkeit wurde für die Befragung ein ruhiger Ort gesucht, der mög-
lichst frei von akustischen Störungen und Unterbrechungen sein sollte. Die Ex-
perten waren vorab über die ungefähre Länge der Interviews informiert und
wurden gebeten, entsprechende Rahmenbedingungen zu organisieren. In den
meisten Fällen hat sich dies als sehr praktikabel erwiesen. In einigen Fällen kam
es dennoch zu kurzen Unterbrechungen bzw. Störungen. Bei einem Interview
war es notwendig geworden, den ursprünglich vereinbarten Termin zu ver-
schieben und das Interview schließlich in einem öffentlichen Café durchzufüh-
ren. Auch wenn nicht der Eindruck entstand, dass daraus inhaltliche Konse-
quenzen erwachsen wären, stellte der hohe Geräuschpegel im Hintergrund für
die Transkription eine Schwierigkeit dar. Im Fall Deutschland wurden aus orga-
nisatorischen Gründen insgesamt drei Gespräche telefonisch geführt, was die
Steuerung der Interviews etwas erschwerte, ansonsten aber durchaus eine
gleichwertige Alternative darstellte.

Die insgesamt 22 Interviews mit 24 Experten variierten in der Länge je nach
Auskunftsfreude der Gesprächspartner zwischen rund 30 Minuten und über
100 Minuten, das Gros dauerte zwischen 50 und 60 Minuten (siehe Übersicht
im Anhang). Alle Gespräche wurden digital aufgezeichnet, zudem wurden
während des Interviews handschriftliche Notizen auf den Leitfäden gemacht.
Dies diente aber vorrangig der Kontrolle auf Vollständigkeit, weil der natürliche
Erzählfluss die Reihenfolge der Themen im Leitfaden immer wieder durch-
brach. Als Grundlage für die weitere Verwendung wurden die Interviews
schließlich vollständig transkribiert. Auf die Erfassung nonverbaler Information
wurde verzichtet, was für die Bearbeitung von Experteninterviews nicht unüb-
lich ist. Von alternativen Vorgehensweisen wie beispielsweise dem Abhören
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Basisversion Leitfaden Deutschland

1. Einstieg: rekonstruktive Zusammenfassung der bisherigen Entwicklungen

Bitte beschreiben Sie mir zum Einstieg in einigen Sätzen den Entwicklungsprozess des
DQR aus Ihrer Perspektive. (erster Kontakt, wichtige Punkte, Probleme im Prozess)

2. Problemdefinition, Zielsetzungen

Die Entwicklung des DQR ist ein Teil des EQR-Prozesses. Welches sind aus Ihrer Sicht
die wesentlichen Gründe für die Einführung des EQR und der nationalen Kopplungen?
(Ziel DQR, Problemstellung, spezifische Ziele der Organisation, was ist ‚spezifisch
deutsch’)

3. Selbstbeschreibung, Akteurscharakter und Rolle

Wie würden Sie Ihre Aufgaben/ Ihre Verantwortung in der Entwicklung des DQR be-
schreiben? (Stellenwert des Themas in Organisation, Möglichkeit der Einflussnahme,
Rolle der Organisation in der Steuerung der Berufsbildung, Interessen und Vertretungs-
anspruch)
Im Entwurf des EQF (2008) steht ausdrücklich, dass die Spezifika der nationalen Syste-
me erhalten bleiben sollen: Was kennzeichnet für Sie das deutsche Berufsbildungssys-
tem? (was könnte besser sein, was muss erhalten bleiben)

4. Fragen zur Institution des Entwicklungsgremiums

Der Arbeitskreis DQR ist das Gremium, indem Sozialpartner und Experten in die Ent-
wicklung einbezogen sind. Daher interessiert mich, wie das Gremium organisiert ist
und wie ich mir die Arbeit darin vorstellen kann.
Welche Rolle spielt/spielte der AK aus Ihrer Sicht in der Entwicklung des DQR? (Einbe-
rufung und Teilnehmerauswahl, Sitzungssteuerung, Agendasetting, Entscheidungsmo-
di, Rücksprache mit Organisationen, ‚politische Spielchen’)

5. Akteurskonstellation, Einschätzung zu anderen Akteuren

Um noch mal auf den Entwicklungsprozess zurückzukommen: Mich interessiert Ihre
Einschätzung zu den im AK beteiligten Akteuren. Können Sie die verschiedenen Ak-
teure und ihre Positionen kurz charakterisieren? (Bewahrer vs. Reformer, besonders er-
folgreiche Akteure, Veto-Optionen, Rolle sog. Experten)
Obwohl zu Anfang die Entwicklung des DQR eher skeptisch gesehen wurde (so zumin-
dest mein Eindruck), findet der jetzige Entwurf breite Zustimmung. Wie erklären Sie
diese Veränderungen der Positionen?

6. externe Einflüsse

Welche Rolle spielten aus Ihrer Sicht Einflüsse außerhalb der Entwicklungsgremien für
die Diskussion im AK-DQR? (politische Rahmenbedingungen, Presse und Publikationen,
Berater, Entwicklungen in anderen Staaten)
Stehen oder standen Sie oder Ihre Organisation im Austausch mit Akteuren in anderen
Staaten? (Mit wem und in welchem Zusammenhang, Einfluss auf die eigene Position)

7. Veränderung/Entwicklung in der Steuerung der Beruflichen Bildung

Wenn Sie die deutsche Berufsbildung mit der Situation vor dem EQF vergleichen: Wel-
che Veränderungen resultieren aus der Entwicklung des DQR für die deutsche Berufs-
bildung? (Veränderung in der Steuerung, Bewertung)

Abb. 7: Leitfaden Deutschland in gekürzter Basisversion
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der Aufzeichnungen mit parallel zusammenfassender Aufzeichnung wesentli-
cher Informationen wird generell abgeraten, da dies eine methodisch nicht
kontrollierte Verkürzung der Ausgangsdaten bedeutet (vgl. Gläser und Laudel
2010). Im Zuge der Transkription wurden zudem alle Interviews so weit als
möglich anonymisiert, wie dies den Gesprächspartnern zugesichert worden
war.

3.5 Analytische Bearbeitung der Interviewdaten

Für die weitere Verwendung des Interviewmaterials wurde eine sechsschrittige
Analysestrategie gewählt, mit deren Hilfe methodisch-kontrolliert eine erhebli-
che Reduktion des Datenvolumens bei gleichzeitiger Abstraktion erreicht wur-
de. Die drei nationalen Entwicklungsprozesse wurden hierbei generell getrennt
behandelt, um im Ergebnis drei analoge Fallstudien zu erhalten. Die zentralen
Schritte (1–4) wurden computergestützt durchgeführt. Das Vorgehen ent-
sprach einer deduktiven Inhaltsanalyse, die durch einzelne induktive Momente
angereichert wurde. Im Prinzip folgt dies der von Mayring vorgeschlagenen
Analysestrategie der inhaltlichen Strukturierung, die zum Ziel hat, bestimmte,
inhaltlich relevante Aspekte aus dem Material zu extrahieren und zusammen-
zufassen (vgl. 2007, S. 89). Die einzelnen Arbeitsschritte waren:

1. deduktive Festlegung des Kategoriensystems

2. Codierungsdurchlauf und induktive Ergänzung der Kategorien

3. erneuter Codierungsdurchlauf

4. thematische Zusammenstellung codierter Textstellen

5. Sichtung und zusammenfassende Paraphrase

6. Prüfung der Erkenntnisse am Interviewmaterial

Zunächst wurde der modifizierte analytische Rahmen (siehe Kapitel 6) in ein
Kategoriensystem überführt; zum Teil war die Leistungsfähigkeit dieses Werk-
zeugs in vorab erstellten Analysen bereits getestet worden (vgl. Klenk 2011b).
Im nächsten Schritt wurde dieses Kategoriensystem auf sämtliche Interviews
angewandt. Wo sich aus dem Material heraus Ergänzungen oder Detaillierun-
gen ergaben, wurden diese induktiv in das Kategoriensystem eingefügt (zum
Vorgehen auch Kuckartz 2007, S. 199 ff.). Daraus ergab sich die Notwendig-
keit eines zweiten Codierungsdurchlaufs, in dem Anwendung der neuen Kate-
gorien auf das gesamte Material sichergestellt wurde. Im folgenden Schritt
konnten dann die Codierungen aus dem Materialzusammenhang genommen
und nach Kategorien zusammengestellt werden. Die so thematisch zusammen-
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gestellten Expertenaussagen konnten dann erneut gesichtet und zusammen-
fassend paraphrasiert werden. Dabei wurde auf eine Rückbindung an den ana-
lytischen Rahmen geachtet und zugleich besonders aussagekräftige Belegzitate
markiert. Um die gewonnen Erkenntnisse abzusichern, wurden in einem letz-
ten Schritt erneut die Interviews herangezogen und nach potenziellen Wider-
sprüchen und Falsifikationen gesucht.

Maßgebliches Kriterium für die Auswahl dieser schlanken Analysestrategie war
die Angemessenheit und Leistungsfähigkeit in Bezug auf das verfolgte Er-
kenntnisinteresse. Innerhalb des qualitativen Paradigmas existieren vielfältige
Möglichkeiten einer erheblich intensiveren Bearbeitung empirischer Daten, die
jede für sich unterschiedliche Stärken und Anwendungsbereiche haben. Ange-
sichts eines Gesamtumfangs von mehr als 300 Seiten Interviewtranskript stellte
sich jedoch auch die Frage nach der Machbarkeit einer stärker interpretativen
Vorgehensweise.

Im gesamten Verlauf des Projekts war es immer wieder möglich, einzelne Er-
gebnisse der Analyse in unterschiedlichen Kontexten zur Diskussion zu stellen.
Der kontinuierliche Austausch innerhalb des Promotionskollegs wie auch mit
anderen Wissenschaftlern und Praktikern sicherte die Qualität der Forschungs-
ergebnisse, insofern hier die intersubjektive Nachvollziehbarkeit getestet wer-
den konnte. Durch die Befragung verschiedener Experten, den Abgleich mit öf-
fentlich zugänglichen Quellen und den Verzicht auf tiefere Analyseverfahren
konnte das Risiko bewusst oder unbewusst verfälschter Ergebnisse gering ge-
halten werden. Die Kombination unterschiedlicher Datenquellen und Metho-
den ist eine Standartstrategie zur Steigerung der Validität, die als Triangulation
diskutiert wird (exemplarisch Flick 2011). Eine weitere Absicherung boten die
oben bereits angeführten Dokumente. Wenn diese auch selbst nicht in die
Analyse eingingen, so konnte doch während der Interpretation immer wieder
auf die verschiedenen Texte als nichtreaktive Daten zurückgegriffen und so zur
Erhellung unklarer Interviewpassagen beigetragen werden (vgl. Flick 2004).

3.6 Organisation des Vergleichs

Um den angestrebten Vergleich nationaler Bildungspolitiken und eine über den
Fall im Einzelnen hinausgehende Erkenntnis zu ermöglichen, wurde für die vor-
liegende Studie ein bewusstes Konzept gewählt. Der untersuchte empirische
Prozess nahm seinen Anfang in einem gemeinsamen, für alle drei Fälle ver-
bindlichen politischen Impuls, der Verabschiedung des Europäischen Qualifika-
tionsrahmens. Dies war auch Ausgangspunkt dieses Textes. Wie auf den
vergangenen Seiten deutlich wurde, erfolgt die Bearbeitung aller Fälle weitge-
hend mit identischen Verfahren. Dennoch wird fallweise vorgegangen, woraus
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drei Einzelstudien zur Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen (Teile 8–10)
in den untersuchten Ländern resultieren, die sich den Spezifika des jeweiligen
Prozesses und seiner Rahmenbedingungen hinwenden. Der Aufbau der drei
Teiltexte, die im Prinzip auch einzeln zu lesen sind, folgt dabei einer einheitli-
chen Struktur. Sie orientiert sich an dem dargestellten analytischen Rahmen
und umfasst dabei folgende Punkte:

• Entscheidung für einen NQR

• Institutionelle Rahmenbedingungen der Entwicklung

• Akteure und Positionen

• Akteurkonstellation und Handlungsverlauf

• Zwischenfazit

Die abschließenden Buchteile (Kapitel 11–12) bringen die Erkenntnisse aus den
Fällen wieder zusammen, wobei zunächst Gemeinsamkeiten und Unterschiede
deutlich werden, die dann aus dem nationalen Kontext herausgehoben und
gemeinsam diskutiert werden. Daran schließt eine Rückbindung an die theore-
tischen Grundlagen und ein Fazit an.
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4 Fallstudie I: Die Entwicklung des Danske
Kvalifikationsramme for Livslang Læring

Gegenstand der ersten Fallstudie dieser Arbeit ist der Entwicklungsprozess in
Dänemark. Dieser verlief bemerkenswert wenig konflikthaft, dafür aber umso
schneller. Was im Einzelnen die Gründe hierfür waren, wird ein Thema der
nächsten Seiten sein. Da er zu weiten Teilen als nichtöffentlicher Prozess in ei-
ner interministeriellen Arbeitsgruppe organisiert war und zudem aus sprachli-
chen Gründen keine landessprachlichen Dokumente genutzt werden konnten,
kommt den Expertenauskünften in der Rekonstruktion dieses Falles ein beson-
ders hohes Gewicht zu. Dennoch müssen an einigen Stellen die Aussagen
recht allgemein oder vage bleiben. Dessen ungeachtet macht gerade der gerin-
ge Dokumentationsgrad des dänischen Entwicklungsprozesses diese Fallstudie
wertvoll, leistet sie doch einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke. Zugleich
fügt diese Fallstudie dem bisherigen Forschungsstand zur tripartistischen Ko-
operation in politischen Reformprozessen in Dänemark (exemplarisch Bogedan
2009) eine weitere Facette hinzu.

4.1 Entscheidung zur Entwicklung eines Nationalen
Qualifikationsrahmens

Als Grundlage des Entwicklungsprozesses interessiert zunächst der Moment
der politischen Entscheidung, einen umfassenden Qualifikationsrahmen in Dä-
nemark zu entwickeln und einzuführen. Auf die Konsultationsaufforderung
der EU-Kommission (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2005) rea-
gierte Dänemark zwar insgesamt positiv, jedoch ohne sich für oder gegen die
Entwicklung eines NQR auszusprechen (UVM 2006). Eine erste Absichtserklä-
rung zur Entwicklung ist in der nationalen Strategie für lebenslanges Lernen
dokumentiert (Reitz Jørgensen 2007, S. 27).24 Die Experten im Bildungsministe-
rium bestätigten in ihren Auskünften diesen Zeitpunkt als Beginn der Entwick-
lungen, lieferten zugleich aber weitergehende Informationen dazu. Danach

24 Die Strategie für Lebenslanges Lernen schloss inhaltlich an die rund ein Jahr zuvor veröffent-
lichte „Strategy for Denmark in the Global Economy“ an. Diese dokumentiert die Ergebnisse
des sogenannten Globalisierungsrats, der 2005–2006 auf Einladung der Regierung zusam-
mengekommen war, um einen breiten gesellschaftlichen Konsens für die Zukunftsfähigkeit
der dänischen Gesellschaft zu entwickeln. Mitglieder waren neben Regierungsvertretern Wirt-
schaftsvertreter, Sozialpartner und Hochschulvertreter (Danish Government 2006, S.38). Ras-
mussen und Werler sehen in dem Rat ein „wesentliches Forum der Ausformulierung […] bil-
dungspolitischer Diskurse“ und damit die „Grundlage für zahlreiche Reformbestrebungen auf
allen Ebenen des Bildungssystems“ (2010, S.169f.).

75



kann der Entwicklungsstart an einem konkreten Einzelereignis festgemacht
werden, nämlich einem Treffen der EU-Bildungsminister im Spätjahr 2006. Der
damalige dänische Unterrichtsminister Bertel Haarder hörte dort einen Vortrag
seines irischen Kollegen, der über die Erfahrungen mit einem nationalen Quali-
fikationsrahmen berichtete. Haarder fand die Ausführungen des Iren offenbar
so überzeugend, dass er nach seiner Rückkehr den Direktor für Internationale
Angelegenheiten seines Ministeriums beauftragte, die Entwicklung eines NQR
für Dänemark in die Wege zu leiten. Damit verband er die Erwartungen, durch
den weiteren Ausbau des Learning-Outcomes-Ansatzes Transparenz zu stei-
gern und die bessere Anerkennung vorherigen Lernens voranzubringen; mithin
Themen, die ihn zu jenem Zeitpunkt als Minister durch die Erarbeitung der
Strategie für lebenslanges Lernen ohnehin beschäftigten. Diese stark mit der
Person des Ministers verknüpfte Deutung ist in Verbindung mit der Institutio-
nalform der dänischen Regierung zu sehen. Anders als beispielsweise in
Deutschland nimmt in Dänemark jeder Minister seinen Aufgabenbereich
selbstständig wahr. Institutionelle Koordinierungsmechanismen innerhalb des
Kabinetts oder eine Weisungsbefugnis des Ministerpräsidenten fehlen weitge-
hend, dagegen unterliegen die einzelnen Ressortchefs einem erheblichen Profi-
lierungsdruck (vgl. Nannestad 2009, S. 78 f.). Der Auftakt des dänischen NQR-
Prozesses stand damit in direktem Zusammenhang mit der EQR-Entwicklung
auf der europäischen Ebene, wurde aber durch Faktoren im nationalen Kon-
text begünstigt. Die befragten Insider argumentieren, dass die Idee für einen
NQR als konkrete Policy zwar von außen kam, dabei aber nur ein weiterer
Schritt auf einem bereits eingeschlagenen Weg ist.25

Eine vom oben genannten Entscheidungstermin abweichende Darstellung fin-
det sich bei Bjørnåvold/Coles, die noch 2008 davon ausgingen, dass eine end-
gültige Entscheidung für die Entwicklung eines NQR in Dänemark aussteht
(2008, S. 251 f.). Dies macht auf eine weitere Besonderheit aufmerksam: Die
politische Festlegung auf den NQR erfolgte erst im Juni 2009, als vier verant-
wortliche Minister den bis dahin entwickelten Vorschlag annahmen (The Da-
nish Evaluation Institute 2011, S. 13) und damit die sogenannte „initial phase“
der Entwicklung abschlossen (Interview DK04). Dies weist erneut auf die Be-
deutung der angesprochenen Profilierungsproblematik hin – eine politische
Festlegung wird geschoben bis deren Erfolg absehbar wird. Ein potenziell ne-

25 Für einen Überblick zu den Entwicklungslinien der dänischen Berufsbildung siehe Cort und
Wiborg (2009). Zuletzt wurde 2000 eine umfassende Reform der Berufsbildung durchgeführt
(zu den Inhalten und Hintergründen der Reform vgl. Nielsen 2000), die auch in Deutschland,
nicht zuletzt durch die Vergabe des Carl-Bertelsmann-Preises für die „Berufliche Bildung der
Zukunft“ (Minderop und Pröhl 1999) Beachtung fand (Grollmann et al. 2003). Der inhaltliche
Zusammenhang zwischen den Reformmaßnahmen und der Entwicklung und Einführung des
NQR wird im weiteren Verlauf dieser Fallstudie noch thematisiert.
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gatives Image des Ministers durch die Verantwortung für einen gescheiterten
Prozesses kann so wirkungsvoll verhindert werden.

4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen der Entwicklung
des dänischen NQR

Im Zusammenhang mit dem eben skizzierten Entwicklungsbeginn ist ein Teil
der strukturierenden Regeln des dänischen NQR-Prozesses bereits angeklun-
gen. Welche weiteren institutionellen Faktoren für den Entwicklungsverlauf be-
deutsam waren, ist Gegenstand des kommenden Abschnitts. Begonnen wird
zunächst bei weiteren zeitlichen Beschränkungen, sodann werden organisatio-
nale Handlungseinschränkungen Thema, wozu neben den Entwicklungsgremi-
en auch die dänische Berufsbildungssteuerung als Umfeld des Entwicklungs-
prozesses in den Blick kommt.

Nach dem Start der Entwicklung um den Jahreswechsel 2006/2007 wurde im
Unterrichtsministerium eine Prozessplanung für das weitere Vorgehen erstellt:
„We established an overall plan for all the process, for the work within the in-
terministerial commitee, but also how to involve the different players in dif-
fernt parts of the education and training system“ (Interview DK04). Die befrag-
ten Experten nennen insgesamt drei Phasen des Prozesses, was sich
weitgehend mit der Darstellung im nationalen Referenzierungsdokument deckt
(The Danish Evaluation Institute 2011, S. 12 f.). An eine Initialphase, deren Ab-
schluss für Mitte 2008 geplant war (Shapiro et al. o.J.a, S. 1), die tatsächlich
aber erst mit der Entscheidung der Minister im Juni 2009 endete, schloss eine
Einführungsphase an. Für deren Ende wurde mehrfach von einer bestehenden
Deadline im Sommer 2010 berichtet, was als Indiz für ein klares zeitliches Pro-
zessmanagement gewertet werden kann. Zwischen September 2010 und Mai
2011 folgte als dritte Phase die Referenzierung der dänischen Entwicklungser-
gebnisse zum EQR. Für 2012 war zusätzlich eine Evaluation des NQR angekün-
digt, die als Prozess für die hier verfolgte Fragestellung allerdings keine Rolle
spielt.

Der Entwicklungsprozess in einem engeren Sinn war mit der Ministerentschei-
dung 2009 weitgehend abgeschlossen, so dass ab diesem Zeitpunkt von der
Existenz eines NQR in Dänemark gesprochen werden kann. Diese Einschätzung
unterstreichen Äußerungen wie die folgende: „We presented a qualifications
framework for lifelong learning covering all the different qualifications levels in
Denmark and qualifications and that was in 2009 approved by the four minis-
ters and in this respect, we had an official Danish Qualifications Framework for
lifelong learning covering all programs within the formal education system inc-
luding adult education system” (Interview DK05).
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Im daran anschließenden Prozess der Implementation des Rahmens wurde zum
einen über die konkrete Zuordnung von Qualifikationen entschieden, zum an-
deren fanden erst hier erhebliche Teile der politischen Aushandlung mit den
Berufsbildungsakteuren statt, die aufgrund der spezifischen Prozessgestaltung
zuvor nur eine geringe Rolle gespielt hatte. Daher wird diese Prozessphase in
die Analyse des Handlungsverlaufs mit einbezogen. Die anschließende Referen-
zierung zum EQR ist hier dagegen ohne Belang.

Institutionelle Rahmenbedingungen einer anderen Dimension stellen die Ent-
wicklungsgremien oder -gruppen dar, die durch Mitgliedschaft und ggf. inter-
ne Verhaltensregeln über Beteiligungsmöglichkeiten der Akteure entscheiden.
Übergeordnet sind im dänischen Prozess auch institutionalisierte Zuständigkei-
ten oder Verantwortlichkeiten bedeutsam, wie im folgenden Abschnitt deut-
lich wird.

4.2.1 Ausgestaltung der Kooperationssphären zwischen Staat und
Sozialpartnern im Entwicklungsprozess

Unmittelbar nach dem Auftakt der Entwicklung im Unterrichtsministerium
wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die Mitarbeiter aus
den vier betroffenen Ressorts Unterricht, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft
zusammenbrachte. Diese Gruppe unter der Leitung eines Beamten des Unter-
richtsministeriums hatte den Auftrag, „to draw up a proposal for a national
qualifications framework covering the entire national qualifications system and
how this could be linked with and correspond to the EQF.“(The Danish Evalua-
tion Institute 2011, S. 13).

In den offiziellen Darstellungen sowohl im Referenzierungsdokument wie auch
auf der Website zum NQR in Dänemark finden sich keine eindeutigen Aussa-
gen zur dauerhaften und strukturellen Beteiligung weiterer Akteure an diesem
zentralen Entwicklungsgremium. In einer eher schwammigen Formulierung
heißt es beispielsweise im Entwicklungsbericht des Cedefop: „The social part-
ners have been systematically consulted and involved throughout the process,
including seminars, national consultation and involvement of relevant educati-
on councils and training committees“ (2011, S. 84). In der weiteren Recherche
stellte sich jedoch schnell heraus, dass die systematische Rücksprache keine
permanente Beteiligung bedeutete. Stattdessen wurde ein Seminar für Vertre-
ter bestimmter Interessensvertreter veranstaltet, in dem diese, als sogenannte

4 Fallstudie I: Die Entwicklung des Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring

78



Følgegruppe,26 über die fortschreitende Entwicklung informiert wurden und
Gelegenheit zur Diskussion und Stellungnahme bekamen (The Danish Evaluati-
on Institute 2011, S. 58 f.). Etwas später folgte noch eine schriftliche Anhörung
verschiedener Stakeholder zum fertigen NQR-Entwurf.

Gemessen an der im Auftrag an die Arbeitsgruppe formulierten umfassenden
Verantwortung für die erste Prozessphase, war die Beteiligung nichtstaatlicher
Akteure gering. Dies ist irritierend, insofern ansonsten von einer umfassenden
institutionellen Einbeziehung der Sozialpartner auf allen Ebenen der Entwick-
lung (Rasmussen und Werler 2010, S. 162) und Steuerung des Berufsbildungs-
systems (Cort und Rolls 2009, S. 19 f.) berichtet wird.27 Nielsen beschreibt de-
ren Rolle gar als „herausragend“ und „einzigartig im europäischen Kontext“
(Nielsen 2000, S. 8), die Verantwortung des Staates wird dagegen als rückgän-
gig beschrieben, „with much of the decision-making having been handed over
to the social partners“ (Cort und Wiborg 2009, S. 101 f.). Die Tatsache einer
geringen Repräsentation in einer Arbeitsgruppe allein ist noch kein hinreichen-
der Beleg für eine systematisch schwache Einbeziehung sozialpartnerlicher In-
teressen im NQR-Prozess. So wäre beispielsweise denkbar, dass durch andere
Mechanismen der Interessenkoordination im Vorfeld der interministeriellen Ar-
beitsgruppe eine konsensuale Linie zwischen staatlichen und nichtstaatlichen
Akteuren gefunden wird, die sodann Eingang in die Ausarbeitung des NQR-
Vorschlags findet. Die vorhandenen institutionellen Strukturen der Sozialpart-
nerbeteiligung in der dänischen Berufsbildung könnten eine derartige Koordi-
nation bei entsprechender Einbeziehung möglicherweise leisten. Dennoch
scheint dies hier nicht der Fall gewesen zu sein, wie folgende Interviewpassage
eines Sozialpartnervertreters belegt: „We knew that something was going on
between three or four ministers, ministries, [...] so they did all of this [unver-
ständlich] and without involving the social partners or institutions at that point.

26 In der englischen Version des Referenzierungsberichts wird diese Gruppe als „consultation
committee“ bezeichnet. Dies ist m.E. leicht irreführend, insofern es leicht mit einer stärker in-
stitutionalisierten Form der Einbeziehung verwechselt werden kann. Tatsächlich handelt es
sich hier aber um eine Art ad-hoc-Gremium, das nur im Rahmen des Seminars bestand hatte.
Dieses Beispiel belegt die Wichtigkeit einer kritischen Prüfung nicht-muttersprachliche Doku-
mente (vgl. Abschnitt 7.3).

27 Auch in angrenzenden Politikfeldern ist die Kooperation zwischen Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbänden und staatlichen Akteuren in Dänemark stark ausgeprägt. Der kontinuierliche
Umbau in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik seit den 1990er Jahren, der unter dem Label
„flexicurity“ international große Beachtung fand und findet (stellvertretend für viele Bred-
gaard et al. 2006; Kronauer und Linne 2007; Schmid 2010, S.159; Ebralidze 2012) fußt auf
einer ausgeprägten Einbeziehung der Sozialpartner, wie Jochem (2011; 2012) anführt. Er
schränkt aber zugleich ein, dass „diese korporatistische Politik ihre Logik vor allem auf lokaler
Ebene“ entfaltet hat. National sind verbindliche Absprachen im Sinne Sozialer Pakte „eher sel-
ten, oder sie formulieren einen eher vagen Rahmen an Absichtserklärungen“ innerhalb dessen
dann lokal adäquate Inhalte vereinbart werden (Jochem 2012, S.190).
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[...] They decided it’s supposed to be eight levels, they decided that, more or
less what the criteria should be et cetera, that was when they started involving
us, telling us, we already have the ‘Yes’ from the ministers. So you know, they
would probably say that they have involved us throughout the process, but we
don’t, I mean, we were involved at the point, where decisions have been
made, so that’s not really giving us a lot of influence. It’s actually making sure,
that we don’t have influence.“ (Interview DK08). Der Beleg zeigt, dass hier von
erwarteten Modi der Kooperation erheblich abgewichen wurde. Insofern wirft
die organisatorische Gestalt des Entwicklungsprozesses Fragen auf. Es bestätigt
sich, dass innerhalb eines gegebenen institutionellen Rahmens anlassbezogen
Spielraum zur Definition des konkreten Umfangs tripartistischer Kooperation
besteht (vgl. Bogedan 2009, S. 13). Dies lenkt den Fokus der Analyse auf den
Moment der institutionellen Ausgestaltung des Entwicklungsprozesses. Es ist
zu klären, welche Rahmenbedingungen dort mit der geringen Beteiligung der
Sozialpartner in Verbindung zu bringen sind und diese ggf. erklären können.

4.2.2 Moderierende Faktoren im Umfeld des Entwicklungsauftakts

Der Beginn der Befassung mit der Thematik EQR fiel mit einem anderen Re-
formprojekt im Bereich der Berufsbildung zusammen. Die Expertenäußerungen
legen den Schluss nahe, dass gerade der Anfang des Prozesses besser nachvoll-
ziehbar wird, wenn man diesen Zusammenhang mit in den Blick nimmt. In
Fortschreibung der EU-Lissabonstrategie hat sich Dänemark in der nationalen
Strategie für lebenslanges Lernen verpflichtet, dass bis 2015 mindestens 95 %
aller Jugendlichen einen Abschluss der oberen Sekundarstufe erreichen (Reitz
Jørgensen 2007). Die Berufsbildung soll hierbei die Hauptverantwortung tra-
gen. Konkret folgt hieraus die Herausforderung, die Inklusion unterschiedlich
leistungsfähiger Auszubildender zu realisieren: Dies soll erreicht werden durch
die Einführung von arbeitsmarktbezogenen Teilqualifikationen, die allen Ju-
gendlichen eine ihren Möglichkeiten entsprechende Ausbildung bieten und zu-
gleich verbesserte Anschlüsse in die tertiäre Bildung bereithalten (Cort und
Rolls 2009, S. 13). Die Verhandlungen hierzu waren durch Dissens zwischen
staatlichen und sozialpartnerlichen Akteuren geprägt, die staatliche Seite hat
hier aber schließlich ihre Vorstellung gegen den Widerstand der Sozialpartner
durchgesetzt. Aus der Perspektive eines Experten auf der staatlichen Seite stellt
sich dieser Moment folgendermaßen dar: „At the same time, [...] the govern-
ment had launched it’s strategy on globalization, part of that was also the
need to reform our vocational education and training system VET by introdu-
cing what we called [...] stepwise qualifications in our dual system, which is so-
mething, the social partners [...] didn’t want it, but it was a political order you
could say. [...] they sat down together with the social partners, it was also said,
that one of the tasks this committee should, was given, was also to come up
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with a model for this, also including, how it could be, how could facilitate the
linkage or the reference to the European Qualifications Framework.“ (Interview
DK04). Der inhaltliche Konnex zu EQR und NQR liegt auf der Hand, die Zusam-
menlegung bot sich daher gewissermaßen an. Jenseits inhaltlicher Querverbin-
dungen birgt die Vermengung mehrerer Themen in einem Verfahren aber im-
mer das Risiko, dass konfliktbelastete Momente ausstrahlen und die
Einigungsfähigkeit auch in nicht konfliktiven Themen beeinträchtigen.

Obwohl die Entscheidung zur Einführung eines nationalen Qualifikationsrah-
mens von allen Sozialpartnern und staatlichen Akteuren in dieser Runde ge-
meinsam akzeptiert wurde, verweisen Statements der zuvor unterlegenen Sozi-
alpartner auf eine solche Beeinträchtigung: „From the beginning there has
been an acceptance of it from all the social partners and all the parties. [...] no-
body really was against it. It was also kind of reluctant acceptance, since...
Well, it was not the wish of any... There was not... anyone among the social
partners had a, felt a leak for establishing such a framework. It was very much
pushed from EU, from a kind of peer pressure in the government saying, this
would be a good thing to have. Well, it is a good thing to have, but then
again, for what actually? Because it was not [unverständlich] a feeling of a leak
of that we needed a qualifications framework“ (Interview DK03).

Dies zeigt, dass die Einführung des NQR in Dänemark bei den nichtstaatlichen
Akteuren zu Beginn der Diskussion vorrangig als technische Umsetzung euro-
päischer Vereinbarungen wahrgenommen wurde. Eine ausführliche inhaltliche
Befassung und Entwicklung eigener Positionen fand bei den Verbänden auf
beiden Seiten der Sozialpartnerschaft offenbar kaum statt. Stattdessen drängt
sich hier der Eindruck auf, dass der NQR als unnötiges und technisches Projekt
wahrgenommen wurde, dessen weitere Entwicklung kritisch begleitet werden
sollte, ohne sich jedoch selbst aktiv zu beteiligen. Damit stellt sich die geringe
Einbeziehung der Sozialpartner allerdings anders dar. Es kann festgehalten
werden, dass einiges für eine Haltung der Sozialpartner gegenüber der NQR-
Entwicklung irgendwo zwischen Desinteresse und Skepsis spricht.

4.2.3 Institutionelle Faktoren im Bildungssystem

Während in anderen Ländern die Einführung von Qualifikationsrahmen mit ei-
nem Paradigmenwechsel hin zu Kompentenz- und Outcomeorientierung im
Bildungssystem verbunden war, war dieses Steuerungsprinzip im dänischen Be-
rufsbildungswesen schon vorher realisiert. Dies wurde auch bereits in der Stel-
lungnahme zum EQR-Konsultationsprozess angemerkt (UVM 2006, S. 6).
Wenngleich die Beschreibung von Lernergebnissen bislang in anderen Katego-
rien als der Trias Knowledge, Skills und Competences erfolgte, war doch das
Grundprinzip etabliert und verursachte daher nur geringe Irritationen im Sys-
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tem,28 wie auch die Interviews deutlich zeigten: „The VET-programs in Den-
mark, they were quite used to describing their programs in learning outcomes,
they’ve done that for many years“ (Interview DK05).

Ähnliches gilt für die interne Durchlässigkeit im Bildungssystem. Eines der we-
sentlichen Ziele dänischer Bildungsreformen seit den 1990er Jahren war die
Flexibilisierung individueller Bildungskarrieren (Minderop und Pröhl 1999, S. 65;
Nielsen 2000). Dazu gehören auf der einen Seite eine Vielzahl alternativer An-
gebote mit der ausdrücklichen Zielsetzung, für jeden Jugendlichen eine pas-
sende Form arbeitsmarktorientierter Qualifizierung anzubieten und auf der
anderen Seite ein System der gegenseitigen Anerkennung der jeweiligen Bil-
dungsleistungen in den Teilbereichen des Systems (Cort 2002). Auch für den
Übergang zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung waren in Däne-
mark bereits weitgehende Möglichkeiten realisiert,29 so dass EQR und NQR hier
keinen starken Anpassungsdruck erzeugten. Cort spricht in ihrer Fallstudie zur
Umsetzung des EQR in Dänemark von einer „discursive convergence between
EU and Danish VET policies“ (Cort 2011, S. 161), fügt aber hinzu, hieraus auf
eine schlichte Übertragung des europäischen Modells auf das dänische System
zu schließen, sei vorschnell und werde den Tatsachen nicht gerecht.

Zieht man diese beiden institutionellen Faktoren mit in Betracht, so wird die
vorrangig technische Wahrnehmung des Politikanlasses und damit auch das
geringe Interesse der Sozialpartner an der Thematik besser nachvollziehbar.

28 Dagegen war der Wechsel zu Learning Outcomes vor allem für den Hochschulbereich eine
große Herausforderung (Shapiro et al. o.J.a, S.4–6), die Einschätzungen zum NQR-Prozess di-
vergieren daher auch, wie in den Akteursanalysen deutlich wird.

29 So gelten Qualifikationen der Berufsbildung grundsätzlich als Teil der oberen Sekundarstufe
und sind damit allgemeinbildenden Qualifikationen gleichgestellt. Durch den Erwerb von Zu-
satzqualifikationen bereits während der Ausbildung ist es möglich, im Anschluss an die Be-
rufsausbildung direkt in ein Hochschulstudium zu wechseln. Ende der 1990er Jahre wurde
dies bereits von 14% der Auszubildenden genutzt (Minderop und Pröhl 1999, S.78). In die-
sem Zusammenhang kann auch von einer für die nordischen Länder charakteristischen „Wert-
schätzung von Berufserfahrung als Hintergrund für ein Hochschulstudium“ gesprochen wer-
den (OECD 2007, S.318).
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4.3 Akteure und Positionen im Entwicklungsprozess des
dänischen NQR

Der Stellenwert institutioneller Rahmenbedingungen im politischen Prozess ist
zwar groß, dennoch sind es Akteure, die handeln und dadurch die nationale
Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens gestalten. Dem Interesse
dieser Arbeit entsprechend liegt der Schwerpunkt auf der Trias Staat – Arbeit-
geber – Arbeitnehmer. Für die Rekonstruktion der Positionen und Interessen
der Akteure musste wesentlich auf Informationen aus den Interviews zurück-
gegriffen werden, da keine schriftlichen Stellungnahmen o.ä. verfügbar waren.
Auf der staatlichen Seite konzentrierte sich die Analyse dabei auf das Unter-
richtsministerium und das Wissenschaftsministerium. Die beiden anderen an
der Arbeitsgruppe beteiligten Ministerien sowie weitere staatliche Akteure
spielten im Prozess nach übereinstimmenden Berichten der Befragten kaum ei-
ne Rolle und werden daher hier auch nicht thematisiert.

4.3.1 Staatliche Akteure in der Entwicklung des NQR

Als Ausgangspunkt und im weiteren Prozessverlauf auch verantwortliche Koor-
dinationsinstanz für die Entwicklung des NQR war das Unterrichtsministerium
der wichtigste Akteur, es steht in der Analyse daher am Anfang. Anschließend
wird kurz auf die Rolle des Wissenschaftsministeriums eingegangen.

Das Ministerium für Kinder und Unterricht (Ministeriet for Børn og Undervis-
ning, UVM), wie der für weite Teile des Bildungssystems maßgebliche zentral-
staatliche Steuerungsakteur aktuell korrekt heißt, trägt die legislative Verant-
wortung für den gesamten Bereich der Schulbildung (Rasmussen und Werler
2010, S. 159) und den größten Teil der Berufsbildung, zudem auch für die in
Dänemark traditionell umfangreiche und bedeutende Erwachsenenbildung.

Wie eingangs dargestellt wurde, beauftragte der Minister zunächst die Abtei-
lung für internationale Angelegenheiten mit dem Projekt. Die Verantwortung
wechselte dann mit der eben dargestellten Eingliederung in die Strategie für
lebenslanges Lernen zum Referat für berufliche Erwachsenenbildung (Erhvervs-
rettet Voksenuddannelse), das auch die Strategie federführend betreute. Dort
übernahm ein Referent die Gesamtkoordination des Entwicklungsprozesses,
dieser war zugleich auch Leiter der interministeriellen Arbeitsgruppe. Aus den
Interviews ist bekannt, dass neben dem Koordinator auch das Referat für be-
rufliche Bildung (Erhvervsfaglige Uddannelser) mit zumindest einem Referenten
an der Arbeitsgruppe beteiligt war.

Zu den inhaltlichen Interessen des Akteurs Unterrichtsministerium waren keine
Dokumente verfügbar. Wie zum Eingang dieser Fallstudie bereits dargestellt
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wurde, wird in den offiziellen Darstellungen ein enger inhaltlicher Zusammen-
hang zur nationalen Strategie für lebenslanges Lernen (Reitz Jørgensen 2007)
sichtbar. Mit der Einführung eines NQR wurden jene Punkte verbunden, die
sich seit Erscheinen der Globalisierungsstrategie durch alle entsprechenden Pa-
piere ziehen:

• Transparenz zu erhöhen und Vergleichbarkeit und Übersetzbarkeit von
Qualifikationen (national wie international) einfacher zu machen

• Sichtbar zu machen, welche Wege zu Qualifikationen führen, wie Qualifi-
kationen erworben und wofür sie genutzt werden können30

• Eine Grundlage für Gegenüberstellung und Anerkennung von Qualifkati-
onen innerhalb des dänischen Systems zu schaffen und damit die Validie-
rung nonformalen und informellen Lernens zu erleichtern (vgl. Cedefop
2009, S. 27 f.).

Die befragten Experten des Unterrichtsministeriums äußerten sich konsistent
zu den Zielen des NQR-Prozesses. Sie nannten den Wunsch nach einem kohä-
renteren Bildungs- und Ausbildungssystem, die Steigerung der Transparenz so-
wie die Förderung lebenslangen Lernens. Pia Cort kommt in ihrer Analyse des
dänischen Falles zur Feststellung, für die Vertreter des UVM sei die Einführung
eines NQR die Fortführung der natürlichen Entwicklung des dänischen Systems
(Cort 2011, S. 167).

Jenseits der übergeordneten, durch einen breiten Konsens abgesicherten Ziele
fanden sich in den Interviews weitergehende Informationen zu prozessualen
Entscheidungen aus dem Ministerium. So erläuterte einer der Befragten, wel-
che Gründe zur Installation einer interministeriellen Arbeitsgruppe zunächst
ohne Einbeziehung der Stakeholder geführt haben: „Where we developed the
idea, the principles and so on, they would have liked to be more involved wit-
hin that process. But from our point of view, it was a very difficult and very
delicate matter [...] because we were four ministers, ministries involved and we
had to come up with some kind of common approach [...]. We had to protect,
saw two sorts of process, by finding anyway some kind of consensus betwe-
en... within the political level. Before we could involve a broader number of
stakeholders. And it took us about a year almost to work on that and then do
a lot of analysis on different qualifications, diplomas, certificates and so on and
to comme up with a model that could be supported by all the different minist-

30 Das Wegweiser-Motiv hat sehr große Bedeutung und wurde auch immer wieder von den un-
terschiedlichen Akteursvertretern genannt. Dies ist wenig verwunderlich, gilt es doch als politi-
scher Lösungsansatz für eine der größten aktuellen Herausforderungen der dänischen Bil-
dungspolitik, die relativ hohen Abbruchquoten in den einzelnen Bildungsangeboten der
Sekundarstufe II (Rasmussen und Werler 2010, S.164–167, 171).
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ries. And it, from there on, I think we did quite a good process of involving
stakeholders in that phase“ (Interview DK04).

Wegen des Abstimmungsbedarfs zwischen den vier an der Steuerung des Bil-
dungswesens beteiligten Ministerien wurde der Wunsch der nichtstaatlichen
Akteure an den frühen Entwicklungsschritten beteiligt zu werden, ignoriert.
Stattdessen erfolgten wesentliche Vorentscheidungen hinsichtlich der Grundla-
gen des NQR im nichtöffentlichen Bereich der Arbeitsgruppe. Erst als ein von
allen Ministerien gemeinsam getragener Vorschlag erreicht war, wurden die
übrigen Akteure beteiligt.

In den Befragungen der anderen Akteure finden sich Hinweise darauf, dass die
eben dargestellte Entscheidung im Unterrichtsministerium selbst nicht unum-
stritten war. Für die Berufsbildungsabteilungen im Ministerium sei, so ein Ver-
treter der Sozialpartner, eigentlich klar, dass der Regulierungserfolg durch Ein-
beziehung der Sozialpartnerorganisationen erheblich gesteigert wird: „They
might have their own interest, but very often they would have the interest also
in, well, making this kind of thing work. They have an interest and this actually
implements it in a sensible way, so they’re also interested in creating some
agreements“ (Interview DK03).

Offenbar haben sich hier jedoch Teile des Ministeriums durchgesetzt, die mit
der intensiven Kooperationskultur innerhalb der tripartistischen Steuerungs-
konstellation nicht vertraut waren und die Tragweite dieser Exklusion daher
kaum einschätzen konnten. Diese Sichtweise wird durch ein weiteres Detail
aus dem Entwicklungsprozess gestützt. Zunächst gab es die Idee, analog zu
dem schon 2003 eingeführten Qualifikationsrahmen für Hochschulbildung
weitere, für sich eigenständige Rahmen für die anderen Bildungsbereiche zu
entwickeln. Alle Einzelrahmen sollten dann auf einen NQR bezogen werden,
der wiederum die Verbindung zum EQR gewährleistet (Shapiro et al. o. J. a,
S. 2). So hätte die Berufsbildung einen eigenständigen Rahmen nach ihren Vor-
stellungen (und potenziell unter Berücksichtigung der tripartistischen Struktu-
ren) entwickeln können. Von diesem Vorhaben wurde jedoch im Zuge der
Abstimmungen in der Initialphase zugunsten eines bereichsübergreifenden
Rahmen abgesehen, die Einbeziehung der Sozialpartner in den gemeinsamen
Diskussionsprozess wurde dann wohl als zu heikel empfunden.

Die Sozialpartnervertreter sehen als Triebfeder hinter dem ambitionierten Vor-
gehen der Ministerien vorrangig die Europäische Dimension der Reform. Die
NQR-Einführung sei als Teil des Kopenhagen-Prozesses für die Regierung ein
prioritäres Projekt (Cort 2011, S. 168) und mit der klaren Zielsetzung verbun-
den, zu den ersten Staaten zu gehören, die den EQR umgesetzt haben. Diese
Darstellung entspricht den Erkenntnissen anderer Forscher, die in der däni-
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schen Europa-Politik ein klares Commitment sehen, die auf supranationaler
Ebene getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen und in inhaltlicher wie prozess-
ualer Hinsicht eine gewisse Vorbildhaftigkeit zu demonstrieren. In diesem Kon-
text wird beispielsweise diskutiert ob es ein spezifisch dänisches bzw. skandi-
navisches Modells der Umsetzung internationaler Politik gebe, das einen
besonders hohen Grad der Übereinstimmung erzeuge (Sverdrup 2004). Dieses
wird in Zusammenhang mit spezifischen kulturellen und institutionellen Bedin-
gungen gebracht. Für Dänemark wird insbesondere die frühe und intensive
Einbeziehung des Parlaments in der Phase der Beschlussfassung auf der Euro-
päischen Ebene angeführt, die die nachfolgende nationale Umsetzung erheb-
lich reibungsloser gestaltet (Leiber 2005, S. 35 und 66 ff.): „When the internal
political considerations have come to an end, Denmark quickly adheres to the
new rules and provisions in every detail, obeying the decisions taken“(Biering
2000, S. 925).

Der zweite, im Entwicklungsprozess wichtige, staatliche Akteur war das Wis-
senschaftsministerium. Im Bereich der hochschulischen Bildung besteht in Dä-
nemark eine institutionelle Trennung zwischen Universitäten mit eher for-
schungsorientierten Studiengängen und Colleges sowie Berufsakademien mit
berufsorientierten Studiengängen. Lediglich für den ersten Bereich ist das
Wissenschaftsministerium verantwortlicher Steuerungsakteur, die berufsbezo-
gene Hochschulbildung liegt dagegen im Verantwortungsbereich des Unter-
richtsministeriums (The Danish Evaluation Institute 2009, S. 11). Über die dem
Ministerium angegliederte Agentur für Universitäten und Internationalisierung
(Styrelsen for Universiteter og Internationalisering – UI) ist das Wissenschafts-
ministerium jedoch für alle Prozesse der internationalen Bildungskooperation
verantwortlich, dies schließt die Anerkennung ausländischer Qualifikationen
wie auch die Erklärung des dänischen Bildungssystems nach außen ein. Der
NQR fällt mit seiner Transparenzfunktion ebenfalls in den Aufgabenbereich der
Agentur. Daher wurde im Verlauf der Entwicklung auch der nationale Koordi-
nierungspunkt bei der Agentur eingerichtet.

Die Interessen des Wissenschaftsministeriums beschränkten sich ansonsten vor-
rangig auf den Bereich der Hochschulbildung. Entsprechend des Vorschlags im
EQR legte sich Dänemark bereits zu Anfang des Prozesses fest, den bereits ein-
geführten Qualifikationsrahmen für hochschulische Bildung als Bestandteil in
den NQR zu übernehmen. Dies bedeutet aber nicht, dass der akademische Be-
reich von der NQR-Entwicklung nicht tangiert worden wäre. Vielmehr waren
EQR-Prozess und Strategie für lebenslanges Lernen Anlass, den bestehenden
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Rahmen zu überarbeiten und dabei strukturell an den EQR anzupassen.31 Dies
betrifft vor allem die Einführung des Lernergebnisansatzes mit den Deskripto-
ren Knowledge, Skills und Competences (Shapiro et al. o.J.a, S. 2). Damit war
durchaus ein reformatorisches Interesse verbunden, wie ein Experte aus dem
Wissenschaftsministerium äußert: „for higher education, I actually believe, that
this [the development, JK] could be a driving engine, for making, speeding up
the transformation for thinking of higher education in learning outcomes and
in output, in creating and doing exams, […] which focuses on what you can
actually do and how you can work with transversal skills […]. So, in this res-
pect it could open up for quite interesting changes and reforms.“ (Interview
DK05). Diese direkte Instrumentalisierung des Qualifikationsrahmens für Ver-
änderungen im Bildungssystem war allerdings beschränkt auf den Bereich der
Hochschulbildung, wegen der separaten Abhandlung im NQF-HE kann dies
diskursiv wie analytisch auch problemlos getrennt werden.

Aus der Entscheidung zur Übernahme des Hochschulqualifikationsrahmens er-
gibt sich indes eine andere Folge für den allgemeinen dänischen Rahmen,
nämlich hinsichtlich der Zuordnungsprinzipien auf den oberen Levels. Für die
Zuordnung von Qualifikationen auf Level sechs oder höher ist es erforderlich,
die im NQF-HE definierten Voraussetzungen vollständig zu erfüllen. Dieses so-
genannte Full-Fit-Prinzip hat zur Folge, dass eine Zuordnung nicht-akademi-
scher Qualifikationen zu den oberen drei Levels kaum möglich ist. Interessan-
terweise wird diese Exklusion aber von keinem der befragten Akteure kritisiert.
Bevor nach den Gründen des an dieser Stelle deutlichen Desinteresses jenseits
der hochschulischen Welt an den obersten drei Qualifikationsniveaus gefragt
wird, wenden sich die nächsten Abschnitte den nichtstaatlichen Akteuren im
dänischen Entwicklungsprozess zu.

4.3.2 Vertreter der Arbeitgeber in der Entwicklung des NQR

Die Verbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren nicht unmittelbar an
der Entwicklung des NQR beteiligt. Dies ist einerseits der Tatsache geschuldet,
dass die eigentliche Entwicklungsarbeit sich auf die angeführte interministeriel-
le Arbeitsgruppe beschränkt. Andererseits ist auffällig, dass in das Ad-hoc-Be-
ratungsgremium nicht Vertreter der Spitzenverbände sondern Mitglieder des
nationalen Rats für Berufsausbildung (Rådet for de grundlæggende Erhvervs-
rettede Uddannelser – REU) berufen wurden, auch wenn dies personell zu
identischer Besetzung führte (The Danish Evaluation Institute 2011, S. 94 f.).

31 Dieser sogenannte NQF-HE wurde im Anschluss evaluiert, die Ergebnisse der Evaluation sind in
einem 2009 fertiggestellten Report an die EU-Kommission zusammengefasst (The Danish Eva-
luation Institute 2009).
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Die Analyse geht dennoch von den verbandlichen Strukturen auf beiden Sozi-
alpartnerseiten aus.

Auf der Seite der Arbeitgeber sind in Dänemark zwei Spitzenverbände als Steu-
erungsakteure in der Berufsbildung von besonderer Bedeutung. Auf der einen
Seite ist dies die Dansk Arbejdsgiverforening (DA) als Spitzenverband der Ar-
beitgeberverbände, auf der anderen Seite der Verband der dänischen Industrie
(Dansk Industri – DI). Ein knapper Blick in Literatur (Jochem 2012, S. 124 f.;
Nannestad 2009, S. 95 ff.; Leiber 2005, S. 69 ff.) wie in konkrete Stellungnah-
men (Jensen und Neergaard Larsen 2006) zeigt, dass die DA durch den histori-
schen Septemberkompromiss 1899 in besonderer Weise mit dem wichtigsten
Gewerkschaftsdachverband verbunden ist. Diese Verbindung wirkt bis in die
heutige Zeit und führt zu stark koordinierten Interessen der beiden Verbände.
Für den Industrieverband DI gilt dies zwar in geringerem Maße, so dass hier
eher eigenständige Positionen zu erwarten sind, allerdings ist die Unterschei-
dung zwischen beiden Verbänden aufgrund des geringen Dokumentations-
grads schwierig. In den Befragungen kann nicht präzise zwischen beiden Ak-
teuren unterschieden werden. Für die Rekonstruktion des Prozesses ist diese
Unschärfe allerdings nicht problematisch, wie die folgenden Ausführungen zei-
gen werden.

Obwohl zu den grundlegenden Zielen der Reformpolitik ein breiter, beide Sozi-
alpartnerseiten einschließender Konsens bestand, äußern sich gerade die Ar-
beitgebervertreter in den Expertengesprächen eher negativ als zustimmend.
Die folgende detaillierte Rekonstruktion der Sichtweise der Arbeitgeberverbän-
de hilft, diese Diskrepanz zu erklären.

Aus den Interviews wird deutlich, dass die NQR-Entwicklung von den Arbeitge-
bervertretern eng mit der Revision des NQF-HE verknüpft wird. Bereits diesen
ersten Prozess erlebten sie als stark durch die verantwortlichen Ministerien ge-
trieben. Im Rückblick wird den staatlichen Akteuren ein gewisses Kalkül unter-
stellt, das als Beschwichtigungsstrategie bezeichnet werden könnte. Indem die
praktische Relevanz des Bologna-Rahmens immer wieder negiert oder doch zu-
mindest heruntergespielt wurde, sei es dort gelungen, mit der Einführung des
Full-Fit-Prinzips einen starken Reformimpuls im Hochschulsystem zu etablieren.
Dies führte bei den unterschiedlichen Stakeholdern zu erheblichem Protest, der
aber mit Verweis auf die bereits gefallene Ministerentscheidung abgewiesen
wurde. Abstrahiert von der konkreten Akteursperspektive zeigt diese Rekon-
struktion auch, dass die Sozialpartner hier zu einer Fehleinschätzung gelangt
waren, weil sie dem Appeacement der Ministerialen Glauben geschenkt ha-
ben.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung ist die kategorische Ablehnung des Full-
Fit-Prinzips für den Bereich der Berufsbildung zu sehen. Für die Arbeitgeberver-
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treter gab es hierfür aber noch erheblich mehr Gründe als die bloße Abwehr
eines ungewollten Reformimpulses. Die Befürchtung der Arbeitgeberverbände
war, dass mit der Etablierung eines abstrakten und allgemeinen Qualifikations-
rasters eine Deflexibilisierung der Berufsausbildungen einhergehen könnte. Bis-
lang wurden die einzelnen Ausbildungsprogramme in den paritätisch besetz-
ten Branchenfachausschüssen (national trade committees – de faglige udvalg)
kontinuierlich weiterentwickelt und orientierten sich dabei stets an den aktuel-
len Entwicklungen innerhalb des Berufsfelds. Dies bietet die Möglichkeit zur
flexiblen und relativ kurzfristigen Anpassung der Ausbildungsprogramme an
Bedarfe des Arbeitsmarkts und stellt für die Sozialpartner einen zentralen Wert
und einen wichtigen Einflussfaktor im dänischen Berufsbildungssystem dar
(Cort 2008, S. 17 ff.). Verständlicherweise besteht hier ein starkes Interesse,
dieses Modell zu erhalten, was sich in den Expertenbefragungen in zahlreichen
Statements wie dem folgenden niederschlug: „We feel that we have a big in-
fluence on the content of the VET-programs. And of course, we try hard to se-
cure that for the future, because it means, that our companies get the proper
labour force at the right time with the right qualifications and also to the right
wages. That is our overall approach to the development of the NQF and the
EQF and so on. So it was a very negative approach, but also what we see, that
there could be some benefit from it, because we have to exchange labour
force within the EU and that is a benefit for our companies. But... so we try to
have any positive approach to it too, but our discussions within the employers’
organisation was more negative. How to secure that old [system; JK].“ (Inter-
view DK01).

Einhellig und sehr deutlich gaben die befragten Arbeitgebervertreter zu Proto-
koll, dass sie zu keinem Zeitpunkt einen Bedarf zur Einführung des NQR gese-
hen haben. In der Existenz des Rahmens wurde kein signifikanter Vorteil für
die dänischen Firmen gesehen. Auch wenn ein gewisses Potenzial hinsichtlich
der Erreichung der konsensualen Politikziele anerkannt wurde, so dominierte
doch die Skepsis hinsichtlich des praktischen Nutzens: „I still hesitate whether
there is a benefit. I mean, potentially, the whole idea of qualifications frame-
works could be good. I mean, it could create better transparency between pro-
grams – it could potentially. It could increase mobility, increase mobility in the
country between studies and especially abroad – potentially it could! And the
recognition of degrees and the recognition of studies [unverständlich] and so
on, it could be a benefit from that. But we don’t know yet whether it will“ (In-
terview DK08).

Gleichzeitig gab es aber die realistische Einschätzung, dass eine generelle Ab-
lehnung des Prozesses zur politischen Isolation geführt hätte. Einzelne Äuße-
rungen deuten darauf hin, dass es eine strategische Diskussion innerhalb der
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Arbeitgeberorganisationen gab, an deren Ende entschieden wurde, die negati-
ve Grundhaltung in verhandelbare Punkte zu übersetzen.

Der grundsätzlichste Punkt war dabei sicher, dass der Rahmen keinesfalls regu-
lierenden Einfluss im Bereich der Berufsbildung haben dürfe. Vielmehr so die
zweite Forderung, sollten die NQR-Levels auf Berufsprofilen und damit den Be-
gebenheiten des Arbeitsmarktes aufbauen. Die Benennung von Levels inner-
halb bestimmter Ausbildungsprogramme dürfe nur aufgrund Empfehlung des
jeweiligen Fachausschusses, nicht wie im Entwurf im Alleingang des Minister-
iums erfolgen (Cort 2011, S. 169). Hier schließt als dritter Punkt an, der NQR
müsse Vielfalt und Unterschiede der bestehenden (und zukünftigen) Ausbil-
dungsprogramme angemessen abbilden, was zum einen die Anwendung des
Best-Fit-Prinzips, zum anderen aber auch die Zuordnung von Berufsqualifikatio-
nen zu unterschiedlichen Levels des Rahmens einschließt: „For us it has been
very important, that we have VET programs at three, four and five. And we
want to maintain this, we don’t want this VET programs, that are at level five,
we don’t want them to transpond them into higher education programs be-
cause they’re not higher education programs, they are, I mean, they start after
primary school but then they go just to a very high level, but they do that in
dual system.“ (Interview DK08).

In allen genannten inhaltlichen Forderungen existiert eine große Übereinstim-
mung mit den Gewerkschaftsvertretern, was durchaus als gelungene Koordi-
nation dargestellt wird: „I mean, the employers organizations of the private la-
bour market, we agree very much with LO, […] we were quite sceptical about
this, we want a very, very flexible best-fit principle applied to this and we also
agree and keep on agreeing, that we need to have an evaluation of this, is this
really worth it? So in that respect, I would say that this alliance between us has
been quite successful once again. Because we [unverständlich] managed toge-
ther, I mean, the best-fit has been very much underlined“ (Interview DK08).

Abseits der inhaltlichen Punkte wird hier mit der Evaluation der Policy auch ei-
ne prozedurale Forderung deutlich, die sich aus der Skepsis gegenüber der
Notwendigkeit und Nützlichkeit des Rahmens ergibt.

Wegen der weitreichenden Übereinstimmung zwischen den Akteuren der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite wird im nächsten Abschnitt nur auf spezifi-
sche Themen der Gewerkschaftsseite eingegangen.

4.3.3 Vertreter der Arbeitnehmer in der Entwicklung des NQR

Die dänischen Gewerkschaften sind in vier Dachverbänden organisiert. Die
Landsorganisationen i Danmark (LO) ist der größte und als politischer Akteur
der wichtigste der vier Verbände. Sie organisiert primär sog. ‚blue collar wor-
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kers‘.32 In der Berufsbildungspolitik existiert eine institutionelle Trennung zwi-
schen dem Spitzenverband und den 18 Einzelgewerkschaften, die auch für den
Entwicklungsprozess wichtig ist: Auf der politischen Ebene (beispielsweise im
nationalen Rat für Berufsausbildung) agiert vorrangig die LO als Dachverband,
die Arbeitsebene der Fachausschüsse ist dagegen den Einzelgewerkschaften
vorbehalten. Für die NQR-Entwicklung bedeutet dies, dass die LO an der Phase
der Politikformulierung beteiligt ist, die Implementation dann aber Sache der
Einzelgewerkschaften ist. Obwohl neben der Landsorganisationen drei weiter-
ere gewerkschaftliche Dachverbände33 existieren, steht ihre politische Vertre-
tungsposition nicht in Zweifel, als größter und wichtigster Dachverband besitzt
die LO eine monopolähnliche Stellung (Schulze 2012, S. 25). Sowohl die Inter-
views als auch die verfügbaren Dokumente bestätigen diese Einzelstellung
zwar, der hohe Grad inhaltlicher Übereinstimmung zwischen den Sozialpart-
nerverbänden erschwert eine distinkte Rekonstruktion der Positionen im Einzel-
nen, eine Abgrenzung innerhalb der Arbeitnehmerverbände ist durch sprachli-
che Ungenauigkeit kaum möglich. Die folgenden Aussagen beziehen sich
daher zum großen Teil unspezifisch auf die dänischen Gewerkschaftsverbände
als Akteur bzw. Akteursgruppe.

Grundsätzlich war und ist auch für die Arbeitnehmerverbände der Nutzen des
NQR fraglich. Allerdings wird eine gewisse Ambivalenz deutlich, trotz der kriti-
schen bis ablehnenden Haltung gegenüber dem NQR sehen sich die Gewerk-
schaftsvertreter an den Konsens zu den politischen Zielen gebunden. Die Am-
bivalenz kann auch ein Indiz für die schwierige Binnenkoordinierung der
Arbeitnehmerseite sein. So wird für einen Teil der Einzelgewerkschaften eine
eher befürwortende Haltung berichtet, die mit der Idee begründet wird, die
NQR-Levels als Orientierung für zukünftige Lohnverhandlungen zu nutzen. In
diesem Punkt gibt es einen natürlichen Interessenkonflikt zu den Arbeitgebern,
die diese Übertragung strikt ablehnen. Auf der Ebene der Spitzenverbände

32 Skandinavische Staaten sind bekannt für ihre im internationalen Vergleich sehr hohen ge-
werkschaftlichen Mitgliederzahlen und Dänemark macht hier keine Ausnahme. Insgesamt
sind allein in der LO bzw. ihren Mitgliedsorganisationen etwa 50% aller Beschäftigten organi-
siert, die Organisationsrate insgesamt beträgt etwa 80% (www.lo.dk/English version/About
LO/Membership.aspx; Abruf am 26.11.2012). In der Literatur wird der hohe Organisations-
grad mit einem Zusammentreffen verschiedener Faktoren erklärt. Zentrale Bedeutung kommt
der Tatsache zu, dass in Dänemark traditionell die Arbeitslosenversicherung an die Gewerk-
schaftsmitgliedschaft geknüpft ist (sog. „Gent-System“, vgl. beispielsweise Leonardi 2006;
Lind 2007; Schmid 2010, S.148).

33 Dies sind an zweiter Stelle der Verband der Angestelltengewerkschaften (Funktionærernes og
Tjenstemændenes Fællesråd – FTF), ein Verband der Akademikergewerkschaften (Akademi-
kernes Centralorganisation) und als viertes „Lederne“, die nur Führungskräfte des privaten
und öffentlichen Bereichs organisieren (Jochem 2012, S.118–119).
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konnte sich diese Sichtweise nicht durchsetzen, mag aber zu der weniger ein-
deutigen Haltung beitragen.

Nach wie vor abgelehnt werden die im Zuge der jüngeren Berufsbildungsrefor-
men eingeführten Teilqualifikationen (Landsorganisationen i Danmark 2006,
S. 45 ff.). Es wird befürchtet, dass durch die Einordnung der Teilqualifikationen
im NQR eine Festschreibung erfolgt. Trotz hoher Konsistenz zur Position der
Arbeitgeber divergiert der Begründungszusammenhang der Gewerkschaften.
Hier ist es der dem Berufskonzept immanente, ganzheitliche Charakter der
Ausbildung, der zur Ablehnung von Teilqualifikationen führt. Insgesamt mes-
sen die Arbeitnehmervertreter der NQR-Entwicklung keine besonders hohe Be-
deutung bei. Für sie war es lediglich ein Prozess unter anderen, der sich weder
hinsichtlich seiner inhaltlichen Tragweite noch in der spezifischen Ausgestal-
tung von anderen politischen Prozessen unterscheidet. Dies gilt auch für die
eher schwache Repräsentation sozialpartnerlicher Interessen während der Poli-
tikformulierung. Der über die existierenden Steuerungsgremien mögliche Ein-
fluss wird als umfassend eingeschätzt: „We could probably have blocked the
process if we wanted to. Because if we had drawn from the process or have
advised our unions which complies LO not to participate, it would probably ne-
ver had been realised. Could been made as a law somehow but it would never
had any practical relevance because of the trade committees and so on“ (Inter-
view DK03). Der retrospektive Interviewbeleg nimmt vorweg, dass es nicht zur
Blockade kam. Ausgehend von den beschriebenen ablehnenden Positionen
musste eine Entwicklung stattgefunden haben, die den schließlich eingeführ-
ten Qualifikationsrahmen für die Sozialpartner zumindest tolerabel machte. Es
ist Gegenstand des nächsten Abschnitts, den Prozess hinter dieser veränderten
Bewertung nachzuvollziehen.

4.4 Akteurkonstellation und Handlungsverlauf im
Entwicklungsprozess

Wie eben deutlich wurde, kann hinsichtlich der Akteurkonstellation festgestellt
werden, dass zwischen den staatlichen Akteuren auf der einen Seite und den
beiden Sozialpartnerseiten auf der anderen Seite ein Interessenunterschied be-
stand. Pia Cort findet hierfür deutliche Worte: „With regard to the NQF, the
demarcation lines in Denmark lie between the Ministry of Education and the
social partners (DA/LO)“ (Cort 2011, S. 168). Ergänzt werden muss diese Ein-
schätzung hinsichtlich der Rolle des Hochschulbereichs, dessen Qualifikations-
rahmen jedoch als eigenständiger Prozess in institutioneller Abgrenzung ver-
handelt wurde. Einzig im Level 5 gibt es eine Überschneidung zwischen dem
Bereich der beruflichen Bildung und der tertiären Ausbildung an Hochschulen,
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hier wurde mit der Anwendung beider Zuordnungsprinzipien je nach Domäne
allerdings ein Kompromiss gefunden, der für beide Seiten unproblematisch ist.
Wenn man das Bild der Demarkationslinie als (vorläufige) Festlegung einer
Grenze nach territorialen Streitigkeiten aufgreift, wirft dies Fragen nach der
Genese des Konflikts und dem Zustandekommen des Stillstands auf, zu deren
Beantwortung eine kurze Rekapitulation des Handlungsverlaufs auf den fol-
genden Seiten beitragen kann.

Der Beginn des dänischen Entwicklungsprozesses wurde in einer turbulenten
Phase andauernder Reformpolitik verortet und wird durch diese Rahmenbedin-
gungen beeinflusst. Auf der einen Seite ist dies der seit den 1990er Jahren an-
dauernde Reformdiskurs in Beschäftigungssystem und Berufsbildung, der in-
zwischen ein sich permanent wandelndes System zum Normalzustand
gemacht hat (Cort und Wiborg 2009). Daneben stehen die nationalen Projekte
zur Umsetzung der großen EU-Strategien, wie die Strategy for Denmark in the
Global Economy (2006) und die Strategie für lebenslanges Lernen (2007).
Nicht außer Acht gelassen werden sollte die Rolle Dänemarks bei der Entwick-
lung des Kopenhagen-Prozesses, an dessen Genese Beamte des dänischen Un-
terrichtsministeriums großen Anteil hatten. Zusammengenommen machen all
jene nur knapp angesprochenen Einflüsse deutlich, dass der nationale Qualifi-
kationsrahmen als Werkzeug möglicherweise neu für das dänische System
war, die damit verbundenen Ziele jedoch keineswegs. Zu dieser Einschätzung
kommt auch Cort, die den NQR als „prolongation of policies since 1991 and
especially since the reform in 2000“ (2011, S. 163) bezeichnet. Jenseits der in-
haltlichen Kohärenz ist an dieser Stelle aber ein anderes, leicht nachvollziehbar
Argument wichtig. Ein Umfeld permanenter Reformdiskussion führt zu sinken-
der Aufmerksamkeit für die einzelnen Vorschläge. Dieser Punkt wird im weite-
ren Verlauf erneut aufzugreifen sein.

Der Entwicklungsprozess startete mit der im dänischen Politikbetrieb nicht un-
gewöhnlichen Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe. Die Sozial-
partner waren über das Vorhaben informiert und stimmten diesem 2006 im
Rahmen des mit den o. g. Strategien zusammenhängenden Ausschusses für
die Zukunft der beruflichen Bildung (Udvalget om fremtidssikring af erhverv-
suddannelserne) auch grundsätzlich zu. Im Detail hatten zu diesem Zeitpunkt
beide Sozialpartnerseiten kein großes Interesse an der Thematik, der Prozess
wurde als schlichte Umsetzung einer auf europäischer Ebene eingegangenen
Verpflichtung interpretiert. Unklar ist die Rolle der Ministeriumsvertreter in die-
sem Moment, so dass keine Aussage dazu gemacht werden kann, ob diese In-
terpretation möglicherweise gefördert wurde. Es gibt aber deutliche Indizien
dafür, dass die staatlichen Akteure kein Interesse daran hatten, die Sozialpart-
ner in diesen Prozessschritt zu involvieren. Durch die Beteiligung von vier ver-
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schiedenen Ministerien wurde der Koordinierungsbedarf auch ohne die Einbe-
ziehung nichtstaatlicher Akteure als sehr hoch eingeschätzt.

Anfang 2007 nahm die interministerielle Entwicklungsgruppe ihre Arbeit auf
und legte nach einiger Zeit einen noch unvollständigen Entwurf zu den Ideen
und der möglichen Gestalt des NQR vor. Dieser vorläufige Entwurf wurde so-
dann von den beteiligten Ministerien diskutiert und auch den unterschiedli-
chen Steuerungsgremien in den betroffenen Feldern zur Kenntnis gegeben,
um eine prinzipielle Debatte der Ideen zu ermöglichen und das Feedback der
Stakeholder in der weiteren Konkretisierung berücksichtigen zu können. Durch
die Beteiligung an den Beratungs- und Steuerungsgremien wie dem REU wur-
den auch die Sozialpartner an dieser Stelle über den Fortschritt der Entwicklun-
gen informiert und erhielten die Möglichkeit, Feedback dazu zu geben. Dies
beschreibt eine Form der Vorabstimmung, „a meeting before the real meeting,
where the central partners meet“ (Interview DK06), die zur Absicherung gegen
eine potenzielle Ablehnung organisiert wurde. Unter Einfluss der Rückmeldun-
gen aus diesem ersten Hearing wurde dann der NQR-Entwurf fertiggestellt und
in einen zweiten, formaleren Konsultationsprozess gegeben. Ein Ministeriums-
vertreter beschreibt dies folgendermaßen: „on that basis, we developed a mo-
re final proposal, that was again launched in the more formal consultation pro-
cess, again going back to the different education and training committees,
councils, also including a conference for all the different stakeholders to also
have a more direct debate on the development. […] in that phase, we tried to
include or involve the social partners and other stakeholders from the world of
education. And after completing that, we were able to forward a proposal for
a political decision in spring 2009“ (Interview DK04).

Im Zuge der beiden Hearings haben die Sozialpartnerorganisationen ihre Positi-
onen zum NQR formuliert und an einigen Stellen Änderungswünsche ange-
bracht. So konnten sie einige Elemente in den Entwurf hineinverhandeln, die
dessen Einfluss auf die Berufsbildungsprogramme und deren Steuerung
abschwächten. Hier ist die Nutzung des Best-Fit-Prinzips für die Zuordnung
nicht-tertiärer Qualifikationen zu nennen, außerdem wurde auch der nicht-re-
gulative Charakter des NQR explizit aufgenommen (The Danish Evaluation In-
stitute 2011, S. 14). Beides waren gemeinsame Forderungen der Sozialpartner,
wie oben gezeigt wurde.

Obwohl die Sozialpartner zu Beginn der Entwicklung eines NQR zugestimmt
haben und diese Zustimmung im Prozessverlauf immer wieder erneuert haben,
bewerten deren Vertreter den beschlossenen Rahmen negativ. Auch konnten
keine Belege dafür gefunden werden, dass der NQR seitens der nichtstaatli-
chen Akteure zur Verfolgung ihrer politischen Ziele genutzt worden wäre.
Stattdessen dominiert die Entschärfung befürchteter Folgen für das Steuer-
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ungs- und Gestaltungsarrangement der dänischen Berufsbildung, ein prakti-
scher Nutzen des Rahmens wird nach wie vor in Frage gestellt. Die gelungene
Abschwächung wird von verschiedenen Befragten übereinstimmend als Erfolg
des koordinierten Vorgehens von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
gesehen.

An den gemeinsamen Entschluss der vier verantwortlichen Minister im Juni
2009 schloss direkt die Implementation des Rahmes an. Die Berufsbildungsak-
teure in den Branchenfachausschüssen wurden durch das zuständige Ministeri-
um aufgefordert, Vorschläge zur Zuordnung ‚ihrer‘ Qualifikationen zum NQR
zu machen. Dazu wurden seitens des Ministeriums und gemeinsam mit einer
Arbeitsgruppe des REU Richtlinien für die Zuordnung formuliert, „you might
say to ease the process for them. We said, all short programs, we had short
programs which are defined as not more than two years, and all short pro-
grams and also partial qualifications which are also shorter than two years nor-
mally, should be referred to level three in the qualifications framework. And if
you had another idea about this, you would, we have to think about the argu-
mentation. And all the other programs should be referred to level four, which
is an equivalent to the gymnasium. […] Then we have a few programs, which
are five years long and which are often also more complicated. So we said,
there might be a few programs, which could be referred to level five, but only
a few. And then they delivered, they sent it here and we have discussions with
them. Some of them, no, most of them I would say, there were no problems.
They did what they were told“ (Interview DK06).

Nur in wenigen Fällen kam es dabei zu abweichenden Einschätzungen der
Trade-Committees, die dann gegenüber dem Ministerium argumentiert wer-
den musste. Die abschließende Zuordnungsentscheidung lag in allen Fällen
beim Minister, der aber nur in wenigen Ausnahmen tatsächlich zwischen diver-
gierenden Einschätzungen der Branchenfachausschüsse und der Ministeriums-
mitarbeiter entscheiden musste, belastbare Zahlen liegen hierzu nicht vor. Zum
Jahresende 201034 wurde der Zuordnungsprozess für alle Qualifikationen ab-
geschlossen, die aufgrund eines Gesetzes oder einer Verwaltungsvorschrift ver-
geben werden und die von einer staatlichen Stelle im dänischen Bildungssys-
tem qualitätsgesichert sind (vgl. The Danish Evaluation Institute 2011, S. 14).
Nicht-formale Qualifikationen und solche jenseits des öffentlichen Bildungssys-

34 Dies bedeutet eine mehrmonatige Abweichung von der zum Eingang dieser Fallstudie geschil-
derten Deadline im Sommer 2010, die seitens der Ministeriumsmitarbeiter mit der aufwendi-
gen Abstimmung mit dem REU und den Branchenfachausschüssen begründet wird. Die offi-
ziellen Dokumente nennen keine Begründung für diese Verzögerung, die im Vergleich zu
anderen Fällen auch kaum der Rede wert ist.
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tems wurden zunächst aus dem NQR ausgeschlossen, sollen aber zu einem
späteren Zeitpunkt einbezogen werden.

Auf die Zuordnungsphase folgte unmittelbar die Referenzierung zum EQR, die
im Mai 2011 abgeschlossen werden konnte. Dänemark war damit eines der
ersten Länder, die die Entwicklung, Einführung und Referenzierung eines NQR
innerhalb des Kopenhagen-Prozesses beenden konnte.

4.5 Zwischenfazit zum Nationalen Qualifikationsrahmen
in Dänemark

Diese Gesamtsicht der Akteurspositionen der Sozialpartner verweist zunächst
auf eine paradoxe Situation: Beide Interessensverbände lehnten den NQR aus
mehreren Gründen ab. Zudem verfügen sie grundsätzlich über das Machtpo-
tenzial, ein Wirksamwerden der Policy spätestens durch Blockade der Imple-
mentation verhindern zu können und entschieden sich schließlich dennoch da-
für, den verhandelten NQR mitzutragen.

Diese Besonderheit ermöglichte einen Prozess, der durch seine weitgehende
Übereinstimmung mit den auf europäischer Ebene vereinbarten Vorgaben auf-
fällt. Neben der enormen Geschwindigkeit zeigen sich in der Analyse des däni-
schen Prozesses aber noch weitere Spezifika, die es erleichtern, das strategi-
sche Dilemma der Sozialpartner zu sehen:

• Bereits in der Frühphase des Prozesses wurde eine Einschränkung auf for-
male, öffentlich verantwortete Qualifikationen beschlossen. Andere Qua-
lifikationen sollen dem eingeführten Rahmen zu einem späteren Zeit-
punkt zugeordnet werden.

• Auf einer strukturellen Ebene ist die deutliche Trennung zwischen den Le-
vels 1 bis 5 auf der einen Seite und den Hochschul-Levels sechs bis acht
auf der anderen Seite auffällig. Einzig im Level 5 kommt es zu einer ge-
wissen Überschneidung, die aber durch die parallele Anwendung beider
Zuordnungslogiken keinen Konflikt begründet. Zu keinem Zeitpunkt gab
es Bestrebungen aus dem Bereich der nicht-hochschulischen Bildung,
deren Monopol auf die oberen drei Levels anzutasten. So könnte wohlbe-
gründet auch argumentiert werden, dass in Dänemark zwei NQR entwi-
ckelt wurden, die losgelöst nebeneinander stehen. Zu welchen Verände-
rungen es hier im Zuge der Ausweitung der beiden Rahmen auf nicht-
formale Qualifikationen kommen wird, ist derzeit nicht absehbar.

• Prozedural fällt die späte Beschlussfassung ins Auge. Erst mit Vorlage ei-
nes vollständig entwickelten und abgestimmten Politikentwurfs findet ei-
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ne endgültige Festlegung durch den Entschluss der vier beteiligten Minis-
ter statt. Wie eingangs dargestellt wurde, kann dies zumindest teilweise
mit der institutionellen Ausformung dänischer Regierungen und dem ho-
hen Profilierungsdruck der einzelnen Minister einerseits und der umfang-
reichen Konsensorientierung dänischer Politik andererseits erklärt wer-
den.

• Organisatorisch ermöglicht wird dies durch eine klare Trennung zwischen
politischer Verantwortung auf der Seite der Minister und den unter-
schiedlichen beratenden Gremien (hier v. a. dem REU) und der inhaltli-
chen Entwicklungsarbeit in Ministerialapparaten und Trade-Committees.
So kann nach der grundsätzlichen Zustimmungen ein relativ ungestörter
Entwicklungsprozess in der interministeriellen Arbeitsgruppe ablaufen.
Durch regelmäßige Berichte an die Minister und den REU wird die Ent-
wicklung sukzessive legitimiert. Vor der offiziellen Vorlage eines diskutab-
len Vorschlags wird die Zustimmung der wichtigsten Akteure durch ein
informelles Hearing gesichert. Hier und in der folgenden Konsultation in-
teragieren politische Verantwortung und inhaltliche Ausgestaltung kurz,
der anschließende Implementationsprozess verläuft dann wieder weitge-
hend aushandlungsfrei in der Sphäre reiner Durchführung.

Die hier angeführten Besonderheiten verweisen darauf, dass die nichtstaatli-
chen Akteure nur zu Beginn des Prozesses und bei Abschluss der Initialphase
die Gelegenheit gehabt haben, ihre Ablehnung prozesskonform zu formulie-
ren. Eine vollständige Ablehnung der Entwicklung war dabei zum zweiten Zeit-
punkt kaum denkbar – dies hätte der vorherigen Zustimmung widersprochen
und wäre einem Affront gleichgekommen.

Bleibt die Frage, warum zu Beginn des Prozesses zugestimmt und keine stärke-
re Beteiligung an den Entwicklungen eingefordert wurde. Hierfür sind mehrere
Faktoren maßgeblich:

• Die hohe Konsistenz zu den Entwicklungslinien nationaler Politik

• Die (Selbst-) Verpflichtung zur Erfüllung europäischer Zusagen

• Die fortwirkende Integrationskraft des Kopenhagen-Prozesses als ‚däni-
scher EU-Prozess‘

• Die zeitliche Verwebung mit verschiedenen Reformen im dänischen Bil-
dungssystem

Eine andere Interpretation auf der Seite der Sozialpartner hätte zu diesem Zeit-
punkt wohl die von staatlicher Seite kaum abzuweisende Forderung nach stär-
kerer Einbeziehung in die konzeptionelle Phase des Entwicklungsprozesses zur
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Folge gehabt. So wäre möglicherweise die Auftrennung von inhaltlicher Arbeit
und politischer Verantwortung nicht oder nicht so deutlich erfolgt, ein konti-
nuierlicher gestalterischer Einfluss wäre möglich gewesen.

Während das Ministerium den Prozess auf europäischer wie nationaler Ebene
stark vorangetrieben hat, waren die Sozialpartner sehr stark fokussiert auf nati-
onale Politik und haben darüber die Chance eines aktiven und ggf. kritischen
Beitrags zur dieser Agenda verpasst. Dies kann als Verweis darauf gewertet
werden, dass hier seitens der staatlichen Akteure erfolgreich über Bande ge-
spielt wurde. Cort sieht hier eine klare Strategie der staatlichen Akteure, deren
Motivation Machtgewinn durch Aushöhlung der korporatistischen Strukturen
ist (2011, S. 170 ff.). Auch wenn man diese weitreichende Interpretation nicht
teilt, wird doch sichtbar, dass hier taktisch geschickt agiert wurde. Indem via
Lissabon- und Kopenhagen-Prozess europäische Agenden formuliert wurden,
die dann für die dänische nationale Politik als externe Verbindlichkeit wirkten,
konnten bestimmte, konfliktbehaftete Themen in den nationalen Reformpro-
zess eingespielt werden. Die Verschmelzung internationaler und nationaler Po-
litik führt so zu kleinschrittigen aber kontinuierlichen Veränderungen des däni-
schen Berufsbildungssystems. Neben den inhaltlichen Implikationen der Politik
hat dies natürlich auch eine institutionelle Dimension, da hiermit die bestehen-
de Macht- und Akteurkonstellation zugunsten des Ministeriums verschoben
wird, ob dies aber genuine Triebfeder oder vielmehr bloßer Nebeneffekt des
Prozesses ist, kann auf der Grundlage der verfügbaren Informationen nicht ein-
geschätzt werden.
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5 Fallstudie II: Die Entwicklung des Nationalen
Qualifikationsrahmens in Österreich

Die Entwicklung des österreichischen nationalen Qualifikationsrahmens in der
Republik Österreich verlief in erheblich größerem Maße als der parallele Pro-
zess in Dänemark öffentlich. Dies lag nicht zuletzt an den umfangreichen Kon-
sultationsverfahren, die zu den auffälligsten Merkmalen der österreichischen
EQR-Umsetzung gehören. Entsprechend liegen zahlreiche Dokumente, wie
beispielsweise Stellungnahmen unterschiedlicher Akteure, vor. Eine weitere Ei-
genschaft des österreichischen Prozesses ist zudem die umfangreiche wissen-
schaftliche Fundierung und Begleitung, vor allem durch das Forschungskonsor-
tium NQR, eine Kooperation der Bildungsforschungsinstitute der beiden
Sozialpartnerorganisationen mit zwei weiteren Instituten (s. u.). Eine umfassen-
de Aufarbeitung der politischen Seite des Entwicklungsprozesses fehlt dagegen
bislang. Mit der vorliegenden Fallstudie wird ein Beitrag zum Nachvollzug die-
ses bildungspolitischen Projekts und damit zur Schließung dieser Lücke geleis-
tet.

5.1 Entscheidung zur Entwicklung eines nationalen
Qualifikationsrahmens für Österreich

Während auf der Ebene der EU bis April 2008 um die konkrete Ausformulie-
rung des EQR gerungen wurde, war in Wien die politische Entscheidung zur
Entwicklung eines nationalen Qualifikationsrahmens für Österreich bereits ge-
fallen. In den folgenden Absätzen wird der Hintergrund dieser Festlegung re-
konstruiert.

Ausgangspunkt der Befassung mit der Materie Qualifikationsrahmen für die
österreichischen Akteure war der Konsultationsprozess zum Vorschlag eines
Europäischen Qualifikationsrahmens (Luomi-Messerer et al. 2009, S. 42) in der
zweiten Jahreshälfte 2005. Aus der davorliegenden Zeit sind keine schriftlichen
Dokumente verfügbar. Die befragten Experten nennen ebenfalls den EU-Vor-
schlag als ersten Kontakt mit der Thematik Qualifikationsrahmen. Zum damali-
gen Zeitpunkt lag die Verantwortung beim Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, das nach Erhalt der Konsultationsaufforderung von
der Europäischen Kommission die wesentlichen nationalen Stakeholder aus
dem gesamten Bildungsbereich zur Stellungnahme aufforderte. Anfang De-
zember 2005 lagen schließlich „etwa 25 schriftliche Stellungnahmen der wich-
tigsten Akteure der Bildung und Berufsbildung (Schulen, Universitäten und
Hochschule bis zur Erwachsenenbildung) vor“ (Gehrer 2006, S. 1). Zur Analyse
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und Zusammenführung der verschiedenen Stellungnahmen wurde das For-
schungskonsortium beauftragt. Die konsolidierten Ergebnisse wurden am
15.12.2005 allen am Diskussionsprozess beteiligten Akteuren vorgestellt,
bevor schließlich am 12. Januar 2006 die finale, gesamtösterreichische Stel-
lungnahme zum EQR-Vorschlag bei der EU-Kommission eingereicht werden
konnte. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um einen intensiven Meinungsfin-
dungsprozess bei allen Schlüsselakteuren des österreichischen Bildungssystems
zu ermöglichen und die Einbeziehung der gesamten Bandbreite an Rückmel-
dungen zum Kommissionsvorschlag zu gewährleisten.35

Neben der grundsätzlichen Zustimmung zum Kommissionsvorhaben formuliert
die österreichische Stellungnahme indirekt die Absicht, einen nationalen Quali-
fikationsrahmen zu entwickeln und einzuführen, denn der „EQR wird erst
dann von realer Bedeutung sein, wenn die Mitgliedstaaten […] die Qualifikati-
onen ihre Bildungs- und sonstigen Lernsysteme in Form […] Nationaler Qualifi-
kationsrahmen“ outputorientiert erfasst und an den gemeinsamen europä-
ischen Rahmen gekoppelt haben (ebd., S. 2). Luomi-Messerer et al. machen
darauf aufmerksam, dass die meisten Stellungnahmen zur EU-Konsultation die
Einrichtung eines NQR in Österreich stillschweigend voraussetzen (2007, S. 2).
Eine ausdrückliche Formulierung dieses Ziels von offizieller Seite war daher
kaum nötig, vielmehr wurde das überaus positive politische Klima genutzt und
direkt mit dem Entwicklungsprozess begonnen (vgl. Luomi-Messerer et al.
2007, S. 2). Das Thema nahm dann recht zügig Fahrt auf. Im April 2006 legte
das Forschungskonsortium eine im Auftrag des Ministeriums erstellte Studie
vor, die Erkenntnisse des Konsultationsprozesses und weitere Befunde zusam-
menfasst und Handlungsempfehlungen für den Entwicklungsprozess macht
(Markowitsch et al. 2006). Eine weitere Studie untersuchte den EQR im Kon-
text der tertiären Bildung, dieses Papier wurde wenig später geringfügig über-
arbeitet als offizielles Dokument der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft
2006 veröffentlicht (Lassnigg et al. 2006). Im Vorwort bekräftigte dort der
BMBWK-Sektionschef für Höhere Bildung erneut die Bedeutung der Einfüh-
rung nationaler Qualifikationsrahmen für den Erfolg des EQR (Faulhammer

35 Sowohl die gemeinsame Beauftragung der Forschungseinrichtungen beider großen Sozialpart-
nerorganisationen als auch der recht hohe Aufwand für eine konsensuale, „gesamtösterrei-
chische“ Stellungnahme verweisen auf die spezifische politische Kultur Österreichs, die insbe-
sondere mit den Begriffen der Konkordanzdemokratie (vgl. z.B. Lehmbruch 1967) und des
Austrokorporatismus (exemplarisch Tálos 2006) verknüpft ist. Wiewohl beide Merkmale im
Zuge der „Entaustrifizierung der österreichischen Politik“ in der jüngeren Vergangenheit er-
heblich an Bedeutung eingebüßt haben (Pelinka und Rosenberger 2007, S.17), wirken sie
doch nach wie vor als politische Institutionen nach. So wird dann auch das für die Erörterung
des Kommissionsvorschlags gewählte Procedere von den befragten Akteuren als überaus ty-
pisch für den politischen Betrieb in Österreich beschrieben und nimmt als solches wesentliche
Gestaltungselemente des folgenden Entwicklungsprozesses (s.u.) vorweg.
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2006). Der weitere Jahresverlauf 2006 brachte in schneller Folge Schritte der
weiteren Institutionalisierung des österreichischen Entwicklungsprozesses. Ein
exakter Zeitpunkt, zu dem die Erarbeitung erklärtermaßen zum politischen Ziel
wurde, kann aber nicht rekonstruiert werden. Vielmehr scheint der Prozessbe-
ginn auf informelle Absprachen aus dem Konsultationsprozess und das still-
schweigendes Einverständnis der Akteure aufzubauen. Das Commitment, den
EQR umzusetzen und dazu einen NQR zu entwickeln, emergierte gewisserma-
ßen im Zuge der Befassung mit dem Kommissionsvorschlag in der zweiten Jah-
reshälfte 2005, wurde jedoch nicht in einem Dokument fixiert. Allerdings ist
evident, dass keiner der beteiligten Akteure sich im Vorfeld der nationalen Be-
arbeitung des Kommissionsvorschlags zum EQR in nennenswerter Weise mit
der Thematik Qualifikationsrahmen auseinandergesetzt hatte.36 Somit kann die
Vorlage des Vorschlages im Juli 2005 als Zeitpunkt erstmaliger Befassung fest-
gehalten werden.

5.2 Institutionelle Rahmenbedingungen der Entwicklung
des österreichischen NQR

Als institutioneller Rahmen der NQR-Entwicklung kommen strukturierende Mo-
mente in mehreren Dimensionen in den Blick. Zunächst ist dies die Dimension
Zeit, genauer jene Regeln, die mögliche Handlungsverläufe der beteiligten Ak-
teure in temporärer Hinsicht einschränken, indem beispielsweise Anfang und
Ende des politischen Prozesses definiert sind. Wie eben ausgeführt, kann der
Anfang der Entwicklungsarbeit zu einem NQR im Fall Österreich nicht an ei-
nem konkreten Ereignis festgemacht werden. Ex-post findet sich in den Pro-
zessdokumenten das Jahr 2006 als offizieller Beginn mit der Schaffung von
„Strukturen zur Entwicklung des NQR“ (BMUKK und BMWF o.J., S. 5), festge-
macht an der Einsetzung einer Projektgruppe NQR im BMBWF (vgl. auch Luo-
mi-Messerer und Prokopp 2009, S. 51). Die Auskünfte der Experten zum Pro-
zessauftakt stimmen damit überein: Damals „machten wir eben diese EQR-
Konsultation, da gab es Rückmeldungen aus dem österreichischen System,
aber positive. Das bedeutete, wir starteten Ende 2006 einen offiziellen NQR-
Prozess, das war sozusagen noch vor Verabschiedung der Empfehlung. Der
Prozess startete mit dem Aufsetzen einer Steuerungsgruppe“ (Interview AT02).
Dieser Zeitpunkt bietet sich damit als Beginn der Betrachtung an, gleichwohl
ist eine gewisse Konfusion über den Start des Prozesses auch in den Prozessdo-
kumenten dokumentiert. So nennt der nationale Zuordnungsbericht abwei-

36 Hierin unterscheidet sich Österreich von vielen anderen Staaten Europas, die bereits in der
Umsetzung der Bologna-Reformen Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich diskutiert
und implementiert haben, wie Luomi-Messerer et al. (2009) ausführen.
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chend Januar 2007 als Anfang (BMUKK und BMWF 2011, S. 51), dies ent-
spricht der Einrichtung der Nationalen Steuerungsgruppe (s. u.).

Eine weitere zeitliche Strukturierung erfolgte durch die frühzeitige Trennung
des Prozesses in „drei Entwicklungskorridore mit unterschiedlichen Zeithori-
zonten“ (Schlögl 2006, S. 43). Die Arbeit wurde begonnen mit der Zuordnung
aller formaler Qualifikationen im Korridor 1, hier wurden mit einem Minister-
ratsentscheid im November 2009 die politischen Grundlagen geschaffen, so
dass 2010 Kriterien und Verfahren für die Zuordnung erarbeitet und in der Fol-
ge die Implementation in ausgewählten Feldern simuliert werden konnte
(BMUKK und BMWF 2011, S. 51 f.). Die Bearbeitung der Entwicklungskorridore
2 und 3, die nicht-formales bzw. informelles Lernen umfassen, ist naturgemäß
erheblich komplexer und startete zudem erst später. Für beide Korridore steht
bislang ein Ergebnis aus. Die im Konsultationspapier NQR veröffentlichte Agen-
da des Prozesses sieht vor, entsprechend der Vorgaben im EQR bis Ende 2010
die Zuordnung aller formalen Qualifikationen abzuschließen und bis „spätes-
tens 2012“ auf allen Zeugnissen und Zertifikaten das entsprechende EQR-Ni-
veau anzugeben (BMUKK und BMWF 2008b, S. 6). Die Politikentwicklung für
Korridor 1 sollte also 2010 abgeschlossen werden, um im Anschluss die Imple-
mentation vorzunehmen. Diese Agenda stellte sich als nicht umsetzbar dar, es
kam zu erheblichen Verzögerungen, auf die Gründe wird im weiteren Verlauf
der Fallstudie einzugehen sein.

Ein Ereignis, das den Abschluss der Entwicklung markiert, wie es beispielsweise
die Veröffentlichung eines finalen Dokuments wäre, fehlt zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Studie. Seit Juni 2012 liegt jedoch der österreichische EQR-
Zuordnungsbericht vor, der auch bei der EU-Kommission eingereicht wurde
(BMUKK und BMWF 2011). Als Zielsetzung wird dort formuliert, der Gesamt-
prozess solle noch innerhalb der 24. Gesetzgebungsperiode (2008–2013) ab-
geschlossen werden (NQR-Projektgruppe 2009, S. 3; SPÖ und ÖVP o.J.,
S. 209 ff.). Um den österreichischen Entwicklungsprozess mit den beiden an-
deren Fällen vergleichen zu können, werden die im Zusammenhang des Zuord-
nungsberichts gemachten offiziellen Ausführungen als erstes, wenngleich
vorläufiges, Ergebnis betrachtet. Wo es für die folgenden Ausführungen maß-
geblich ist, wird auf die Vorbehaltlichkeit einer abschließenden Einigung einge-
gangen. Die Implementation des österreichischen Qualifikationsrahmens in das
Bildungssystem und daraus erwachsende Folgen gehen über die Fragestellung
dieser Arbeit hinaus und sind daher nicht in die Analyse einbezogen. Weitere
zeitliche Faktoren, die strukturierend auf die Handlungsverläufe der Akteure
einwirken, werden im Handlungszusammenhang erwähnt.

Neben der temporären Strukturierung war eine andere Rahmenbedingung für
die österreichischen Entwicklungsarbeit derart prägend, dass sie gesondert zu
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berücksichtigen ist. Dies ist die Kompetenzverteilung innerhalb der österreichi-
schen Bundesregierung in Verbindung mit dem Einstimmigkeitsgebot für Re-
gierungsbeschlüsse. Beides wird im folgenden Abschnitt thematisiert.

5.2.1 Die Bundesregierung als Rahmenbedingung

Die Verfassung des österreichischen Regierungsapparats ist eine wichtige Rah-
menbedingung für den untersuchten Politikprozess. Sie erhält ihre Relevanz
aus der Nationalratswahl am 1. Oktober 2006 und der Neuverteilung der Kom-
petenz für die NQR-Entwicklung in der Folge. Während die Konsultationen
zum EQR-Vorschlag noch in der alleinigen Verantwortung des BMBWK lagen,
teilten sich fortan zwei Häuser diese Aufgabe. Für den Entwicklungsprozess
war diese Aufspaltung folgenschwer, weil damit der durch (Standes-)Interessen
geprägte akademische Bildungsbereich mit erheblichem Vetopotenzial ausge-
stattet wurde. Institutionelle Grundlage dafür ist die Einstimmigkeit von Minis-
terratsbeschlüssen im Prozess der Gesetzgebung, die für den Fall mehrerer be-
teiligter Ressorts die interministerielle Konsensfähigkeit von Entschlussvorlagen
voraussetzt (Müller 2006, S. 112; Tálos und Kittel 2001, S. 56 f.). Dieser Um-
stand macht es ab Anfang 2007, also beinahe von Anfang der Entwicklungsar-
beit an, notwendig, dass beide Ressorts sich zur Thematik NQR intensiv ab-
stimmten und eine gemeinsame Linie suchten. Wie weiter unten gezeigt
werden kann, war dies alles andere als einfach und hat den Prozess erheblich
verzögert.

Wenngleich die Kompetenzverteilung auf zwei statt einem Bundesministerium
in Folge der Wahl 2006 für den Prozessverlauf entscheidend war, so ging dem
doch die Unfähigkeit zur Einigung im Gremium „Nationale Steuerungsgruppe“
voraus. Die Vertreter der Hochschulen standen dort mit ihrer Forderung, die
Levels sechs bis acht ausschließlich akademischen Qualifikationen vorzubehal-
ten, allen anderen Akteuren gegenüber und verantworteten damit eine Situati-
on, in der  „man […] sich auf die Minister verlassen muss, dass die beiden den
Wagen wieder flott machen. Und so war es dann auch. Das hat halt alles ge-
dauert, hat eine Verzögerung gebracht von einem dreiviertel Jahr, wo dann
nichts passiert ist“ (Interview AT05). Dies verweist auf den hohen Stellenwert
der organisatorischen Rahmenbedingungen des Entwicklungsprozesses, die
Gegenstand des nächsten Abschnitts sind.

5.2.2 Entwicklungsgremien

Bildungspolitik, und damit auch die Umsetzung des Europäischen Qualifikati-
onsrahmens, liegt in Österreich vorrangig im Kompetenzbereich der Bundesre-
gierung – hierin unterscheidet sich die Alpenrepublik von den meisten anderen
föderalen Staaten. Begründet liegt dies einerseits in der überschaubaren Größe
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des Staatsgebildes, andererseits werden aber auch gewisse „zentralistische
Traditionen“ verantwortlich gemacht (Bodenhöfer 2006, S. 652). Die mittlere
staatliche Ebene ist am untersuchten Projekt daher nur am Rande beteiligt, ver-
antwortliche Ansprechpartner von innen wie von außen sind die Bildungsress-
orts der Bundesregierung. Anknüpfend an die angesprochenen Studien wurde
noch 2006 im BMBWK eine „NQR-Projektgruppe“ eingerichtet (Dehnbostel et
al. 2010, S. A13), die den weiteren Prozess organisieren sollte. Diese Gruppe,
die im Organisationsbereich der Abteilung II.7 (EU und internationale Angele-
genheiten in der Berufsbildung) des BMBWK entstand, bestellte Vertreter un-
terschiedlicher Akteure in eine Arbeitsgruppe ein, die zu Beginn des folgenden
Jahres dann als „Nationale Steuerungsgruppe“ erstmals zusammentrat. Die in
der Zwischenzeit erfolgte Regierungsneubildung hatte hierfür keine Konse-
quenzen, führte aber dazu, dass die Projektgruppe zur interministeriellen Ein-
richtung umgebaut wurde. Ihre Aufgaben umfassten nun die strategische Pla-
nung des Gesamtprozesses, die Koordination zwischen den beiden Ministerien
und mit der Steuerungsgruppe, den Aufbau von Informations- und Kommuni-
kationsstrukturen aber auch die Beteiligung an der inhaltlichen Ausarbeitung
des NQR in Abstimmung mit der Nationalen Steuerungsgruppe (BMUKK und
BMBWF 2011, S. 47). Der Vorsitz der zehnköpfigen Projektgruppe lag beim
Sektionschef für Berufsbildung im BMUKK, dessen Stellvertretung beim Sekti-
onschef für Universitäten und Fachhochschulen des BMWF, die übrigen Mit-
glieder verteilen sich auf verschiedene Abteilungen beider Ministerien (Luomi-
Messerer 2007, S. 2).

Obwohl man anhand der Aufgabenbeschreibung zu einem anderen Eindruck
kommen könnte, finden sich keine Belege für eine herausgehobene Verant-
wortung der Projektgruppe im politischen Prozess. Zentrales Gremium der poli-
tischen Entwicklungsarbeit ist vielmehr die „Nationale Steuerungsgruppe
NQR“. Die beim BMUKK eingerichtete Geschäftsführung dieser Gruppe über-
nahm administrative Aufgaben, die politische Hauptverantwortung lag eben-
falls beim Unterrichtsministerium. Dieses stellte daher auch den Vorsitz der
Steuerungsgruppe. Das Wissenschaftsministerium besetzte den stellvertreten-
den Vorsitz.

Die Steuerungsgruppe, so die offizielle Lesart, berät „die für die gesetzliche
Reglementierung von Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen auf allen Ebenen
zuständigen Behörden“, insbesondere die beiden koordinierenden Ressorts
(BMUKK und BMWF 2011, S. 48). Tatsächlich geht die Funktion wohl über eine
reine Beratung hinaus. So heißt es in einem Beitrag der IBW-Wissenschaftlerin
Tritscher-Archan für den EQF-Newsletter zu den Kompetenzen dieser Einrich-
tung: „This 23-person commitee decides on all important aspects of the NQF
such as the Austrian specification to the EQF-descriptors, the NQF-governance
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structure, the classification process, etc.“ (Tritscher-Archan 2010, S. 5). Diese
Darstellung als Entscheidungsgremium entspricht den Schilderungen der be-
fragten Experten. Seitens der Ministeriumsvertreter wird sogar ausdrücklich
Wert darauf gelegt, dass die Steuerungsgruppe für den Prozess eine herausge-
hobene Verantwortung trägt. Sie sei „keine Expertengruppe. Sie ist politisch
besetzt, da sind Vertreter der Ministerien drin, der Sozialpartner […] 23 Sitze
derzeit. […] Die Steuerungsgruppe ist das, sozusagen politisch letztverantwort-
liche Organ. Für den Gesamtprozess.“ (Interview AT02).

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wer an einer so wesentlichen Arbeitsgruppe
beteiligt wird bzw. wer nicht und nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt.
Die offiziellen Dokumente benennen nur die Mitglieder, zum zweiten Punkt
geben sie keine Auskunft (BMUKK und BMWF 2008a, S. 26 ff.). Die Zusam-
mensetzung des Gremiums war daher Gegenstand der Interviews, konnte dort
aber auch nicht abschließend geklärt werden. Die Frage löste bei den Akteuren
eine gewisse Verwunderung aus, wie der folgende Auszug belegt: „ich nehme
an, dass die einfach ganz normal die [unverständlich], immer wenn es ein Ge-
setzt gibt oder was auch immer, gibt es eine Liste, wer da zur Stellungnahme
eingeladen wird. Und ich glaube, das sind so die üblichen Verdächtigen, eben
alle Ressorts, alle Bundesländer, alle Sozialpartnervertreter, ist sonst noch wer
drin, nein, das war es dann“ (Interview AT07).

Es finden sich auch keinerlei Hinweise darauf, dass die Gruppengröße ein limi-
tierender Faktor war, vielmehr resultierten die 23 Sitze aus der Auswahl rele-
vanter Akteure. Der zahlenmäßig größte Teil der Gruppe besteht aus Vertre-
tern aller Bundesministerien; einige, im Vergleich dazu aber wenige Plätze
nehmen Vertreter der Sozialpartner ein,37 einen letzten Platz besetzt ein Mitar-
beiter der Verbindungsstelle der Bundesländer. Einen Überblick bietet  Abbil-
dung 8:

37 In Österreich schließt die Sozialpartnerschaft neben Wirtschafts- und Arbeiterkammnern den
ÖGB sowie die Kammerorganisation der Landwirtschaft mit ein (vgl. Pelinka und Rosenberger
2007, S.203ff.; Michalowitz und Tálos 2007; Karlhofer und Tálos 1996, S.15ff.). Offiziell ist
die Industriellenvereinigung nicht an der Institution Sozialpartnerschaft beteiligt, da diese kei-
ne Kollektivvertrags-Partei ist (Karlhofer 2005, S. 18ff.). Gleichwohl ist die IV am Prozess betei-
ligt. Da sich in keinem der offiziellen Prozessdokumente diese begriffliche Unterscheidung fin-
det, wird diese Differenz hier daher auch nicht weiter gemacht. Wenn im Folgenden von
Sozialpartnern gesprochen wird, meint dies alle o.g. Verbände inklusive der Industriellenverei-
nigung.
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BMUKK: Vorsitz + 2 weitere Plätze (zusätzlich Geschäftsführung)

BMWF: stellvertretender Vorsitz + 1 weiterer Platz
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Abb. 8: Zusammensetzung Nationale Steuerungsgruppe NQR (Stand 06/2007, eigene Erstellung)

Im weiteren Verlauf wurde die Gruppe leicht erweitert, an der Zusammenset-
zung änderte sich aber kaum etwas. Die dem Konsultationspapier anhängende
Mitgliederliste nennt 26 Mitglieder (BMUKK und BMWF 2008a, S. 24 f.). Eine
letzte Veränderung erfolgte im November 2009 mit der Ergänzung um 2 koop-
tierte Mitglieder, die die beiden Hochschulverbände uniko und FHK repräsen-
tieren. Weitere Vertreter des Bildungswesens, beispielsweise aus der Erwachse-
nenbildung, fehlen dagegen. Zwar sind mit den drei Kammerorganisationen
zugleich die wichtigsten Träger der berufsorientierten Weiterbildung zur Mitar-
beit berufen, ob diese aber den Bereich der Erwachsenenbildung insgesamt re-
präsentieren, ist fraglich. Zur Zusammensetzung der Steuerungsgruppe kann
daher festgehalten werden, dass hier nicht das Interesse der gleichberechtigten
Einbeziehung von Stakeholdern aus dem Bildungswesen im Vordergrund
stand. Aus der Reproduktion der etablierten korporatistischen Strukturen er-
gibt sich eine Schwerpunktsetzung auf Akteure der Arbeitswelt. Durch die Ko-
optierung zweier Hochschulvertreter wird dieser Zuschnitt zwar leicht verän-
dert, als irreguläre Mitglieder sind jene aber nur in die Diskussion eingebunden
und nicht stimmberechtigt (BMUKK und BMWF 2011, S. 83).

Neben der schlichten Zusammensetzung eines derartigen Gremiums sind aus
einer analytischen Sicht Regeln der Binnenorganisation als handlungsprägende
Institutionen maßgeblich. Die Grundlage der Arbeit der Steuerungsgruppe ist
eine Geschäftsordnung, die sich das Gremium im Juni 2008 gegeben hat.38

Diese ist allerdings nur wenig aussagekräftig, was den Ablauf von Entschei-
dungsprozessen angeht. In einigen Interviews finden sich dagegen detaillierte-

38 Dieses Dokument zeigt deutlich, dass es sich hier nicht um eine bloße Arbeitsgruppe für die
Entwicklung des NQR handelt, sondern dass hier vielmehr eine dauerhafte Beratungsinstanz
für alle mit dem zukünftigen NQR zusammenhängenden Themenbereiche installiert wurde
(vgl. BMUKK und BMWF 2008a, S.26ff.). Allerdings liegt der Fokus hier auf dem Entwick-
lungsprozess, weshalb hierauf nicht weiter eingegangen wird.
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re Informationen, wie hier von einem Ministeriumsvertreter. Er beschreibt,
„dass mit der Steuerungsgruppe eben wesentliche Entscheidungen in Richtung
NQR [...] ausdiskutiert und so lange diskutiert werden, bis es auch akzeptiert
ist. Ich halte das also deshalb für wesentlich, weil man nicht irgendwas, wie es
in vielen Ländern auch passiert, bestimmt, und sagt, wir machen es so und so,
sondern wir diskutieren so lange, bis wir uns einig sind, dass das der richtige
Weg ist. Das ist auch die Arbeit der Steuerungsgruppe“ (Interview AT08).

Ziel der Zusammenarbeit im Rahmen der Steuerungsgruppe war also das Errei-
chen konsensfähiger Ergebnisse, auch wenn dies lange Diskussionen notwen-
dig machte. Erst wenn alle Beteiligten schließlich zustimmen, folgt im nächsten
Schritt die rechtsverbindliche Umsetzung der Entschlüsse durch die Regierungs-
administration. Was bei einigungsfähigen Themen einen breiten Rückhalt der
Ergebnisse sichert, wird dagegen bei nicht konsensfähigen Punkten zum Pro-
blem. Durch die Verweigerung der Zustimmung in der Steuerungsgruppe ver-
fügen so alle darin stimmberechtigten Mitglieder über faktisches Vetopotenzi-
al, wenngleich tatsächliche Blockaden durch einzelne Akteure natürlich selten
sind (vgl. Benz 2003). Dennoch kam es, wie im weiteren Verlauf der Fallstudie
gezeigt wird, zu einer derartigen Situation, die eine lange Phase des Stillstands
zur Folge hatte. Schlussendlich resultierte hieraus der österreichische Kompro-
miss der sogenannten Y-Struktur des Qualifikationsrahmens, der als Minister-
ratsentscheid die Blockade überwinden konnte.

Zusätzlich zu den beiden genannten Entwicklungsgremien wurden für den Pro-
zess weitere Strukturen eingerichtet, die jedoch funktional vorrangig den Cha-
rakter von Servicestellen hatten und nicht als Arena der politischen Auseinan-
dersetzung zu sehen sind. Eine wichtige Rolle nahm hier das oben bereits
angesprochene Forschungskonsortium ein, das in der inhaltlichen Fundierung
und Ausarbeitung wichtige Beiträge zur Entwicklung des NQR geleistet hat
(vgl. exemplarisch Tritscher-Archan 2008; Markowitsch et al. 2006; Marko-
witsch 2009).

Beim Wissenschaftsministerium wurde zur Begleitung des Prozesses ein Beirat
eingerichtet, der als Kommunikationsstruktur an der „Erarbeitung der Position
des Hochschulsektors“ beteiligt war (BMUKK und BMWF 2011, S. 79). Hierauf
wird in der Charakterisierung der Akteure und ihrer Positionen im nun folgen-
den Unterkapitel einzugehen sein.
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5.3 Akteure und Positionen im Entwicklungsprozess des
österreichischen NQR

Neben den institutionellen Rahmenbedingungen sind es die beteiligten Ak-
teure, die maßgeblichen Anteil am Verlauf politischer Prozesse haben. Wie ein-
gangs bereits kurz angerissen wurde, herrschte unter den verschiedenen Sta-
keholdern des österreichischen Bildungssystems von Beginn an ein recht
homogenes Klima der Zustimmung zum Projekt Europäischer Qualifikations-
rahmen. Dennoch unterscheiden sich die inhaltlichen Positionen in einzelnen
Punkten und verändern sich im Verlauf des Entwicklungsprozesses. Beides gilt
es auf den nächsten Seiten rekonstruktiv nachzuvollziehen. Dazu wird einer-
seits auf die ausführlichen Darstellungen der interviewten Akteursvertreter, an-
dererseits auf verschiedene Positionspapiere und Stellungnahmen zurückge-
griffen. Dem Fokus dieser Studie entsprechend stehen die federführenden
staatlichen Akteure sowie die Verbände von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
im Vordergrund. Weitere Akteure bzw. deren Positionen und politisches Han-
deln werden dann berücksichtigt, wenn sie für das Verständnis des Aushand-
lungsprozesses notwendig sind.

5.3.1 Staatliche Akteure in der Entwicklung des NQR

Zu Beginn des EQR-Prozesses war in Österreich das Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur verantwortliches Ressort. Als Mitglied im Rat
der Bildungsminister der EU war das BMBWK über die EQR-Initiative, die zwi-
schen der Kopenhagen-Konferenz 2002 und der Veröffentlichung des Arbeits-
programms allgemeine und berufliche Bildung 2010 (Rat der Europäischen
Union 2004) entstand, zumindest informiert. Allerdings ist weder klar, ob in
diesem Zusammenhang bereits die Einführung nationaler Rahmen mitgedacht
war, noch, welche Rolle die Vertreter Österreichs in der Frühphase des Prozes-
ses hatten. Ebenfalls ausgeführt wurde die Problematik einer eindeutigen Fest-
legung des Entwicklungsauftakts, weil von Seiten des Ministeriums keine ent-
sprechende Erklärung vorliegt. In den Publikationen im Zusammenhang mit
dem EQR-Konsultationsprozess und der EU-Ratspräsidentschaft 2006 ist aber
eine klare Befürwortung der Entwicklung eines NQR dokumentiert (Gehrer
2006; Lassnigg et al. 2006).

Die Hauptverantwortung für den Prozess lag von Anfang an bei der für Berufs-
bildung verantwortlichen Sektion II des Bildungsministeriums.

Hinter der Befürwortung dieses aufwendigen Prozesses stand ein Bündel ein-
zelner Motive. Zunächst ist eine gewisse Einsicht in die auf europäischer Ebene
angestrebten Ziele zu nennen, vor allem hinsichtlich der verbesserten Transpa-
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renz der vielfältigen Qualifikationen in den Nationalstaaten. Im Vordergrund
stehen hier die für den Arbeitsmarkt besonders wichtigen Lernergebnisse der
oberen Sekundarstufe; die bislang existierenden Werkzeuge ISCED und Aner-
kennungsrichtlinie (Europäisches Parlament und Rat 2005) wurden offenbar als
unzureichend empfunden, da sie Beschulungsdauer zur Grundlage nehmen
und damit die Besonderheiten eines auf berufliche Ausbildungsprozesse setz-
enden Systems wie des österreichischen nicht angemessen abbilden (Schnee-
berger 2010). Die Einführung des EQR/NQR-Systems wurde im BMBWK also als
Schritt zur verbesserten Transparenz und angemessenen Anerkennung der Bil-
dungsleistungen der österreichischen Berufsbildung gesehen und daher befür-
wortet. Ob dies vorrangig auf eine bessere Anerkennung innerhalb des öster-
reichischen Bildungssystems oder auf transnationale Transparenz zielt, konnte
nicht geklärt werden. Es ist aber durchaus denkbar, dass in einer relativ kleinen
Volkswirtschaft wie Österreich die transnationale Anerkennung einen höheren
Stellenwert hat als dies in großen Systemen der Fall ist.39

Zur Frage, ob das Bildungsministerium mit der Einführung eines NQR bestimm-
te Reforminteressen verbindet, äußern sich die befragten Experten ambivalent.
Hier ist zwischen den den einzelnen Bildungsbereichen entsprechend der oben
bereits dargestellten Entwicklungskorridore zu differenzieren. Im ersten Korri-
dor „war eigentlich keine grundsätzliche Reform notwendig. Also die Stakehol-
der in Österreich wollen keine grundsätzliche Reform des Bildungssystems über
den NQR“ (Interview AT02). Daher findet sich bereits in frühen Dokumenten zu
einem Nationalen Qualifikationsrahmen die klare Festlegung, der Rahmen wer-
de orientierenden Charakter haben (BMUKK und BMWF 2008b, S. 8) und le-
diglich zu Zwecken des Vergleichs und der Planung von Bildungsprozessen ein-
gerichtet. Jenseits Korridor I wird im Ministerium durchaus die Chance für
gewisse Veränderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einfüh-
rung des NQR gesehen. Dies ist allerdings eine Erkenntnis, die sich so wohl erst
im Prozessverlauf herauskristallisiert hat, wie das folgende Statement nahe legt:
„Hier hat man sich erwartet, dass der NQR hilft, diese sozusagen Qualifikatio-
nen auch abzubilden, wobei wir jetzt auch drauf kommen, dass das, wenn ein
Systembereich in sich sehr unklar gesteuert ist, und das muss man offen sagen,
das ist dieser Bereich in Österreich, dann ist es auch schwierig, ihn in ein sehr
formalistisches Modell wie den NQR hinein zu bringen. Also das wäre sicher ein
Punkt der Reform, wo Reform notwendig wäre.“ (Interview AT02).

39 In Bezug auf Europäisierungsprozesse wird neben der geringen Größe auch die erst kurze Mit-
gliedschaft Österreichs in der EU als Grund einer „erhöhten Adaptionswilligkeit“ angeführt
(Bernhard et al. 2010, S.28). Die Argumentation lautet in etwa, das vormalig auf Neutralität
festgelegte Österreich „wolle“ sich besonders mustergültig verhalten, um im Kreis der etab-
lierteren EU-Staaten anerkannt zu werden und ist daher eher als andere Nationen bereit, seine
bestehenden Institutionen an den europäischen Mainstream anzupassen.
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Ob und wie der NQR-Prozess für den Bereich der nonformalen und informellen
Bildung substanzielle Veränderungen der Steuerungsstruktur oder der sonsti-
gen politischen Gestaltung nach sich ziehen wird, war zum Zeitpunkt der Er-
stellung dieser Studie nicht absehbar und muss daher ausgeklammert werden.
Gleichwohl kann festgehalten werden, dass das verantwortliche Ministerium
hier ein gewisses Reforminteresse hat, auch wenn dieses zum Zeitpunkt der
Entscheidung für den Start des Prozesses wohl noch nicht bestand.

Im Prozessverlauf muss das Akteursverhalten des Bildungsministeriums nach
Ebenen differenziert werden. Auf der übergeordneten Ebene der Verantwor-
tung für den Entwicklungsprozess operierte die verantwortliche Sektion II sou-
verän und unauffällig bis zum Veto der Hochschulvertreter bzw. des zweiten
Ministeriums. Nach der Entscheidung zur Entwicklung und Einführung des
NQR, die später dann auch Eingang ins Regierungsprogramm fand, wurde es
als strategische Aufgabe verstanden, „den NQR zu entwickeln oder zu imple-
mentieren, und insofern ist es jetzt hier für uns die Verantwortung, eben diese
Entwicklung voran zu treiben. Da zu Lösungen zu führen, in Abstimmung mit
den Sozialpartnern, mit den anderen betroffenen Ministerien einfach den
nächsten Schritt zu gehen“ (Interview AT03).

Auf der darunterliegenden Ebene der konkreten, inhaltlichen Arbeit zerfällt das
Ministerium in seine einzelnen Aufgabenbereiche, diese verhalten sich vorran-
gig als Agenten ihrer jeweiligen Qualifikationen, die sie im nationalen und in-
ternationalen Vergleich möglichst hoch positioniert wissen wollen: „Man kann
nicht sagen, es gibt die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und die Ministerien,
sondern es ist dann unter den Ministerien, habe ich schon auch immer das Ge-
fühl, dass da jeder auf seine kleinen Besitztümer achtet“ (Interview AT07).

Auch das Konsultationsverfahren zum NQR 2008 unterstreicht diese Sichtwei-
se. Hier nahmen nicht nur die unterschiedlichen Ministerien, sondern innerhalb
des BMUKK sogar einzelne Abteilungen getrennt Stellung (Aff et al. 2008,
S. 80 ff.; BMWF o.J.b) zu den Vorschlägen, die das eigene Haus gemeinsam mit
dem BMWF erarbeitet hatte (BMUKK und BMWF 2008b). Hier stellt sich die
Frage, was die Gründe für den Verzicht auf eine geschlossene Stellungnahme
des BMUKK waren. Man könnte hinter der großen Anzahl taktisches Kalkül
vermuten, diese Vermutung geht aber insofern fehl, als die einzelnen Rückmel-
dungen zum Teil nur einzelne Punkte (BMUKK, Abteilung I/2 o.J.) unter einem
spezifischen Blickwinkel thematisieren. Wollte man diese Punkte zu einer kon-
solidierten Stellungnahme des BMUKK zusammenfassen, so bestünde die Ge-
fahr entweder inhaltlicher Widersprüchlichkeit oder Beliebigkeit. Das Vorgehen
mit einzelnen Stellungnahmen ermöglichte so die inhaltliche Differenzierung
der Positionen, verschob aber zugleich den Abstimmungsaufwand auf den
nächsten Prozessschritt. Eine einheitliche und verbindliche inhaltliche Positio-
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nierung des BMUKK als hauptverantwortlichem Akteur wurde im Konsultati-
onsprozess damit nicht sichtbar. Zugleich zeigt die Breite der Stellungnahmen
aber, welch hohen Aufwand die Befassung mit dem NQR für das BMUKK be-
deutete. Neben den Vertretern in den beiden Entwicklungsgremien und der
Geschäftsführung der Steuerungsgruppe beschäftigte der Prozess zumindest
phasenweise Personal aus der Verwaltung aller Bildungsbereiche von der allge-
meinbildenden Schule über die Berufsbildung bis hin zur Weiterbildung.

Ab der Regierungsneubildung 2007 trug die Sektion I im nun abgetrennten
BMWF ebenfalls Steuerungsverantwortung. Im Organisationsbereich der Sekti-
on liegen Universitäten und Fachhochschulen und damit der gesamte Bereich
der akademischen Bildung. Im Gegensatz zur Primar- und Sekundarbildung,
wo das BMUKK über weitreichende und direkte Steuerungskompetenzen ver-
fügt, ist der Verantwortungsbereich des BMWF in der tertiären Bildung durch
eine erheblich höhere Autonomie der Bildungseinrichtungen gekennzeichnet.40

Hieraus resultiert eine andere Steuerungskonstellation, das Ministerium ist auf
Kontextsteuerung beschränkt. Im Zuge der NQR-Entwicklung wurde vom
BMWF daher ein eigener „NQR-Beitrat“ eingerichtet, der die Kommunikation
zwischen dem Hochschulbereich und dem Ministerium gewährleisten soll.41

Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass sich die Reaktionen auf
den Konsultationsprozess hier deutlich von den anderen Bildungsbereichen un-
terschieden. Das BMWF selbst legte nur eine Stellungnahme vor, die allerdings
durch zahlreiche Positionierungen einzelner Hochschulen, Studiengänge und
Hochschullehrer ergänzt wurde. Alles in allem wurden aus dem tertiären Be-
reich 150 Stellungnahmen und damit mehr als die Hälfte der ca. 270 Rückmel-
dungen zum Konsultationsprozess verzeichnet (Aff et al. 2008, S. 96). Die
Österreichische Hochschülerschaft, obwohl als Kammer öffentlich-rechtlich or-

40 Mit dem Universitätsgesetz 2002 wurde den österreichischen Universitäten in mehreren Be-
langen weitreichende Autonomie eingeräumt. Sie bekamen die sogenannte Vollrechtsfähig-
keit zuerkannt und agieren seither als eigenständige juristische Personen, die Finanzierung
wurde auf Globalbudgets umgestellt und damit liberalisiert, weitere Veränderungen betreffen
das Personalrecht und die Binnenorganisation sowie die obligatorische Einrichtung von Uni-
versitätsräten als externes Steuerungs- und Aufsichtsgremium (Förster 2012, S.185–192; Lan-
zendorf 2006). Auch die praxisorientierteren Fachhochschulen unterliegen keinem direkten
Steuerungseinfluss des Ministeriums. „Der Bund beschränkt sich auf eine Akkreditierungs-
und Kontrollfunktion sowie die Mitfinanzierung über Normkosten je Studienplatz“ (Bodenhö-
fer 2006, S.653).

41 Laut Darstellung des BMWF gehören dem regelmäßig tagenden NQR-Beirat neben Vertretern
der Sektion I des Ministeriums die Österreichische Hochschüler/innen/schaft, die Österreichi-
sche Universitätenkonferenz, die Fachhochschulkonferenz, der Akkreditierungsrat, die Bolog-
na Follow-up Gruppe und die Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung an (BMWF
o.J.a). Weitergehende Informationen zu dieser Gruppe sind nicht verfügbar, so über deren
Rolle und Einfluss im Entwicklungsprozess keine belastbaren Aussagen gemacht werden kön-
nen.
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ganisiert und am BMWF-Beirat beteiligt, nimmt allerdings keine Stellung zur
NQR-Entwicklung.

Im Folgenden wird aber zunächst die Position des BMWF rekonstruiert. Der be-
fragte Ministeriumsvertreter beschrieb die Interessenlage seines Ressorts wie
folgt:

„Der Motor des Ganzen ist einfach das Wort Transparenz. Das heißt, ich ma-
che klar, was bieten wir an, und wie schaut dieses Angebot im europäischen
Kontext aus. […] Und das ist immerhin schon auch Grund genug, um diesen
Prozess doch auch vehement zu führen. Im hochschulischen Bereich ist natür-
lich die Umstellung der Curricula ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. […] Eine
gewisse Vorab-Zuordnung wird natürlich durch Bologna schon vorgenommen.
Also das ist nicht mehr, wir brauchen an sich nicht mehr die Kriterien, wie sie
eben der außerhochschulische Bereich benötigt, also das ist so ein wesentlicher
Punkt bei uns.“ (Interview AT08). Und weiter: „Mittlerweile ist es schon ganz
klar, was man will. Man will einen eigenen Weg, auf den Levels sechs bis acht.
Das ist eigentlich das Wesentliche, […] dass man die Dublin-Deskriptoren dafür
verwendet. Es gibt genug europäische Länder, die das, die natürlich einen Rah-
men haben. Wir haben uns auch andere Qualifikationsrahmen angeschaut, die
Erfahrung zeigt aber, dass die Länder nicht wirklich glücklich damit sind“ (In-
terview AT08).

Die Einführung des NQR wurde also als wichtiger Schritt auf dem Weg zu
mehr Transparenz gesehen, weil damit die Erwartung auf eine national wie in-
ternational anschlussfähige Beschreibung des Bildungsangebots verbunden
wurde. Dabei scheint es für die Vertreter der hochschulischen Bildung von vor-
neherein ausgemacht, dass im NQR die Zuordnungen des Bologna-Prozesses
übernommen und die bereits erfolgte Umstellung auf Bildungsergebnisse aus-
reichend sein wird. Im Klartext: Solange der nach Bologna erreichte status quo
unangetastet bleibt und die akademischen Qualifikationen auf den Levels
sechs bis acht verortet werden können, wird die Einführung eines Qualifikati-
onsrahmens mitgetragen. Diese überaus selbstbewusste Darstellung sollte frei-
lich im zeitlichen Kontext gesehen werden. Die Interviews fanden nach der
oben angesprochenen Blockade durch die Hochschulseite statt, der zitierte Ex-
perte beschrieb also retrospektiv die aus seiner Sicht erfolgreiche Linie.

Bemerkenswert ist, wie hier der österreichische Kompromiss und Sonderweg
als Lösung eines vermeintlich allfälligen Problems umgedeutet wurde. Alle an-
deren befragten Personen kamen dagegen zu deutlich divergierenden Ein-
schätzungen. Ein Repräsentant des BMUKK beteuerte beispielsweise, die Hoch-
schulseite habe „sich sicher hier durchgesetzt, wir wollten das nicht, ganz
ehrlich“ (Interview AT02).
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Die unnachgiebige und letztlich in den Konflikt führende Linie des BMWF füh-
ren die befragten Experten auf den Einfluss der Hochschulen bzw. deren Ver-
tretungsorgane zurück. Insbesondere Fachhochschulrat und Wissenschaftsrat,
die selbst nicht gleichwertig am Entwicklungsprozess beteiligt waren, wird eine
wenig konstruktive Verhandlungsführung vorgeworfen. Im Verlauf des Prozes-
ses wandelte sich deren Position von weitgehender Ablehnung hin zu Zustim-
mung unter dem Vorbehalt der exklusiven Anwendung der Dublin-Deskripto-
ren auf den oberen drei Levels, insgesamt wurde aber keine ausreichende
Lösungsorientierung gesehen. Das BMWF machte sich deren Positionen teil-
weise zu eigen (BMWF 2008, S. 3) oder handelte als Stellvertreter. Das Veto
des Hochschulsektors kann rückblickend mit einer Advocacy-Coalition aus kon-
servativen Kräften in Ministerium und Hochschulverbänden erklärt werden, de-
ren Hauptsorge die Abwertung des tertiären Bildungsbereichs durch eine ge-
nerelle Öffnung ‚nach unten’ zur beruflichen Bildung ist. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass an dieser Stelle weitere Belange in die Akteurs-
position des BMWF mit hineinspielen. Auf das Veto und die Entwicklungen, die
dorthin geführt haben, wird in der Rekonstruktion des Handlungsverlaufs er-
neut zurückzukommen sein

Als weiterer staatlicher Akteur von gewisser Relevanz ist das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit zu nennen. Als richtlinienkompetentes Ressort
für die Berufsbildung trägt das Wirtschaftsministerium institutionell einen Teil
der Verantwortung, was sich auch in zwei Plätzen in der Steuerungsgruppe
wiederspiegelt. Die wichtigsten Erwartungen dieses Akteurs können in zwei
Punkten zusammengefasst werden: Einerseits Qualifikationen für Lerner wie
Arbeitgeber gleichermaßen transparent und nachvollziehbar zu machen, ande-
rerseits Flexibilität und Mobilität zwischen den Bildungsgängen zu steigern
(Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2008, S. 2). Inhaltlich entspre-
chen diese Punkte weitestgehend der Position der Sozialpartnerverbände, auf
die unten detailliert eingegangen wird. Die übrigen Bundesministerien waren
zwar ebenfalls an der Steuerungsgruppe beteiligt, übernahmen hier aber keine
besondere Verantwortung. Dies gilt so auch für den Vertreter der Verbin-
dungsstelle der Bundesländer, was jedoch mit der geringen bildungspolitischen
Kompetenz der neun österreichischen Länder begründet werden kann (vgl. Bo-
denhöfer 2006, S. 652).

Für die Seite des Staates kann insgesamt festgehalten werden, dass hier trotz
der eigens eingerichteten Projektgruppe keine durchgängige koordinierte Stra-
tegie rekonstruierbar ist. Zwar bemühten sich die beiden verantwortlichen Mi-
nisterien zu Beginn des Prozesses um eine einheitliche Linie, mit der Diskussion
um die Levels sechs bis acht brach diese aber auf und manifestierte die institu-
tionelle Trennung zwischen der akademischen und der beruflichen Bildung.
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5.3.2 Vertreter der Landwirtschaft und der Arbeitgeber in der
Entwicklung des NQR

An der Steuerungsgruppe NQR waren zwei bzw. drei Vertreter der Arbeitge-
berseite beteiligt. Unstrittig ist die Zuordnung von Wirtschaftskammer und In-
dustriellenvereinigung, die beide je einen Sitz in dem Gremium hatten. Einen
dritten Platz besetzte die Landwirtschaftskammer Österreich. Obwohl sich die
Kammerorganisationen der Landwirtschaft auf berufsständische Prinzipien be-
rufen und sich daher als dritte Säule neben den Organisationen der Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmer verstehen, „agieren die Landwirtschaftskammer
und die Präsidentenkonferenz als Arbeitgebervertreter.“ (Krammer und Hovor-
ka 2006, S. 486). In bildungspolitischen Fragen spricht dennoch manches da-
für, den Bereich Landwirtschaft gesondert zu betrachten, beispielsweise weil
das agrarische Bildungswesen organisatorisch und rechtlich getrennt ist.

Für den hier betrachteten Prozess ist diese Frage aber nachrangig, wie sich im
Folgenden zeigen wird. Obwohl die Selbstdarstellung des befragten Kammer-
vertreters wie auch Einschätzungen der anderen Akteure darauf verweisen,
dass die Landwirtschaftskammer tendenziell von den beiden anderen Arbeitge-
berverbänden zu trennen ist, entsprechen sich zentrale Inhalte weitgehend.
Dies ist sicher kein Zufall, sondern vielmehr Resultat einer umfangreichen Ab-
stimmung aller Sozialpartner, also auch der Arbeitnehmerseite (s. u.).

Zunächst wird dennoch in aller Kürze die LKÖ als Akteur charakterisiert. Deren
Stellungnahme zum nationalen Konsultationsprozess ist grundsätzlich positiv
formuliert, in einigen klaren Äußerungen werden deutliche Gestaltungsvorstel-
lungen des Agrarsektors sichtbar. Gefordert wurde die Einführung eines allge-
meinen NQR in Österreich unter Anwendung der EQR-Deskriptorentabelle.
Damit erübrige sich eine Differenzierung des NQR in Segmente (Präsidenten-
konferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 2008, S. 6), wie dies im
Konsultationspapier als Option vorgeschlagen wurde. Zudem sollten alle Lehr-
abschlüsse einheitlich Niveau vier zugeordnet werden, sofern die Anwendung
der EQR-Deskriptoren dem nicht entgegensteht. Zur Frage der Zuordnung non-
formaler und informeller Bildungsergebnisse verweist die Stellungnahme der
LKÖ auf die klare Programmatik des EQR und schließt sich dieser an. Dort heißt
es, jedes Niveau solle „grundsätzlich auf verschiedenen Bildungs-und Karriere-
wegen erreichbar sein“; und weiter, Ziel sei, zur „Modernisierung des Bil-
dungs- und Ausbildungssystems, der Kopplung zwischen Bildung, Ausbildung
und Beschäftigung sowie der Brückenbildung zwischen formalem, nicht for-
malem und informellem Lernen dienen und auch zur Validierung von durch Er-
fahrungen erlangten Lernergebnissen“ beizutragen (Europäisches Parlament
und Rat 2008, S. 2).
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Das Interesse an der Thematik NQR innerhalb der Organisation blieb trotz der
ausführlichen Stellungnahme zum Auftakt eher gering, wie beispielhaft folgen-
de Interviewäußerung des LKÖ-Vertreters zeigt: Innerhalb des Verbandes „gibt
es, glaube ich, niemanden, der wirklich sich für den Prozess interessiert oder
der maßgeblich mitarbeiten möchte. […]. Wir präsentieren das schon regelmä-
ßig bei unseren Ausschüssen, das heißt, wir präsentieren die Ergebnisse, Zwi-
schenergebnisse, aber das geht beim einen Ohr hinein und beim anderen wie-
der heraus. So genau wollen es die Leute, wollen es unsere Leute gar nicht
wissen“ (Interview AT01). Dies lässt auch Rückschlüsse auf die für das Projekt
eingesetzten Ressourcen zu. Der Vertreter in der Steuerungsgruppe nahm die-
se Aufgabe als eine unter vielen war, großen Rückhalt aus der Organisation er-
fuhr er nicht. Entsprechend wenig auffällig blieb der Akteur LKÖ über weite
Teile des Prozesses. Erst gegen Ende des hier untersuchten Zeitraumes bekam
das Thema einen wachsenden Stellenwert auch innerhalb der LKÖ, worauf
zum Schluss dieses Kapitels noch eingegangen werden wird.

Die Ziele und Vorstellungen der Industriellenvereinigung als nächster beteiligter
Arbeitgeberorganisation entsprachen den genannten weitestgehend, waren in
einigen Punkten aber etwas prononcierter. Die IV befürwortete den Entwick-
lungsprozess ebenfalls, stellte aber auch klar, dass der NQR nur dann ein Erfolg
werden könne, wenn die Vorstellungen der Industrieunternehmen berücksich-
tigt werden. Allerdings gilt auch hier, dass sich die IV zwar am Prozess beteilig-
te, das Thema aber im Verband nur geringen Stellenwert hatte und entspre-
chend nur wenige Ressourcen dafür zur Verfügung standen. Als Begründung
nannte der befragte Organisationsvertreter die bestehende Aufgabenteilung
im österreichischen System der Interessenvertretung, nach der operative Steu-
erungsaufgaben in die Verantwortung der Wirtschaftskammer fallen: „wir sind
Lobbyisten, im wahrsten Sinne des Wortes und ja, ich glaube schon, dass wir
auch in der Weiterentwicklung, also in solchen Geschichten, dass wir versu-
chen, das Ganze, über den Tellerrand hinaus zu sehen und die zukünftigen
Entwicklungen, wohin kann es gehen und was muss man da tun, da sind wir,
eher in den strategischen Fragen sind wir sehr gut und ein wichtiger Partner.
Wir sind jetzt nicht die, die das operativ dann runterbrechen und sagen, so
und so und so“ (Interview AT07). Zwischen den Zeilen wird aber auch deutlich,
dass, hätte sich die Diskussion gegen die Interessen der IV entwickelt, der Ein-
fluss auf die Ministerien genutzt worden wäre, um die eigenen Positionen an
der Steuerungsgruppe vorbei in den Politikprozess einzuspielen. Dies sei bis-
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lang aber nicht nötig gewesen, „es ging ja noch nicht ans Eingemachte“ (In-
terview AT07).42

Dritter und wichtigster Akteur auf der Arbeitgeberseite war die Wirtschafts-
kammer Österreich, die gemeinsam mit dem ÖGB zugleich traditionell den
Kern der österreichischen Sozialpartnerschaft darstellt (Fink 2006, S. 444).
Durch eine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft für alle gewerblich Wirtschaftstäti-
gen ist die Vertretungsmacht der Wirtschaftskammer umfassend.43 Zudem ist
die Wirtschaftskammer Träger des Wirtschaftsförderinstituts, kurz WIFI, das
nach eigener Darstellung mit rund 31 Tsd. Kursen, Seminaren und Maßnah-
men der größte Weiterbildungsanbieter Österreichs ist (WIFI o.J.). Die WKÖ
agiert also in verschiedenen Rollen zugleich: Einerseits als Organisation der ge-
setzlichen Interessenvertretung der österreichischen Wirtschaft, andererseits als
eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen. Eine dritte Rolle ergibt sich aus der
Trägerschaft des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft. Dieses ist eine
der zu Beginn dieser Fallstudie genannten Forschungseinrichtungen, die im
Auftrag des BMUKK erhebliche Teile der inhaltlichen Ausarbeitung des NQR
sowie dessen Erprobung übernommen haben.

In der Entwicklung des NQR nahm die WKÖ damit weitreichende Verantwor-
tung wahr. Die einzelnen Rollen zwischen gesetzlichem Gestaltungsauftrag,
Bildungsträger und wissenschaftlichem Dienstleister sind dabei weder inhaltlich
noch personell klar zu trennen, sondern verschwimmen vielmehr zu einem Ge-
samtbild. Wo, wie bei schriftlichen Stellungnahmen, eine eindeutige Zuord-
nung möglich ist, wurde diese nachvollzogen. In Selbst- und Fremdeinschät-
zungen aus den Interviews, die auch hier eine wichtige Informationsquelle
darstellen, war diese Trennung allerdings nicht möglich, was aber für die Re-
konstruktion des Akteurscharakters keine maßgeblichen Konsequenzen hatte.
Hieran zeigt sich aber, wie umfangreich die Ressourcen sind, die die WKÖ für
den Prozess mobilisiert, auch wenn ein Teil beauftragt (und bezahlt) durch die
verantwortlichen Ministerien geleistet wird.

42 Fink zufolge entspricht die hier zum Ausdruck gebrachte Form der Einflussnahme durchaus
den üblichen Vorgehensweisen der Industriellenvereinigung. Medien- und Lobbyarbeit sowie
verschiedene, meist informelle Formen der Zuwendung spielten für die IV strategisch „traditi-
onell eine zentrale Rolle“ (2006, S.458). Gegenläufig zum relativen Bedeutungsrückgang der
Sozialpartnerschaft sei der Einfluss der IV in den letzten Jahren damit erheblich gewachsen.
Andere Autoren beschreiben eine generelle Verschiebung des neokorporatistischen Arrange-
ments hin zu Lobby-Beziehungen und informeller Einflussnahme (Michalowitz und Tálos
2007).

43 Ausnahmen bilden lediglich die Landwirtschaft und freie Berufe, die in eigenen Kammern or-
ganisiert sind. Rechtliche Grundlage hierfür ist das Wirtschaftskammergesetz (WKG) von
1998. Die Wirtschaftskammer Österreich als Dachorganisation der neun Landeswirtschafts-
kammern repräsentierte zum Jahresende 2011 rund 440 Tsd. aktive Mitglieder (WKÖ 2012).
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Auch die WKÖ befürwortete Entwicklung und Einführung eines NQR in Öster-
reich grundsätzlich. Sie sah in diesem Prozess „eine Chance für mehr Transpa-
renz zwischen Qualifikationen und einer Attraktivierung des Lernens insge-
samt“ und begrüßte ausdrücklich die Überwindung tradierter Abgrenzungen
zwischen den einzelnen Bildungsbereichen durch einen allgemeinen und um-
fassenden Qualifikationsrahmen (WKÖ 2008, S. 1 f.). Allerdings gab es ein Be-
wusstsein dafür, dass dies als „Tabubrüche“ empfunden werden könnte –
durch wen, lässt das Papier aber offen (ebd., S. 2). Die Arbeitgebervertretung
sprach sich daher gegen ein vorschnelles Vorgehen und gegen jede regulieren-
de Funktion aus. Zunächst solle der NQR lediglich als Signal wirken und das
Kernelement der Gleichwertigkeit ohne Gleichartigkeit im Bildungssystem eta-
blieren. Zum weiteren Vorgehen, insbesondere bei der Einrichtung einer quali-
fikationsvergebenden Stelle erwartet die WKÖ ausdrücklich, „mit Sitz und
Stimme“ beteiligt zu werden (ebd., S. 3). Zur pauschalen Zuordnung von Quali-
fikationen äußerte sich die Wirtschaftskammer analog zur Position der Land-
wirtschaft, volle Übereinstimmung belegt auch die Ablehnung eines nach Seg-
menten getrennten Rahmens und der Exklusivität der Levels 5 bis 8. Der
Zugang beruflicher Qualifikationen zu den genannten oberen Niveaus wurde
vielmehr als Prüfstein der Neutralität eines NQR auf der Grundlage echter Lern-
ergebnisorientierung angesehen (ebd., S. 9 ff.). Eine weitere Präzisierung der
Erwartungen der Arbeitgeberseite nahm der Geschäftsführer des Forschungs-
instituts der Wirtschaftskammer in einem Presseartikel 2010 vor. Der NQR, so
Thomas Mayr, sei vor allem auch als Chance zu sehen, die Unterbewertung der
unterschiedlichen berufsbildenden Abschlüsse innerhalb Österreichs zu korri-
gieren. Wichtiges „Ziel ist, dass die bekannten berufsbildenden Wege mit den
akademischen Bildungswegen auf dieselben Stufen gebracht werden“ (Mayr in
Madlener 2010). Die Experteninterviews bieten ebenfalls klare Aussagen, die
die große Bedeutung des Themas für die Wirtschaftsseite nachvollziehbar wer-
den lassen. Der NQR wird als Chance beschrieben, „eben in Anführungszei-
chen Probleme zu lösen, die man auch davor bereits gesehen hat. Nur, es wäre
sozusagen nicht notwendig gewesen, einen NQR zu errichten […] das Haupt-
ziel auch der Wirtschaft ist, dass es eben gelingen sollte, ja gelingen sollte und
gelingen wird hoffentlich, mit dem Instrument des NQR eine höhere Transpa-
renz zu erzeugen. Und damit meine ich tatsächlich, dass man das, wie ich vor-
her ausgedrückt habe, Dinge, die man bisher, einen Vergleich, den man bisher
gar nicht angestrebt hat, Fragen die man bisher gar nicht gestellt hat, ja, zu
beantworten. Und da meine ich zum einen tatsächlich diese Wertigkeiten von
Abschlüssen zwischen- oder untereinander […]. Das sind Dinge, wo ich auf je-
den Fall glaube, dass wir davon extrem profitieren könnten. Und das zweite,
wo ich sozusagen wirklich meine Vision sehe, ist, dass es eben gelingen kann
oder gelingen sollte, über diesen NQR und insbesondere die Levels sechs und
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sieben, in gewisser Art und Weise europäische Normalität herzustellen, näm-
lich, dass das Verständnis von höheren Qualifikationen nicht ausschließlich auf
die im österreichischen oder deutschsprachigen Verständnis engen Hochschult-
raditionen beschränkt ist.“ (Interview AT05).

Es wird deutlich, dass die Einführung des NQR in der Perspektive der Arbeitge-
berverbände mit einer erheblichen strategischen Bedeutung aufgeladen war.
Im Gegensatz dazu wurde die aktuelle Bedeutung des Prozesses innerhalb der
Organisationen aber als eher gering eingeschätzt. Die angeführten Ziele sind
allerdings zunächst unabhängig von der Diskussion um einen Qualifikations-
rahmen zu sehen, wie beispielsweise die sog. Bad Ischler Deklaration von 2006
belegt. Hier heißt es, das österreichische Aus- und Weiterbildungssystem solle
fortentwickelt werden zu einem System transparenter „Zusammenhänge und
Übergänge, in welchem erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse durchgängig
berücksichtigt und anerkannt werden. […] Egal von wo man startet, sollen al-
len alle Bildungswege offen stehen, kombinierbar sein und sozialen Selektio-
nen entgegenwirken“ (Die Sozialpartner 2006, S. 3). Der beginnende NQR-Pro-
zess bot dann einen Rahmen, der die bestehenden Reformvorstellungen
verhandelbar machte, indem einerseits Arena und Zeitfenster, andererseits
aber auch eine entsprechende Terminologie bereitgestellt wurden. Entspre-
chend wurde im Folgeprogramm ein Jahr später der NQR als konkrete Maß-
nahme aufgenommen und eindeutig die Erwartung formuliert, bis 2010 solle
„ein umfassender Nationaler Qualifikationsrahmen stehen, der breit akzeptiert
ist und eine Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung sicherstellt“
(Die Sozialpartner Österreich 2007, S. 3).

Insgesamt, so wird in der Analyse der Arbeitgeberpositionen deutlich, operier-
ten die drei an diesem Prozess beteiligten Akteure durchaus koordiniert, auch
wenn dies kaum in gemeinsamen Stellungnahmen innerhalb des Prozesszu-
sammenhangs transparent gemacht wurde. Eine hohe Kongruenz der einzel-
nen Stellungnahmen und Interviewaussagen verweist dennoch auf inhaltliche
Abstimmung, die über die im System der Interessenvertretung institutionalisier-
te Aufgabenteilung hinausgeht. Ein wesentlicher Teil der inhaltlichen Koordi-
nation schließt dabei, wie an den beiden programmatischen Publikationen der
Sozialpartner-Spitzen deutlich wird, die Arbeitnehmerseite mit ein. Deren Ak-
teursanalyse ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

5.3.3 Vertreter der Arbeitnehmer in der Entwicklung des NQR

Die Arbeitnehmerseite ist mit zwei Akteure an der Steuerungsgruppe und da-
mit am Kern des Entwicklungsprozesses beteiligt. Dies ist zum einen die Arbei-
terkammer, die als öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Pflichtmitgliedschaft
gewissermaßen das Pendant der Wirtschaftskammer darstellt, und zum ande-
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ren der Österreichische Gewerkschaftsbund, der als quasi-monopolistische Or-
ganisation nahezu alle Einzelgewerkschaften Österreichs beheimatet. Beide
Organisationen stehen in einem Verhältnis einvernehmlicher Arbeitsteilung zu-
einander, in dem der ÖGB die dynamischere und eher fordernde politische Rol-
le wahrnimmt, während die Arbeiterkammern absichernde Aufgaben wahr-
nehmen. Zudem unterhalten die Kammern wissenschaftliche Stäbe, auf die der
Gewerkschaftsbund weitgehend verzichtet (Pelinka und Rosenberger 2007,
S. 196 f.).

Einzelgewerkschaften (wie in Deutschland) sind nicht direkt in die Entwicklung
des NQR eingebunden, was jedoch mit der substanziell anderen Binnenstruktur
der österreichischen Gewerkschaftsbewegung zusammenhängt. Die nach
Sektoren gegliederten Einzelgewerkschaften innerhalb des ÖGB haben keine
eigenständige Rechtspersönlichkeit, so dass formal gesehen der ÖGB kein
Dachverband ist, sondern eine Einheitsgewerkschaft mit sektoralen Teilorgani-
sationen (Karlhofer 2006, S. 463). Im Verhältnis zwischen Gewerkschaftsbund
und Teilorganisationen kommt grundsätzlich dem ÖGB das Übergewicht zu
(Pelinka und Rosenberger 2007, S. 201). Durch diese Form der Zentralisierung
einerseits sowie die faktische Monopolstellung andererseits ist der Stellenwert
partikularer Interessen innerhalb des ÖGB gering, die Organisation ist daher re-
lativ kompromissfähig (ebd., S. 201 f.).

Zwischen den Positionen und Interessen der Arbeitnehmerseite und jenen der
Arbeitgeberverbände herrscht hinsichtlich der Entwicklung des NQR weitge-
hende Überreinstimmung. Der ÖGB hat sich im Rahmen seines 16. Bundes-
kongresses44 im Januar 2007, also noch vor noch vor dem nationalen Konsulta-
tionsprozess klar zustimmend zur Entwicklung eines NQR positioniert. In einem
dort angenommenen Antrag des Bundesvorstands ist zu lesen: „Die Schaffung
eines […] NQR wird aus Gewerkschaftssicht unter Einhaltung bestimmter Vo-
raussetzungen begrüßt. So wären Kriterien der Nachvollziehbarkeit, Objektivi-
tät und Wissenschaftlichkeit hinsichtlich der Zuordnungen auf nationaler Ebe-
ne, aber auch zu den Levels des EQF wichtig. […] Österreich braucht ein
offenes Bildungssystem mit überschaubaren Zusammenhängen und Übergän-
gen, in welchem erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse durchgängig berück-
sichtigt und anerkannt werden. Grundsätze sind gegenseitiges Vertrauen in die

44 Der Bundeskongress stand ganz im Zeichen der Erneuerung des ÖGB. Dieser war 2006 im Zu-
ge des Skandals um die „sogenannten Karibik-Geschäfte“ der Gewerkschaftsbank BAWAG in
eine tiefe Krise gestürzt (Karlhofer 2007, S.81), unter anderem führte der Skandal am
27.03.2006 zum Rücktritt des damaligen ÖGB-Präsidenten Verzetnitsch. Der neue Präsident
Hundstorfer begann im Sommer 2006 einen Prozess der Organisationsreform, dessen Ergeb-
nisse schließlich auf dem 16. Bundeskongress beschlossen wurden. In diesem Zusammenhang
ist auch die umfassende bildungspolitische Positionierung zu sehen, der gerade angelaufene
NQR-Entwicklungsprozess wurde hier direkt aufgegriffen.
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Qualität der Bildungsarbeit zwischen den einzelnen Teilsystemen und Bildungs-
trägern sowie die Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung.“ (ÖGB
2007, S. 6 f.).

Der ÖGB war damit wohl der erste der vier Sozialpartnerverbände, der eine
umfassende und von den Gremien der Organisation beschlossene Positionie-
rung im NQR-Prozess vorgelegt hat. Die inhaltliche Kontinuität zum Beschluss
der Sozialpartner-Spitzen vom Herbst 2006 (s. o.) ist indes durchweg deutlich,
was als Indiz dafür zu werten ist, dass im Gewerkschaftsbund die Einigungsfä-
higkeit zwischen den Positionen der Spitzenvertreter und der Organisationsba-
sis stark ausgeprägt ist.

Auch die Arbeitnehmerverbände verknüpften mit ihrer Zustimmung zur Ent-
wicklung eines Qualifikationsrahmens verschiedene Ziele, die teils bereits vor
dem EU-Impuls bestanden, wie das folgende Statement deutlich macht: „Für
den formalen Korridor, wo unsere, die gesetzlichen Ausbildungssysteme besser
vergleichbar werden, vergleichbarer gemacht werden sollen zum Europäischen
Raum. […] Und das zweite für Österreich, sollte die Sache oder wird die Sache
vermutlich folgenden Nutzen bringen: Um den Nationalen Qualifikationsrah-
men zu erstellen, muss man verschiedene Dinge neu anpacken wie Validie-
rung, Prüfungssysteme, Qualitätssicherung, die Berufsbildungsforschung hat
neue Aufgaben damit bekommen… Also alles in allem glauben wir, dass es
verschiedene Baustellen sind, die da anfangen jetzt und man muss Dinge neu
anfassen und weiterentwickeln“ (Interview AT04). Der erste Punkt verweist auf
die Erwartung einer zutreffenderen Beschreibung durch ein einheitliches Des-
kriptorenset und damit auf einen der Grundgedanken des Rahmens. Der zwei-
te Punkt dagegen zeigt recht deutlich, dass die Auseinandersetzung um den
NQR als politische Gelegenheit wahrgenommen wurde, in die bereits vorhan-
dene Probleme eingespielt werden konnten. Inhaltlich und strategisch deckte
sich dies mit den Vorstellungen der Wirtschaftsseite, wie oben gezeigt wurde.
Auch wenn das österreichische Berufsbildungssystem keine dem deutschen
BIBB-Hauptausschuss vergleichbare Institution kennt, in der die korporierten In-
teressen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorgeklärt und strategisch ab-
gestimmt werden, ist doch ein hohes Maß der Übereinstimmung augenfällig.
Für die bildungspolitische Positionierung in dem hier betrachteten Fall sind die
vielfältigen Kooperationsstrukturen der Sozialpartnerschaft daher als funktional
äquivalent zur deutschen Berufsbildungsverwaltung zu sehen.

Aller Koordinierung zum Trotz blieben gewisse Differenzen in den Details be-
stehen. Eine vom Sozialpartnerkonsens abweichende Position der Gewerk-
schaftsseite wurde beispielsweise in der Frage des orientierenden Charakters
eines Qualifikationsrahmens sichtbar. Während die Arbeitgeberseite hier Wert
auf ein rein informatives, auf Beschreibung und Orientierung ausgerichtetes
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Politikergebnis legte, war die Erwartung des ÖGB, dass sich aus dem NQR „bil-
dungspolitische Diskussionen“ ergeben werden, „die schlussendlich zu gesell-
schaftlichen und auch gesetzlichen Änderungen führen“ (Hundstorfer und
Achitz 2008, S. 3). Die Stellungnahme der Bundesarbeitskammer wurde an die-
sem Punkt noch etwas deutlicher. Dort findet sich die klare Vorstellung, mittel-
fristig regulierende Elemente im NQR zuzulassen. Ein Rahmen, so die Begrün-
dung, „aus dem sich keine handlungsrelevanten Ableitungen (Berechtigungen,
Zugang zu weiterführender Bildung, Anrechnungen etc.) machen lassen“ sei
für Arbeitnehmer kaum attraktiv (Tumpl und Ettl 2008, S. 3).

Damit hängt ein weiterer Punkt zusammen, der von den Arbeitnehmervertre-
tern zumindest mit NQR-Einführung in Verbindung gebracht wurde. Dies sind
potenzielle Auswirkungen auf die Lohnpolitik: „Wo wir noch nicht genau wis-
sen, wohin die Reise geht […] ist, welche Auswirkungen kann der Nationale
Qualifikationsrahmen auf die Kollektivvertragspolitik haben, inwiefern spielt
der in Einstufungen in Verwendungsgruppen irgendwie zukünftig hinein“ (In-
terview AT06). Die Verknüpfung zwischen der Hierarchisierung von Qualifikati-
onen in einem NQR und der Ausgestaltung von tarifvertraglichen Eingruppie-
rungssystemen liegt zwar auf der Hand, wurde aber nicht offen diskutiert. Dies
ist ein Beleg für die strategische Abstimmung mit den Arbeitgeberverbänden,
die bei einer Verbindung zur Einkommenspolitik am dortigen Interessengegen-
satz zu scheitern drohte.

Bei beiden Verbänden der Arbeitnehmerseite zeigte sich deutlich die inhaltliche
Verflochtenheit des NQR-Prozesses mit der Gesamtpolitik der Organisation,
was auf eine umfangreiche Bearbeitung der Thematik schließen lässt. So bot
die strukturelle Gleichbehandlung von Qualifikationen unterschiedlicher Her-
kunft einen Anknüpfungspunkt für die Forderung nach Kostenfreiheit von Bil-
dungsangeboten, die außerhalb des formalen Bildungssystems zur Nachholung
von Abschlüssen desselben genutzt werden (vgl. Hundstorfer und Achitz 2008,
S. 6).

In der Frage der Ressourcen, die für den Entwicklungsprozess verwandt wur-
den, zeigte sich die bereits angesprochene Arbeitsteilung zwischen ÖGB und
Arbeiterkammern. Während sich erster vorrangig auf die politische Rahmung
des Prozesses sowie den internationalen Austausch mit anderen Gewerk-
schaftsvertretern beschränkte und hier nach eigener Angabe aller empfunde-
nen Wichtigkeit des Themas zum Trotz eher wenig Zeit und Mittel einsetzen
konnte, war die Arbeiterkammer erheblich stärker beteiligt. Ähnlich der Wirt-
schaftskammer vereint auch die Bundesarbeiterkammer mehrere Rollen in sich:
Neben der gesetzlichen Interessenvertretung ist sie Trägerin des Berufsförder-
instituts und damit selbst ein großer Bildungsanbieter, zudem besteht eine en-
ge Verbindung zum Forschungsinstitut öibf, das Teil des Forschungskonsorti-
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ums ist. Durch diese Organisationsgestalt hatte die Thematik NQR zusätzlich
eine gewisse Relevanz, indem hier auf mehreren Ebenen die Rahmenbedingun-
gen für das zukünftige Organisationshandeln gestaltet wurden. Daher war die
NQR-Entwicklung auch Gegenstand der akteursinternen Diskussionen, über
unterschiedliche Abstimmungsprozesse waren Mitarbeiter auf Bundes- wie
Länderebene einbezogen: „Für die konsolidierte Stellungnahme der Bundes-
kammer haben diese Länder [-kammern; JK] ihre Beiträge geliefert. Und eben-
so melde ich dann die Ergebnisse zurück an diese Kolleginnen und Kollegen.
[…] es gibt da eine gewisse Vernetzung und man weiß eben gegenseitig, was
die anderen tun“ (Interview AT04).

Im Gegensatz zu den angeführten Sozialpartnerverbänden und der Industrie-
llenvereinigung, die alle auf Einladung der verantwortlichen Bundesressorts
von Beginn an an der Steuerungsgruppe beteiligt waren, waren Vertreter des
Hochschulsektors zunächst nicht direkt beteiligt. Für den Prozessverlauf ist die-
se Gruppe dennoch von zentraler Bedeutung, sie stehen im analytischen Fokus
des nächsten Abschnitts.

5.3.4 Weitere Akteure

Kollektive Akteure jenseits der Akteurstrias aus Staat, Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberverbänden spielten in der Entwicklungsarbeit zum österreichischen
NQR zunächst keine Rolle. Dieser war, wie weiter oben gezeigt wurde, vorran-
gig als interministerielles Projekt auf der Bundesebene organisiert, an dem
ansonsten lediglich die Sozialpartnerverbände sowie ein Vertreter der Bundes-
länder partizipieren durften. Allerdings wurde auch deutlich, dass für die un-
terschiedlichen Berufsbildungsakteure das Thema stets eng mit der Äquivalenz
beruflicher Qualifikationen zur Allgemeinbildung bzw. zur Hochschulbildung
verknüpft ist.

Warum das Wissenschaftsministerium in diesem Zusammenhang nicht auf der
frühzeitigen Beteiligung von Akteuren des Hochschulbereichs bestand,45 ist
kaum nachvollziehbar – wurde den Universitäten doch erst mit dem Universi-
tätsgesetz von 2002 weitgehende Handlungsautonomie übertragen (Förster
2012, S. 188). Die Einrichtung eines separaten Beirats zur Koordination zwi-
schen den Hochschulakteuren und dem BMWF (BMUKK und BMWF 2011,
S. 79) lässt jedoch vermuten, dass das BMWF mit dieser Entscheidung seine ei-

45 Eine alternative Deutung wäre, dass das Wissenschaftsministerium mit der Forderung nach
Einbeziehung an den anderen Akteuren, vorrangig am BMUKK gescheitert ist. Allerdings be-
richtet keiner der befragten Akteure, obwohl explizit nach der Auswahl der Steuerungsgrup-
penmitglieder befragt, von einer entsprechenden Situation. Auch wäre zu erwarten, dass ein
solches Scheitern in der konfliktbelasteten Zeit der Koalition Gusenbauer publik geworden
wäre.
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gene Machtposition sichern wollte. Dazu kommt, dass die Frühphase des Pro-
zesses im BMWF sicherlich auch durch die Reorganisation und den Aufbau von
Kompetenz nach der Ressorttrennung 2007 gekennzeichnet war. Fasst man
die Leistungsfähigkeit des Ministeriums als Nullsummenspiel auf, so ist leicht
nachvollziehbar, dass Phasen der intensiven Selbstbefassung in einem Konkur-
renzverhältnis zur Entwicklung und Realisierung von eigenen Positionen zur
NQR-Entwicklung stehen.

Die rund 150 Stellungnahmen, die aus dem tertiären Bildungsbereich in den
Konsultationsprozess gegeben wurden, lesen sich in diesem Lichte als takti-
sches Manöver der Hochschulen, durch schiere Quantität die qualitativ eher
schwache Einbindung zu kompensieren. So wurde auch ziemlich einmündig
und zum Teil recht scharf die Nichtbeteiligung an der Steuerungsgruppe kriti-
siert (uniko 2008, S. 2), bzw. die zukünftige Einbeziehung gefordert. Besonders
für die Universitäten kommt die Expertengruppe in ihrer Zusammenfassung der
eingegangenen Stellungnahmen zu dem Schluss, „in den Entscheidungsgremi-
en nicht vertreten zu sein, scheint die allgemeine Befürchtung auszulösen, dass
bei der Frage, wer entscheidet über die Gleichwertigkeit von Qualifikationen,
die Universitäten übergangen werden sollen.“ (Aff et al. 2008, S. 15).

Die Kritik der Hochschulen blieb dabei nicht auf den Konsultationsprozess be-
schränkt, wie bereits früh ein Presse-Interview des uniko-Präsidenten Christoph
Badelt im Standard zeigte: „Ein schematisches Zuordnen finde ich nicht gut. Es
wäre einer von mehreren Punkten einer sozialen Öffnung der Universität, den
Unis noch mehr Rechte zu geben, Personen ohne Matura zu nehmen. Aber
bitte anders als das jetzt in der Diskussion der Qualifikationsrahmen diskutiert
wird. Das gilt nur, wenn's die Unis entscheiden können. Aber es geht nicht,
dass irgendeine Behörde außerhalb sagt, wenn ich so und so viele Praxisjahre
im Beruf habe, habe ich das Recht, auf die Uni zu gehen“ (Badelt in Nimmer-
voll 2007).

Die Forderungen der verschiedenen Stellungnahmen gingen allerdings noch
über diesen Punkt hinaus. Vielfach wurde gefordert, die Niveaus 6–8 aus-
schließlich für akademische Qualifikationen zugänglich zu machen (Jungwirth
und Koleznik 2008, S. 8 ff.). Als mögliche Alternative zu einer strikten Exklusion
der oberen Stufen fand sich auch der Vorschlag, den NQR vertikal zu trennen
und somit „die Nicht-Gleichartigkeit von Abschlüssen auf universitärem Ni-
veau, auf Fachhochschulniveau und auf dem Niveau formaler beruflicher Quali-
fikationen zu verdeutlichen“ (uniko 2008, S. 9).

Freilich sollte an diesem Punkt nicht übersehen werden, dass das Konsultati-
onspapier mit dem Diskussionsvorschlag eines segmentierten Rahmens derarti-
ge Stellungnahmen (BMUKK und BMWF 2008b, S. 26 f.) gewissermaßen he-
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rausforderte. Wäre dort ein einheitlicher und bildungsbereichsübergreifender
Rahmen als indiskutable Prämisse vorgestellt worden, so kann vermutet wer-
den, dass Forderungen nach einer Trennung deutlich weniger aufgekommen
wären. Es ist aber leider nicht belegbar, ob das BMWF oder ein anderer Akteur
für diesen Vorschlag verantwortlich ist.

Insgesamt wurden auf der Seite der Hochschulen drei Hauptinteressen deut-
lich: Zum einen war dies die Abwehr einer institutionalisierten Steuerungs-
struktur, die in die Sphäre der mit den Hochschulreformen jüngerer Zeit erhal-
tenen Handlungsautonomie eindringen könnte. Damit vermischt sind zum
anderen gewisse standesspolitische Interessen, da der Gleichwertigkeitstopos
den exklusiven Zugang zu den höchsten Qualifikationsniveaus in Frage stellt.
Dritter Punkt war, wie oben angerissen, die unverzügliche Einbeziehung in den
laufenden Entwicklungsprozess.

Hinsichtlich dieser Forderung konnten die Hochschulakteure recht bald einen
Teilerfolg verbuchen, weil im November 2008 je ein Vertreter der uniko und
der FHK zur Steuerungsgruppe kooptiert wurde. Damit veränderte sich die
Rolle dieser beiden Hochschulakteure wesentlich, sie konnten fortan direkt am
Entwicklungsprozess des NQR in Österreich partizipieren. Für die beiden inhalt-
lichen Forderungen folgte aus der Kooptation, dass diese zwar vehement
vorgebrachten, aber doch außerhalb der eigentlichen politischen Arena veror-
teten, divergierenden Interessen nun zum Konflikt innerhalb des Entwicklungs-
gremiums aufgestiegen waren und dort verhandelt werden mussten. Auf den
weiteren Verlauf der Entwicklung nahm die Akteurstrias aus BMWF und den
beiden Hochschulverbänden damit maßgeblichen Einfluss, wie der folgende
Abschnitt zeigen wird.

5.4 Akteurkonstellation und Handlungsverlauf im
Entwicklungsprozess

Untersucht man die Akteurkonstellation, so kann insgesamt festgehalten wer-
den, dass sich der Entwicklungsprozess grob in zwei Lager aufteilte. Auf der
einen Seite agierte die Hochschulseite, die, obwohl selbst weder mit vollem
Mitgliedsstatus in der Steuerungsgruppe noch mit entsprechend durchset-
zungsfähigen Verbandsstrukturen im Hintergrund, einen erheblichen Einfluss
geltend machen konnte. Zugang zum inneren Kreis des Entwicklungsprozesses
fanden die Hochschulvertreter zunächst über das BMWF, später dann selbst als
kooptierte Mitglieder der Steuerungsgruppe. Auf der anderen Seite standen
die Interessen der Berufs-, Allgemein- und Weiterbildung entgegen, vertreten
durch die unterschiedlichen beteiligten BMUKK-Abteilungen ebenso wie die
einbezogenen Sozialpartner.
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5.4.1 Konsultationspapier und Konsultationsverfahren

Nach der politischen Festlegung, einen Qualifikationsrahmen für Österreich zu
entwickeln, wurde die Beteiligung der wichtigsten Interessengruppen aus den
Bildungsbereichen über die oben dargestellten Gremien ermöglicht, parallel
dazu erfolgte jedoch eine breite Einladung zur Stellungnahme, die sich an alle
Betroffenen richtete (BMUKK und BMWF 2008b).

Dieses Vorgehen stellt eine Besonderheit des österreichischen Umgangs mit
dem EQR dar, wie der direkte Vergleich mit den beiden anderen Fallstudien
deutlich zeigt. Allerdings vermochte das Konsultationsverfahren allein den Pro-
zessverlauf nicht zu erklären, vielmehr war diese Phase von einer relativen Ru-
he innerhalb der Steuerungsgruppe wie auch zwischen den beiden Ministerien
geprägt. Der eigentliche Wendepunkt folgte erst rund ein halbes Jahr nach
dem Ende des Konsultationsverfahrens mit der oben bereits angesprochenen
Auseinandersetzung um die Niveaus 6–8 und die Blockade von BMWF und
Hochschulvertretern in der Steuerungsgruppe. Um allerdings im Detail nachzu-
vollziehen, welche Entwicklungen den „Tabubrüchen“ (Interview AT05) vo-
rausgingen, ist es nötig noch etwas weiter auszuholen.

5.4.2 Vorspiel und Blockade

Im Folgenden werden eine Reihe einzelner Entwicklungen aufgezeigt, die m. E.
in der Summe das Verhalten der BMWF-Vertreter in der Steuerungsgruppe
nachvollziehbar werden lassen. Dazu muss der partei- und machtpolitische
Hintergrund des Prozesses einbezogen werden.46

Etwa zeitgleich zum Beginn des Entwicklungsprozesses Ende 2006 veränderte
sich die Kräftekonfiguration erheblich. Die zunächst für das noch einheitliche
Bildungs- und Wissenschaftsministerium verantwortliche ÖVP verlor in den Na-
tionalratswahlen massiv und war an der folgenden Regierung nur noch als Ju-
niorpartner neben der unwesentlich stärkeren SPÖ beteiligt. Die Regierungsbil-
dung gestaltete sich indes wegen verschiedener Konflikte überaus schwierig.
Obwohl der mit der Regierungsbildung beauftragte SPÖ-Obmann bereits am
Wahlabend eine rechnerisch mögliche drei-Parteien-Konstellation tendenziell
ausschloss und die ÖVP als ersten Ansprechpartner nannte, gelang es lange

46 Die parteipolitische Komponente kann allerdings nicht auf eine grundsätzliche Differenz in
Fragen der Durchlässigkeit im Bildungssystem zurückgeführt werden, nennt doch das Wahl-
programm 2006 der ÖVP für das Politikfeld Bildung an erster Position „Vielfalt, Wahlfreiheit
und Durchlässigkeit im Bildungssystem“ (ÖVP 2006, S.15).
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Zeit nicht, eine Einigung zwischen den beiden Volksparteien zu erzielen.47 Die
SPÖ erhielt schließlich in den Koalitionsverhandlungen das Ressort Unterricht,
Kunst und Kultur, die ÖVP konnte das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung für sich reklamieren.

In das SPÖ-geführte Unterrichtsministerium fallen auch jene Bildungsbereiche,
in denen der Einfluss der Sozialpartner besonders stark ist. Dies betrifft insbe-
sondere die Sektion II, in deren Zuständigkeit Berufsbildung und Weiterbildung
liegen, die aber auch federführend im NQR-Prozess war. Während sich die vor-
herige Mitte-Rechts-Regierung um einen Rückbau des Einflusses des vorparla-
mentarischen Raums und damit vor allem auch der Sozialpartnerverbände be-
müht hatte, kam es in der nun folgenden Phase zu einem Wiedererstarken der
Sozialpartnerschaft (Obinger 2009, S. 348 und 372). Die umfassende Einbin-
dung in die Entwicklung eines NQR ist hierfür nur ein Beispiel, möglicherweise
aber auch ein Symbol.

Die im Januar 2007 gestartete große Koalition unter Kanzler Gusenbauer fand
kaum in einen arbeitsfähigen Modus. Verschiedene Konflikte belegten eine an-
haltende Uneinigkeit, die sich quer durch die Politikfelder zog (Der Standard-
Redaktion 2008). Dessen ungeachtet startete die NQR-Entwicklung zunächst
recht problemlos. Ein Experte beschrieb diese erste Zeit als „guten Start“ und
„sauber aufgesetzten Prozess des Unterrichtsministeriums“ (Interview AT05).
Die Entwicklungsgremien wurden institutionalisiert; Steuerungsgruppe und
Forschungskonsortium arbeiteten zusammen ein recht umfangreiches Konsul-
tationspapier aus. Darin wurden Grundideen, Hintergründe und Ziele, aber
auch das bisherige und das geplante weitere Vorgehen in der Entwicklung des
NQR referiert. Das Konsultationspapier ist damit ein für den Prozess absolut
zentrales Dokument, anhand dessen eine breite Öffentlichkeit für die bis dahin
recht unbemerkt verlaufenden Entwicklungsarbeiten hergestellt wurde. Mit der
Veröffentlichung des Papiers zum Jahresende 2007 endete die sogenannte

47 Sowohl der Bundespräsident Fischer als auch die Mehrheit der Bevölkerung befürwortete
zwar eine große Koalition aus den beiden Volksparteien, auch die blanken Zahlen des Wahler-
gebnisses sprachen für diese Lösung. Die Presse identifizierte vor allem die unterlegene ÖVP
bzw. deren abgewählten Bundeskanzler Schüssel als Blockierer einer schnellen Regierungsbil-
dung. “Es gebe für die ÖVP ‚keinen Zwang’ in eine große Koalition hineinzugehen“ zitiert der
deutsche Spiegel den ÖVP-Politiker Pühringer, „eine Mehrheit der ÖVP-Funktionäre sei ge-
gen“ eine solche Lösung (Pühringer in Fischer 2006; vgl. Der Standard-Redaktion 2006). Als
das neugewählte Parlament unter Federführung der SPÖ schließlich die Einsetzung von zwei
Untersuchungsausschüssen zu Entscheidungen der vergangenen Wahlperiode beschloss, war
es Schüssels ÖVP, die die Koalitionsverhandlungen auf zunächst unbestimmte Zeit unterbrach
Frank 2006. Am 17. November schließlich konnten die Verhandlungen wieder aufgenommen
werden, am 11. Januar 20007 erfolgte die Amtseinführung der Regierung Gusenbauer (eine
ausführliche Analyse aus Sicht eines Beteiligten bietet Falb 2007; eine detaillierte wissen-
schaftliche Analyse z.B. Linhart und Shikano 2007).
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„Fact-Finding-Phase“. Bis zum 30. Juni 2008 waren alle Betroffenen aufgefor-
dert, sich sachlich zur Entwicklung eines NQR zu äußern.48 Die Resonanz auf
die Aufforderung der beiden Ministerien war auch für die Mitglieder der
Steuerungsgruppe beeindruckend, wie viele Interviewpassagen belegen. 276
Stellungnahmen49 unterschiedlichster Gruppen gingen fristgerecht ein, ein Ver-
treter der Sozialpartner sagte dazu offen, er kenne vom Umfang der Rückmel-
dung her „nichts Vergleichbares“ (Interview AT04). Interessanterweise nahmen
auch die durch Mitgliedschaft in den Entwicklungsgremien privilegierten Ak-
teure inklusive der beiden verantwortlichen Bundesministerien im Rahmen des
Konsultationsprozesses Stellung zu den „eigenen“ Vorschlägen und partizipie-
ren damit an der öffentlichen Debatte. Durch die allgemein zugängliche Doku-
mentation aller Stellungnahmen im Internet kommt dem Konsultationsverfah-
ren damit eine wichtige Transparenzfunktion zu. Mit der Analyse und
Zusammenfassung der Stellungnahmen wurde eine siebenköpfige Experten-
gruppe50 unter Leitung des stellvertretenden Cedefop-Direktors Christian Lett-
mayr beauftragt, die ihre Ergebnisse als Bericht (Aff et al. 2008) für die weitere
Entwicklungsarbeit aufbereitete.

In der Zwischenzeit zerbrach im Juli 2008 die Regierungskoalition. Anlass war
die Unfähigkeit, sich auf eine Gesundheitsreform zu einigen. Kernstück dieser
Reform war eine Sozialpartnervorlage, die vorrangig am Widerstand der ÖVP
scheiterte (Obinger 2009, S. 367 ff.). Als Grund indes ist politisches Kalkül zu
sehen. Bereits im Frühjahr veröffentlichte das Magazin Profil Details eines ÖVP-
Strategiepapiers, das ein Ende der Koalition und Neuwahlen bereits für den 1.
Juni 2008 vorsah (Lackner 2008). Es gilt als gesichert, dass die ÖVP hoffte, aus
Neuwahlen als Sieger hervorzugehen und deshalb einen Bruch des Regierungs-

48 Dieses Vorgehen ist in der Tradition obligatorischer Begutachtungsverfahren zu Gesetzent-
würfen zu sehen, die ein für den politischen Prozess Österreichs prägendes Element sind und
die Bedeutung des sogenannten vorparlamentarischen Bereichs hervorheben (Pelinka und Ro-
senberger 2007, S. 124ff.). Allerdings ist zu Beginn des Konsultationsverfahrens unklar, ob die
Initiative schlussendlich die Verabschiedung eines Gesetzes zum Ziel hat. Im Konsultationspa-
pier findet sich hierzu keine Aussage. Vielmehr wird hier ein lediglich orientierender Charakter
des NQR vorgeschlagen, was zumindest implizit eine Vereinbarung auf freiwilliger, nichtge-
setzlicher Basis nahe legt (BMUKK und BMWF 2008b, S.8).

49 Die Angaben zur genauen Anzahl schwanken je nach Quelle etwas. Die hier angeführte Zahl
von 276 Rückmeldungen nennt das Unterrichtsministerium auf der zur Dokumentation einge-
richteten, offiziellen Website (http://www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/nqr/nqr_sn.xml).

50 Diese Expertengruppe sollte keinesfalls mit dem Forschungskonsortium verwechselt werden.
Die hier beauftragten Experten sind im Gegensatz zu den Sozialpartnerorganisationen und ih-
ren Bildungsforschungseinrichtungen selbst nicht als politische Interessenvertreter am Ent-
wicklungsprozess beteiligt. Weitere Mitglieder neben Christian Lettmayr sind Josef Aff (Wirt-
schafts-Universität Wien), Markus Arnold (Alpen-Adria Universität Klagenfurt), Lynne
Chisholm (Universität Innsbruck), Edith Erlacher-Zeitlinger (Pädagogische Hochschule Graz), Ri-
chard Fortmüller (Wirtschafts-Universität Wien) und Wilfried Grätz (Fachhochschulrat) (Aff et
al. 2008).
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bündnisses provozierte oder zumindest in Kauf nahm. Die Neuwahlen am 28.
September 2008 brachten jedoch keine wesentliche Veränderung der Macht-
konstellation. Beide großen Parteien verloren massiv und erreichten das jeweils
schlechteste Ergebnis in der Geschichte der 2. Republik, die SPÖ blieb aber
knapp vor der ÖVP: Im November wurde erneut eine große Koalition gebildet.
Für die an in der NQR-Entwicklung maßgeblichen Ministerien änderte sich da-
durch wenig: Das BMUKK verblieb unter Leitung der Sozialdemokraten, das
BMWF bei der Volkspartei. Die Entwicklung des NQR fand aber Eingang in das
neue Regierungsprogramm (SPÖ und ÖVP o.J.).

Die im September 2008 vorgelegte Auswertung der zahlreichen Stellungnah-
men des Konsultationsprozesses belegt eine tiefe Kluft zwischen den Sozial-
partnern als (am Entscheidungsgremium beteiligte) Vertreter von Berufs- und
Weiterbildung (Aff et al. 2008) und den (bislang nicht beteiligten) Hochschul-
vertretern. Zweite bestanden darauf, „die Zuweisung der akademischen Grade
Bachelor – Master – PhD zu den Niveaus 6 – 7 – 8 sowie die Verwendung der
Dublin-Deskriptoren als generische Deskriptoren für alle Ausbildungsabschlüs-
se, die diese Niveaus beanspruchen“ im österreichischen NQR zu fixieren
(BMWF 2008, S. 2).

In der nunmehr um zwei Vertreter der Hochschulverbände uniko und FHK er-
weiterten Steuerungsgruppe kam es in dieser Frage zum unüberbrückbaren
Konflikt. Für die Vertreter der Berufs- und Weiterbildung rührte die Forderung
an einen elementarer Punkt des NQR: Die exklusive Festschreibung der oberen
drei Levels für tertiäre Qualifikationen würde den Gleichwertigkeitsgedanken
hintertreiben und die Bemühung um einen Qualifikationsrahmen damit weit-
gehend nutzlos werden lassen. Aus Sicht der Sozialpartner stellten sich die Re-
präsentanten des tertiären Bereichs daher als Blockierer dar, wie das folgende
Statement deutlich belegt: „die Fachhochschulen sind da maßgeblich, das zu
verankern, dass die Ebene sechs hier nicht aufgeweicht wird, das ist für die
maßgeblich. Aber auch […] die Interessensvertretungen der Universitäten sind
sehr daran interessiert, dass das Hochschulwesen seine eigenen Deskriptoren
hat und seine eigenen Systeme bewahrt und das zwischen sechs und acht ein-
zementiert ist für sie. Und sie wollen das jetzt nicht abstimmen“ (Interview
AT01).

In der Gesamtsicht der Entwicklungen, wie sie in den zurückliegenden Seiten
dargestellt wurden, entsteht aber ein etwas anderes Bild. Zwar ist es auch hier
der Hochschulbereich, der eine Einigung durch Verhandlung in der Steuer-
ungsgruppe blockiert, allerdings kommt dem ÖVP-geführten Wissenschaftsmi-
nisterium hier eine wichtigere Rolle zu.
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Für die ÖVP und das Wissenschaftsministerium waren der Prozess der NQR-
Entwicklung selbst und dessen politisches Umfeld eng verwoben mit einer Se-
rie politischer Niederlagen:

• Wahlniederlage 2006

• Verlust des wichtigen Unterrichtsministeriums

• damit auch Verlust der NQR-Verantwortung

• Wiedererstarken des Sozialpartnereinflusses

• Erneute Wahlniederlage 2008 trotz zunächst günstiger Umfragewerte

Aus einer parteipolitischen Warte kann unterstellt werden, dass ein Interesse
seitens der ÖVP bestand, einen Kontrapunkt im bis dahin erfolgreich verlaufen-
den Prozess des SPÖ-geführten BMUKK zu setzen.

Nach dem zunächst nötigen Aufbau von Sachkompetenz im BMWF war im
Kontext des Konsultationsprozesses die Gelegenheit für eigenes, proaktives
Handeln günstig. So muss davon ausgegangen werden, dass die oben ange-
sprochene Gestaltung des Konsultationspapiers ein erster Verhandlungserfolg
des BMWF war. Die sich auflösende Koalition als Umfeld beförderte den Kon-
fliktkurs zum BMUKK, die Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums
(BMWF 2008) liest sich entsprechend als Abkehr von der einvernehmlichen
Steuerung des Prozesses. Mit der Kooptation der Hochschulvertreter erzielte
das BMWF einen weiteren kleinen Erfolg. So gestärkt beharrten Ministerium
und Hochschulvertreter in der Steuerungsgruppe auf ihrer kompromisslosen
Haltung und blockierten damit den Prozessfortgang. Machtpolitisch hat die Li-
nie des Wissenschaftsministeriums Sinn, weil hier die eigene Einflusssphäre zu-
nächst reklamiert und im späteren Kompromiss schließlich auch fixiert werden
konnte. Nicht zuletzt spielen in derartige Entscheidungen auch „Ressortegois-
men“ (Müller 2006) hinein.

Am Jahresbeginn 2009 war die Auseinandersetzung in der Steuerungsgruppe
so verfahren, dass die Gruppe schließlich ihr Unvermögen zu einer einver-
nehmlichen Lösung zu kommen, bekannt geben musste und damit den Ball ins
Feld der politisch verantwortlichen Akteure spielte. Der daran anschließende
Prozess der Kompromissfindung ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

5.4.3 Kompromiss im Ministerrat und Fortgang der Entwicklung

Nach dem Scheitern der Verhandlungen in der Steuerungsgruppe verblieb als
einzige Lösungsoption eine direkte Einigung der beiden verantwortlichen Mi-
nisterien. Dies machte zunächst einen intensiven Abstimmungsprozess erfor-
derlich, der sich vom Jahresbeginn 2009 bis in den Herbst des Jahres, also über
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etwa neun Monate hinzog. In verschiedenen Interviews finden sich Hinweise
darauf, dass die Entwicklungsarbeit eine Zeitlang vollständig zum Erliegen ge-
kommen war. Leider existieren aus dieser Phase keine Dokumente, in den offi-
ziellen Darstellungen wird der Zeitraum gar nicht erwähnt (NQR-Projektgruppe
2009; BMUKK und BMWF 2011). Allerdings liefen trotz des weitgehenden
Stillstands auf der Entscheidungsebene einige Pilotprojekte zur konkreten Zu-
ordnung von Qualifikationen weiter, die bereits vor der Blockade beauftragt
wurden (exemplarisch Tritscher-Archan 2009) und die später die Grundlage für
die weitere inhaltliche Arbeit bilden sollten.

Um den Prozess inhaltlich weiterführen zu können, reichte die Vorlage eines
zwischen beiden Ministerien abgestimmten Kompromisses offenbar nicht aus.
Vielmehr war es nötig, diesen Kompromiss per Ministerratsbeschluss politisch
zu legitimieren, was am 24. November 2009 schließlich erfolgte. Dies kann als
Indiz für den hohen Stellenwert des vorherigen Konflikts interpretiert werden.
Es zeigt aber auch, dass die Steuerungsgruppe nach der Blockadesituation eine
klare Grundlage der Weiterarbeit einforderte.

Retrospektiv erscheint dies als geschickter Zug: Der politisch motivierte Konflikt
wurde eskaliert und damit zugleich in die politische Arena verschoben. Die
Verantwortung für alle denkbaren Konsequenzen lag damit ebenfalls außer-
halb der Steuerungsgruppe. Zugleich erhöhte dies den Druck auf die Ministeri-
en, einen Kompromiss zu finden und zur kooperativen Arbeit zurückzukehren
– immerhin war die Entwicklung und Einführung des NQR als offizielles Ziel im
Regierungsprogramm fixiert.

Der Kompromiss schlug die „Trennung des Rahmens in den Ebenen 6–8“
(NQR-Projektgruppe 2009, S. 9) vor. Während für den nicht-akademischen Be-
reich auf allen Niveaus die EQR-Deskriptoren, ergänzt durch eine österreichi-
sche „Erläuterungstabelle“, Anwendung finden, werden akademische Qualifi-
kationen auf den drei höchsten Niveaus parallel durch die Dublin-Deskriptoren
des Bologna-Prozesses beschrieben. Hieraus ergibt sich das bereits erwähnte Y-
Modell – ein einheitlicher Rahmen bis zum fünften Level und darüber zwei al-
ternative Teilrahmen je nach Kontext der zu bewertenden Qualifikation.

Mit der Annahme des Kompromisses im Ministerrat war die Grundlage für eine
Weiterführung des Prozesses geschaffen. In der Folge wurde Anfang 2010 ei-
ne nationale Koordinierungsstelle (NKS) als „zentrale Verwaltungs-, Koordinati-
ons- und Informationsstelle“ (ÖAD o.J.) zum NQR eingerichtet. Diese ist beim
Österreichischen Austauschdienst GmbH verortet, welcher eine öffentliche Ser-
vicestelle im Organisationsbereich des BMWF ist. Dies wurde rein sachlich mit
dessen Funktion als Nationalagentur Lebenslanges Lernen begründet und hat
nach übereinstimmender Auskunft der befragten Experten keine politische
Komponente.
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Nächster Schritt im Entwicklungsprozess war die Erarbeitung eines Handbuchs
mit Kriterien und Verfahren für die Zuordnung von Qualifikationen im Korridor
1 und dessen Test in einer Simulationsphase (vgl. BMUKK und BMWF 2011,
S. 51 ff.; ÖAD und Nationalagentur Lebenslanges Lernen 2011). Zudem wur-
den von den Bildungsforschungsinstituten der Sozialpartner weitere Pilotpro-
jekte zur Anwendung des NQR in ausgewählten Branchen durchgeführt (Lo-
isch und Tritscher-Archan 2010).

Während in der Zeit vor dem Ministerratsentscheid im November 2009 vorran-
gig politische Diskussionen und Aushandlungsprozesse zu beobachten waren,
übernahmen nach der Grundsatzentscheidung zur Struktur des künftigen NQR
die Forschungsinstitute und die NKS große Teile der weiteren Ausarbeitung.
Aus der Steuerungsgruppe sind aus dieser Phase keine weiteren Dokumente
verfügbar, gleichwohl hat die Gruppe als zentrales Entwicklungsgremium die
Fortführung und Operationalisierung des NQR-Prozesses eng begleitet und
über jeden Einzelschritt entschieden. Der Ministerratsentscheid konnte aber of-
fensichtlich den Prozess soweit befrieden, dass die Rückkehr zu einem unauf-
fälligen, mutmaßlich auf Interessenausgleich und die gemeinsamen Suche
nach konsensualen Positionen ausgerichteten Verfahren möglich war.

5.5 Zwischenfazit zum Nationalen Qualifikationsrahmen
in Österreich

Der österreichische Umgang mit dem Impuls EQR zeigt verschiedene Facetten.
Zunächst ist zu konstatieren, dass die bildungspolitische Akteurslandschaft der
Alpenrepublik auf den EQR sehr positiv reagiert hatte und sich bereiterklärte,
einen nationalen Rahmen nach den europäischen Vorgaben zu entwickeln. An
den Strukturmerkmalen des EQR sollte dabei im Wesentlichen festgehalten
werden, ein österreichischer Sonderweg möglichst vermieden werden. Die
staatlichen Verantwortlichen wussten hierbei alle relevanten Akteure des Bil-
dungssystems hinter sich. Für die Entwicklungs- und Adaptionsarbeiten wurde
der Prozess mehrfach zergliedert:

• Strukturell anhand des Formalisierungsgrades der Qualifikationen in drei
Korridore,

• organisatorisch in ein Koordinations- und ein Steuerungsgremium sowie
verschiedene zuarbeitetende Expertengruppen,

• zeitlich in Phasen nichtöffentlicher Arbeit und einen umfassenden und öf-
fentlichen Konsultationsprozess.
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Die Sozialpartnerorganisationen übernahmen dabei durch inhaltliche Fundie-
rung und politische Partizipation erhebliche Teile des Entwicklungsaufwands,
was der spezifischen Korporatismustradition Österreichs entspricht. In dieser
Tradition ist die Zielsetzung zu sehen, durch Interessenabtausch und umfassen-
de inhaltliche Abstimmung ein konsensuales Ergebnis des Entwicklungsprozes-
ses zu erreichen. Andere Akteure des Bildungssystems wurden gegenüber den
Sozialpartnern massiv unterprivilegiert, sie wurden nicht an der politischen Ver-
antwortung und nur eingeschränkt an der inhaltlichen Arbeit beteiligt.

Diese strategische Ausrichtung des Prozesses trägt zunächst Früchte. In einem
wissenschaftlich begleiteten Verfahren wurde ein Diskussionsvorschlag für die
breite Öffentlichkeit vorbereitet. Diesen Moment der Öffnung zur Diskussion
nutzten bislang unbeteiligte Vertreter der Hochschulen. Sie kritisieren den bis-
herigen Prozess und dessen Ergebnisse gleichermaßen, darin finden sie Unter-
stützung durch das Wissenschaftsministerium. Jene drei Akteure blockieren für
geraume Zeit den weiteren Entwicklungsfortschritt. Dass diese Akteurskoalition
mit ihrer harten, macht- und parteipolitisch motivierten Linie zunächst reüssie-
ren konnte, zeigt die Grenzen eines auf Interessenausgleich und Konkordie-
rung ausgerichteten Systems auf.

Erst stetig wachsender zeitlicher Druck und eine Eskalation ins Bundeskabinett
machten die Einigung in Form eines Kompromisses, des sogenannten Y-Mo-
dells möglich. Mit der Verschiebung des Problems nach oben wurde indes
auch die Verantwortung in die Arena des Politischen verschoben – derselbe
Kompromiss wäre auch in der Steuerungsgruppe möglich gewesen, dort hät-
ten dann aber alle Akteure zugestimmt und damit ein Faktum geschaffen, hin-
ter das sie zukünftig nur schwerlich zurück können.

Schlussendlich ist die von der Hochschulseite in den NQR hineinverhandelte
vertikale Trennung auf den Niveaus sechs bis acht allerdings als Scheinerfolg zu
bewerten. Dieser sichert dem akademischen Bereich zwar die Anwendung der
Dublin-Deskriptoren in der eigenen Einflusssphäre, dennoch sind alle, auch die
höchsten Niveaus grundsätzlich auch für nichtakademische Qualifikationen zu-
gänglich. Inhaltlich bedeutet dies einen erheblichen Fortschritt in Richtung
Gleichwertigkeit von Bildungskontexten. Die Chancen für eine Verschmelzung
der beiden getrennten Teilrahmen zu einem einheitlichen Qualifikationsrah-
men stehen m. E. unter diesen Bedingungen nicht schlecht, erste Anzeichen ei-
ner Annäherung sind bereits sichtbar. So weicht die offzielle Darstellung inzwi-
schen von der Y-Struktur, die zwei gleichwertige Zweige des Rahmens
impliziert, ab und zeigt nun die akademischen Qualifikationsniveaus eingelas-
sen in die allgemeinen Niveaus (Abbildung 9).
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Abb. 9: Struktur und Design des österreichischen NQR (BMUKK und BMWF 2011, S. 66)

Welche Konsequenzen die Einführung des NQR für die Bildungspraxis haben
wird, ist bislang kaum absehbar. Um über eine proklamatorische Äquivalenz
hinauszureichen, muss der Prozess in den beiden anderen Entwicklungs-Korri-
doren weitergeführt und schließlich der Rahmen flächendeckend implemen-
tiert werden. Auch dann besteht noch die Möglichkeit, dass der NQR weitge-
hend folgenlos bleiben wird, wenn er nicht mit weiteren Maßnahmen zu einer
kohärenten bildungspolitischen Strategie ergänzt wird (Lassnigg 2011). Den-
noch zeigt der dargestellte Prozess, dass die Akteure des Bildungs- und Be-
schäftigungssystems der Thematik eine hohe Bedeutung beimessen, weil sie
die Grundlage für weitere bildungspolitische Veränderungen darstellt.
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6 Fallstudie III: Die Entwicklung des Deutschen
Qualifikationsrahmens für Lebenslanges
Lernen51

Die dritte und letzte Fallstudie dieser Arbeit ist der Entwicklung des Deutschen
Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen gewidmet. Auch hier stehen,
in Analogie zu den beiden vorherigen Fallstudien, die politischen Aspekte des
Entwicklungsverlaufs im Vordergrund. Während in Dänemark wie in Österreich
Bildungspolitik auf der Ebene des Nationalstaats gestaltet wird und folglich
auch in der Entwicklung der Qualifikationsrahmen vorrangig staatliche Akteure
dieser Ebene mit verschiedenen nichtstaatlichen Akteuren zusammenwirkten,
ist die Situation in Deutschland durch die föderale Kompetenzteilung wie die
Existenz ausgeprägter Institutionalformen der tripartistischen Steuerung erheb-
lich komplexer. Welche Folgen die spezifisch deutschen Gegebenheiten in der
Verfassung der (Berufs-) Bildungspolitik für den Entwicklungsprozess hatten
und was dies für die Gestalt des Entwicklungsergebnisses bedeutete, steht im
Fokus der folgenden Seiten. Der Text folgt dazu wiederum der aus den beiden
vorhergehenden Kapiteln bekannten Struktur und stellt die Rekonstruktion der
Grundsatzentscheidung an den Anfang.

6.1 Entscheidung zur Entwicklung des Deutschen
Qualifikationsrahmens

Als im Juli 2005 der Kommissionsvorschlag für einen Europäischen Qualifikati-
onsrahmen (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2005) eine halb-
jährige Konsultationsphase eröffnete, befanden sich die verschiedenen Akteure
in Deutschland schon in einem Diskussionsprozess zur Thematik. Die Positio-
nen divergierten erheblich und reichten von genereller Zustimmung bis hin zur
Einschätzung, der EQR bedrohe die gewachsenen und bewährten Institutionen
der deutschen Berufsbildung; darauf wird später noch detailliert einzugehen
sein.

Gemäß der geteilten Kompetenz im deutschen Bildungsföderalismus (vgl. Rür-
up 2005) entschieden das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) und die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland (KMK), die Verantwortung für die Umsetzung des
EQR in Deutschland nicht einzeln wahrzunehmen. Bereits in der ersten deut-

51 Einzelne Inhalte dieser Fallstudie wurden in anderen Zusammenhängen bereits veröffentlicht
(Klenk 2011b; Förster und Klenk 2012).
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schen Stellungnahme zum Vorschlag für einen Europäischen Qualifikationsrah-
men vom 15. November 200552 (BMBF und KMK 2005) formulierten beide ge-
meinsam die Absicht, ein Rahmenwerk für die allgemeine und berufliche
Bildung zu entwickeln. In jeweils eigenen Stellungnahmen reagierten sowohl
die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft (BDA et al. 2005) als auch die
Gewerkschaften (DGB 2005) auf die Konsultationsaufforderung. Die spezifi-
sche Perspektive der Berufsbildung bildete eine Stellungnahme des BIBB-
Hauptausschusses ab, die am 14. Dezember 2005 verabschiedet wurde (BIBB-
Hauptausschuss 2005). Im Anschluss an die Konsultationsphase wurde die
Diskussion intensiviert fortgeführt. Im Herbst 2006 fielen dann zwei Entschei-
dungen, die den Beginn der Entwicklung des DQR markieren: Zunächst legte
die Europäische Kommission am 5. September 2006 ihren Vorschlag für eine
gemeinsame Empfehlung des EU-Parlaments und des Rates vor (Kommission
der Europäischen Gemeinschaften 2006), der die Verabschiedung des EQR vor-
bereitete und dessen Gestalt wie auch den weiteren Prozess im Wesentlichen
vorwegnahm. Darauf folgend entschieden Bund und Länder im Oktober 2006,
die Erarbeitung eines bildungsbereichsübergreifenden Qualifikationsrahmens
für Deutschland zu starten. Auf der Basis dieser Entscheidung wurden ab An-
fang 2007 die institutionellen Rahmenbedingungen der Entwicklungsarbeit ge-
schaffen, die im Mittelpunkt des nächsten Teilkapitels stehen.

6.2 Institutionelle Rahmenbedingungen der
DQR-Entwicklung

Begreift man institutionelle Rahmenbedingungen mit Mayntz und Scharpf als
Regeln, die die möglichen Handlungsverläufe der Akteure innerhalb eines
Handlungskontexts strukturieren (vgl. Mayntz und Scharpf 1995a, S. 43;
Scharpf 2006, S. 77), so lassen sich solche Regeln in unterschiedlichen Dimensi-
onen verorten. Eine erste Strukturierung des Handlungsfeldes findet durch
temporäre Regeln statt, die zunächst grob Anfang und Ende eines politischen
Prozesses festlegen, dazwischen aber durchaus einen erheblichen Detaillie-
rungsgrad aufweisen können. Wie eben bereits dargestellt wurde, ist der Be-

52 Der Termin der Stellungnahmen von BMBF/KMK und der Spitzenverbände der deutschen
Wirtschaft war nicht zufällig gewählt, denn am 15. November 2005 tagte der Rat der EU–Bil-
dungsminister (vgl. Küssner und Seng 2006). Eine frühere Stellungnahme war kaum möglich,
da im September 2005 die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag stattfand. Die bis dahin regie-
rende Koalition aus SPD und Grünen wurde von der großen Koalition mit Kanzlerin Merkel als
Regierungschefin abgelöst. Erst am 11. November 2005 einigten sich Konservative und Sozial-
demokraten auf einen Koalitionsvertrag (CDU et al. 2005) in dem der EQR dezidiert Erwäh-
nung findet. Im BMBF folgte Annette Schavan (CDU) auf Edelgard Bulmahn (SPD), es ist da-
von auszugehen, dass der Abschluss der Regierungsbildung abgewartet wurde.
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ginn der Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens nicht ganz eindeu-
tig zu bestimmen, sondern stellt sich eher als sukzessive zunehmende
Beschäftigung der unterschiedlichen Akteure mit der Thematik dar. Will man
dennoch eine Festlegung vornehmen, so bieten sich zwei Zeitpunkte an: Zum
einen die angeführte Entscheidung zum Start des Entwicklungsprozesses im
Oktober 2006, zum anderen die Verabschiedung des Europäischen Qualifikati-
onsrahmens im April 2008, mit der schlussendlich die Agenda für die Entwick-
lung nationaler Qualifikationsrahmen fixiert wurde. Um nicht erhebliche Teile
der deutschen Entwicklungsarbeit aus der Betrachtung auszuschließen, soll
hier die gemeinsame Entscheidung der beiden staatlichen Akteure als Beginn
des Zeitfensters angenommen werden. Mit dem Start des Prozesses wurden
weitere Festlegungen zu dessen Zeitrahmen getroffen, indem die im EQR vor-
gesehene Agenda explizit übernommen wurde. Bis 2010, so der Plan, sollte ein
Deutscher Qualifikationsrahmen entwickelt und bis 2012 schließlich eingeführt
werden. Gegenüber dieser Planung kam es zu Verzögerungen, wie im Verlauf
der Fallstudie ausgeführt wird, so dass ein vorläufiger Abschluss der Entwick-
lung erst mit der Verabschiedung des DQR im März 2011 (BMBF 2011) erfolg-
te. Eine wichtige Auseinandersetzung stand zu diesem Zeitpunkt noch aus.
Endgültig konnte erst am 31. Januar 2012 eine Einigung herbeigeführt wer-
den, dieser letzte Konflikt findet im Teilkapitel 10.4.3 gesondert Berücksichti-
gung. Die an die eigentliche Entwicklungsarbeit anschließende Phase der
Implementation in das deutsche Bildungssystem geht über den Untersuchungs-
gegenstand dieser Arbeit hinaus und wird daher nicht thematisiert. Weitere
zeitliche Rahmungen werden im Laufe der Fallstudie an jenen Stellen erwähnt,
an denen sie strukturierend wirksam wurden.

Neben der zeitlichen Struktur sind ohne Zweifel die verschiedenen organisatio-
nalen Strukturen des Entwicklungsprozesses von besonderer Bedeutung, inso-
fern durch sie wesentlich über Teilhabe und Möglichkeiten der Einflussnahme
der Akteure entschieden wird. Damit kommen die unterschiedlichen Gremien
des Entwicklungsprozesses in den Blick, die ihrerseits aber mit Verfahrensre-
geln eine weitere institutionelle Ebene beinhalten, die ebenfalls strukturierend
auf die Handlungsoptionen der beteiligten Akteure wirken.

Nach der grundsätzlichen Vereinbarung im Oktober 2006 haben BMBF und
KMK im Januar 2007 eine Bund-Länder-Koordinierungsgruppe (B-L-KG) einge-
richtet (BMBF und KMK 2007), die den Auftrag erhielt, als gemeinsame Ar-
beitsgruppe den Entwicklungsprozess zu steuern. In der Koordinierungsgruppe
waren Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen des BMBF wie der Lan-
desbildungsministerien und darüber hinaus aus dem Sekretariat der KMK ver-
treten, weitere Plätze besetzten je ein Mitarbeiter des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie und der Wirtschaftsministerkonferenz. In der Zu-
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sammensetzung der Gruppe wurde zudem auf Repräsentation der verschiede-
nen Bildungs- und Fachbereiche geachtet.

Auf der Länderseite koordinierte eine sogenannte „Arbeitsgruppe Europäischer
Qualifikationsrahmen“ der Kultusministerkonferenz die Zusammenarbeit der
16 Kultusministerien und anderer Landes-Fachministerien (KMK o.J.).

Während die B-L-KG vorrangig Aufgaben der politischen Koordination des Ent-
wicklungsprozesses wahrnahm, fand die eigentliche Entwicklungsarbeit in ei-
nem zweiten Gremium statt, das zu diesem Zwecke einberufen wurde. Unter
gemeinsamem Vorsitz von BMBF und KMK fanden sich im sogenannten Ar-
beitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) neben den Mitgliedern
der Koordinierungsgruppe eine große Anzahl nichtstaatlicher Akteure zusam-
men. Vertreter der Allgemeinbildung und des Hochschulbereichs waren eben-
so am AK DQR beteiligt wie Sozialpartner, Repräsentanten der beruflichen
Aus- und Weiterbildung und weitere Experten. Der Arbeitskreis nahm im Som-
mer 2007 seine Arbeit auf. Zudem wurde für organisatorische und administra-
tive Aufgaben, Zuarbeit zu den beiden Gremien usw. ein DQR-Büro eingerich-
tet. Bei diesem handelt es sich um eine Servicestelle (vgl. Deutscher Bundestag
2012), deren Bedeutung für den politischen Prozess vernachlässigt werden
kann und die deshalb an dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt wird.

6.2.1 Zusammensetzung des AK DQR als Weichenstellung

Für den gesamten Entwicklungsprozess war eine entscheidende Weichenstel-
lung die Auswahl bzw. Berufung der Mitglieder des AK DQR. Aktuelle Mitglie-
derlisten zu beiden Gremien sind im Internet veröffentlicht (für eine Liste der
am Prozess beteiligten Organisationen s. a. BMBF 2011, S. 21), diese zeigen vor
allem, dass keineswegs alle im deutschen Bildungswesen relevanten Gruppen
auch an der Entwicklung des DQR teilhaben konnten.53 Aus organisatorischer
Sicht ist dies zwar nachvollziehbar, da die Arbeitsfähigkeit eines derartigen
Gremiums sicherlich Grenzen hat. Allerdings liegt auch auf der Hand, dass die
Entscheidung über Inklusion bzw. Exklusion bestimmter Gruppen politisches
Gewicht hat. Da hierzu keine Informationen verfügbar waren, wurden die Ex-
perten befragt, wie sie sich an die Konstituierung des Arbeitskreises erinnern
und nach welchen Kriterien die Auswahl stattgefunden hat. Dennoch gab es
nur relativ wenige explizite Aussagen zu diesem Punkt, die sich aber inhaltlich
im Wesentlichen decken. Offenbar gab es die Vorgabe, den Arbeitskreis nicht
zu groß bzw. zu stark ausdifferenziert werden zu lassen: „es ist auf jeden Fall

53 Diese und weitere Informationen zum DQR sind dem Online-Portal www.deutscherqualifikati-
onsrahmen.de entnommen. Leider sind dort aber nur die jeweils aktuellsten Mitgliederlisten
verfügbar, so dass einzelne Abweichungen zu den hier genutzten Daten nicht vermeidbar
sind.
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Wert darauf gelegt worden, dass es nicht zu kleinteilig ist. Also jetzt hier ein
kleinerer Verband, mit einer kleineren, ganz speziellen Interessengruppe ist al-
so nicht dabei.“ (Interview DE01). Ein großer Teil der Akteure war zudem un-
strittig und resultierte aus den üblichen Arbeitsbeziehungen aus der politischen
Gestaltung der einzelnen Bildungsbereiche. Dies trifft auf Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften zu, wurde aber genauso für die Hochschulvertreter und
die Arbeitsagentur beschrieben. Insgesamt wurde die von BMBF und KMK vor-
genommene Auswahl zwar als etwas willkürlich wahrgenommen, von den zur
Beteiligung aufgeforderten Akteuren aber nicht weiter hinterfragt. Die Zusam-
mensetzung des Arbeitskreises zeigt Abbildung 10.

B
M

W
F

K
M

K

B
M

W
i

W
M

K

A
rb

ei
tg

eb
er

A
rb

ei
tn

eh
m

er

H
oc

hs
ch

ul
en

St
ud

ie
re

nd
e

Ex
pe

rt
en

A
nd

er
e

G
es

am
t

B-L-KG 5 9 1 1 - - - - - - 16

Red.Gruppe 1 1 - - 1 1 1 - - - 5
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Abb. 10: Plätze in DQR-Gremien nach Gruppen (eigene Erstellung)

Der Arbeitskreis blieb über die Dauer des Entwicklungsprozesses weitgehend
unverändert, wenngleich natürlich in Bezug auf einzelne Personen eine gewis-
se Fluktuation feststellbar war. Jenseits dieser bloßen Zahlen ist im Rahmen
dieser Studie von besonderer Bedeutung, welchen Anteil Vertreter aus der
Steuerung der (dualen) Berufsbildung haben. Eindeutig ist dies für die beiden
Gruppen aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu sagen. Hier waren es diesel-
ben Personen, die auch im BIBB-Hauptausschuss an der Steuerung dieses Bil-
dungsbereiches beteiligt waren. Weiterhin eindeutig ist die Zuordnung des
Vertreters des BIBB, der sich in der Abbildung in Kategorie ‚Andere’ verbirgt.
Unklar dagegen ist, wie viele der insgesamt 13 Vertreter aus Ministerien des
Bundes und der Länder selbst aus der Administration der Berufsbildung
stammten. Bekannt ist aber, dass die Repräsentation aller Bildungsbereiche ein
Auswahlkriterium für die staatlichen Akteure war. Aus einem der Interviews ist
außerdem zu erfahren, dass auf der Seite der KMK die Thematik DQR zunächst
vorrangig als Berufsbildungsthema eingeschätzt wurde, was sich unmittelbar in
der Entsendung eines Mitarbeiters aus dem Bereich der Berufsbildung in den
Vorsitz von B-L-KG und AK DQR niederschlug. Rein zahlenmäßig sind also min-
destens 10 der 31 Personen im Arbeitskreis von ihrem fachlichen Hintergrund
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her Berufsbildungsvertreter – unabhängig davon, welchen Akteur sie im Ent-
wicklungsprozess repräsentieren.

Innerhalb des Arbeitskreises existiert ein weiteres Gremium, zu dessen Entste-
hung leider keine konkreten Informationen vorliegen. Es scheint aber klar, dass
diese sogenannte Redaktionsgruppe ebenfalls gleich zu Beginn der Entwick-
lungsarbeit eingerichtet wurde. Bemerkenswert ist dabei auch, dass diese Ein-
richtung der Binnenorganisation in den offiziellen Darstellungen kaum Erwäh-
nung findet und dass es keine einheitliche Benennung des Gremiums gibt.54

Dennoch hatte die Gruppe eine zentrale politische wie inhaltliche Funktion, an
deren Legitimation jedoch offenbar auch unter den teilnehmenden Akteuren
leichte Zweifel bestanden. Einer der befragten Experten, der selbst Teil
der Redaktionsgruppe war, beschrieb die Gruppe als „mehr geduldet von al-
len“, dennoch wurde von diesem Gremium der Prozess in der Hauptsache ge-
steuert; es war „der enge Kreis, wo die ganzen Sachen vorbereitet werden“
(Interview DE03). Neben den beiden Vorsitzenden des Arbeitskreises hatte die
Redaktionsgruppe drei weitere Mitglieder: Die Verhandlungsführer von Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberverbänden sowie den Vertreter der Hochschulrekto-
renkonferenz. Weitere Akteure waren hier nicht repräsentiert. An dieser
Zusammensetzung zeigt sich einmal mehr, dass einzelne Akteure bzw. Ak-
teursgruppen eine privilegierte Stellung innerhalb der Entwicklungsarbeit ein-
nahmen. Wichtigste Aufgaben des fünfköpfigen Gremiums waren die beidsei-
tige Vermittlung zwischen dem großen Arbeitskreis und der Bund-Länder-
Koordinierungsgruppe und die inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen des
Arbeitskreises, wie in der folgenden Experten-Auskunft beschrieben wird: „In
so einem Arbeitskreis […] will jeder noch was sagen und dann kommen wir
auch gar nicht wirklich voran. Deswegen ist es oft so, dass so was jetzt mit der
Redaktionsgruppe vorbesprochen wird, das heißt die können dann schon mal
so ein bisschen austarieren, wo wird es Schwierigkeiten geben, wo könnten
wir uns einigen, und was die dann abgestimmt haben, wird dann erst in den
Arbeitskreis gegeben. Da haben wir dann schon einen gewissen Puffer gehabt,
dass da nicht erst die Meinungen aufeinander treffen, sondern da ist schon
manchmal eine gewisse Kompromisslösung gefunden“ (Interview DE01). In-
dem in der Redaktionsgruppe einzelne Vertreter der großen Interessengruppen
in kleiner Runde zusammensaßen und gemeinsam Diskussionsgrundlagen für
den Arbeitskreis erarbeiteten, konnte dort relativ sachlich an Detailfragen gear-
beitet werden. Wurden im Arbeitskreis inhaltliche Widersprüche manifest oder

54 Beides unterstreicht den informellen Charakter dieser Gruppe. In den Interviews tauchen zu-
mindest drei Begrifflichkeiten für dasselbe Gremium auf, „Redaktionsgruppe“, „Steuerungs-
guppe“ und „Ad-hoc-Arbeitsgruppe“. Hier wird, da dieser Begriff am gebräuchlichsten er-
scheint, die Bezeichnung „Redaktionsgruppe“ verwendet.
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waren konflikthafte Diskussionen absehbar, so wurden diese zur Beratung in
die Redaktionsgruppe gegeben. Dies verweist auf eine der oben angesproche-
nen Verfahrensregeln als weitere Rahmenbedingung des Entwicklungsprozes-
ses zum DQR. Vermutlich mit der Intention, eine hohe Akzeptanz des Entwick-
lungsergebnisses zu sichern, wurde mit der Einrichtung des Arbeitskreises
entschieden, dass dieser ausschließlich konsensuale Entscheidungen treffen
soll. Dies ist vor dem Hintergrund doch erheblicher inhaltlicher Divergenzen
zwischen den beteiligten Akteuren durchaus als ambitionierte Zielsetzung zu
verstehen. Die Einrichtung eines ausgelagerten Kleingremiums, das die Vertre-
ter der wichtigsten Interessengruppen auf Augenhöhe an einem Tisch versam-
melte, um strittige Punkte zu klären, trug wesentlich dazu bei, dieses Ziel auch
zu erreichen.

Neben den drei angeführten Gremien spielten schon zu einem sehr frühen
Zeitpunkt die Einrichtungen der Berufsbildung eine erhebliche Rolle für die
deutsche Rezeption des Europäischen Qualifikationsrahmens und später die
Entwicklung des DQR. Faktisch hatten damit die Sozialpartner umfangreiche
Einflussmöglichkeiten und Handlungsoptionen, die sie von anderen Akteurs-
gruppen wesentlich unterschieden.55 Diese den allgemeinen Entwicklungsgre-
mien vorgelagerten Strukturen sind Gegenstand des folgenden Abschnitts.

6.2.2 Vorgelagerte Befassung der Berufsbildungsakteure mit der
Thematik DQR

Die Einrichtung des AK DQR war für die Akteure der Berufsbildung nicht der
Beginn der Befassung mit der Thematik. Bereits zu einem erheblich früheren
Zeitpunkt hatten diese begonnen, sich im Hauptausschuss des Bundesinstituts
für Berufsbildung mit Fragen der Umsetzung des Kopenhagen-Prozesses in
Deutschland zu befassen. Im Herbst 2005 kündigte der damals neugewählte
BIBB-Präsident Manfred Kremer an, dass auf das Bundesinstitut in der Umset-
zung der in Kopenhagen vereinbarten Ziele zahlreiche Aufgaben zukommen.
Als Zielsetzung nannte er, die Anschlussfähigkeit der deutschen Berufsbildung
zu sichern und für eine angemessene Rahmung im EQR zu sorgen (Kremer
2005, S. 4). Dies war eine direkte Reaktion auf den im Juli 2005 von der EU-
Kommission vorgelegten Entwurf eines Europäischen Qualifikationsrahmens. In
der Folge wurde im BIBB ein Prüfbericht zum EQR-Entwurf ausgearbeitet (BIBB
2005), der am 01.12.2005 vorlag und Grundlage der Befassung mit der The-

55 Der Stellenwert der Institutionen der Berufsbildung für den DQR-Prozess, insbesondere unter
dem Gesichtspunkt der Alleinstellung gegenüber den übrigen Bildungsbereichen, wurde an
anderer Stelle bereits ausgeführt (Klenk 2011b, S.231ff.). Die dort getroffene Feststellung gilt
nach wie vor: In den anderen Bildungsbereichen findet sich keine Entsprechung dieses korpo-
ratistischen Arrangements, dort existieren weder entsprechende Steuerungskonstellationen
noch allgemein akzeptierte verbandliche Strukturen der zentralen Interessengruppen.
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matik in der letzten Sitzung des Hauptauschusses jenes Jahres war. Dort wurde
am 14.12.2005 eine Stellungnahme an die Bundesregierung und zum Konsul-
tationsprozess des EQR-Entwurfs verabschiedet (BIBB-Hauptausschuss 2005)
und eine intensive Diskussion über einen nationalen Qualifikationsrahmen als
Schwerpunktthema bei der nächsten Hauptausschuss-Sitzung beschlossen.

Selbstverständlich fand die Bearbeitung der Thematik auch in unterschiedli-
chen Zusammenhängen innerhalb der einzelnen Akteursgruppen statt. Einige
nationale Akteure waren an der Entwicklung des Europäischen Rahmens betei-
ligt und daher bereits früh mit dem Diskurs befasst. So richtete das Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) schon Ende 2004 eine Task-
force ein, deren Aufgabe die Begleitung und Unterstützung der relevanten bil-
dungspolitischen Entwicklungen auf europäischer wie nationaler Ebene sein
sollte (vgl. Esser 2008, S. 48). Als einer der ersten Stakeholder in Deutschland
konnte das KWB so bereits im März 2005 einen Vorschlag zu EQR und ECVET
vorlegen (KWB 2005), also zu einem Zeitpunkt, als auch auf europäischer Ebe-
ne noch kein Diskussionsergebnis existierte. Im Jahresverlauf legten weitere
Akteure ihre Positionen dar, so eine Gruppe der Arbeitgeberverbände Gesamt-
metall, BITKOM, VDMA und ZVEI im Juli 2005, die das KWB-Papier weiterent-
wickelte (Gesamtmetall et al. 2005); nur wenig später folgte ein umfangrei-
ches, von IG Metall und ver.di in Auftrag gegebenes Gutachten (Drexel 2005).
Auf alle drei genannten Papiere wird unten nochmals eingegangen.

In dieser frühen Phase der Diskussion traten zunächst vor allem zwischen den
Sozialpartner-Verbänden deutliche Differenzen zu Tage. Mit der Einrichtung ei-
ner Arbeitsgruppe des BIBB-Hauptausschusses zur Thematik EQR-DQR Anfang
2006 (vgl. Nehls 2008; Spillner 2006) änderte sich dies entscheidend. Dort
arbeiteten sachverständige Vertreter der Arbeitgeber- wie der Arbeitnehmer-
verbände zusammen mit Beauftragten des Bundes und der Länder an einer
konsolidierten Position der Berufsbildung zur laufenden Diskussion um Qualifi-
kationsrahmen. Fortan gelang es immer besser, divergierende Positionen inner-
halb dieses Gremiums zu klären und nach außen mit mehr oder weniger einer
Stimme zu sprechen. Die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe wurde von den be-
fragten Experten daher auch regelmäßig als bedeutsamer Moment für die Be-
rufsbildungsakteure genannt. Die folgende Äußerung eines Sozialpartnervert-
reters illustriert dies exemplarisch: „schon frühzeitig vor dem offiziellen
Startschuss seitens BMBF und KMK, schon frühzeitig sich dieser Thematik an-
genommen. Das heißt, wir haben dort, also faktisch schon vor Beginn eigent-
lich des Entwicklungsprozesses in Deutschland, haben wir seitens des Haupt-
ausschusses des BIBB, […] haben wir uns mit der Thematik auseinander
gesetzt, haben Definitionen besprochen, haben erste Beschreibungen bespro-
chen, haben strategische Ausrichtung, Chancen, Nutzen, Risiken diskutiert,
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und waren deshalb sehr gut vorbereitet, in dem Augenblick als dann tatsäch-
lich BMBF und KMK entschieden und beschlossen haben, einen DQR zu entwi-
ckeln“ (Interview DE09).

In analytischer Perspektive kam der Arbeitsgruppe wegen der gelungenen Kon-
zertierung der Berufsbildungspositionen ebenfalls eine zentrale Bedeutung zu.
Durch die Arbeitsgruppe des BIBB-Hauptausschusses ist es nicht nur gelungen,
eine erhebliche inhaltliche Vorabstimmung der zuvor divergierenden Akteurs-
positionen zu realisieren, sondern es wurde zudem, wie das obige Zitat belegt,
eine gemeinsame strategische Ausrichtung der Berufsbildung erreicht. Dies er-
laubt es, die unterschiedlichen Vertreter der Berufsbildung analytisch als ein-
heitlichen, komplexen Akteur zu betrachten (vgl. Scharpf 2006, S. 107 ff.;
Mayntz und Scharpf 1995a).

Hier zeigt sich, dass hinsichtlich der institutionellen Rahmenbedingungen der
NQR-Entwicklungen eine Einschränkung auf die offiziell beauftragten Gremien
B L KG und AK DQR zu kurz greifen würde. Vielmehr wirkte auch die spezifi-
sche Verfassung der dualen Berufsbildung als ermöglichende Rahmenbedin-
gung in den Prozess hinein. Ganz ähnlich kann dies auch für die spezifische
Kompetenzverteilung zwischen Bundes- und Länderressorts in der deutschen
Bildungspolitik konstatiert werden. Hierin begründet sich schließlich die geteil-
te Verantwortung für den Entwicklungsprozess und die Einrichtung der Bund-
Länder-Koordinierungsgruppe. Im Gegensatz zu den Vertretern der Berufsbil-
dung resultiert aber aus der Koordinationsverpflichtung keine gesteigerte
Handlungsfähigkeit, wie im Folgenden bei der Analyse der Akteure und ihrer
Positionen deutlich werden wird.

6.3 Akteure und Positionen im Entwicklungsprozess des
DQR

Die beschriebenen Rahmenbedingungen allein erklären den Entwicklungsver-
lauf nicht hinreichend. Erst im Aushandlungsprozess zwischen den verschiede-
nen Interessengruppen entfalten die Institutionen ihre Wirkung (vgl. Ab-
schnitt 6.2.2). Für die systematische Analyse des Akteurshandelns bedarf es
jedoch zudem umfangreicher Kenntnisse über die Akteure selbst und ihre Inte-
ressen hinsichtlich des zu verhandelnden Themas. Der Fokus der folgenden Sei-
ten liegt daher auf der Charakterisierung der für den Entwicklungsprozess we-
sentlichen Akteure und ihren Positionen, der Handlungsverlauf ist Gegenstand
des anschließenden Teilkapitels.
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6.3.1 Staatliche Akteure in der Entwicklung des DQR

Zu Beginn dieser Fallstudie wurden die beteiligten Akteure auf der Seite des
Staates bereits benannt, wenngleich dort noch keine detaillierte Darstellung
ihrer jeweiligen Positionen erfolgte. Dies wird nun, ausgehend vom BMBF,
nachgeholt. Sodann folgen die KMK und weitere Ressorts auf Bundes- wie
Länderebene, bevor abschließend die Konsequenzen der Zwangsverhandlungs-
struktur in der bundesdeutschen Bildungspolitik zusammengefasst werden.

Das Bundesbildungsministerium war über den Rat der nationalen Bildungsmi-
nister erster Ansprechpartner der Europäischen Union in Sachen des Europä-
ischen Qualifikationsrahmens. Dabei ist die Entwicklung und Einführung des
EQR in Zusammenhang mit weiteren bildungspolitischen Strategien zu sehen,
wie im Kapitel 5 erläutert wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass das
BMBF in der Folge der Kopenhagen-Konferenz vom 29. und 30. November
2002 an der Entstehung der Idee des EQR beteiligt oder doch zumindest früh-
zeitig informiert war. Während der EQR in der Kopenhagen-Deklaration noch
nicht explizit als Policy erwähnt wurde, enthielt der gemeinsame Zwischenbe-
richt zur Umsetzung des „Arbeitsprogrammes allgemeine und berufliche Bil-
dung 2010“ vom Februar 2004 bereits die Feststellung, es bedürfe zur Errei-
chung der vereinbarten Ziele eines europäischen Rahmens für Qualifikationen
(Rat der Europäischen Union 2004). Auf der unter niederländischer Ratspräsi-
dentschaft am 14. Dezember 2004 in Maastricht abgehaltenen Folgekonferenz
zum Kopenhagen-Prozess wurde die Entwicklung des EQR dann vom Rat der
Bildungsminister, Sozialpartnern und der Kommission beschlossen. Ob in die-
sem Zusammenhang bereits die Einführung nationaler Rahmen mitgedacht
war, oder ob diese Idee erst zu einem späteren Zeitpunkt aufkam, ist nicht do-
kumentiert. Im Maastrichter Kommuniqué (European Ministers of Vocational
Education and Training et al. 2004), das dezidiert Maßnahmen auf nationaler
und auf europäischer Ebene empfiehlt, findet sich hierauf noch kein Hinweis.

Wie zu Anfang dieses Kapitels aufgeführt, war bereits in der ersten Reaktion
der deutschen staatlichen Akteure zum EQR-Konsultationsprozess die aus-
drückliche Absicht formuliert worden, einen DQR entwickeln zu wollen. Eine
Analyse des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags (Strate und König
2008) sieht diese Festlegung als Folge des hohen Reformdrucks, der durch die
Anwendung der Methode der offenen Koordinierung auf nationale Bildungs-
systeme wirkt. Etwas platt könnte man auch sagen, die Entscheidung zur Ent-
wicklung des DQR beruhte für die staatlichen Akteure weniger auf der Über-
zeugung, damit erwünschte Veränderungen im deutschen Bildungswesen zu
erreichen, als vielmehr auf dem Wunsch, im Vergleich mit anderen europä-
ischen Nationen nicht negativ wahrgenommen zu werden. Diesen Schluss le-
gen auch diverse Formulierungen aus den Interviews nahe. Das BMBF wurde
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als eher schwacher Akteur mit geringen eigenen Interessen oder Positionen be-
schrieben, der dem DQR-Prozess geringe Bedeutung beimesse. Recht deutlich
formulierte ein Experte: „Die mussten das machen, sie haben das als Aufgabe
aufgedrückt bekommen, insofern waren sie verpflichtet, das zu, aber ich glau-
be, sie wollten das hinkriegen mit einem möglichst geringen Aufwand. […] Al-
so mein Eindruck ist, persönlich, dass der Stellenwert für das BMBF nicht be-
sonders hoch ist“ (Interview DE06).

So gering die inhaltlichen Vorstellungen des Ministeriums zum DQR gewesen
sein mögen, so deutlich wurde gesagt, dass es den Aufwand gering zu halten
gelte. Bund und Länder, so ein Vertreter des Ministeriums, wünschten sich eine
„niedrigschwellige Form […], wie das Ganze eingeführt wird“ (Interview
DE01), eine Veränderung des bestehenden Berechtigungssystems z. B. durch
Umsetzung in Form eines Gesetzes war nicht angedacht (Spillner 2010).

Dennoch band die Betreuung der Entwicklung nicht unerheblich Ressourcen
innerhalb des BMBF, wie auch an der Anzahl der im Arbeitskreis DQR vertrete-
nen Ministeriumsmitarbeiter sichtbar wird. Federführend verantwortlich war
die Abteilung Strategien und Grundsatzfragen, deren Leitung mit dem Vorsitz
der B-L-KG wie des AK DQR selbst intensiv am Prozess beteiligt war. Daneben
war in derselben Abteilung eine komplette Referentenstelle mit der Aufgabe
gebunden, außerdem wurden drei weitere Mitarbeiter in den Arbeitskreis ent-
sandt, davon zwei aus der Abteilung Berufliche Bildung; Lebenslanges Lernen
und einer aus der Abteilung Wissenschaftssystem. Den Ausführungen des be-
fragten BMBF-Repräsentanten ist insgesamt ein gewisses Erstaunen über die
Tragweite des Prozesses und den Abstimmungsaufwand zu entnehmen. Durch
die explizite Relevanz des Themas für unterschiedliche Bildungsbereiche ent-
stand im BMBF die Notwendigkeit erheblicher interner Koordination. Die Suche
nach einer konsistenten eigenen Position gestaltete sich schwierig, was gut ins
Bild eines eher reaktiven Ministeriums passt. Fragt man nach der Hauptaufga-
be des BMBF in der Entwicklung, verweist die Antwort auf zwei Bereiche: „die
Zusammenführung der verschiedenen Interessen“ auf der einen Seite und „die
Vertretung nach Außen, das heißt, Bund und Länder, beide sind auch in euro-
päischen Gremien vertreten und dort irgendwie in die Advisory Group einge-
bunden zum Beispiel, oder peer-learning-activities die wir auch veranstalten, es
ist jetzt nicht nur Info ausländischer Kollegen sondern auch hier innerdeutsch
als Ansprechpartner für irgendwelche Fragen und so, das ist auf jeden Fall, also
diese rein organisatorische Sache“ (Interview DE01). Ganz ähnlich äußerte sich
auch der Repräsentant der KMK über seine Verantwortung im DQR-Prozess, er
beschrieb seine Rolle als „sehr stark moderierend“ was seinem politischen Auf-
trag, „einen möglichst konsensualen Vorschlag vorzulegen“ entspräche (Inter-
view DE04). Hier ist eine große Übereinstimmung mit der Position des BMBF
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festzustellen, was belegt, dass sich diese beiden Akteure wie oben angerissen
in der Steuerung des DQR-Prozesses erheblich koordinierten. Bevor der Frage
nachgegangen werden kann, ob damit die Voraussetzungen für die analyti-
sche Zusammenfassung zu einem komplexen Akteur gegeben sind, gilt es
aber, Akteurscharakter und Positionen der KMK für sich zu betrachten.

Das Politikfeld Bildung gilt aus Sicht der Landesregierungen als wichtige Basti-
on der Zuständigkeit, nach Meinung mancher Autoren gar als „sakrosankt“
(Kreft 2006, S. 15). Die Einrichtung Kultusministerkonferenz ist hier Koordinie-
rungsinstanz für die verschiedenen Länderpolitiken und soll gemeinsame Anlie-
gen in „Angelegenheiten der Bildungspolitik, der Hochschul- und Forschungs-
politik sowie der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung“ vertreten (KMK
2005). Die starke Verflechtung von Bundes- und Länderkompetenzen hat sich
in Zwangsverhandlungsstrukturen manifestiert, die auch die Föderalismusre-
form des Jahres 2006 nur teilweise abbauen konnte (vgl. Sandberger 2008;
Münch 2009). Für die Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens in
Deutschland war deswegen von vornherein klar, dass beide staatlichen Ebenen
in geteilter Verantwortung agieren müssen.56 Folgerichtig war bereits bei der
Entwicklung und Verabschiedung des EQR die KMK mit einbezogen, wie in der
ersten Stellungnahme (BMBF und KMK 2005) belegt ist.57

Nimmt man die Interessen und Vorstellungen der KMK, wie sie von deren Re-
präsentanten aber auch von anderen Akteursvertretern beschrieben wurden, in
den Blick, so entsteht ein etwas anderes Bild als dies beim BMBF der Fall war.
Die Länderseite verband mit der Einführung von Europäischem und nationalem
Qualifikationsrahmen durchaus reformerische Ideen, wenngleich diese sich vor-
rangig auf die Anerkennung deutscher Qualifikationen im Ausland bezogen
(Ast 2011, S. 8). Als die KMK die weitgehende Übernahme der EQR-Struktur
für Deutschland forderte und sich gegen die Entwicklung eines eigenständigen
Deskriptorensatzes aussprach (vgl. Böllert 2010, S. 94), war dies nur zum Teil
dem befürchteten Aufwand geschuldet. Daneben stand deutlich die Sorge, mit
einem abweichenden Deskriptorensatz bestehende Probleme der angemesse-
nen Bewertung deutscher Qualifikationen im europäischen Vergleich struktu-
rell im DQR zu verankern. Im Interview grenzte sich der KMK-Vertreter von an-
deren Akteuren ab, indem er formulierte: „das Interesse ist von Seiten der

56 Einen etwas anderen Blickwinkel auf die Kooperation der beiden staatlichen Ebenen nimmt
Hanf ein. Er argumentiert, dass die Umsetzung des EQR für beide staatliche Ebenen als Gele-
genheit willkommen war, die mit der Föderalismusreform intendierte Trennung zu überwin-
den. Das Thema Qualifikationsrahmen bot gewissermaßen eine "Plattform […], auf der sich
weiter zusammenarbeiten ließ." (Hanf 2011, S.459).

57 In einem vom Sekretariat der KMK im Mai 2005 veröffentlichten Sammelband findet sich ein
Beitrag, der sich u.a. mit Konsequenzen des EQR für die Berufsbildung in Deutschland befasst
(Lange und Illerhaus 2005).
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KMK eher auf Europa gerichtet als auf die innerdeutsche Diskussion. Das ist
auch manchmal so ein Konflikt. In der innerdeutschen Diskussion neigt man
natürlich schnell dazu, sich gegenseitig eher kritisch zu beleuchten und zu sa-
gen, warum sollt ihr so hoch kommen, wenn wir vielleicht nicht ganz so hoch
kommen. Die KMK hat eher die Tendenz zu sagen, es sollte im Verhältnis zu
den anderen europäischen Mitgliedsstaaten die richtige Ebene werden. […] Ja
und das andere war, dass von vorneherein klar war, dass es eben auch für die
drei Bereiche wirklich einen einheitlichen Qualifikationsrahmen gibt.“ (Inter-
view DE04). Zwei Themenbereiche waren also für die Vertretung der Länder
vorrangig: Erstens sollte ein umfassender QR entwickelt werden, der für die all-
gemeine, berufliche und hochschulische Bildung gleichermaßen gilt. Und zwei-
tens sollte es über diesen Rahmen möglich werden, deutsche Qualifikationen
generell im europäischen Vergleich angemessener darzustellen und damit eine
Korrektur der bisherigen (empfundenen oder tatsächlichen) Unterbewertung
zu erreichen.

Die Tatsache, dass sich die KMK auf übergeordnete Zielsetzungen beschränkte,
wird nachvollziehbar, wenn man sich die schwierige Interessenlage dieser Or-
ganisation vergegenwärtigt. Wie den Mitgliederlisten zum Arbeitskreis DQR
entnommen werden kann, war die KMK mit 6 Vertretern und zusätzlichen
Mitarbeitern des KMK-Sekretariats vertreten. Allerdings zeigt ein genauerer
Blick, dass die Vertreter nicht nur unterschiedliche Länderverwaltungen son-
dern eben auch unterschiedliche Bildungsbereiche repräsentierten. Konsisten-
tes Handeln ist vor diesem Hintergrund nicht einfach und wurde weiter er-
schwert, da offenbar auch die über die Bildungsverwaltung hinausreichenden
Interessen der Länder mit zu berücksichtigen waren, wie ein Repräsentant zu
seiner Rolle ausführte: „ich glaube, […] die ist auch nicht ganz einfach, weil sie
sicherlich auch dadurch bestimmt wird, dass ich auf der einen Seite schon die
Interessen der Länder versuche zu bündeln, nicht nur der KMK sondern eben
auch der Länder. Man muss vielleicht auch noch mal sagen, die KMK-Arbeits-
gruppe ist eine Arbeitsgruppe, die unter Federführung der KMK stattfindet,
aber in der sind eben genauso Vertreter der Wirtschaftsministerkonferenz und
so weiter, ohne das jetzt aufzuzählen, der anderen Ressorts.“ (Interview DE04).

Nimmt man diese Hintergrundinformationen zur Binnenstruktur der KMK-Re-
präsentanz zusammen, wird deutlich, dass offenbar auch der zweite staatliche
Akteur in der DQR-Entwicklung kaum proaktiv zu handeln vermochte, weil die
Integration der vielfältigen (internen) Positionen ein schwer lösbares Problem
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darstellte.58 Als Resultat muss auch hier konstatiert werden, dass die Ländersei-
te keine einheitlichen Gestaltungsvorstellungen mit der Entwicklung des DQR
verband – oder abstrakter: Unter den ausgeführten Bedingungen ist es frag-
lich, ob die Länderseite als einheitlicher Akteur behandelt werden kann. Wenn
divergierende politische Vorstellungen mit einer geringen „Fähigkeit zur Kon-
fliktlösung innerhalb der kollektiven Einheit“ (Scharpf 2006, S. 108) zusam-
mentreffen, resultieren daraus nicht nur analytisch Schwierigkeiten, sondern
auch ganz konkrete Probleme im Aushandlungsprozess, wie in der Endphase
des Entwicklungsprozesses deutlich wurde (Abschnitt 10.4.3). Damit waren
beide hauptverantwortlichen Akteure durch akteursinterne Begebenheiten im
Wesentlichen auf Rahmensetzungen für den Prozess und den Wunsch des er-
folgreichen Bestehens im europäischen Vergleich beschränkt, handlungsleiten-
de Ziele zu möglichen Veränderungen im deutschen Bildungssystem fehlten je-
doch. Folgte aus der Existenz divergierender Interessen für jeden der beiden
Akteure bereits ein latentes Dilemma und damit weitgehende Handlungsunfä-
higkeit, so wurde die Frage staatlicher Gestaltungsfähigkeit durch das in der
föderalen Aufgabenteilung festgeschriebene System der Zwangsverhandlung
noch weiter eingeschränkt. Neben potenziell konkurrierenden inhaltlichen Inte-
ressen schwingt in vielen Punkten die Sicherung der eigenen Gestaltungsräu-
me mit. Dem Druck der sachpolitischen Handlungsnotwendigkeit stehen letzt-
lich hohe Hürden in der Herstellung einer konsensfähigen Position entgegen.
Gelingt es nicht, diesen Widerspruch durch die Anwendung „effektiver Kon-
sensbildungsstrategien“ (Scharpf et al. 1976, S. 54; aktualisiert auch Scharpf
2009) zu überwinden, so finden sich die Akteure in der „Politikverflechtungs-
falle“ wieder (Scharpf 1985). Für den hier untersuchten Politikprozess kann
dies allerdings nicht festgestellt werden. Vielmehr ist zu konstatieren, dass sich
beide federführenden staatlichen Akteure in Antizipation der aufwendigen Ei-
nigung inhaltlich zurückhielten und auf die Rolle der Moderation und Gestal-
tung des Prozesses zurückzogen.

Die ebenfalls am Arbeitskreis DQR beteiligten Vertreter der Wirtschaftsressorts
auf Bundes- und Länderebene nahmen im Entwicklungsgremium keine pro-
noncierten Positionen ein. Allerdings sind die Wirtschaftsministerien in der
Steuerung der Berufsbildung als Erlassministerien verantwortlich und haben als
solche in den Verwaltungsstrukturen sehr enge Arbeitsbeziehungen zu den So-
zialpartner-Verbänden. Damit waren sie an den Abstimmungsprozessen in der

58 Für derartige Probleme der Positionsbestimmung finden sich nur selten entsprechende Belege,
manchmal aber eben doch. So fragte die Zeitschrift Forschung & Lehre des Deutschen Hoch-
schulverbandes 2010 die Positionen der aus Sicht der Hochschulen relevanten Akteure zum
DQR ab und musste feststellen, dass die KMK die Fragen nicht beantworten konnte, weil in
der Amtschefkonferenz vom 18. November keine Einigung zum DQR-Entwurf möglich war
(o.A. 2010, S.874).
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BIBB-Arbeitsgruppe und im Hauptausschuss beteiligt. Ein Sozialpartner-Vertre-
ter berichtete, dass die enge Verbindung zu den Wirtschaftsministerien der
Länder aus Sicht der Berufsbildung durchaus auch eine strategische Bedeutung
hatte: „Dann kam ein ziemlich geschickter Schachzug, weil die Interessenlagen
der Wirtschaftsminister und der Kultusminister und der Hochschulminister sind
nicht identisch, auch in den Ländern nicht. Und wir haben es geschafft, dass
die Wirtschaftsminister und die Arbeitsminister in den Ländern eher den Positi-
onen der Sozialparteien zuneigen, auch weil wir sie in die Entwicklungsprozes-
se mit einbezogen haben […], was natürlich ein Problem ist, weil das immer
ein und dasselbe Landeskabinett ist. Und jetzt irgendwann, wir kommen ja
jetzt zu dem Punkt wo die Entscheidungen getroffen werden, und jetzt wird
die spannende Frage sein, wie entscheidet sich ein Ministerpräsident in der Fra-
ge der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung.“ (Interview
DE05). Dieses Zitat zeigt erneut, dass hinter dem inhaltlich zurückhaltenden
Auftreten der staatlichen Organisationen ein Problem der Integration divergier-
ender Interessen lag. Es belegt aber auch, dass die Entwicklungsarbeit im Ar-
beitskreis DQR in weitergehende institutionelle Rahmenbedingungen eingebet-
tet war – wie hier die Zugehörigkeit der Länderminister zu ihren jeweiligen
Kabinetten. Gelingt es Akteuren wie den Berufsbildungsvertretern, andere Mit-
glieder desselben Kabinetts für ihre Position einzunehmen, so schränkt dies po-
tenziell den Handlungsspielraum der Kultusminister ein.

Zugleich leitet die in dieser Äußerung dokumentierte strategische Aufstellung
einzelner Interessengruppen über zur Charakterisierung der wohl wichtigsten
Akteure in der Entwicklung, der Sozialpartner-Vertreter bzw. der Vertreter der
Berufsbildung. Deren Charakterisierung ist Gegenstand der folgenden Ausfüh-
rungen. Begonnen wird dabei mit den Akteuren der Arbeitgeberseite, sodann
werden die ebenfalls beteiligten Arbeitnehmerverbände untersucht, bevor aus-
geführt wird, warum es zweckmäßig ist, die Vertreter beider Seiten des anta-
gonistischen Kooperationsverhältnisses für erhebliche Teile des Entwicklungs-
prozesses als einheitlichen, komplexen Akteur zu begreifen.

6.3.2 Vertreter der Arbeitgeber in der Entwicklung des DQR

Die eingangs verwendete Übersicht zeigte für den Arbeitskreis DQR vier Vertre-
ter der Wirtschaft bzw. der Arbeitgeberseite, die im untersuchten Prozess je-
doch weitgehend koordiniert als Gruppe aufgetreten sind. Die Verhandlungen
führte der Vertreter des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), der
auch Mitglied in der oben beschriebenen Redaktionsgruppe war. Die weiteren
Mitglieder repräsentieren die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA), den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und
das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB). Wie im Ab-
schnitt 10.2 bereits gesondert dargestellt wurde, ist der AK DQR nicht das ein-
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zige Gremium, in dem Akteure aus der Steuerung des Berufsbildungssystems
mit der Umsetzung des EQR in Deutschland befasst sind. Vielmehr fand zeitlich
wie auch inhaltlich vorgelagert bereits eine umfangreiche Auseinandersetzung
mit der Thematik statt, die auf die Beteiligung der Sozialpartnerorganisationen
an der Entwicklung des europäischen Rahmens zurückging. Da Differenzen
zwischen den beiden Seiten der Sozialpartnerschaft vor allem in der frühen
Phase zu Tage traten, wird die folgende Ausführung ebenfalls dort ansetzen
und macht die Stellungnahme des KWB (2005) zum Ausgangspunkt der Analy-
se.59 Im Zuge der Diskussion um die Weiterführung des Kopenhagen-Prozesses
wurde dort, wie oben erwähnt, Ende 2004 eine Taskforce „Europäische Be-
rufsbildung“ eingerichtet, deren erstes Ergebnis die Stellungnahme „Berufliche
Bildung für Europa“ vom März 2005 war. Sie markierte die Position der deut-
schen Wirtschaftsverbände zu EQR und ECVET und machte zugleich konkrete
Vorschläge zur Ausgestaltung beider Politiken. Hintergrund war zum einen der
Wille der Wirtschaftsverbände, bei der Schaffung eines Europäischen Bildungs-
raumes aktiv mitzuwirken und „dem deutschen Berufsbildungssystem in Euro-
pa den richtigen Stellenwert zu verschaffen“ (KWB 2005, S. 2) sowie national
die Attraktivität der Berufsausbildung zu stärken. Zum anderen war die Stel-
lungnahme aber auch erklärtermaßen als Reaktion auf die als unzulänglich
empfundene Handlungsbereitschaft der staatlichen Akteure in Deutschland zu
sehen (vgl. Brunner et al. 2005).

Mit dem KWB-Papier positionierten sich die Wirtschaftsverbände als grundsätz-
liche Befürworter der Entwicklung des EQR wollten diese aber dennoch „kon-
struktiv und kritisch begleiten“ (KWB 2005, S. 2). Klares Ziel war die Ausrich-
tung des Rahmens an den Bedarfen des Beschäftigungssystems und die
Gewährleistung eines möglichst großen Nutzens für die Unternehmen. Zu-
gleich bestand aber eine gewisse Besorgnis, dass der EQR regulierenden Cha-
rakter erhalten könne. Daher wurde gefordert, dass an Freiwilligkeit und Ver-
trauen als Grundprinzipien des Prozesses festgehalten wird und nach dem
Motto „Sorgfalt vor Geschwindigkeit“ eine kleinschrittige Entwicklung vollzo-
gen wird (ebd., S. 2 f.).

Der im Papier enthaltene Vorschlag zur Gestalt des Qualifikationsrahmens leg-
te einen deutlichen Fokus auf berufliche Handlungsfähigkeit als Leitkategorie
und schlug eine sechsstufige Struktur vor, die aus unterschiedlichen An-
spruchsniveaus von Handlungssituationen abgeleitet wurde. So sollte es mög-
lich sein, eine Entkoppelung der „Kompetenzprofile von den jeweiligen Lernor-

59 Hanf und Rein (2007, S.2) führen aus, das KWB-Papier basiere auf einer noch früheren Positi-
onierung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, die allerdings für die vorliegende
Untersuchung nicht verfügbar war und daher unberücksichtigt bleiben musste. Da sich die In-
halte beider Papiere entsprechen sollen, folgt hieraus keine Lücke in der Darstellung.
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ten bzw. Bildungskontexten“ (ebd. S. 12) zu vollziehen und damit eine
gleichwertige Behandlung von beruflichen wie hochschulischen Qualifikatio-
nen innerhalb eines Rahmens zu realisieren. In der Sache wenig Neues brach-
ten ein weiteres Positionspapier einiger Industrieverbände um Gesamtmetall
vom Juli 2005 (Gesamtmetall et al. 2005). Die hier angesprochene Frage der
Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildungsabschlüsse war indes
ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Punkt im deutschen Entwicklungspro-
zess, wie im weiteren Verlauf der Analyse noch deutlich werden wird. Clement
(2007) sieht dies im Zusammenhang mit der EU-Anerkennungsrichtlinie (Euro-
päisches Parlament und Rat 2005), die mit Gesellen- und Meisterabschluss die
zentralen Zertifikate der deutschen Berufsbildung auf dem zweiten von fünf
Levels einordnete und damit „für Unruhe und Entsetzen gesorgt hat“ (Cle-
ment 2007, S. 41).60 Unter diesem Eindruck sei die große Einigkeit aller Stel-
lungnahmen, alle Stufen grundsätzlich für alle Bildungswege zugänglich zu
halten, zu sehen. In den Interviews nahm dieser Topos in der Tat großen Raum
ein, ein typisches Statement lautete beispielsweise: „Wir wollen auch gerade
im Hinblick auf Europa zeigen, wie stark dieses System ist und wie hochwertig
einfach auch berufliche Qualifizierungen sind. Gerade im Vergleich zur Hoch-
schule. Wir haben ja häufig das Problem, gerade wenn wir uns so OECD-Ver-
gleiche anschauen, dass wenn es um akademische Abschlüsse geht, Deutsch-
land da immer relativ schwach aussieht, aber vielfach werden in diesen
Vergleichen einfach die berufliche Fortbildung außen vor gelassen, obwohl sie
sich vielfach auf dem gleichen Niveau befindet. Und dieses System haben eben
sehr viele andere Länder überhaupt nicht, dass auf so einem hohen Niveau ei-
ne berufliche Qualifizierung stattfindet. Also von daher ist das schon extrem
wichtig, gerade um dieses duale System auch mal nach außen hin zu platzie-
ren und zu zeigen, unsere Absolventen bewegen sich auf einem sehr hohen
Niveau“ (Interview DE02).

Trotz einer weitgehend homogenen Interessenlage und Befürwortung der Initi-
ative auf der Arbeitgeberseite existierten in Einzelfragen „zum Teil deutliche
Unterschiede“ zwischen den Verbänden, wie Busemeyer (2009c, S. 5) ausführt.
Die BDA, die sich in dieser Frage des Rückhalts exportorientierter Industriever-
bände gewiss sein konnte, forderte eine Modularisierung der Ausbildungsgän-

60 Ursächlich für die Einordnung in Niveau b der Anerkennungsrichtlinie ist, dass hier nur auf Ba-
sis der erfahrenen schulischen bzw. akademischen Ausbildung über das Erreichen eines be-
stimmten Niveaus entschieden wird. Die beruflichen Ausbildungsanteile der dualen Ausbil-
dung bleiben dagegen unberücksichtigt. Bei Anwendung der Richtlinie auf das deutsche
Bildungssystem resultiert daraus eine standardmäßige Überbewertung (hoch ) schulischer
Qualifikationen bei gleichzeitig „deutlicher Unterbewertung der dualen Formen berufsqualifi-
zierender Ausbildungsgänge“ (Rauner 2006, S.49). Deutschland hatte der Richtlinie daher
nicht zugestimmt, dennoch wurde diese verabschiedet (vgl. Baron 2007, S.140–142).
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ge, die Verbetrieblichung der Ausbildungsprüfungen und die Einführung einer
zweijährigen Basisausbildung mit dann individualisierten Fortbildungsoptionen.
Handwerks- und Kammerorganisationen sprachen sich deutlich dagegen aus,
da sie in der Entwertung der Abschlussprüfungen ein Risiko für die Sicherung
der Berufskompetenz der Auszubildenden auf der einen Seite und zudem er-
hebliche Umsetzungsprobleme in kleinen und mittleren Unternehmen fürchte-
ten (Kloas 2007). Jedoch äußerte sich die Arbeitgeberseite in Richtung Europa
wie auch gegenüber nationalen Ministerien einstimmig, was einen Beleg für
die Fähigkeit zur intentionalen Abstimmung der Interessen auf ein gemeinsa-
mes Ziel liefert. Ungeachtet interner Differenzen ist es mithin zulässig und
zweckmäßig, die Arbeitgeberseite in der Entwicklung des DQR als einheitlichen
Akteur zu behandeln. Allerdings folgt aus der Tatsache einer hochkoordinier-
ten, gemeinsamen Strategie keineswegs, dass die beteiligten Interessen-
gruppen neutralisiert gewesen wären. Gerade in der Innenperspektive, z. B.
gegenüber Verbandsmitgliedern ist mit einer weiterhin eigenständigen Kom-
munikation zu rechnen. Organisationen stehen hier tendenziell in dem Span-
nungsverhältnis, in beiden Feldern glaubwürdig zu bleiben (vgl. Ab-
schnitt 6.2.3). Für den DQR-Prozess wird diese Problematik allerdings dadurch
abgemildert, dass das Thema nur auf geringes öffentliches Interesse stieß. Die
Befragten waren sich dieses Umstandes durchaus bewusst und sahen darin ei-
ne wichtige Vorbedingung für einen qualifizierten und sachlichen Prozess:
„Dafür [für eine politisch dominierte Auseinandersetzung; JK] ist das Thema zu
technisch, noch zu abstrakt, zu bildungstheoretisch, […] Kein Politiker, meine
ich, würde in irgendeiner Form von diesem doch recht technisch-sperrigen
Thema im Augenblick profitieren, punkten in der Außenwahrnehmung.“ (In-
terview DE09).

Die offizielle Stellungnahme im November 2005 dokumentiert die konsolidierte
Position, die die Spitzenverbände der Wirtschaft (BDA et al. 2005) im Zuge des
Konsultationsprozesses zum EQR einreichten. Erneut formulierten die Verbän-
de ihre generelle Unterstützung des Prozesses verbunden mit den klaren Er-
wartungen, eine verbesserte Außendarstellung der Berufsbildungsqualifikatio-
nen in Europa und den Zugang beruflicher Bildungsergebnisse zu allen Levels
zu erreichen. Weitere Forderungen waren die Priorisierung von beruflicher
Handlungs- und Beschäftigungsfähigkeit, die Festhaltung am Berufsprinzip und
der Verzicht auf eine „Atomisierung“ ganzheitlicher Qualifikationen.61 Für den
oben skizzierten Konflikt fanden sich nun keine Belege mehr. Jedoch war die

61 Dieselbe Formulierung findet sich übrigens bei einem manifestartigen Text Rauners, der am
1.12.2005 in der Wochenzeitung DIE ZEIT erschien (Rauner 2005). Rauner, dem keine ideolo-
gische Nähe zur BDA unterstellt werden kann, kritisiert die Projekte EQR und ECVET scharf
und sieht den deutschen Facharbeiter in akuter Gefahr.
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Koordinierung der Interessen nicht nur bei den verschiedenen Verbänden der
Arbeitgeberseite im Spätjahr 2005 weit fortgeschritten, sondern vielmehr auf
beiden Sozialpartnerseiten. Bevor jedoch auf die gemeinsame Positionierung
der Sozialpartner oder vielmehr der Berufsbildungsakteure detailliert eingegan-
gen wird, gilt es zunächst, die Akteure der Arbeitnehmerseite in den Blick zu
nehmen.

6.3.3 Vertreter der Arbeitnehmer in der Entwicklung des DQR

Die Perspektive der Arbeitnehmer brachten ebenfalls vier Personen in das Ent-
wicklungsgremium ein. Neben einem Vertreter der DGB-Vorstandsverwaltung,
der die Rolle des Verhandlungsführers einnahm, waren dies zwei hauptamtli-
che Vertreter von IG Metall und GEW und ein Vertreter des Deutschen Beam-
tenbundes (DBB). Letzterer vertrat zugleich den Bundesverband der Lehrerin-
nen und Lehrer an beruflichen Schulen und hatte in der Gruppe der
Arbeitnehmervertreter eine gewisse Sonderrolle, da der DBB als gewerkschaft-
licher Dachverband in Konkurrenz zum DGB bzw. den für den öffentlichen
Dienst verantwortlichen DGB-Mitgliedsgewerkschaften steht. Die Selbstdarstel-
lung der vier Experten in den Interviews unterstrich diese Differenzierung – we-
der sahen die drei Repräsentanten der DGB-Gewerkschaften den Vertreter des
DBB als einen der ihren, noch verstand der sich als Teil der Sozialpartner. Viel-
mehr sah er sich in der Nähe der Wirtschaftsseite, aber dennoch mit einem ei-
genständigen Profil: „Einerseits sind wir auch als berufliche Schulen immer
Partner dieser Sozialpartner, insbesondere eben der Wirtschaft, haben aber
auch ein etwas nuanciertes Eigeninteresse, das heißt, wir wollen die Bildung im
deutschen Bildungsverständnis nicht völlig untergehen lassen, in dem […] die
Handlungsorientierung alles Bildungsbemühen auch auf betriebliche Verwer-
tungsinteressen konzentriert […] es ist mit ein Anliegen von uns, dass das Pri-
mat ökonomischer Überlegungen nicht die Oberhand gewinnt in dem Sinne,
dass andere Perspektiven zu kurz kommen“ (Interview DE07).

Auch wenn der Beamtenbund am Prozess beteiligt war und unter formalen
Gesichtspunkten der Seite der Arbeitnehmer zuzurechnen ist, so ist doch fest-
zuhalten, dass dessen Vertreter faktisch nicht als Mitglied der Arbeitnehmer-
bank gezählt werden kann. In der Bewertung seines Einflusses und seiner
eigenen Möglichkeiten kam der DBB-Vertreter dann auch zu einem eher zu-
rückhaltenden Urteil. Gegenüber den starken Akteuren aus dem Zusammen-
hang des BIBB Hauptausschusses, die zudem immer abgestimmt agierten,
wirkten anderen Positionen, selbst die „staatliche Bildungspolitik[,] ein biss-
chen unterrepräsentiert. Gleichzeitig bin ich natürlich auch per Definition Be-
rufsbildner und kann mit einem Stück Gelassenheit auch schauen, was die Be-
rufsbildung da alles bewirkt“ (Interview DE07).
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Für die drei anderen Arbeitnehmervertreter gilt analog zu den obigen Ausfüh-
rungen, dass deren Einzelpositionen vor allem in der frühen Phase der Entwick-
lung, noch vor der Einrichtung gesonderter Entwicklungsgremien, sichtbar
wurden.62 In diesem Zusammenhang muss dann auch der Fokus etwas erwei-
tert werden, weitere gewerkschaftliche Akteure kommen in den Blick, die am
AK DQR selbst nicht beteiligt waren. Dies ist vor allem die Gewerkschaft ver.di,
die zusammen mit der IG Metall für eine sehr prominente gewerkschaftliche
Position zum entstehenden Europäischen Qualifikationsrahmen verantwortlich
ist (Drexel 2005).

Analytisch wird hier eine weitere institutionelle Rahmenbedingung sichtbar, die
in den Diskussionsprozess zum DQR hineinwirkte. Die traditionelle Rollenvertei-
lung zwischen dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften sieht für die Mit-
gliedsorganisationen eine hohe inhaltliche Eigenständigkeit vor. Zwischen den
einzelnen Gewerkschaften divergieren Positionen dabei zum Teil erheblich.
Aufgabe des DGB ist es in dieser Konstellation, der Summe der Positionen sei-
ner Mitgliedsgewerkschaften Ausdruck zu verleihen und diese zu vertreten. Im
Fall widersprüchlicher Vorstellungen bedeutet dies meist eine Abschwächung
polarisierter Positionen und die Einnahme einer eher moderaten Haltung. Im
politischen Prozess um EQR und DQR zeigte sich diese Differenz recht deutlich.
Die beiden größten Mitgliedverbände des DGB, IG Metall und ver.di, hatten
früh das oben angeführte Gutachten zur Auswirkung des Kopenhagen-Prozes-
ses auf die deutsche Berufsbildung in Auftrag gegeben, das im September
2005 veröffentlicht wurde. Dieses markierte eine sehr kritische Sichtweise: Die
europäischen Initiativen EQR und ECVET wurden als massive Bedrohung des
deutschen Modells der Beruflichkeit und damit indirekt des Systems der dualen
Berufsausbildung gesehen (vgl. Clement 2007, S. 40 f.). Die Hauptkritik richtete
sich dabei zum einen gegen die Idee der Modularisierung von Qualifikationen,
zum anderen wurde auch die im EQR-Entwurf angelegte Kompetenz-Orientie-
rung, vor allem mit der dort verwendeten Kompetenz-Definition überaus kri-
tisch gesehen. Beide Punkte wurden als Widerspruch zur Idee ganzheitlicher
und über den einzelnen Arbeitszusammenhang hinausgehender Berufsbilder
aufgefasst. Die Verbesserung von Transparenz und Vergleichbarkeit unter-
schiedlicher Bildungsabschlüsse, mithin die Orientierungsfunktion der Qualifi-
kationsrahmen, wurde dagegen durchaus begrüßt (vgl. Drexel 2008). Diese Be-
denken wurden von weiteren Wissenschaftlern im Wesentlichen geteilt (vgl.
Grollmann et al. 2006; Wissenschaftlicher Beraterkreis 2006) und von den bei-

62 Eine zusammenfassende Darstellung gewerkschaftlicher Positionen zu EQR und DQR findet
sich bei Neß (2011a) in retrospektivischer Form. Eine an eine breite Öffentlichkeit adressierte
Darstellung zu „Chancen und Risiken aus gewerkschaftlicher Sicht“ bietet eine Broschüre des
DGB (2009).
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den Gewerkschaften übernommen. Sie formulierten daher eine klar ablehnen-
de Haltung zu den vorgeschlagenen Einzelprojekten des Kopenhagen-Prozes-
ses.

Der Gewerkschaftsbund griff die Bedenken auf, äußerte sich aber in seiner
Stellungnahme zum Konsultationsprozess des EQR (DGB 2005) moderater.
Wenngleich hier keine eindeutige Ablehnung mehr erfolgte, zeigte sich doch
eine sehr skeptische Sichtweise. Viele der mit dem EQR verknüpften Zielsetzun-
gen erscheinen aus Sicht des DGB unrealistisch (ebd., S. 3 f.), lediglich die auf
Transparenz auf einer überindividuellen Ebene zielenden Funktionen wurden
als erreichbar gesehen. Insgesamt kam der Dachverband zu einer Befürwor-
tung, die aber wegen der Kürze des Konsultationsprozesses und dem Fehlen
des ECVET-Vorschlages unter einen doppelten Vorbehalt gestellt wurde und
außerdem die Forderung einer grundlegenden Überarbeitung aufgrund inhalt-
licher Mängel beeinhaltete.

Nur wenige Tage später folgte mit der Stellungnahme der Berufsbildungsakte-
ure (BIBB Hauptausschuss 2005) eine erneute Veröffentlichung, an der Ge-
werkschaftsvertreter maßgeblich beteiligt waren. Die im Hauptausschuss des
BIBB vertretenen Akteure kamen insgesamt zu einer positiven Einschätzung zur
Einführung des EQR, integrierten aber auch die skeptischen Punkte. Dies be-
legt die hohe Einigungsfähigkeit der Berufsbildungsakteure, wirft aber zugleich
die Frage auf, wie es gerade auf der Arbeitnehmerseite gelingen konnte, von
einer skeptischen bis kritischen Haltung zu einer eher positiven Einschätzung
zu kommen.

Nimmt man die ablehnenden Stimmen näher in den Blick, so zeigt sich, dass
hier durchaus differenziert argumentiert wird. Zentrale Teile der Kritik bei Dre-
xel machen sich an der Verbindung von EQR und ECVET zu einem „EQR/
ECVET-System“ fest (Drexel 2005, S. 37), der EQR allein wurde dagegen in ein-
zelnen Zielsetzungen (v. a. hinsichtlich der Transparenzfunktion, vgl. Drexel
2008) als unproblematisch bewertet. Im Verlauf des Konsultationsprozesses
zeichnete sich ab, dass zu ECVET bis auf weiteres keine Einigung auf europä-
ischer Ebene zu erwarten ist, so dass der EQR zunächst allein eingeführt wird.
Dies mag ein Faktor für die zunehmend versöhnlichere Bewertung gewesen
sein. Ein weiterer Faktor war sicherlich die fortschreitende Arbeit an einem ei-
genen Vorschlag für einen DQR, der als Möglichkeit der Sicherung des deut-
schen Qualifikationssystems gegenüber dem EQR verstanden wurde. Offenbar
hat sich die Bewertung des DQR-Prozesses sukzessive verschoben, vermutlich
auch unter dem Eindruck strategischer Überlegungen und der Kenntnis über
die Position der übrigen Akteure. Ein Beleg hierauf findet sich bei Neß (2011a),
der retrospektivisch ausführt, es lag „bei der von gewerkschaftlicher Seite
konstatierten Reformresistenz staatlicher Stellen nahe, die EU-Positionen auf-
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zunehmen und sie als Vehikel zu nutzen […] die Aufnahme dieser [EU-] Initiati-
ven eröffnet neue Handlungsräume für gewerkschaftliche Reformbemühun-
gen“ (Neß 2011a, S. 28 f.).

Es erscheint plausibel, dass sowohl die zögerliche Haltung staatlicher Akteure,
als auch die Erkenntnis, dass sich der Prozess zur Umsetzung eigener Ziele nut-
zen ließe, zur Positionsverschiebung beigetragen haben. Man kann aber auch,
wie einer der Experten, schlicht konstatieren, dass irgendwann klar wurde: „Es
muss einen [Qualifikationsrahmen; JK] geben. Und weil diese Erkenntnis jetzt
glaube ich bei allen Akteuren angekommen ist, gibt es einfach auch das Be-
wusstsein darum, dass man sich da einmischen muss, weil sonst wird man
dann irgendwie konfrontiert mit einem Ergebnis, das vielleicht aus der einen
oder anderen Sicht nicht gut ist“ (Interview DE03).

Beide Statements illustrieren gleichermaßen, dass der Faktor Zeit eine nicht zu
unterschätzende Rolle in derartigen politischen Prozessen spielt. Während es
offenbar in einer Handlungssequenz noch möglich war, generelle Ablehnung
zu formulieren, war wenig später die grundsätzliche Entscheidung gefallen.
Pauschale Ablehnung birgt dann für alle Akteure die Gefahr, sich um Gestal-
tungsmöglichkeiten zu bringen (vgl. Kuda und Strauß 2006, S. 633; Ehrke
2006, S. 20) und stellt damit kein situationsadäquates Verhalten dar. Hierauf
wird später zurückzukommen sein.

Die Existenz stark divergierender Einschätzungen verweist generell aber auch
auf einen permanenten Rollenkonflikt, dem sich die deutschen Gewerkschaf-
ten ausgesetzt sehen. Wie oben schon kurz angerissen wurde, muss bei Mit-
gliedsorganisationen in politischen Auseinandersetzungen zwischen interner
und externer Anschlussfähigkeit unterschieden werden. Kuda/Strauß sehen
„Gewerkschaften im ‚Handlungsfeld europäische Integration’ in besonderer
Weise“ von diesem „Spagat“ gefordert (2006, S. 635). Während auf der einen
Seite die Bewährung als realpolitischer und zuverlässiger Akteur gefragt ist,
stehen viele Gewerkschaftsmitglieder der europäischen Politik ausgesprochen
distanziert gegenüber und sehen hierin einen kontinuierlichen, neoliberal moti-
vierten Angriff auf die Errungenschaften des deutschen Mitbestimmungsmo-
dells.

Neben den mit den Arbeitgeberverbänden geteilten Zielsetzungen höherer
Durchlässigkeit sowie einer gleichwertigen Anerkennung beruflicher Qualifika-
tionen auf allen Ebenen des Qualifikationsrahmens galt es auch originär ge-
werkschaftliche Interessen zu vertreten. Hier ist zunächst eine umfassende
Vorstellung von Handlungskompetenz zu nennen, die soziale und gesell-
schaftspolitische Aspekte mit einschließt, wie ein Gewerkschaftsvertreter aus-
führt: „Berufliche Handlungskompetenz ist die Einheit von Fach-, Sozial- und
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Humankompetenz. Und gerade hier die Definition der Humankompetenz war
äußerst strittig, weil die Arbeitgeberseite doch sehr stark auch eine Politisie-
rung des Qualifikationsrahmens verbunden hat, und wir gesagt haben, nein, es
geht darum, auch Dinge die man tut kritisch zu reflektieren, und zwar indivi-
duell und auch strukturell“ (Interview DE03). Während hier auf eine Differenz
mit den Arbeitgeberverbänden hingewiesen wird, thematisiert der folgende
Abschnitt die Tatsache, dass beide Sozialpartnerseiten während weiten Teilen
der Entwicklung koordiniert aufgetreten sind. Es ist zu klären, unter welchen
Vorzeichen diese gemeinsame strategische Ausrichtung gelingen konnte und
was daraus für den Prozessverlauf folgt.

6.3.4 Strategische Koordination der Berufsbildungsakteure in der
Entwicklung des DQR

Weiter oben wurde bereits angeführt, dass die Verbände der Sozialpartner-
schaft in der Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens in hoher stra-
tegischer Abstimmung agiert haben und deshalb analytisch als einheitlicher
Akteur behandelt werden können. Als institutionelle Voraussetzungen dieser
Koalition wurden die bestehenden Kooperationsbeziehungen in der Arbeits-
gruppe des BIBB-Hauptausschusses identifiziert. Die bloße Existenz einer derar-
tigen Institution erklärt jedoch nicht hinreichend, wie die Handlungskoordinati-
on realisiert werden konnte und sagt auch wenig über die Eigenschaften des
erzeugten Akteurskomplexes aus.63 Beidem wird nun detailliert nachgegangen.

Aus theoretischer Perspektive ist die Überwindung divergierender Verhand-
lungspositionen an Voraussetzungen gebunden. Als Minimalvoraussetzung
gilt, dass die integrierten Einzelgruppen auf einen externen Reiz in selber
Weise reagieren (vgl. Mayntz und Scharpf 1995a, S. 51). Dies erfordert nicht
zwingend eine aktive Interessenkoordination. In der Diskussion um den Euro-
päischen und nationale Qualifikationsrahmen vollzogen die deutschen Berufs-
bildungsakteure dagegen eine bewusste Gleichrichtung ihrer Handlungsorien-
tierungen. Schon das KWB-Papier bot einen ersten Hinweis darauf. Dort hieß
es, dass Wirtschaft und Gewerkschaften sich in den wesentlichen Punkten zu
EQR und ECVET einig seien und ihre inhaltliche Abstimmung weiter gezielt vo-
rantreiben würden. Es gelte, entsprechend des Deckungsgrades der jeweiligen
Interessen, gemeinsame Handlungsoptionen auszuloten (KWB 2005, S. 4), da
beide Seiten für die Umsetzung und Akzeptanz der Maßnahmen Schlüsselrol-
len spielen.

63 In den Worten Mayntz’ und Scharpfs könnte man auch fragen, „in welchem Maße die poten-
ziell für Regelung einsetzbaren Ressourcen […] koordiniert eingesetzt werden können“
(1995b, S.24 Herv. i. O.).
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Folgt man Scharpf (2006), so kann aus der Tatsache der gelungenen Koope-
ration auf die Existenz kognitiver wie evaluativer Mechanismen geschlossen
werden. Arbeitgeberverbände wie Gewerkschaften müssen also zu einer über-
einstimmenden Wahrnehmung der Handlungssituation mit den darin einge-
schlossenen Chancen und Risiken gekommen sein und sodann in einem Ab-
wägungsprozess ihre jeweiligen Präferenzen in eine gemeinsame Strategie
integriert haben, was auch als Lösung des Konflikts zwischen partikularen und
gemeinsamen Zielsetzungen gesehen werden kann. Hinsichtlich der ersten, der
kognitiven Dimension war es vor allem die Idee der verbesserten Anerkennung
der Leistung des deutschen Berufsbildungssystems, die zur Einigung führte. Of-
fenbar wurde der EQR/NQR-Prozess von beiden Seiten als Chance verstanden,
dieses Thema zu bearbeiten. In den Expertengesprächen wurde dieser Topos
immer wieder angeführt und wie im folgenden Ausschnitt als gemeinsames In-
teresse herausgestellt: „Dass wir als Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Vertreter da ein
besonderes Gewicht in die Waagschale geworfen haben, weil da einfach vor-
her Absprachen da waren, die andere nicht getroffen haben. Weil es dieses
gemeinsame Interesse gibt, aus der beruflichen Bildung heraus, einen Schritt
weiter zu kommen in der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bil-
dung“ (Interview DE06).

Dieser Punkt ist für beide Seiten von erheblicher Bedeutung und diente damit
als Kristallisationspunkt einer geteilten Perspektive auf den Prozess, zumal
durch die Diskussion um die EU-Anerkennungsrichtlinie (s. o.) eine Aktualisie-
rung des Problembewusstseins stattgefunden hatte. In der evaluativen Dimen-
sion war zu beobachten, dass strittige Punkte bewusst oder unbewusst aus der
Diskussion herausgehalten wurden oder im Vorfeld des offiziellen Entwick-
lungsgremiums eine Einigung in den Strukturen der Berufsbildungsverwaltung
herbeigeführt wurde. Ein Beispiel für diese Strategie der Ausklammerung bie-
tet die Frage der tarifrechtlichen Bedeutung von DQR-Einordnungen, die
zwangsläufig den Interessengegensatz von Arbeit und Kapital sichtbar ge-
macht hätte und deshalb kaum thematisiert wurde. Dagegen wurden für die
Definition von Handlungskompetenz oder die Anzahl von Niveaus aufwendige
und langwierige und Abstimmungsprozesse beschrieben, die es schließlich er-
möglichten im Arbeitskreis mit einer Stimme zu sprechen.

Durch die angeführten Mechanismen ist es den Vertretern der Berufsbildung
gelungen, als Akteurskomplex zu operieren, der sich in mehr als einer Hinsicht
von den übrigen Akteuren unterscheidet. Zu nennen ist zunächst die erhebli-
che Ressourcenausstattung des Berufsbildungskomplexes, die weit über die
Möglichkeiten anderer Akteure hinausging. Neben der schieren Anzahl von
sechs Vertretern im Arbeitskreis DQR spielte sicherlich auch die Verfügbarkeit
umfangreicher Verbandsstrukturen im Hintergrund eine wichtige Rolle. Ge-
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werkschaften wie Arbeitgeberverbände sind als gesellschaftliche Großorganisa-
tionen in der Lage, hauptamtliche Experten für derartige ordnungspolitische
Arbeiten abzustellen und haben zudem weitere organisatorische Möglichkei-
ten, die für eine effektive Formulierung und Durchsetzung der eigenen Interes-
sen von großem Vorteil sind. Zu denken ist hier zunächst an diverse Unterstüt-
zungsleistungen innerhalb der Verwaltungsstrukturen, an (wissenschaftliche)
Beratungsstäbe, Rechtsabteilungen oder auch an professionalisierte Kommuni-
kationsstrukturen. Durch die lange Erfahrung in den Steuerungsstrukturen der
dualen Berufsbildung und die frühzeitige Teilnahme am Kopenhagen-Diskurs
auf europäischer wie nationaler Ebene muss außerdem davon ausgegangen
werden, dass beide Sozialpartnerseiten schon zum Beginn der Entwicklung des
DQR auf erhebliche Expertise zurückgreifen konnten. In der Kooperation als
Akteurskomplex kulminieren die Vorteile der Einzelakteure und sichern ein im
Vergleich zu allen anderen beteiligten Akteuren einzigartiges Verhandlungspo-
tenzial. Noch unterstrichen wurde diese Sonderrolle durch das erhebliche poli-
tische Gewicht der Sozialpartner. Als Repräsentanten des Beschäftigungssys-
tems vertreten sie die wichtigste Anwendungssphäre von Bildung. Dies stattete
sie gegenüber allen anderen Akteuren mit einem wirksamen Machtmittel aus,
indem sie zumindest theoretisch die Anerkennung des Qualifikationsrahmens
in weiten Teilen des Beschäftigungssystems in Frage stellen oder sogar verwei-
gern konnten. In diesem Falle wären die Bemühungen um einen DQR wohl
weitgehend gescheitert. Die große Bedeutung der Sozialpartner in der deut-
schen Form einer koordinierten Marktwirtschaft64 mit korporatistisch gepräg-
ten Verhandlungssystemen wirkte damit bis in den Entwicklungsprozess hi-
nein.

Abseits aller plan- und beeinflussbaren Faktoren verwiesen einige Auskünfte
aus den Interviews auf einen weiteren Punkt, der die umfassende Kooperation
der beiden Sozialpartnerseiten ebenfalls befördert zu haben scheint. Angespro-
chen ist die offenkundig recht gute Arbeitsbeziehung der beiden Verhand-
lungsführer, die sich über die Jahre gemeinsamer Arbeit sicherlich zum Teil erst
herausbilden musste. Es ist leicht nachvollziehbar, dass dies einer engen und
erfolgreichen Kooperationsbeziehung überaus zuträglich ist. Hier scheint
durch, dass die persönliche Ebene mit individuellen Präferenzen und Interessen
auch in politischen Großprozessen einen relevanten Einflussfaktor darstellt, der
über eine mikropolitische Analyse65 als solcher erschlossen und aufgearbeitet

64 Hier sei an die Dualität von koordinierten und liberalen Marktwirtschaften im Ansatz der ‚vari-
eties of capitalism’ (exemplarisch Hall und Soskice 2001) erinnert.

65 Das Konzept Mikropolitik nimmt intraorganisationale Prozesse auf der Ebene der Interaktion
von Personen und Personengruppen in den Blick und bietet so einen alternativen Zugriff auf
viele gesellschaftliche Prozesse. (vgl. exemplarisch Crozier und Friedberg 1993; Bogumil und
Schmid 2001; Neuberger 2006; Klenk 2011a)
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werden könnte. Dies liegt aber außerhalb des Blickwinkels der vorliegenden
Arbeit.

6.3.5 Weitere Akteure

Sowohl die staatlichen Akteure als auch die Vertreter der Berufsbildung wur-
den nun ausführlich beschrieben. Für den Verlauf der Entwicklungen waren
aber auch die anderen beteiligten Akteure relevant. Deren, zumindest kurze,
Darstellung rundet nun das Bild ab und leitet zugleich über zur Darstellung der
Akteurkonstellation im AK DQR im folgenden Textteil.

Während das allgemeinbildende Schulwesen neben den Repräsentanten der
KMK keine weiteren Vertreter im Arbeitskreis hatte, war das Hochschulsystem
mit vier Vertretern in die Entwicklung einbezogen. Diese repräsentierten den
Wissenschaftsrat, die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen, die
Hochschulrektorenkonferenz und schließlich als viertes den Freien Zusammen-
schluss von StudentInnenschaften. Der organisationale Hintergrund der Ak-
teure unterschied sich damit erheblich, ebenso ihre Ressourcenausstattung. Für
alle vier gilt aber, dass sie über weite Strecken der Entwicklung kaum auffällig
wurden. Immer wieder brachten die befragten Experten dies in Zusammen-
hang mit der frühen Entscheidung für die Anwendung der Dublin-Deskriptoren
in EQR und DQR: „Die Hochschulen, die hatten ja den Bologna-Prozess hinter
sich und haben ja einen Qualifikationsrahmen, wenn man so will, für die Hoch-
schulen gemacht, und am Anfang dieses Prozesses waren die der Meinung,
das sind sie auch bis heute noch, dass man, dass sie eigentlich nichts mehr ma-
chen müssten. Sie haben ein Outcome-System, sie haben Kompetenz-Beschrei-
bungen, sie haben Zertifizierungsprozesse und und und“ (Interview DE05).

Als der Arbeitskreis DQR eingerichtet wurde, befand sich der Bologna-Prozess
in der Implementationsphase, viele deutsche Studiengänge waren aber bereits
auf das BA/MA-System umgestellt. Die Reform und ihre Umsetzung war inner-
halb des Hochschulsystems bekanntermaßen alles andere als unumstritten. Vor
diesem Hintergrund erscheint es überaus plausibel, dass die Akteure des Hoch-
schulsystems zunächst geringes bis gar kein Interesse an weiteren Verände-
rungen der politischen Rahmenbedingungen hatten, sondern sich in der Ent-
wicklung des DQR weitgehend zurückhielten. Erst zu einem späten Zeitpunkt
trat vor allem die HRK mit der Forderung in Erscheinung, die „spezifische wis-
senschaftliche Problemlösekompetenz“ als Anforderung der oberen Qualifika-
tionsniveaus des DQR deutlicher zu machen (2010, S. 2). Hintergrund der Inter-
vention war offenbar die Sorge, die gerade durchgesetzten Neuerungen
könnten erneut in Frage gestellt werden. Möglicherweise spielte aber auch die
Befürchtung eine Rolle, dass Hochschulqualifikationen ihren Sonderrang an der
Spitze des Bildungssystems einbüßen könnten. Der Zeitpunkt und Grundton
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dieser Stellungnahme verursachte bei den anderen Akteuren erhebliche Irritati-
on und war Anlass zur Sorge, die Hochschulseite könnte aus dem DQR-Prozess
aussteigen und damit die Realisierung eines bildungsbereichsübergreifenden
Rahmens blockieren. Letztlich blieb der HRK-Einwand aber weitgehend folgen-
los.

Der quartäre Bildungsbereich war mit einem Vertreter des Rats der Weiterbil-
dung bzw. des Deutschen Volkshochschulverbands beteiligt. Angesicht der
Pluralität dieses Bildungsbereichs kann hier kaum von einer angemessenen Re-
präsentation gesprochen werden (vgl. AuL et al. 2009; Tippelt 2010). Ein wei-
teres Mitglied repräsentierte die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohl-
fahrtspflege und damit den Bereich der sozialen Arbeit.66 Obwohl vor allem
aus der Sicht der Weiterbildung recht hohe Erwartungen mit der Einführung
eines outcome-orientierten Qualifikationsrahmens verknüpft sind, die sich vor-
rangig auf die verbesserte bzw. gleichwertige Anerkennung von Bildungsleis-
tungen richten, besetzten die beiden letztgenannten Akteure in der Entwick-
lung des DQR nur eine randständige Rolle. Dies hing sicherlich auch damit
zusammen, dass im Entwicklungsverlauf entschieden wurde, informelle und
nonformale Qualifikationen zunächst aus dem DQR auszuklammern und erst
zu einem späteren Zeitpunkt über deren Zuordnung zu diskutieren. Die übri-
gen Plätze waren mit einem Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und eini-
gen Hochschullehrern besetzt, die nach Auskunft aller befragten Experten als
neutral einzuschätzen sind. Dennoch wurde gerade den als Experten einbezo-
genen Hochschullehrern eine gewisse Bedeutung in der politischen Auseinan-
dersetzung zuerkannt, weil „die es einfach noch mal von einer anderen Per-
spektive aus beleuchten können, […] dann einfach noch mal so ganz sachlich
gewisse Dinge darlegen […]. Gerade wenn dann die Diskussionen zu hitzig
werden“ (Interview DE02). In dieser Einschätzung zeigt sich, dass ansonsten
unauffällige Akteuren in bestimmten Situationen erhebliches Gewicht bekom-
men können, beispielsweise indem sie als neutrale Dritte die Rückkehr zur kon-

66 Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege selbst liegt keine Stellung-
nahme aus dem Entwicklungsprozess vor. Von der Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-
Westfalen existiert aber eine Broschüre, die über Hintergründe und Bedeutung von EQR und
DQR für den Bereich der Wohlfahrtspflege aufklärt. Eher am Rande finden sich dort auch Ele-
mente der eigenen Positionierung, so beispielsweise, dass der DQR eine große Chance für die
Verbände der sozialen Arbeit darstelle, weil es gelungen sei, Niveau 1 so zu gestalten, dass
keine Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Bildungsbiografie erfolgt. Zudem können
mit Hilfe des DQR „vorhandene Qualifikationen in den vielfältigen Handlungsfeldern der Frei-
en Wohlfahrtspflege transparent“ gemacht werden (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 29). Weitere Verbände aus
dem Feld der Wohlfahrtspflege kritisierten den Vorschlag für einen DQR wegen der Ausklam-
merung nonformaler und informeller Qualifikationen sowie aus weiteren Gründen, waren
aber nicht an den Entwicklungsgremien beteiligt (z.B. AGJ 2009).
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struktiven Arbeit ermöglichen. Solcherlei konstellative und situative Faktoren
sind Gegenstand des folgenden Abschnitts.

6.4 Akteurkonstellation und Handlungsverlauf in der
Entwicklung

Die folgenden Seiten fassen den Entwicklungsverlauf auf dem Weg zum fina-
len Vorschlag des Deutschen Qualifikationsrahmens vom 22.03.2011 zusam-
men. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Akteurkonstellation und der
politischen Interaktion, die zum DQR in der vorliegenden Form geführt hat.
Von einer detaillierten Darstellung der einzelnen Handlungsschritte und dem
Nachvollzug gradueller Veränderungen der Akteurspositionen wird dagegen
abgesehen.67

Wie bereits mehrfach kurz angesprochen wurde, nahm der Arbeitskreis DQR
im Sommer 2007 (und damit einige Zeit vor der Verabschiedung des EQR) sei-
ne Arbeit auf. Die Konstellation der Akteure im AK DQR stellte sich während
des gesamten Prozesses überaus heterogen dar. Die unentschlossen auftreten-
den staatlichen Akteure beschränkten sich im Wesentlichen auf die Einberu-
fung des Gremiums und die Organisation des Prozesses. Für die Auswahl der in
den AK berufenen Verbände orientierten sich die Vertreter von Bund und Län-
dern an vorhandenen Arbeitsbeziehungen. Dies hatte eine starke Schwer-
punktsetzung auf Berufsbildungsakteure zur Folge, neben denen alle anderen
Bildungsbereiche unterrepräsentiert waren. Wie oben gezeigt wurde, wirkt der
Moment der Akteursauswahl damit für den weiteren Prozess als Weichenstel-
lung.

In inhaltlicher Hinsicht muss konstatiert werden, dass die staatlichen Akteure
offenkundig weitgehend auf die Ausformulierung des Projekts DQR-Entwick-
lung verzichtet haben. Eigene, zumal abgestimmte, inhaltliche Positionen wur-
den nicht verfolgt. Damit blieb in mehrfacher Hinsicht unklar, was konkret das
Ziel des Prozesses sein sollte. Daraus erwuchs bei den nichtstaatlichen Ak-
teuren vor allem in der Anfangsphase eine gewisse Skepsis zur politischen Ab-
sicht im Hintergrund der Entwicklungen. In den Interviews schien es, als könn-
ten sich auch Experten nicht vollends gegen den Eindruck erwehren, die nun
greifbare Überwindung der Trennung der Bildungsbereiche sei ein zu deutli-
cher Politikwechsel um tatsächlich intendiert zu sein: „Welche Motivation da-

67 Für eine detailreiche Analyse der Veränderung von Akteurspositionen sei hier auf die Arbeiten
von Gössling und Sloane (Gössling und Sloane 2012; Gössling 2012) hingewiesen, die mit ei-
nem hermeneutischen Zugriff latente Deutungsmuster und deren Verschiebung bei bildungs-
politischen Akteuren in der Aushandlung des DQR rekonstruieren.
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hinter steckt, […] aus bildungspolitischer Sicht gesprochen, ist mir auch noch
nicht so richtig klar, entweder es ist tatsächlich so eine Art Mustergültig- oder
Musterschülerhaftigkeit, die uns dort also zu eigen ist, in Deutschland, auf je-
den Fall das umzusetzen, was aus Europa kommt, oder ob tatsächlich ernsthaft
das der Wille ist, die starr und getrennt nebeneinander in Deutschland stehen-
den Bildungsbereiche besser miteinander zu verzahnen“ (Interview DE09). Die
hier geschilderte Einschätzung datiert auf Herbst 2010: Auch nach rund drei
Jahren der gemeinsamen Arbeit am DQR hatte sich an der Grundsituation also
wenig geändert.

Eine weitere Konsequenz der mangelnden staatlichen Einigungsfähigkeit wird
in der unklaren Kompetenz des Entwicklungsgremiums deutlich: Obwohl der
Arbeitskreis die zentrale Arena im DQR-Prozess war, blieb ungeklärt, was mit
den dort erreichten Ergebnissen geschehen würde. Verbindliche Vereinbarun-
gen waren nicht vorgesehen, sondern der politischen Ebene vorbehalten. Das
uneinheitliche Auftreten der staatlichen Akteure sowie die breit verteilten Re-
gulierungskompetenzen im Bildungsbereich zeigen ein Dilemma auf, das in der
Governance-Forschung mit dem Begriff des „Schatten[s] der Hierarchie“ (ex-
emplarisch Börzel 2008; Scharpf 2006, S. 323 ff.) bzw. dessen Fehlen themati-
siert wird. Der Staat verfügte im hier untersuchten Fall nicht über eine glaub-
hafte „Rute im Fenster“ (Mayntz und Scharpf 1995b, S. 29), seine faktisch
geringe Regulierungsfähigkeit schränkte einerseits sein Interesse an einer ko-
operativen Problemlösung mit gesellschaftlichen Akteuren und andererseits die
gesellschaftliche Fähigkeit zur Selbstregulierung ein. Effizientere Interaktions-
formen als die feststellbaren weichen Verhandlungen waren in dieser Situation
unwahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund überraschen Experten-Aussagen
wie die Folgenden wenig: Natürlich muss „alles, was wir vorbereiten, letztlich
dann politisch entschieden werden […]. Und da gibt es auch sicher noch ein
Stück, wie soll ich sagen, notwendiger Einarbeitung politischer Gremien, die
sich so noch nicht damit auseinander gesetzt haben” (Interview DE04). Es „ist
natürlich auch noch fraglich, wie das Ganze eingeführt werden soll […]. Das ist
natürlich dann Sache des BMBF und der KMK die sich da abstimmen müssen“
(Interview DE01).

Hinsichtlich der Binnenorganisation war der AK DQR auf konsensuale Entschei-
dungen verpflichtet. Es konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob dies eine
Setzung der staatlichen Akteure war oder ob es sich vielmehr um eine Selbst-
verpflichtung der Arbeitskreismitglieder handelte. Die Konsensverpflichtung ist
aber durchaus ambivalent zu bewerten. Auf der einen Seite erhielten so alle
Perspektiven ein gewisses Gewicht und mussten integriert werden. Positiv wur-
de daher angeführt, dass gerade die Verpflichtung zur abschließenden Eini-
gung eine kontroverse und dennoch konstruktive Diskussion ermöglichte. Zu-
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dem steigerte dieses Verfahren unbestritten die Akzeptanz des Ergebnisses
und erhöhte damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses politisch übernom-
men wird: „Ich denke, wenn es gelänge, dort eben diesen konsensualen Vor-
schlag herzustellen, dann wäre das wahrscheinlich auch der, der politisch über-
nommen wird“ (Interview DE04). Auf der anderen Seite birgt eine (Selbst-)
Verpflichtung zum Konsens stets das Risiko, trotz aufwendiger Verhandlungen
nur ungenügende Kompromisslösungen im Sinne eines Minimalkonsens zu er-
zeugen. In widersprüchlichen Interessenkonstellationen sind schließlich Situati-
onen der sachlich oder strategisch begründeten Entscheidungsunfähigkeit
denkbar, weil der Einigungszwang jeden Akteur mit Vetomacht ausstattet.
Freilich hängt die tatsächliche Nutzung des Vetopotenzials von strategischen
Überlegungen ab (vgl. Benz 2003).

Unter diesen Bedingungen waren es die Akteure der Berufsbildung, die den
begonnenen Entwicklungsprozess inhaltlich gefüllt und getragen haben. Die
Situation war günstig: Beide Sozialpartnerseiten waren zum Prozessauftakt in
die Materie eingearbeitet und konnten bereits eigene Positionen entwickeln.
Allen partikularen Gestaltungsvorstellungen zum Trotz gab es einen hinrei-
chend großen Überschneidungsbereich mit gemeinsamen Absichten: Die DQR-
Entwicklung wurde als Prozess, dem man sich nicht entziehen kann und als
Korrekturoption für die national wie international inadäquate Bewertung der
Bildungsleistungen des Berufsbildungssystems verstanden. Mit den Institutio-
nen der Berufsbildung existierten Räume zur Konsolidierung divergierender In-
teressen und für die Herstellung strategischer Handlungsfähigkeit. Zudem ver-
fügten die Sozialpartnerseiten über großzügige Ressourcenausstattung und
wirksame Machtmittel, durch die Drohung, den DQR an mangelnder Anerken-
nung im Beschäftigungssystem scheitern zu lassen.

Die ebenfalls im Entwicklungsgremium beteiligten Akteure aus anderen Bil-
dungsbereichen waren dagegen deutlich benachteiligt. Dazu kam, dass sie,
wie im Fall der Hochschulakteure, zu Anfang nur geringes Interesse für die
Thematik DQR aufbrachten oder schlicht eine gewisse Zeit für die Einarbeitung
benötigten. Dies verweist zum einen auf die Relevanz der Befassungsdauer, zu-
dem ist offensichtlich, dass ihre organisationale Leistungsfähigkeit hinter der
der koordinierten Berufsbildungsinteressen zurückblieb. Beispielhaft sei hier
auf den Rat der Weiterbildung verwiesen, der lediglich als Sachverständigen-
gremium ohne eigene Geschäftsstelle, Mitarbeiterstab etc. operiert.

6.4.1 Erste Erarbeitungsphase

Nach der Einrichtung des Arbeitskreises befasste sich dieser zunächst mit der
Planung des weiteren Prozesses. Soweit dies rekonstruiert werden kann, war
zunächst eine kontinuierliche Erarbeitung vorgesehen, erst später etablierte
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sich die Unterscheidung von zwei Erarbeitungsphasen. Während der ersten
Phase wurden die Grundlagen des Deutschen Qualifikationsrahmens geschaf-
fen, sie schloss mit der Vorlage eines Diskussionsvorschlags im Februar 2009
ab (AK DQR 2009). In der zweiten Phase wurde dann dessen Anwendbarkeit
in beispielhaften Bereichen überprüft und, wo notwendig, Anpassungen vor-
genommen. Bereits in der ersten Phase wurde schnell deutlich, dass die Zuord-
nung von nonformal und informell erworbenen Lernergebnissen eine erhebli-
che Herausforderung darstellt (vgl. Dehnbostel et al. 2010; Gutschow). Die
Arbeitskreismitglieder verständigten sich daher darauf, sich zunächst auf Quali-
fikationen aus formalen Bildungsprozessen zu konzentrieren und stellten die
Befassung mit Qualifikationen nicht-formaler Provenienz hinten an. Für die Re-
präsentanten des Weiterbildungsbereichs kam dies einer Marginalisierung
durch inhaltlichen Ausschluss gleich. Obwohl gerade berufliche Lernprozesse
nach einer ersten Ausbildungsphase überwiegend nonformaler oder informel-
ler Natur sind, macht diese Entscheidung einmal mehr deutlich, dass für die
Berufsbildungsakteure der Gleichwertigkeits-Topos Vorrang hatte. Eine weitere
wichtige Entscheidung war die Anwendung der sogenannten Dublin-Deskrip-
toren für Hochschulqualifikationen auch im DQR. Dies war zwar bereits im EQR
angelegt, allerdings als nicht bindend für nationale Rahmen (siehe Kapitel 5).
Offenbar bestand jedoch kein Interesse, die Zuordnung von akademischen
Qualifikationen an dieser Stelle erneut zu diskutieren.68 Auch dieser Bereich
wurde also faktisch aus der DQR-Verhandlung ausgeklammert. Aus Sicht der
Berufsbildungsakteure war dies insofern unproblematisch, weil zugleich ent-
schieden wurde, dass die Anwendung der Dublin-Deskriptoren nicht exklusiv
erfolgen solle, was eine Reservierung der oberen Niveaus für hochschulische
Qualifikationen bedeutet hätte (vgl. Fallstudie I). Stattdessen verständigte man
sich relativ schnell darauf, dass grundsätzlich alle Niveaus des DQR auch über
nichtakademische Bildung erreichbar sein sollten. Dies wurde als wichtiger
Meilenstein im Entwicklungsprozess beschrieben und unterscheidet den DQR
von anderen nationalen Qualifikationsrahmen.

Als nächsten inhaltlichen Punkt behandelte der Arbeitskreis die Frage der An-
zahl und vor allem Ausgestaltung der Qualifikationsniveaus, die sogenannte
Matrix. Wie oben mehrfach angeklungen ist, existierten hier auf der Seite der
Berufsbildungsakteure durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Der erste Vor-
schlag der Arbeitgeberseite enthielt sechs Niveaustufen, die Arbeitnehmerver-
treter forderten ursprünglich, nur fünf Levels zu unterscheiden. Der EQR ope-

68 In einem anderen Punkt stimmen die Interessen der HRK mit Teilen der Berufsbildung überein,
wie in einer gemeinsamen Publikation dokumentiert ist (Wintermantel und Braun 2008). Aus
Sorge um ausreichend akademischen Nachwuchs befürworten beide Akteure eine höhere
Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule, was zusätzlichen Rückenwind
für die Gleichwertigkeits-Debatte bedeutet.
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riert dagegen mit insgesamt acht Stufen, diese Anzahl wurde auch für den
DQR vereinbart. Während hier aus Gründen der Übersetzungsfähigkeit dem
Vorschlag des EQR gefolgt wurde, divergiert die Beschreibung der einzelnen
Niveaus im deutschen Rahmen signifikant. Zum Hintergrund dieser Abwei-
chung führte einer der befragten Experten aus: „dass die Kompetenzdefiniti-
on, ja also auch die ganze Architektur und Terminologie des Europäischen
Qualifikationsrahmens bevorteilt allgemeine und hochschulische Bildung. Und
es sehr schwer ist, berufliche Bildung auch gleichwertig da zu platzieren. Und
ich, wir haben den Eindruck gehabt, dass das schon auch sehr stark zusam-
menhängt mit dem Grundkern des Europäischen Qualifikationsrahmens und
wir haben deswegen sehr viel Mühe darauf verwandt in der Arbeitsgruppe des
BIBB eine eigene Kompetenzdefinition zu entwickeln. Und das war ein ganz
mühsamer Prozess, wo es auch sehr schwer war, die Arbeitgeber mitzuneh-
men, und das würde ich im Nachhinein als Durchbruch bezeichnen, warum es
bis heute eigentlich auch gelungen ist, einen nationalen Qualifikationsrahmen
zu entwickeln, der sich substanziell abhebt vom Europäischen Qualifikations-
rahmen. Und das würde ich als Durchbruch bezeichnen. Weil das ist auch der
Schlüssel gewesen, warum wir überhaupt eine solche Bewegung reingebracht
haben in Richtung Gleichwertigkeit“ (Interview DE03).

Hier wird deutlich, dass die Frage der Kompetenzdefinition für die Berufsbil-
dungsakteure einen absolut zentralen Stellenwert hatte. Gerade die frühe in-
haltliche Befassung mit der Entwicklung des EQR und die Frage nach dessen
Konsequenzen für das deutsche Modell der Berufsbildung hatten gezeigt, dass
eine angemessene Bewertung mit den Kategorien Knowledge, Skills und Com-
petences kaum möglich ist und damit den Anlass für die Ausarbeitung eines
eigenen, passenderen Kompetenzbegriffs gegeben. Das Ergebnis konnte dann
dem AK DQR vorgeschlagen und dort schließlich auch beschlossen werden,
womit die Zielkategorie Handlungskompetenz zur verbindlichen Grundlage al-
ler Qualifikationszuordnungen wurde. Als berufliche Handlungskompetenz im
Sinne des DQR wird eine Einheit aus Fach- und personaler Kompetenz verstan-
den, beide Kategorien setzen sich wiederum aus zwei Teilkategorien zusam-
men, woraus die sogenannten Vier-Säulen-Struktur des DQR entsteht (Abbil-
dung 11).

Widerstand gegen den Vorschlag gab es, so schilderten die Befragten, lediglich
von Seiten der KMK. Dies fußte aber auch weniger auf inhaltlichen Überlegun-
gen, sondern wohl vielmehr auf der formal-politischen Festlegung heraus,
möglichst wenig vom EQR abzuweichen.

Dass in der Frage des Kompetenzbegriffs vorrangig formal diskutiert wurde
und eine inhaltliche Auseinandersetzung ausblieb, ist als Indiz für die mangeln-
de Informiertheit der anderen Akteure zu werten. Mit der Entscheidung für
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den Vorschlag der Berufsbildung wurde schließlich die Grundlage für den Kon-
flikt um die Einordnung der allgemeinbildenden Schulabschlüsse gelegt, der
unten noch zur Sprache kommen wird.

Mit der Einigung auf das spezifische Kompetenzverständnis des DQR waren al-
le Voraussetzungen für den „Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikati-
onsrahmens für lebenslanges Lernen“ (AKK DQR 2009) geschaffen. In einem
kurzen Einführungstext wurden die wesentlichen Schritte und Ziele der Ent-
wicklung rekapituliert und zugleich der erreichte Konsens fixiert. So wurde bei-
spielsweise klargestellt, „dass auf einer Niveaustufe gleichwertige, nicht gleich-
artige Qualifikationen abgebildet werden“ (ebd., S. 4). Diese an sich triviale
Feststellung verdankte sich wohl den Befürchtungen mancher, die Zuordnung
von Bildungsergebnissen zu einem bestimmten DQR-Niveau führe zu uner-
wünschter Konkurrenz, dem Verlust von Privilegien etc. Ebenso wurde aus-
drücklich ausgeschlossen, dass der DQR zu Veränderungen des bestehenden
Berechtigungssystems oder tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Konsequenzen
führen könnte. Neben der ausformulierten DQR-Matrix war ein Glossar dritter
Bestandteil des Vorschlags. Dort fanden sich die einvernehmlich verabschiede-
ten Definitionen der unterschiedlichen Kompetenzbestandteile und weiterer
wichtiger Begriffe.

Konkrete Angaben zu Zeitplan und Form der Einführung des DQR fehlten in
diesem Papier. Während in einem ersten Eckpunktepapier (AK DQR 2008)
noch ausdrücklich die Zeitplanung aus dem EQR bestätigt wurde, die eine
Kopplung der nationalen Qualifikationssysteme an den EQR und ggf. Entwick-
lung entsprechender Rahmen bis 2010 vorsah, enthielt der Diskussionsvor-
schlag keine diesbezüglichen Festlegungen mehr. Stattdessen wurde als näch-
ster Schritt die Überprüfung des DQR durch exemplarische Zuordnung
einzelner Qualifikationen angekündigt. Hierin begründet sich eine Verzöge-
rung gegenüber der ursprünglichen Planung von schlussendlich mehr als ei-

Niveauindikator
Anforderungsstruktur

znetepmoK elanosrePznetepmokhcaF

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Tiefe und Breite Instrumentale und
systemische
Fertigkeiten,
Beurteilungsfähig
keit

Team/Führungsfä
higkeit,
Mitgestaltung und
Kommunikation

Eigenständigkeit/
Verantwortung,
Reflexivität und
Lernkompetenz

Abb. 11: Vier-Säulen-Struktur des DQR (BMBF 2011, S. 5)
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nem Jahr. Der Wunsch nach einer Erprobungsphase entstand wohl aus der Dif-
ferenz zwischen Arbeitskreis DQR und Vertretern der Länderministerien um die
Praktikabilität der Vier-Säulen-Struktur, wie eine Expertenauskunft nahelegte:
„Als die DQR-Matrix vorgelegt war, war ein großer Konflikt darum, ob jetzt ei-
ne Vier-Säulen- oder eine Drei-Säulen-Struktur gefunden werden sollte. Da hat
der Arbeitskreis dafür votiert, dass die Vier-Säulen-Struktur auf jeden Fall jetzt
erprobt werden soll. Und die Staatssekretäre der Länder insbesondere, die wa-
ren aber sehr dafür, dass wir nur eine Drei-Säulen-Struktur übernehmen, und
zwar in der Angleichung zum EQR. […] das war so ein Punkt, also dass da
nachher die Staatsekretäre gesagt haben, gut dann geht das jetzt in der Form
in die Erprobungsphase, aber wir möchten, dass das mit als Prüfauftrag aufge-
nommen wird“ (Interview DE01). Leider lässt sich dieser Punkt auf der Basis
der vorliegenden Informationen nicht präziser rekonstruieren. Ist die Interpreta-
tion zutreffend, so unterstreicht das einmal mehr die Unverbindlichkeit der Ar-
beit in den Entwicklungsgremien, wenn dort aufwendig erzeugte Ergebnisse
von den Verantwortlichen der politischen Ebene relativ willkürlich in Frage ge-
stellt werden.

Die damit eingeläutete zweite Prozessphase ist Gegenstand des folgenden Ab-
schnitts.

6.4.2 Zweite Erarbeitungsphase

Die zweite Erarbeitungsphase des DQR begann mit einer Auftaktveranstaltung
am 25. Mai 2009, auf der neben einem inhaltlichen Briefing der berufenen Ex-
perten zugleich die Konstituierung von vier Arbeitsgruppen für die Pilotphase
stattfand. Als exemplarische Bereiche wurden die Tätigkeitsfelder Gesundheit,
Handel, IT und Metall/Elektro ausgewählt, die zentrale Teile der Arbeitswelt in
Deutschland mit den entsprechenden Qualifikationen abdecken. Während die
Auswahl und Berufung der Experten in den vier Arbeitsgruppen nicht doku-
mentiert ist, enthält der Einführungstext zu den Expertenvoten immerhin eine
kurze Begründung des Vorgehens. Hintergrund der Expertengruppen war
demnach, fachliche Expertise aus den Bereichen Kompetenzbeschreibung, -an-
erkennung und Gestaltung von Curricula in den Prozess einzubinden und so
die Anwendbarkeit des DQR „in einem experimentellen Setting“ (BBJ Consult
AG 2010, S. 9) zu ermöglichen. Mittels eines Problemaufrisses und eines Fra-
genkatalogs sollte der Reflexionsprozess der Fachleute strukturiert und den-
noch ein bildungsbereichsübergreifender, offener Diskurs gewährleistet wer-
den. Ziel des Verfahrens war, möglichst zeitökonomisch vorzugehen und
dennoch „durch ein realitätsnahes Vorgehen den Erfordernissen von Gesell-
schaft, Arbeitsmarkt und Bildungssystem gerecht zu werden“ (ebd., S. 9). Für
den Bereich der Allgemeinbildung war zusätzlich der Schulausschuss der KMK
aufgefordert, eine exemplarische Zuordnung vornehmen.
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Der Erprobungsprozess dauerte insgesamt rund ein Jahr (von Mai 2009 bis Mai
2010). In dieser Zeit trafen sich die Arbeitsgruppen vier bis fünf Mal, und er-
probten anhand 12 bis 16 ausgewählten Qualifikationen des Tätigkeitsfeldes
die Zuordnung zu den acht Niveaus des DQR. Aus allen vier Arbeitsgruppen la-
gen schließlich umfangreiche Berichte zum Vorgehen und den Ergebnissen in
Form der sogenannten „Expertenvoten“ vor. Diese zeichneten ein differenzier-
tes Bild der Erprobungsphase, kamen in wesentlichen Punkten aber zu über-
einstimmenden Einschätzungen. Die erprobte DQR-Matrix wurde in ihrer
Grundstruktur für anwendbar befunden, die Anzahl der Niveaustufen sei aus-
reichend und ermögliche eine angemessene Differenzierung. Ein wichtiges Ar-
gument für die Achtstufigkeit wurde in der leichteren Abbildung des DQR im
EQR gesehen. Allerdings bewerteten alle vier Arbeitsgruppen die Abgrenzung
der Stufen zueinander als schwierig. Probleme sahen die Experten dabei auf
beiden Seiten, in der Präzision der DQR-Deskriptoren ebenso wie in der man-
gelnden Aussage der Ordnungsmitte (vgl. Heidemann 2010, S. 108), beispiels-
weise zu Sozial- und Selbstkompetenz. Besonders interessant, vor allem vor
dem Hintergrund des oben skizzierten Konflikts um die Vier-Säulen-Struktur,
sind die Erfahrungen der Arbeitsgruppen zur Gewichtung zwischen den einzel-
nen Kategorien bzw. Säulen in der Zuordnung und der Aufteilung der perso-
nalen Kompetenz in zwei getrennte Kategorien. Hier war das Votum recht ein-
deutig: Die Vier-Säulen-Struktur wurde überwiegend als sinnvoll empfunden,
wenngleich der status quo in Ordnungsmitteln und sonstigen der Zuordnung
zugrunde gelegten Quellen kaum Aussagen zur personalen Kompetenz abbil-
de. Dies bedinge (noch) eine gewisse Übergewichtung der ersten beiden Säu-
len. Als klarer Vorteil der DQR-Struktur wurde aber die höhere Aussagekraft
und der Schwerpunkt auf Aspekten des lebenslangen Lernens (DQR-Arbeits-
gruppe Gesundheit 2010) genannt. Die ungleiche Gewichtung der einzelnen
Säulen wurde wegen des Primats einer ganzheitlichen Bewertung als wenig
kritisch gesehen, die mangelhaften Ordnungsmittel müssten sukzessive an die
Zuordnungslogik des DQR angepasst werden (DQR-Arbeitsgruppe Handel
2010).

Zur Frage der Realisierung des Gleichwertigkeitsgedankens kamen die Arbeits-
gruppen zu recht unterschiedlichen Bewertungen, die neben der jeweiligen Zu-
sammensetzung sicher auch Spezifika des Tätigkeitsfeldes wiederspiegelten.
Das Votum der AG Metall/Elektro sah die Paralleldeskriptoren als unzurei-
chend, da sie wenig trennscharf seien und Unterschiede zwischen den Bil-
dungswegen nur ungenügend abbildeten. In dieser Einschätzung bestand
noch mehr oder weniger Einigkeit zwischen den Arbeitsgruppen. Allerdings
ging das Expertenvotum Metall/Elektro noch weiter, indem es ausdrücklich vor-
schlug, Qualifikationen der Allgemeinbildung aus dem DQR auszuklammern,
da diese lediglich die Grundlage für berufliche und akademische Bildungspro-
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zesse legten. Beruflichkeit werde in der Allgemeinbildung nicht vermittelt. Soll-
te dennoch „aus politischen Gründen“ (DQR-Arbeitsgruppe Metall/Elektro
2010, S. 129) eine Inklusion allgemeinbildender Qualifikationen erfolgen, so
dürfe das Abitur keinesfalls auf Stufe 5 verortet werden, wie dies ein Vorschlag
der KMK vorsah. Für diesen Fall drohten die Experten der Arbeitsgruppe offen
mit der Ablehnung und damit dem Scheitern des DQR (ebd., S. 130). Dies mar-
kiert einen Strategiewechsel der Berufsbildungsakteure, die bis dahin überaus
konstruktiv am DQR mitgearbeitet hatten, nun aber auf die Zuordnungsvor-
schläge des KMK-Schulausschusses mit einem offenen Konflikt reagierten.

In gewisser Weise sind die Vorschläge der KMK auch als Folge der Dominanz
der Berufsbildung im Arbeitskreis DQR zu sehen. Weil dort durch die oben dar-
gestellten Bedingungen für die übrigen Akteure kaum Handlungsmöglichkei-
ten bestanden, diese aber dennoch von der Nutzung ihres Vetopotenzials
durch Verweigerung des Konsens im AK absahen, verlagerte sich deren Ausei-
nandersetzung mit der Thematik mehr und mehr in Arenen außerhalb des Ent-
wicklungsgremiums. Beispiele dafür waren die Stellungnahme der Weiterbil-
dung zum DQR (AuL et al. 2009), die kritische Positionierung des 114. HRK-
Senats (HRK 2010) und schließlich die kaum anschlussfähige Einordnung
allgemeinbildender Qualifikationen durch den KMK-Schulausschuss (2010,
nicht öffentlich; vgl. als Reaktion z. B. BIBB 2011). Während erste nur geringe
Beachtung erfuhr, löste das zweite Statement bereits Irritation bei den Berufs-
bildungsakteuren aus, wie im folgenden Interviewausschnitt sichtbar wird: „Da
haben sich die Hardliner […] durchgesetzt, die die Rolle rückwärts machten
und tatsächlich faktisch eine Reservierung der Niveaus sechs, sieben und acht
wünschten, eben ausschließlich für tertiäre Bildungsgänge“ (Interview DE09)
und weiter: „Die etwas tradierteren Kräfte der HRK haben eben entsprechend
jetzt, versuchen da nach wie vor, mit dieser Frage Differenzierung A und B in
den oberen Niveaus noch zu retten aus ihrer Sicht, was zu retten ist.“ (Inter-
view DE09).

Am Einordnungsvorschlag der KMK schließlich entzündete sich ein Konflikt,
der zunächst unlösbar erscheint. Kernproblem war die aus politischen Gründen
erfolgte Einordnung des Abiturs auf Level 5, die aus Sicht der anderen Akteure
weder inhaltlich noch im europäischen Vergleich zu rechtfertigen war. Ein bei-
spielhafter Interviewausschnitt beschrieb die intensive Diskussion im Arbeits-
kreis nach Vorlage aller Erfahrungen aus der Erprobungsphase: Wir haben
„unter anderem diese Frage Abi-fünf diskutiert und man hat die Vorbehalte
der beruflichen Bildung durchaus verstanden, hat gesagt, ok, klar, wenn der
Eindruck entsteht, jemand fällt zurück nach dem Abi auf Niveau vier, das na-
türlich nicht, was können wir denn da machen? Und dann fing man plötzlich
an, wie auf dem orientalischen Basar zu schieben und zu prüfen und zu ku-
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cken, na ja, warum schiebt Ihr euch denn nicht auch auf die Fünf, oder können
wir vielleicht nicht die fachgebundene, die Fachhochschulreife dahin schieben,
dann schiebt Ihr euch dahin, dann machen wir da, also es ging zu, wie auf
dem orientalischen Basar. Und der nächste Tagesordnungspunkt lautete dann
Überarbeitung der DQR-Matrix aufgrund der Erprobungserfahrungen, wo um
jedes Komma in dem einzelnen Deskriptor [unverständlich] gekämpft und ge-
feilscht wurde, da ist man also unheimlich inhaltlich rangegangen und absur-
derweise, wenn es um die Zuordnung einzelner Qualifikationen geht, fängt
man da an, in völliger Großzügigkeit mit Blöcken und Qualifikationseinheiten
zu agieren und die hin und her zu schieben, damit das irgendwie ans politisch
bekannte und vorhandene Raster passt. Und das war so auch symptomatisch
für diese Diskussion, auch so symbolisch, dass ich dachte, Wahnsinn.“ (Inter-
view DE09).

Trotzdem gelang es, im AK DQR die Auseinandersetzung so klein zu halten,
dass schließlich, nach zahlreichen Korrekturen an Matrix und begleitenden Do-
kumenten eine finale Version des DQR konsensual verabschiedet werden
konnte (AK DQR 2010). Eine umfassende inhaltliche Darstellung und Bewer-
tung ist nicht Zielsetzung dieser Arbeit, dennoch wird hier auf einen Punkt
eingegangen, der die finale Version erheblich vom Entwurf von 2009 unter-
scheidet. Im Abschlussdokument ist der Qualifikationsrahmen für deutsche
Hochschulabschlüsse vollständig integriert, womit einerseits die Erfahrungen
des Erprobungsprozesses berücksichtigt wurden, sich andererseits aber sicher-
lich auch die erfolgreiche Strategie der Hochschulvertreter abzeichnete. Eine
weitere Interpretation ist ebenfalls plausibel: Die Integration erfolgte, weil auf
diesem Weg ein gemeinsamer Rahmen aller formalen Qualifikationen jenseits
der allgemeinbildenden Schule (vgl. DQR-Arbeitsgruppe Metall/Elektro 2010)
realisiert werden konnte. Dies entsprach den Interessen der Berufsbildungsak-
teure und legte zugleich die Grundlage für die noch ausstehende Auseinander-
setzung mit den Vertretern der KMK – die sich in der Folge einer breiten
Allianz aus Berufsbildung, Hochschule und BMBF gegenüber sahen. Bemer-
kenswerterweise thematisierte der aufwendig entwickelte und erprobte DQR
weder das weitere Vorgehen, noch war der Vorschlag eindeutig an politisch
Verantwortliche adressiert. Die zergliederte staatliche Verantwortung im Bil-
dungswesen hatte offenbar für diesen bildungsbereichs-übergreifenden Politik-
Prozess bislang keine adäquate Form des Umgangs gefunden.
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In der Zeit nach der Verabschiedung des DQR setzten Bund-Länder-Koordinie-
rungsgruppe und AK DQR ihre Arbeit fort. Auf der Agenda standen drei The-
menbereiche (vgl. Schmidt und Herstix 2012, S. 21):

• Die Erstellung eines erläuternden Handbuchs zur Zuordnung von Qualifi-
kationen zum DQR.

• Die Beratung zur rechtlichen Umsetzung und institutioneller Konsequen-
zen. Im EQR (siehe Kapitel B) wurde beispielsweise die Einrichtung einer
nationalen Koordinierungsstelle gefordert, die bislang in Deutschland
noch ausstand. Zu den rechtlichen Folgen des DQR lag seit 2009 ein vom
BMBF beauftragtes Gutachten vor (Herdegen 2009; zusammenfassend
Mahlberg 2010), das mehrere alternative Formen der rechtlichen Umset-
zung vorschlug. Wie oben mehrfach erwähnt wurde, lag die Präferenz
der staatlichen Akteure auf einer nicht-gesetzlichen Umsetzung, die end-
gültige Entscheidung hierzu stand zum Verfassungszeitpunkt aber noch
aus. Da inzwischen aber auch die Vertreter der Berufsbildung aus Zeit-
gründen eine „untergesetzliche“ Regelung befürworteten (Spillner 2012,
S. 54), scheint diese Option ungleich wahrscheinlicher als eine Umsetzung
in Form eines Staatsvertrags o.ä.

• Die Einbeziehung von nonformalen und informellen Qualifikationen in
den DQR. Im Juni 2011 führte der AK DQR hierzu eine Expertenanhörung
durch und richtete zwei Arbeitsgruppen ein, die Empfehlungen für den
Umgang mit nicht-formalen Qualifikationen im DQR ausgearbeitet ha-
ben.69 Wenig überraschend empfahlen die Experten die umfassende In-
klusion nicht-formaler Lernergebnisse. Bislang fehle dazu „ein transpa-
rentes und verlässliches Verfahren zur Feststellung, Bewertung und
Zertifizierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen in
Deutschland“ (Esser 2012, S. 49), die institutionelle Verantwortung für
ein derartiges Verfahren könnte vorhandenen Strukturen wie den Indus-
trie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern übertragen
werden. Zur Umsetzung dieser Empfehlungen lagen zum Verfassungs-
zeitpunkt dieser Arbeit keine weiteren Informationen vor.

Auch nach Abschluss der zweiten Erarbeitungsphase hatten die divergierenden
Vorstellungen der KMK und der übrigen Akteure weiter Bestand. Obwohl die
finale Version des DQR im Konsens verabschiedet wurde, stand sie damit unter
dem Vorbehalt der Einigung in der Frage der Zuordnung des Abiturs. Es liegt

69 Auch hier zeigte sich die Trennung zwischen der beruflichen Bildung (Bals 2011; Blings und
Spöttl 2011; Gnahs; Neß 2011b; Rogalla 2011; Sloane o.J.) und den übrigen Bildungsberei-
chen (Meisel o.J.; Schmidt-Hertha 2011).
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auf der Hand, dass der schwelende Konflikt den weiteren Verlauf der Entwick-
lungsarbeit verkomplizierte. Dies mag ein Grund dafür sein, dass zur Weiterbe-
arbeitung der drei Themenbereiche keine Erkenntnisse vorliegen. Vielmehr
scheint es, als ob die inhaltliche Arbeit im AK DQR in dieser Phase gegenüber
der politischen Auseinandersetzung auf anderen Ebenen70 in den Hintergrund
getreten war. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich im Spätjahr 2011,
dies ist Gegenstand des nächsten Teilkapitels.

6.4.3 Konflikt hinter der Zielgeraden

Ende Januar 2012 verkündete das BMBF in einer Pressemitteilung, „der Weg
für die Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens“ sei nun „frei“ (BMBF
2012). Diese Formulierung verweist deutlich darauf, dass es hier im Vorfeld zu
einer Blockadesituation gekommen war. In den weiteren Zeilen der Mitteilung
wird präzisiert, Vertreter aus Bund und Ländern wie auch der Sozialpartner
hätten in einem Spitzengespräch einen für alle Beteiligten tragbaren Kompro-
miss gefunden. Die Kultusministerkonferenz unterstrich in einer eigenen Pres-
semitteilung selben Datums, es sei eine Lösung gefunden worden, wie der
Prozess zur Einführung des DQR fortgesetzt „und gleichzeitig die Vorausset-
zungen für eine abschließende Zuordnung in den kommenden Jahren“ ge-
schaffen werden könne (KMK 2012). Vor diesem Hintergrund sei es für die
KMK jetzt möglich, der Einigung zuzustimmen, obwohl die allgemeinbildenden
Schulabschlüsse bis hin zum Abitur bis auf weiteres im DQR nicht zugeordnet
werden. Grund der Blockade war also die Einordnung der allgemeinbildenden
Schulabschlüsse, insbesondere des Abiturs: Trotz mehrjähriger intensiver Ent-
wicklung, Verhandlung und Erprobung hatte die KMK auf ihrer 335. Plenarsit-
zung im Oktober 2011 in Berlin beschlossen, eine Zuordnung sowohl des Abi-
turs wie auch anderer Hochschulzugangsberechtigungen auf Niveau 5 des
DQR zu fordern71 und diese „übereinstimmende Position aller Kultusminister“
den Sozialpartnern zu erläutern (KMK 2011). Entsprechende Abschlüsse aus
dem Bereich der Berufsbildung, so schlug die KMK vor, sollten ebenso „ange-
messen bewertet“ (ebd.) werden. Nach Informationen der DPA sollte dies je-

70 So befasste sich im August 2011 die bis dahin zurückhaltende Wirtschaftsministerkonferenz
mit der Frage der Zuordnung und formulierte die deutliche Erwartung, die allgemeine wie
fachgebundene Hochschulreife gemeinsam mit dualen Ausbildungsberufen auf Stufe vier zu
verorten (Deutscher Bundestag 2012; vgl. Esser 2012, S.48). Dies markiert einerseits die weit-
gehende Isolation der KMK, belegt aber auch die in Kapitel 10.3.1 angesprochene strategi-
sche Verbindung der Sozialpartner zu den Wirtschaftsressorts der Länder.

71 Wie oben bereits ausgeführt wurde, handelt es sich bei der Einordnung des deutschen Abiturs
um einen Punkt, der bereits recht früh im Prozess als konflikthaft auffiel. Offenbar bricht gera-
de an dieser Stelle die Frage der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildungsergeb-
nisse besonders deutlich auf, was nicht zuletzt an der erheblichen Symbolkraft des Abiturs lie-
gen mag.
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doch nur für eine kleine Anzahl besonders anspruchsvoller Ausbildungen zu-
treffen. Für Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerverbände stellte diese Forderung
einen inakzeptablen Vorschlag dar, der im Gegensatz zu den bislang im Ar-
beitskreis DQR gemeinsam getroffenen Vereinbarungen zur Ausgestaltung des
Deutschen Qualifikationsrahmens stand. Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände reagierten prompt72 und in bemerkenswerter Einigkeit. In einem ge-
meinsamen Brief an die Bundesministerin Schavan wiesen die beiden Vorsit-
zenden Sommer (DGB) und Kentzler (ZDH) auf den hohen Stellenwert des DQR
und den drohenden Attraktivitätsverlust der dualen Ausbildung insgesamt bei
einer Einstufung entsprechend des Vorschlags der Kultusminister hin. In klaren
Worten brachten sie daher die Ablehnung des Vorschlags zum Ausdruck und
drohten mit einem Ende der Beteiligung von Sozialpartnern und Wirtschafts-
verbänden am Projekt DQR.

Die Medien, die bis zu diesem Zeitpunkt kaum über die Entwicklung des Quali-
fikationsrahmens berichtet hatten, griffen diesen Konflikt auf und spitzten die
Botschaft entsprechend zu, beispielsweise titelte Spiegel-Online „Kultusminis-
ter finden Abi wertvoller als Lehre“ (Böhm 2011). Was über die gesamte Ent-
wicklungsphase vermieden konnte (s. o.), stand nun offen im Raum: Maßgebli-
che Akteure drohten offen mit dem Ende ihrer Mitarbeit, was in diesem Fall
dem Scheitern des Deutschen Qualifikationsrahmens entsprochen haben dürf-
te.

Der angesprochene Kompromiss schließlich wurde außerhalb der Entwick-
lungsgremien vereinbart. Auf Einladung des KMK-Vorsitzenden kamen die
Spitzenvertreter eines Teils der am Entwicklungsprozess beteiligten Akteure zu-
sammen73 und vereinbarten, keine Berufsbildungsqualifikationen auf Niveau 5
und die allgemeinbildenden Schulabschlüsse bis auf weiteres gar nicht im DQR
zu verorten. Nach Ablauf einer Fünfjahresfrist (also 2017) sollen dann alle
Zuordnungen „unter Maßgabe der Gleichwertigkeit allgemeiner und berufli-
cher Bildung […] erneut beraten und gemeinsam entschieden“ werden (BMBF
et al. 2012, S. 2). Dabei sollen auch die europäischen Entwicklungen berück-
sichtigt werden und höhere Einstufungen ausdrücklich geprüft werden. Noch
ausstehende Zuordnungen wurden in den Arbeitskreis DQR zurückverwiesen.

Mit der Vorlage der gemeinsamen Vereinbarung der Spitzenvertreter konnte
der eigentliche Entwicklungsprozess des DQR als abgeschlossen betrachtet

72 Da der Vorstoß der KMK bereits im Vorfeld der Plenarsitzung bekannt wurde, muss davon
ausgegangen werden, dass die Reaktion der beiden Sozialpartnerspitzen, die auf den
13.10.2011 datiert, zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorlag. Die KMK wusste also um die
Konsequenzen ihres Handelns und hat sich dennoch entsprechend entschieden.

73 Beteiligt waren BMBF und BMWi für die Bundesebene, KMK und Wirtschaftsministerkonfe-
renz als Vertreter der Länder, sowie als nichtstaatliche Akteure ZDH, BDA, DIHK, DGB und
BIBB.
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werden. Die daran anschließende Zuordnung von Qualifikationen sowie die
Referenzierung des DQR zum EQR fielen bereits in die Implementation und wa-
ren damit im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr relevant.

6.5 Zwischenfazit zur Entwicklung des Deutschen
Qualifikationsrahmens

Zusammenfassend kann für den Entwicklungsprozess des DQR festgehalten
werden, dass dieser im direkten Vergleich zu den beiden anderen Prozessen
den höchsten Innovationsgrad erreicht hat. Dies gilt aus zwei Perspektiven –
sowohl, wenn man den ausgehandelten DQR mit der europäischen Vorgabe
vergleicht, als auch, wenn man auf das Veränderungspotenzial im deutschen
Bildungssystem blickt. Drei Punkte stehen für den Neuigkeitswert des DQR:

• Die generelle Gleichwertigkeit von Qualifikationen aus verschiedenen Tei-
len des Bildungssystems,

• ein eigenständiger Kompetenzbegriff mit Schwerpunkt auf dem Konzept
der Handlungskompetenz,

• ein alternatives Deskriptorenset in der sog. Vier-Säulen-Struktur.

Wenn man den Bogen zurück zum Ausgangspunkt dieser Arbeit schlägt, so
war gerade die deutsche Rezeption des europäischen Impulses zunächst durch
auffallend viel Konfliktpotenzial gekennzeichnet. Die Akteure aus der Steue-
rung des Bildungssystems waren konfrontiert mit der Herausforderung, eine
nationale Kopplung an den institutionell unpassenden EQR zu realisieren. In
dem pluralen und durch unterschiedliche Steuerungskonstellationen gekenn-
zeichneten Feld waren die Konsequenzen dieses komplexen Projekts kaum ab-
sehbar; die Erwartungen der verschiedenen Akteure reichten von Ablehnung
(Drexel 2005) bis zu Befürwortung (Gesamtmetall et al. 2005) der Initiative.
Von den Verantwortlichen wurde eine Strategie der Nichtbeachtung jedoch
grundsätzlich abgelehnt – zu groß erschien das Risiko, im europäischen Ver-
gleich als Verweigerer und Innovationsverhinderer dazustehen.

In dieser Situation wurde die folgenreiche Entscheidung getroffen, die unter-
schiedlichen Stakeholder des Bildungssystems in einem Arbeitsgremium in die
Entwicklung einzubinden. Damit, so die Hoffnung, sollte gewissermaßen die
Pluralität des deutschen Bildungswesens und seiner Steuerungsarrangements
kurzgeschlossen werden. Eine in diesem Gremium möglichst konsensual er-
zeugte Einigung könnte schließlich in der Umsetzung kaum auf Widerspruch
stoßen. Die Zusammensetzung des Gremiums geriet dabei, wie oben gezeigt
wurde, zur Weichenstellung. Indem bestehende Steuerungskonstellationen als
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‚Blaupause’ für den Arbeitskreis DQR genutzt wurden, bildete dieser ein erheb-
liches Übergewicht der Berufsbildungsakteure ab. Diese erhielten als Gruppe
großen Einfluss auf die Ausgestaltung des DQR, was einerseits an geschicktem
strategischem Handeln lag, andererseits aber auch mit günstigen strukturellen
Rahmenbedingungen in Verbindung zu bringen ist: Die „Epistemic Communi-
ty“ (Haas 1992; Schubert 2003, S. 311 f.) der Berufsbildungsexperten konnte
in einer relativ unklaren Entscheidungssituation einen Lösungsweg vorschlagen
und bot zugleich eine gewisse Sicherheit für dessen Akzeptanz in der wichti-
gen Anwendungssphäre Arbeitswelt. Weitere Argumente sprachen für den
Vorschlag: Er entsprach den Vorstellungen der politisch Verantwortlichen in
Bund und Ländern nach einer zügigen und niederschwelligen Umsetzung des
EQR und enthielt keine absehbaren redistributiven Elemente.

Im Gegensatz zu den Berufsbildungsakteuren waren die Vertreter der anderen
Bildungsbereiche im Entwicklungsprozess strukturell mehrfach benachteiligt
(s. o.). Geringere verbandliche Ressourcen und eine diffuse Anwendungssphäre
machten ein machtvolles Auftreten im Entwicklungsprozess zusätzlich schwer.
Zudem existierten, so zumindest der Eindruck der befragten Akteure, kaum
klare Gestaltungsabsichten, die als Alternative zum Vorschlag der Berufsbil-
dungsakteure diskutiert werden konnten. Als Beleg hierfür ist die Zustimmung
zur nachrangigen Bearbeitung des nonformalen und informellen Lernens zu
werten, die einem inhaltlichen Ausschluss der Weiterbildungsvertreter gleich-
kam. Im Prozessverlauf spielten die Bildungsbereiche Schule sowie Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung eine geringe Rolle. Etwas mehr Einfluss konnte die
Hochschulseite geltend machen. Nach der Sicherung der mit der Bologna-Re-
form eingeführten, dreistufigen Einordnung, waren jedoch keine unmittelba-
ren Einflüsse des DQR im Hochschulbereich zu erwarten, entsprechend gering
war das Interesse der Akteure aus diesem Bereich.

So konnten sich schließlich die Vertreter der Berufsbildung, begünstigt durch
den engen Zeitplan, die inhaltlich voraussetzungsvolle Thematik und die hete-
rogene Akteurkonstellation weitgehend durchsetzen. Die Gestaltungsunfähig-
keit des Staates wurde damit von nichtstaatlichen Akteuren kompensiert.

Bemerkenswerterweise war es die Kultusministerkonferenz, die zum Ende des
Prozesses einen Affront riskiert. Dort schien erst zu einem recht späten Zeit-
punkt klar geworden zu sein, welches Potenzial die in den DQR-Vorschlag hi-
neinverhandelte Gleichwertigkeits-Festlegung hat. Die Zuordnung des Abiturs
auf einem Level mit Berufsbildungsabschlüssen war für die Ländervertreter of-
fenbar nicht akzeptabel. Um die erzielte Einigung im Arbeitskreis DQR zu ret-
ten, kam es schließlich als Kompromiss zwischen Sozialpartnern, Bund und
Ländern zur Exklusion der allgemeinbildenden Schule aus dem DQR.
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Die durchaus beachtlichen Innovationen unter Einfluss der Berufsbildung wur-
den letztlich durch eine mehrfach begrenzte Reichweite des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens gleichsam erkauft. Der DQR bezieht sich nun vorrangig auf
Qualifikationen aus formalen Lernkontexten der Berufsbildung und der Hoch-
schule. Die Realisierung eines alle Bildungsbereiche umfassenden Orientie-
rungssystems steht damit noch aus.
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7 Vergleichende Zusammenschau: Nationale
Qualifikationsrahmen in dualen
Berufsbildungssystemen

7.1 Theoretische Optionen nationaler Politik in der
Rezeption des EQR

Die zurückliegenden drei Kapitel hatten jeweils einen konkreten, nationalen
Entwicklungsprozess zum Gegenstand. Obwohl allen drei Fallstudien dieselbe
Struktur zu Grunde gelegt wurde, war maßgebliches Ziel die Rekonstruktion
des jeweiligen politischen Vorgangs. Der nun anschließende Teil geht über die
Eigenheiten des Einzelfalls hinaus und versucht, die gewonnenen Erkenntnisse
zu generalisieren. Die leitende Frage dazu lautet, welche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede die drei Fälle aufweisen und wie diese erklärt werden kön-
nen.

Dazu ist es hilfreich, sich der Umsetzung des EQR in nationale Systeme aus ei-
ner theoretischen Richtung zu nähern. Im Eingangsteil dieser Arbeit wurde be-
reits kurz auf die Perspektive der politikwissenschaftlichen Europäisierungsfor-
schung eingegangen, die für derartige Prozesse analytische Begrifflichkeiten
vorhält. Fragt man nach der Art und Weise der Umsetzung eines politischen
Impulses der europäischen Ebene in den nationalen Systemen, so können mit
Radaelli (2003, S. 37 f.) die nationalen Politiken auf einer Skala zwischen Re-
trenchment und Transformation beschrieben werden. Zwischen den beiden
Polen aus aktiver Zurückweisung des europäischen Impulses mit gegensätzlich-
em Verhalten und fundamentalem Wandel nationaler Politik unter dem euro-
päischen Einfluss sind analytisch zwei weitere Abstufungen zu trennen. Radael-
li spricht hier von Inertia, verstanden als Nichtbeachtung des übernationalen
Einflusses und daher ausbleibendem Wandel der nationalen Politik, und Ab-
sorbtion, als eher graduellem Wandel durch Anpassung nationaler Politik an
europäische Vorgaben. Durch die Gestalt des EQR als freiwillige und selbstver-
pflichtende Vereinbarung ist leicht nachvollziehbar, dass die nationalen Politi-
ken kaum den Charakter eines Retrenchments annehmen können. Obwohl
eine grundsätzliche Abgrenzung nationaler Politik gegenüber dem EQR prinzi-
piell denkbar ist, so wäre in diesem (hypothetischen) Fall wohl kaum mit Zu-
stimmung zu der Vereinbarung zu rechnen. Gleichwohl gab es zumindest in
der frühen deutschen Diskussion Stimmen, die klar für die Option Retrench-
ment votierten (exemplarisch Drexel 2005) – diese konnten sich aber nicht
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durchsetzen. Damit verblieben ab dem Zeitpunkt der Zustimmung zum EQR
drei Optionen nationalen Handelns, wie Abbildung 12 zeigt.74

EQR
Europäische
Politik

Anpassungs
druck

Nationale
Politik

++0 +
Ausmaß des Wandels

Inertia: Kein 
NQR

Transformation: NQR 
als fundamentaler 

Wandel

Absorbtion: NQR 
als Anpassung

Abb. 12: Optionen nationaler Politik im Umgang mit dem EQR (eigene Erstellung)

Für die drei Fallstudien gilt, dass auch die Option Inertia empirisch keine Be-
deutung hatte. Grundlegender Wandel entsprechend Radaellis Transformation
findet sich zwar in den nationalen Umsetzungen des EQR,75 allerdings ebenfalls
nicht in den hier untersuchten Fällen. Die Art des Umgangs mit dem europä-
ischen Politikimpuls entspricht in allen drei Fällen der Option Absorbtion.

Dass Europäisierung stattfindet und diese als Absorbtion beschrieben werden
kann, ist indes wenig überraschend. Vielmehr bestätigt sich hier eine institutio-
nalistische Grunderkenntnis, nämlich, dass fundamentaler Wandel unter Bedin-
gungen starker Institutionalisierung die Ausnahme bzw. allmähliche Verände-
rung der Regelfall ist (exemplarisch North 1992, S. 120). Weil die untersuchten
Fälle über stark ausdifferenzierte und über lange Jahre entwickelte Berufsbil-
dungssysteme verfügen, war hier also nicht mit grundlegenden Reformen im
Zuge der EQR-Umsetzung zu rechnen.

74 Eine ähnliche Unterscheidung entwickelt Raffe bezogen auf die Intention von Qualifikations-
rahmen. Er differenziert zwischen Communications Frameworks, Reforming und Transformati-
onal Frameworks. Während erste keine institutionelle Veränderung innerhalb des Qualifikati-
onssystems anstreben, sondern lediglich Transparenz und Verständnis fördern wollen,
anerkennen zweite zwar das bestehende System, verfolgen aber klar Ziele institutioneller Ver-
änderung. Letzte gehen hier noch weiter und zielen auf grundlegenden Wandel. Sie gehen
folgerichtig von einem zukünftigen, angestrebten Qualifikationssystem aus und definieren Vo-
raussetzungen für Qualifikationen innerhalb dieses Systems (2009, S.25).

75 Dies ist der Fall in den Teilnehmerländern Kroatien oder Polen, die mit der Entwicklung und
Einführung ihrer NQR ausdrücklich reformatorische Ziele verfolgten (Cedefop 2011, S.14).
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7.2 Vergleich der Politikergebnisse

Die Charakterisierung aller drei NQR-Entwicklungen in der Kategorie Absorbti-
on ist jedoch recht grob. Zu stark variieren die Fälle unter den unterschiedlichs-
ten Gesichtspunkten, wie die Fallstudien deutlich gemacht haben. Von dieser
generellen Feststellung ausgehend erscheint es daher lohnend, weitere Details
der Entwicklungsergebnisse in den Blick zu nehmen. Hier kann zunächst da-
nach gefragt werden, ob die beobachtbare Europäisierung parallel verläuft und
damit zu einer Harmonisierung nationaler Politik führt. Stellt man die Einzelbe-
funde nebeneinander, so kann auch diese Frage zunächst bejaht werden. Die
Entwicklung und Einführung nationaler Qualifikationsrahmen verlief in den
drei Fällen bezüglich der Policy-Dimension zumindest oberflächlich konvergent.
Indizien für diese Feststellung finden sich in der achtstufigen Gestalt der natio-
nalen Rahmen wie auch der Zuordnung einzelner, beispielhafter Qualifikatio-
nen, auch wenn in den nationalen Diskursen durchaus andere Vorschläge exis-
tierten (beispielhaft der frühe Vorschlag deutscher Wirtschaftsverbände für
einen sechsstufigen NQR, vgl. 10.3.2). Taucht man jedoch etwas weiter in die
einzelnen Inhalte der nationalen Politiken ein, so muss das oberflächliche Bild
der Konvergenz korrigiert werden, vielmehr lassen sich dann klare nationale
Prägungen feststellen. Dies gilt einerseits für die Deskriptorentabellen, wo ins-
besondere der deutsche Fall nicht nur im hier untersuchten Sample sondern
unter allen Teilnehmerstaaten eine Sonderstellung einnimmt, andererseits wird
dies sehr deutlich in der relativen Verortung beruflicher Qualifikationen. Für
diesen Punkt erscheint es hilfreich, die drei Politikergebnisse kurz zu rekapitu-
lieren:

• Der dänische NQR verortet Berufsausbildungsabschlüsse auf den Levels 2
bis 5. Die überwiegende Mehrheit wird jedoch auf Level 4 und damit
analog zu allgemeinbildenden Qualifikationen der Sekundarstufe II veror-
tet. Dieselben Stufen finden auch für Qualifikationen der beruflichen
Weiterbildung Anwendung, die oberen Levels 6 bis 8 sind ausschließlich
akademischen Qualifikationen vorbehalten (The Danish Evaluation Institu-
te 2011, S. 18). Der Geltungsbereich des dänischen NQR umfasst alle öf-
fentlich anerkannten Qualifikationen, die auf der Grundlage eines Geset-
zes oder einer Verwaltungsvorschrift vergeben werden (ebd., S. 13).
Ergebnisse non-formaler und informeller Lernprozesse werden nicht di-
rekt im NQR abgebildet, können aber über ein System der Validierung,
insbesondere sogenannte „prior learning assessments“ (ebd., S. 41) for-
malisiert und dann ebenfalls im NQR verortet werden.

• In Österreich werden Berufsausbildungsabschlüsse auf den Niveaus 3 bis
5 verortet. Ähnlich zu Dänemark findet sich auch hier das Gros der Be-
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rufsabschlüsse in Niveau 4. Der entsprechende Deskriptor setzt dabei aus-
drücklich „Universitätsreife oder […] Kenntnisse zur unmittelbaren Aus-
übung eines Berufs“ gleich (BMUKK und BMWF 2011, S. 60). Jenseits
Niveau 5 werden im österreichischen NQR zwei getrennte Deskriptoren-
sätze (das sogenannte Y-Modell) verwendet. Nicht-akademische Qualifi-
kationen wie Handwerksmeister oder Baumeister erreichen die Qualifika-
tionsniveaus 6 und 7, sind aber durch Anwendung eines anderen
Deskriptorensatzes von akademischen Abschlüssen unterschieden. Der
österreichische NQR umfasst bisher nur formale Qualifikationen (Korridor
1). Qualifikationen aus nicht-formalen und informellen Lernkontexten sol-
len im NQR ebenfalls erfasst werden, Im Detail wird darüber in Österreich
aber erst nachgelagert in den sogenannten Entwicklungskorridoren 2 und
3 entschieden.

• Der Deutsche Qualifikationsrahmen beschreibt Abschlüsse beruflicher
Erstausbildung auf den Niveaus 3 und 4. Ursprünglich war für besonders
anspruchsvolle Berufsqualifikationen eine Zuordnung auf Niveau 5 vorge-
sehen, dies wurde jedoch im Zuge des finalen Kompromisses revidiert. In
diesem Zusammenhang wurde auch entschieden, dass allgemeinbildende
Schulabschlüsse bis auf Weiteres nicht vom DQR abgedeckt werden sol-
len – eine Aussage zur Relation zwischen Berufsbildung und Allgemeinbil-
dung wie in Dänemark und Österreich wurde damit umgangen (BMBF et
al. 2012). Auf den Niveaus 6 bis 8 werden im DQR sowohl die akademi-
schem Qualifikationen, als auch berufliche Qualifikationen verortet. So
beschreibt z. B. Niveau 6 Bachelor, Meister und Fachwirte als gleichwer-
tig. Damit sind im DQR alle Qualifikationsniveaus grundsätzlich auch oh-
ne den Besuch einer Hochschule erreichbar. Lernergebnisse aus non-for-
malen und informellen Kontexten sollen im DQR ebenfalls auf allen
Stufen erfasst werden (AK DQR 2012), bislang beschränkt sich dessen
Geltung aber auf formale Qualifikationen.

Für das Maß der Outcome-Orientierung in den entstandenen nationalen Quali-
fikationsrahmen kann ebenfalls erhebliche Divergenz festgestellt werden. Wie-
wohl alle drei Rahmen dieses Prinzip als Grundlage betonen, sprechen die pau-
schale Zuordnung von Qualifikationstypen zu bestimmten Niveaus wie auch
die politische Entscheidung über einzelne Zuordnungen eine andere Sprache
und verweisen auf die begrenzte Wirksamkeit dieses Steuerungsprinzips ge-
genüber interessengeleiteten Auseinandersetzungen (vgl. Gössling und Sloane
2012). Zudem verweist der Befund unterschiedlich ausgeprägter Outcome-Ori-
entierung auf den Stellenwert zunächst nachrangig erscheinender Rahmenbe-
dingungen: Wo, wie in Dänemark, die Lernergebnis-Orientierung in den Curri-
cula bereits weitgehend realisiert war, konnte darauf aufgebaut werden. Wo
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Input-orientierte Steuerungsformen, wie in Deutschland, dominant waren, ent-
stand in der Entwicklung eine Leerstelle, die gleichsam Raum für politische
Ausdeutung bot.

Damit muss auch die Frage nach der Harmonisierung nationaler Bildungspolitik
durch den EQR-Prozess differenziert bewertet werden. Sicherlich kann, wenn
man die Gleichförmigkeit betonen möchte, die Entwicklung und Einführung
nationaler Qualifikationsrahmen als Prozess der Harmonisierung begriffen wer-
den, insofern hier durch einen einheitlichen Impuls auf der europäischen Ebene
analoge nationale Prozesse ausgelöst wurden, die zumindest in einigen Merk-
malen auch in konvergente Policies mündeten.76 Allerdings lassen sich doch
auch erhebliche nationale Besonderheiten identifizieren, die eher für konkur-
rierende Lösungen als für Harmonie sprechen. Diese auf Abgrenzung zielende
Interpretation findet sich auch bei verschiedenen nationalen Politikakteuren,
die in den Interviews nach dem Stellenwert transnationaler Austauschprozesse
gefragt wurden. Insbesondere die österreichische Lösung der Y-Struktur des
NQR wurde aus der deutschen wie dänischen Perspektive als negatives Beispiel
aufgefasst. Jedenfalls konnte in den hier untersuchten Fällen kein grundsätzli-
cher „wish for convergence“ festgestellt werden (Cedefop 2011, S. 18).

Zusammenfassend können für die entstandenen Politikergebnisse in einem ers-
ten Schritt also drei Punkte festgehalten werden:

1. Die Umsetzung des EQR bedeutete in den untersuchten Fällen eine
schrittweise Europäisierung der Bildungspolitik.

2. In der Policy-Dimension verliefen die nationalen Entwicklungen oberfläch-
lich konvergent.

3. Im Detail weisen die nationalen Policies aber z. T. erhebliche Unterschiede
auf, vor allem, was den genutzten Deskriptorensatz, den Geltungsbereich
des Rahmens, die relative Verortung von Qualifikationen aus unterschied-
lichen Bildungsbereichen und den Durchdringungsgrad des Prinzips der
Outcome-Orientierung angeht.

Hier anschließend kommt eine erneute Bewertung hinsichtlich des erreichten
Ausmaßes politischen Wandels bzw. des Innovationsgrades der entwickelten
NQR zu einem anderen, differenzierteren Ergebnis, als dies zunächst der Fall
war. Dies gilt in zwei Dimensionen – hinsichtlich der Eigenständigkeit des be-
schlossenen NQR zum EQR und hinsichtlich des Innovationspotenzials für die

76 Diese Perspektive wird sehr stark von den Fortschrittsberichten zur Entwicklung nationaler
Qualifikationsrahmen betont. So befindet der letzte Bericht des Cedefop, aller Differenzen im
Detail zum Trotz lasse sich in den Grundprinzipien und Lösungen der nationalen Qualifikati-
onsrahmen klare Konvergenz erkennen (vgl. Cedefop 2011, S.9).
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nationale Politik. Die folgende Abbildung 13 verortet die drei Fälle hinsichtlich
beider Dimensionen. Die gewählte Darstellung ist dabei freilich keineswegs ab-
solut zu verstehen, sondern dient nur der Differenzierung zwischen den drei
hier untersuchten Fällen. So kann hier weder abgelesen werden, dass in zwei
Fällen identische Innovationen realisiert wurden, noch dass der tatsächliche In-
novationsgrad einem erreichbaren Maximum entspricht.

Innovationspotenzial gegenüber nationaler Politik
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Abb. 13: Innovationsgrad der untersuchten NQR (eigene Erstellung)

Für den dänischen wie den österreichischen NQR gilt gleichermaßen, dass sie
explizit in weitgehender Übereinstimmung mit dem EQR entwickelt wurden.
Beide Rahmen nutzen denselben Deskriptorensatz wie der EQR bzw. weichen
hier nur in Details ab. Diese Beurteilung mag zunächst erstaunen, weil der ös-
terreichische Rahmen durch seine Y-Struktur zunächst erheblich eigenständiger
wirkt, m. E. ist dies aber lediglich eine deklaratorische Differenz, denn auch der
EQR schließt für die Niveaus 5 bis 8 die Anwendung der Dublin-Deskriptoren
mit ein (Europäisches Parlament und Rat 2008, Anhang II). Der Deutsche Quali-
fikationsrahmen weist mit der sogenannten Vier-Säulen-Struktur und dem hie-
raus abgeleiteten eigenständigen Deskriptorensatz eine doch deutliche Diffe-
renz zum EQR auf.

Auch bezüglich der zweiten Dimension ist der dänische NQR als verhältnismä-
ßig wenig innovativ zu charakterisieren. Wie in der Fallstudie gezeigt werden
konnte, ist die Einführung eines Qualifikationsrahmens als Gestaltungswerk-
zeug zwar neu für das dänische System, kann aber hinsichtlich der zentralen
Politikinhalte als Fortschreibung vorhandener Entwicklungen aufgefasst
werden (vgl. Cort 2011, S. 163; Rasmussen und Werler 2010, S. 169 f.). Für Ös-
terreich wie Deutschland gilt dagegen, dass nicht nur die Form eines bildungs-
bereichsübergreifenden Qualifikationsrahmens, sondern auch die zentralen In-
halte dieser Politik deutlichen Innovationscharakter hatten. Beispielhaft zeigt
sich dies an der in beiden Fällen aufgekommenen Diskussion um eine Korrek-
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tur der bislang bestehenden Bewertungsunterschiede zwischen beruflichen
und akademischen Qualifikationen sowie im Topos der Durchlässigkeit zwi-
schen den unterschiedlichen Bildungsbereichen – einem Punkt, der im däni-
schen System auch vor der Diskussion um einen NQR bereits umfassend reali-
siert war.

7.3 Vergleich der Politikprozesse

Der Vorteil des in dieser Studie gewählten, prozessrekonstruktiven Vorgehens
liegt darin, dass hinter die dargestellten Politikergebnisse geblickt werden kann
und so Einflussfaktoren für deren Zustandekommen sichtbar werden. Für den
Prozess zwischen Politikanlass und Politikergebnis wurden Faktoren in drei
Bereichen als bedeutsam identifiziert und in den Fallstudien herausgearbeitet:
Institutionelle Rahmenbedingungen, Akteure und politische Interaktion. Die
zentralen Befunde dazu fasst in abstrahierter Form Abbildung 14 nochmals zu-
sammen.
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Diese Zusammenfassung zeigt die unterschiedlichen Abweichungen zwischen
den drei Fällen, es werden aber auch einige Parallelen deutlich:

• In allen Fällen stimmten die verantwortlichen staatlichen Akteure und die
Sozialpartner schon vor Entwicklungsbeginn im Grundsatz darin überein,
einen NQR zu entwickeln – auch wenn die hinter dieser Festlegung ste-
henden Interessen erheblich divergierten.

• Weiterhin ist als Gemeinsamkeit auffällig, dass die Sozialpartnerverbände
gemeinsamem und koordiniertem Handeln gegenüber divergierenden
Einzelinteressen den Vorzug gegeben haben. Das Maß der Interessenko-
ordination mag zwar über die Fälle variieren, dennoch lässt sich stets eine
strategische Ausrichtung erkennen.

• In allen drei Fällen wurden für die Entwicklung spezifische NQR-Gremien
eingerichtet, wenngleich sich deren Charakter erheblich unterschied.
Während in Dänemark mit der interministeriellen Arbeitsgruppe nur we-
nig von den existierenden Strukturen abgewichen wurde, wurden in
Deutschland wie Österreich gleich mehrere Arbeitsgremien außerhalb der
vorhandenen Strukturen eingerichtet und mit Geschäftsordnungen etc.
institutionalisiert.

• Eine weitere Analogie zwischen den Fällen ist, dass im Agendasetting ei-
ne Priorisierung des Bereichs der formalen Qualifikationen erfolgte. Von
da ausgehend und auf die dortigen Erfahrungen aufbauend sollten die
übrigen, nicht-formalen Qualifikationen erst nachgelagert behandelt wer-
den (AT und DE), bzw. nicht-formale Qualifikationen sollen über zusätzli-
che Instrumente der Anerkennung formalisiert und dann im NQR abbild-
bar werden (DK).

7.4 Pfadbeginn Entwicklungsauftakt?

Insbesondere die ersten drei der genannten Punkte sind analytisch bedeutsam.
Sie ermöglichen es, den Entwicklungsauftakt als Interaktion zwischen zwei Ak-
teuren bzw. Akteursgruppen zu modellieren, indem die maßgeblichen Instituti-
onen des Gesamtprozesses fixiert werden (Abbildung 15). Dieses Verständnis
greift die Idee pfadabhängiger Politikprozesse auf (Pierson 2000, vgl. auch
Ioannidou 2010, S. 63 ff.). An die zentrale Erkenntnis dieses Konzepts sei an
dieser Stelle nochmal erinnert: Politikprozesse weisen meist mehrere Eigen-
schaften auf, die als selbstverstärkende Mechanismen wirken und für hohe
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Kontinuität einmal begonnener Handlungssequenzen sorgen.77 Fasst man die
durch einen externen Impuls markierten NQR-Entwicklungen als solche Hand-
lungssequenz auf, so folgt daraus, dass Festlegungen insbesondere in der An-
fangsphase des Entwicklungsprozesses den Interaktionsmodus prägen und da-
mit während des gesamten weiteren Fortgangs nachwirken. Dies hat
schließlich auch Einfluss auf die im Prozess erreichbaren Ergebnisse.

Politikanlass
EQR

1. Entscheidung 
(staatlicher Akteur)

2. Entscheidung 
(Sozialpartner)

Mi
sc

hfo
rm

en

Behandlung als 
Normalfall

Behandlung als 
Sonderfall

Zustimmung

Zustimmung

Abweichung

Abweichung

Entwicklung
als technische 

Umsetzung

Entwicklung
als politische 
Verhandlung

Abb. 15: Entwicklungsauftakt als zweistufige Entscheidung (eigene Erstellung)

Das Modell geht davon aus, dass unter den in allen drei Fällen zutreffenden
Rahmenbedigungen

1. einer ausgeprägten tripartistischen Kooperation in der politischen Steue-
rung der Berufsbildung und

2. einem grundsätzlichen Einverständnis aller drei an diesem Kooperations-
verhältnis beteiligten Akteursgruppen

stets die verantwortlichen staatlichen Akteure die erste Entscheidung treffen
und damit den Entwicklungsprozess gleichsam eröffnen. Diese Entscheidung
fällt jedoch nicht losgelöst, sondern ist als eingebunden in den politischen Dis-
kurs innerhalb des Politikfelds zu verstehen.

Das Feld in Dänemark war durch vorhergehende Reformprozesse geprägt; das
UVM verknüpfte die Entwicklung des NQR damit und entschied, dieser Thema-

77 Zu den durchaus existenten Möglichkeiten, eingeschlagene Pfade zu verlassen, sei exempla-
risch auf einen Beitrag von Collin Crouch und Henry Farrell (Crouch und Farrell 2004) verwie-
sen, der jedoch nicht im Widerspruch zu dem hier vertretenen Verständnis steht. Für die Argu-
mentation an dieser Stelle ist nur wichtig, dass die konsistentes Handeln innerhalb eines
bestehenden Pfades ceteris paribus wahrscheinlicher ist, als dessen Abbruch.
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tik keinen Sonderrang einzuräumen. Dies war möglich, weil die Entscheidungs-
situation durch überaus geringes Interesse der Sozialpartner an der Thematik
vorgeprägt war – mutmaßlich hätte ein lebhafter Diskurs zu diesem frühen
Zeitpunkt den dänischen Prozessverlauf maßgeblich verändert. Innerhalb dieses
als Normalfall definierten Politikprozesses treffen die Sozialpartner die Grund-
satzentscheidung, keine eigenständigen Interessen zu formulieren. Die Empirie
des dänischen Falles zeigt also eine Situation, in der die Sozialpartnerverbände
kaum eigene Interessen für die Entwicklung eines NQR formulierten. Damit
wurden die Voraussetzungen für einen im direkten Vergleich zu den beiden
anderen Fällen überaus effizienten, technischen Prozess nahe am Interaktions-
modus hierarchischer Steuerung (Scharpf 2006, S. 281 ff.) geschaffen. Es wird
deutlich, dass die dänische Sequenz auch als doppelte Nichtentscheidung ver-
standen werden kann – wenn dies auch nichts am Resultat ändert, so wird
doch der intentionale Nimbus etwas zurechtgerückt. Aus dieser, korrigierten,
Perspektive erscheint der Entwicklungsverlauf in Dänemark eher als zunächst
routinemäßiger Umgang mit dem europäischen Impuls, der sich aus dem ge-
ringen Anpassungs- und Problemdruck in einem bereits weitgehend auf indivi-
duelle und flexible Bildungskarrieren (Minderop und Pröhl 1999, S. 65; Nielsen
2000) ausgerichteten und durch hohe Konvergenz zur EU-Politik gekennzeich-
neten System (Cort 2011, S. 161) erklären lässt. Gleichwohl belegten die State-
ments der befragten Sozialpartnervertreter eine Diskrepanz zwischen ihrer im
Entwicklungsverlauf immer negativeren Bewertung des entstehenden NQR und
ihrem dennoch zurückhaltenden Agieren, das die disziplinierende Wirkung der
prozeduralen Regeln eindrucksvoll illustriert.

Anders der deutsche Entwicklungsprozess: Die frühe Befassung der unter-
schiedlichen sozialpartnerlichen Verbände mit dem Komplex EQR/ECVET (ex-
emplarisch KWB 2005; Drexel 2005) ging hier der offiziellen Thematisierung
voraus. Dennoch bedurfte es der Entscheidung der beiden staatlichen Akteure
BMBF und KMK, einen nationalen Entwicklungsprozess aufzusetzen. Es ist an-
zunehmen, dass die intensive und kontrovers geführte Debatte eine nicht-be-
sondere Behandlung der Thematik verhindert oder doch zumindest unwahr-
scheinlich gemacht hat. In Deutschland entschieden die staatlichen Akteure
daher, die Umsetzung des EQR als Sonderfall zu behandeln, obwohl sie selbst
keine eindeutigen inhaltlichen Interessen mit dem Projekt verbanden. Das Ge-
genteil war bei den Sozialpartnerverbänden der Fall. Diese hatten sich in der
Zwischenzeit strategisch koordiniert und auf die Verfolgung des gemeinsamen
Ziels Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung ausgerichtet. Sie
votierten daher für die Verfolgung partikularer Ziele und damit für die Abwei-
chung von der auf bildungsbereichsübergreifenden Konsens zielenden offiziel-
len Linie. In der Konsequenz wurde dem deutschen Prozess der Verhandlungs-
charakter als Interaktionsform (Scharpf 2006, S. 197 ff.) eingeschrieben, der
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zudem einen inhärenten Konflikt barg. Die geringe staatliche Handlungsfähig-
keit (Klenk 2011a) verhinderte zuletzt eine Einigung und führte zu einer mehr-
fach beschränkten Lösung.

Der Entwicklungsprozess in Österreich zeigte sich als Mischform zwischen den
beiden Polen technische Umsetzung und politische Verhandlung. Zu Beginn
stand hier wie im deutschen Fall die Entscheidung der staatlichen Akteure, den
Anlass als Sonderfall aufzufassen. Hier wird erneut deutlich, dass dies nicht als
losgelöste, unitarische Entscheidungssituation zu verstehen ist, sondern viel-
mehr als diskursives Ergebnis des Politikfeldes, denn wie in der „gesamtöster-
reichischen Stellungnahme“ (Gehrer 2006, S. 1) festgeschrieben ist, votierten
die maßgeblichen Akteure in einem ersten Konsultationsprozess (Luomi-Mes-
serer et al. 2009, S. 42) gemeinsam für dieses Vorgehen. Analytisch fallen da-
mit der erste und der zweite Entscheidungspunkt zusammen, der Entwick-
lungsprozess wird als ein auf diesen breiten Konsens aufgebauter Sonderfall
nationaler Politik realisiert. Bezüglich der Interaktionsform folgt hieraus eine
Mischform, die sich zunächst als sachorientierte Kollektivverhandlungen im ins-
titutionellen Kontext des relativ verbindlichen Regimes des Austrokorporatis-
mus zeigt (Tálos 2006), nach der Eskalation des Konflikts durch die Hochschul-
vertreter dann kurzfristig durch hierarchisches Steuerungshandeln der
staatlichen Akteure ersetzt wird, um im Anschluss wieder in den Modus von
Kollektivverhandlungen zu wechseln.

7.5 Konsequenzen für Prozessverläufe und Ergebnisse

Auf den zurückliegenden Seiten konnte gezeigt werden, dass die drei Fälle
maßgeblich durch Weichenstellungen in einem verhältnismäßig kurzen Zeit-
raum gleich zu Beginn der Umsetzung des EQR geprägt wurden. Abschließend
bleibt zu diskutieren, welche Folgen diese frühe Festlegung auf einen Interakti-
onsmodus im weiteren Entwicklungsverlauf nach sich zog, ob also die Annah-
me pfadabhängiger Prozesse berechtigt war, und schließlich, worin die Konse-
quenzen für die Ergebnisse der Entwicklungen bestanden.

Hier ist es zielführend, kurz auf die wesentlichen Differenzen zwischen den
beiden herausgearbeiteten Interaktionsformen einzugehen. Verhandlungen
auf der einen Seite, so Scharpf (2006, insb. 248), sind gekennzeichnet durch
eine relativ hohe Leistungsfähigkeit auf der Suche nach gemeinwohlorientier-
ten Lösungen. In Bezug auf das in der EQR-Umsetzung angelegte zweifache
Problem der Verarbeitung externen Anpassungsdrucks und der Koordination
verschiedener Interessen stellt dies ohne Frage einen nicht zu vernachlässigen-
den Vorteil dar. Allerdings, so führt Scharpf weiter aus, wird „diese attraktive
Aussicht […] durch zwei Faktoren eingeschränkt“ (ebd., S. 248). Einerseits
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neigten Verhandlungen durch „institutionelle Schutzrechte“ (Petring 2007,
S. 422) dazu, den status quo ante zu reproduzieren und so ressourcenstarke In-
teressengruppen erheblich zu bevorteilen oder Interessengruppen ohne rele-
vante Ressourcen bzw. Fähigkeiten gleich ganz aus der Verhandlungssituation
auszuschließen. Beispielhaft wurde dies im geringen Einfluss der Akteure aus
dem Bereich der Weiterbildung und der sozialen Arbeit in der Entwicklung des
DQR deutlich. Andererseits nennt Scharpf die hohen Transaktionskosten von
Verhandlungen als Einschränkung. Hauptproblem hier sei, dass diese Kosten,
mit denen die Zustimmung anderer Interessengruppen zu einem Vorschlag
gleichsam erkauft wird, mit steigender Zahl von unabhängigen Verhandlungs-
teilnehmern exponentiell anwachsen (Scharpf 2006, S. 198). Zwar kann die
Problematik hoher Transaktionskosten mit der Vereinbarung konsensualer Eini-
gung und durch Agenda-Setting reduziert werden (wie dies auch in den bei-
den auf Verhandlung setzenden Fällen beobachtet wurde), dennoch blieben
Verhandlungen häufig hinter ihren theoretischen Möglichkeiten zurück, schei-
terten ganz oder realisierten bloß unbefriedigende Lösungen (vgl. ebd.,
S. 248). Im DQR-Prozess lag zudem ein erhebliches Problem darin, dass sogar
die an sich schon geringen institutionellen Vorbedingungen von Verhandlungs-
systemen, vor allem „die Verbindlichkeit ausgehandelter Vereinbarungen“
(ebd., S. 197) nicht als gesichert gelten konnte, sondern durch einen besonders
mächtigen Akteur in Frage gestellt wurde. Dieser Schritt der KMK nach dem
Abschluss der eigentlichen Entwicklungsverhandlungen wurde von allen ande-
ren Akteuren zu Recht als Affront wahrgenommen und bedeutete, in der Spra-
che Scharpfs, erhebliche Wohlfahrtverluste durch die Exklusion der Qualifikati-
onen der allgemeinbildenden Schule aus dem DQR.

Der frühe Konsens in Österreich belegt eine hiervon in zwei maßgeblichen
Punkten abweichende, wenngleich ebenfalls als eine Form der Verhandlung
organisierte Interaktionsform. Zunächst ist hier die durch eine stärkere Korpo-
rierung der Interessen realisierte Reduzierung der Zahl beteiligter Akteure
zu nennen, was gleichbedeutend mit geringeren Transaktionskosten ist. Mit
der Beschränkung auf die Akteure der Sozialpartnerschaft, die ihrerseits unter-
einander bereits hochkoordinierte Interessen aufwiesen, entsprach der
Entwicklungsprozess zum österreichischen NQR einer klassischen Kollektivver-
handlungssituation – und versprach damit die Überwindung des Transaktions-
kostenproblems. Zudem zeigten sich die staatlichen Akteure in Österreich
erheblich handlungsfähiger als in Deutschland. Für die Phasen der Kollektivver-
handlung war dieser „Schatten der Hierarchie“ (ebd., S. 323 ff.; Börzel 2008)
maßgeblich als die übrigen Akteure disziplinierende Option einer staatlichen
Letztregelung (vgl. Mayntz und Scharpf 1995b, S. 29); im Konfliktfall manifes-
tierte sich diese Option und realisierte einen tragfähigen Kompromiss, der die
divergierende Interessenlage im Entwicklungsgremium befrieden konnte.
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Im dänischen Fall zeigte sich das im Vergleich erheblich höhere Potenzial der
Interaktionsform hierarchische Steuerung, „politische Entscheidungen aus
einer inklusiven, wohlfahrtsmaximierenden Perspektive zu koordinieren“
(Scharpf 2006, S. 283). Der gesamte Entwicklungsprozess verlief überaus kon-
fliktarm und konnte trotz seines späteren Beginns nicht nur die Phase der Poli-
tikformulierung, sondern direkt im Anschluss auch die Implementation und die
notwendige Berichterstattung an die EQR-Advisory Group als erster der drei
Fälle abschließen. Allerdings ist der Interaktionsmodus an erhebliche Voraus-
setzungen geknüpft und birgt damit spezifische Probleme. Gegenüber nichts-
taatlichen Akteuren verfügt die staatliche Verwaltung in der Regel über einen
geringeren Informationsstand zu den Spezifika des Politikfeldes, auch wenn
dieses Informationsproblem (vgl. ebd., S. 286 ff.) durch „Ausdifferenzierung
der Zuständigkeitsstrukturen“ (Petring 2007, S. 423) reduzierbar ist. Dies ist
leicht nachvollziehbar und auch in der Fallstudie zum Danske Kvalifikationsr-
amme for Livslang Læring wurde die Befürchtung der Sozialpartner, der NQR
könne zu einer Fehlregulierung der gut funktionierenden Berufsbildung füh-
ren, deutlich sichtbar (vgl. Kapitel 8.3.2 u. 8.3.3). Zudem bleibt unklar, ob der
hierarchisch erzeugte NQR tatsächlich umfassende, positive Wohlfahrtseffekte

Anfangssequenz

Handlumgs
anlass

Technisches Problem:
• Hierarchische Steuerung
• Geringes Konfliktniveau
• Hohe Effizienz
• Zuverlässige Zielerreichung
• Oberflächlichkeit
• Geringes Innovationspotenzial
• Gefahr Fehlregulierung

Politisches Problem:
• Verhandlung
• Hohes Konfliktniveau
• Aufwändiger Prozess
• Unklare Zielerreichung
• Hohe Spezifizität
• Hohes Innovationspotenzial
• Fehlregulierung 

unwahrscheinlich

Abb. 16: Entwicklungspfade und angelegte Policy-Eigenschaften (eigene Erstellung)
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realisiert, es ist nicht einmal klar, ob dies überhaupt der Interessenlage der
staatlichen Akteure entsprach. Dies verweist auf ein zweites, das sogenannte
Motivationsproblem (vgl. Scharpf 2006, S. 293 ff.). Indes wurde die Bedeutung
der Frühphase des Prozesses hier besonders deutlich. Durch den Verzicht der
Sozialpartner auf eine machtvolle Forderung nach Einbeziehung entzog sich
der Prozess deren Einfluss fast völlig. Weitere Einflussnahme war fortan kaum
mehr möglich, die interministerielle Arbeitsgruppe konnte die Entwicklung im
nichtöffentlichen Bereich vorantreiben. Als schließlich das zwischen den staatli-
chen Akteuren ausgehandelte und in den Ministerien beschlossene Ergebnis
vorlag, standen die Sozialpartner dem nach wie vor kritisch gegenüber und
verhandelten einige Abschwächungen in den Vorschlag hinein. Für den Fort-
gang des Prozesses blieb die mangelnde Unterstützung aber weitgehend fol-
genlos.

Abstrahiert man die Erkenntnisse aus den drei Fällen, so wird deutlich, dass die
Festlegung auf eine Interaktionsform durch deren jeweils spezifische Leistungs-
fähigkeit zugleich bestimmte Formen der erzielbaren Policies vorprägt. Eine
eher technische Problemdefinition ermöglicht einen als hierarchische Steue-
rung umgesetzten Prozess. Dieser ist durch sein geringes Konfliktniveau zu-
gleich relativ effizient und erzielt zuverlässige Ergebnisse. Diese bleiben aber
tendenziell oberflächlich und sind wenig innovativ, zudem besteht die Gefahr
von Fehlregulierungen. Ein eher politischer, als Verhandlung umgesetzter Pro-
zess verläuft bei gegensätzlichen Interessen konfliktiver und ist damit auch er-
heblich aufwändiger. Dies bedingt auch eine weniger verlässliche Zielerrei-
chung. Wenn jedoch Ergebnisse erzielt werden, dann sind diese potenziell
innovativer und spezifischer, Fehlregulierungen sind weniger wahrscheinlich.
Abbildung 16 stellt die beiden alternativen Pfade zusammengefasst nebenei-
nander.

Diese abstrahierte Gegenüberstellung darf allerdings nicht als Determination
des Gesamtprozesses sowie der möglichen Ergebnisse aufgefasst werden. Dies
widerspräche gleichermaßen dem Institutionenverständnis des verwendeten
Zugriffs (vgl. dazu Kapitel 6.2.2) wie der empirischen Anschauung. Gerade der
Fall Österreichs zeigte, dass Mischformen existieren und diese durchaus leis-
tungsfähig sein können. Vielmehr verweisen die beiden gegensätzlichen Pfade
auf die Tragweite der institutionellen Ausgestaltung derartiger Entwicklungsar-
rangements in einer recht knappen Anfangssequenz und können damit strate-
gische Entscheidungen von Akteuren erleichtern. Die Frage nach strategischen
Handlungsoptionen ist jedoch Gegenstand der folgenden Schlussbemerkun-
gen.
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8 Schlussbemerkungen

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage, wie in Deutschland und anderen
Fällen mit dual organisierter Berufsbildung (nämlich Dänemark und Österreich)
nationale Qualifikationsrahmen entwickelt werden. Die Frage verknüpfte dabei
ein durch die lebhafte und durchaus widersprüchlich geführte Debatte in der
Frühphase der DQR-Entwicklung gewecktes Interesse mit der Annahme, dass
die spezifische Form der Partizipation verbandlich organisierter Interessen der
Arbeitnehmer- wie der Arbeitgeberseite in der sogenannten tripartistischen
Steuerung der Berufsbildung einen spezifischen Umgang mit derartigen Politi-
kanlässen bedingen könnte, dass sich also möglicherweise hinter allen nationa-
len Spezifika so etwas wie eine typische Rezeption des EQR beobachten lassen
würde.

Dabei wurde eine vorwiegend induktive Forschungsstrategie verfolgt, Ziel
dieser Arbeit war also nicht die Überprüfung eines zuvor ausformulierten theo-
retischen Modells auf dessen Eignung zur Beschreibung des untersuchten Ge-
genstandes. Stattdessen wurde vom Gegenstand ausgehend nach generalisier-
baren Eigenschaften und Wirkzusammenhängen gesucht. Dennoch kann an
dieser Stelle festgehalten werden, dass sich der als theoretischer Rahmen ge-
nutzte Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz und Scharpf
1995a; Scharpf 2006) als leistungsfähiges Instrument zur Erfassung und Be-
schreibung komplexer, durch das Zusammenwirken verschiedener Interessen-
gruppen und die Beteiligung mehrerer politischer Ebenen und inhaltlicher
Bezüge in verschiedene Politikfelder charakterisierte Governanceprozesse be-
währt hat (exemplarisch Ioannidou 2010). Die weitere Verarbeitung und Ver-
dichtung zu theoretischen Beständen bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für
zukünftige Arbeiten.

Tatsächlich wurden in den drei Fällen einige Parallelen identifiziert, die aber
hinter die deutlich zahlreicheren Differenzen zurücktraten. Ein erstes Fazit
könnte also lauten, dass es augenscheinlich keine, die Systeme dualer Berufs-
bildung einende Form des Umgangs mit dem EQR gibt, sondern dass stattdes-
sen die Entwicklungsverläufe und -ergebnisse hochgradig geprägt sind von
den

• zuvor bestehenden nationalen Rahmenbedingungen,

• der Perzeption des EQR als Handlungsanlass,

• der institutionellen Ausgestaltung des Entwicklungsprozesses und

• der Interaktion verschiedener Akteure im politischen Prozess.
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In der weiteren analytischen Bearbeitung konnte jedoch gezeigt werden, dass
der Charakter aller drei Prozesse aller Unterschiede zum Trotz maßgeblich
durch eine frühe Entscheidungssequenz der verantwortlichen staatlichen Ak-
teure und der Sozialpartner geprägt wurde. In dieser, die Rahmenbedingungen
der folgenden Interaktion institutionalisierenden Phase wurden die allen Betei-
ligten im Entwicklungsverlauf verfügbaren Handlungsoptionen so vorstruktu-
riert (vgl. Scharpf 2006, S. 77), so dass die weiteren Prozesse gleichsam als Pfa-
de angelegt waren. Retrospektiv zeigte sich zudem, dass damit zugleich
bestimmte Eigenschaften der Entwicklungsergebnisse nahegelegt wurden. Dies
bedeutet zwar nicht, dass nach jener ersten Entscheidungssequenz der weitere
Prozess und dessen Ergebnis festgelegt war, wohl aber, dass jede nachträgli-
che Beeinflussung im Sinne eines Pfadwechsels ungleich mehr Aufwand erfor-
derte und schon deswegen tendenziell unwahrscheinlich wurde. Auch an die-
ser Stelle sind weiterführende Bearbeitungen wünschenswert.

Für die Einordnung der hier präsentierten Ergebnisse sei zunächst auf einige
Anknüpfungspunkte aus dem Eingangsteil verwiesen. An unterschiedlichen
Stellen der vorliegenden Studie wurde deutlich, dass das komplexe, als Gover-
nance (vgl. für viele Mayntz 2009) beschreibbare Zusammenspiel verschiedener
Faktoren in der Entstehung nationaler Politiken eine detaillierte Untersuchung
nicht nur rechtfertigt, sondern geradezu notwendig macht.

Für die Annahme (oder Befürchtung), durch Impulse wie den EQR eine kurzfris-
tige Harmonisierung nationaler Bildungspolitiken bis hin zur Verdrängung des
Modells dualer Berufsbildung (vgl. exemplarisch Drexel 2008) zu realisieren,
fand sich kaum Evidenz. Vielmehr bestätigte sich auch in der vorliegenden Stu-
die, dass supranationale bildungspolitische Initiativen lediglich als Handlungs-
anlässe zu begreifen sind, die durch nationale Akteurkonstellationen in einem
spezifischen Institutionenrahmen aufgegriffen und reformuliert werden (exem-
plarisch Martens und Wolf 2006; Trampusch 2009; Brockmann et al. 2008;
Gössling und Sloane 2012). Nationale Bildungspolitik erscheint als nur schwer-
lich intentional von außen reformierbar, auch wenn durchaus Veränderungsan-
lässe geschaffen werden können. Für das Modell dualer Berufsbildung und die
ihm inhärente Steuerungsform, die im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit
standen, kann konstatiert werden, dass dieses sich überaus robust gegenüber
dem EQR zeigte. Der untersuchte Europäisierungsimpuls wurde zwar als Hand-
lungsanlass (oder Gestaltungsaufgabe, vgl. Grollmann et al. 2006) aufgegrif-
fen, bot als solcher aber einen Rahmen, der zumindest in den beiden deutsch-
sprachigen Fällen zur Verfolgung eigener Ziele genutzt wurde. Die hier
präsentierten Befunde können daher auch als Bestätigung eines gewissen
Skeptizismus hinsichtlich der schlichten Steuerbarkeit derart komplexer Syste-
me gelesen werden.
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Dennoch können aus den oben genannten Erkenntnissen einige politikprakti-
sche Handlungsempfehlungen für die erfolgversprechende Integration von In-
teressen in den politischen Prozess abgeleitet werden. Allen interessierten Ak-
teuren kann eine hohe Sensibilität für den pfadhaften Charakter von
Entwicklungsprozessen gerade unter Bedingungen verschränkter und komple-
xer Handlungsfelder angeraten werden, denn:

• sowohl Zeitpunkt als auch Sequenzialität politischen Handelns (vgl. Pier-
son 2000, S. 263) spielen für dessen Erfolg eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Vor allem unmittelbar am Prozessauftakt sind Möglichkeiten zu
dessen grundsätzlicher Beeinflussung gegeben.

• Akteure, die zu diesem Zeitpunkt über ein hohes Maß an Information
über den Gegenstand verfügen und eigene Expertise in einem gesell-
schaftlichen Diskurs anbieten können, sind offenkundig deutlich im Vor-
teil – auch, weil damit die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen zur
Bedeutung der Thematik erheblich sinkt. Nicht zuletzt kann dies als He-
rausforderung für die wissenschaftliche Fundierung derartiger Prozesse
verstanden werden.

• Die Durchsetzungsfähigkeit von Interessen kann zudem gesteigert wer-
den, wenn diese möglichst hochkoordiniert sind und damit nur geringe
Transaktionskosten (vgl. Scharpf 2006, S. 198) verursachen.

Darüber hinaus wurde auch deutlich, dass die Beteiligung verschiedener Inte-
ressen (oder im EU-Duktus „Stakeholder“) beileibe kein Selbstläufer ist, son-
dern durchaus als voraussetzungsvoll im Hinblick auf die institutionellen Rah-
menbedingungen gesehen werden kann. Ein beredtes Beispiel bot hier der
deutsche Entwicklungsprozess, der aller Kompensationsbemühungen der bei-
den Sozialpartnerseiten zum Trotz am Ende durch die mangelnde Verlässlich-
keit staatlichen Handelns in Frage gestellt wurde. Wo nichtstaatliche Akteure
öffentliche Gestaltungsaufgaben erfüllen sollen, müssen sie nicht nur selbst
über die entsprechenden Ressourcen verfügen, sondern sind zudem darauf an-
gewiesen, dass ihnen entsprechende Handlungsräume durch die hoheitlichen
Akteure zugewiesen und gesichert werden (vgl. klassisch Streeck 1994, auch
Börzel 2008; Scharpf 2006, S. 323 ff.; Mayntz und Scharpf 1995b, S. 29). Dies
ist keine neue Erkenntnis, dennoch wird genau hiermit eine konstitutive Bedin-
gung des dualen Berufsbildungsmodells beschrieben.

Unter historischen Bedingungen, die durch ein (durchaus berechtigtes) Interes-
se zahlreicher Staaten an dieser besonderen Lösung des Problems arbeits-
marktlicher Qualifizierung zwischen Unternehmensinteressen und Bildungsauf-
trag gekennzeichnet sind, erinnert diese Erkenntnis aber an zweierlei: Zum
einen erscheint eine simple Übertragung der didaktischen und organisatori-
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schen Prinzipien dualer Berufsbildung ohne den umfangreichen institutionellen
Hintergrund kaum zielführend. Zum anderen sollten in den Staaten mit existie-
rendem dualem Modell die relativ stabilen Steuerungsstrukturen nicht leicht-
fertig auf dem Altar einer vermeintlich moderneren Bildungspolitik geopfert
werden. Die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen in dualen Berufsbil-
dungssystemen hat gezeigt, dass auch innerhalb der etablierten Steuerungsins-
titutionen Innovationspotenzial vorhanden ist und zukunftsweisende Reformen
realisierbar sind.

8 Schlussbemerkungen
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10 Abkürzungsverzeichnis

AG Arbeitsgruppe/Aktiengesellschaft

AGJ Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe

AI Akteurzentrierter Institutionalismus

AK DQR Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen

AT Österreich

AuL Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben

BDA Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn

Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien

B-L-KG Bund-Länder-Koordinierungsgruppe

BMBF deutsches Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMBWK österreichisches Bundeministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

BMUKK österreichisches Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur

BMWF österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung

BMWi deutsches Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands

Cedefop Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung

CHE Centrum für Hochschulentwicklung

DA Dansk Arbejdsgiverforening (dänische Arbeitgebervereini-
gung)

DBB Deutscher Beamtenbund

DE Deutschland

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
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DI Dansk Industri (dänischer Industriverband)

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag

DK Dänemark

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen

DPA Deutsche Presse-Agentur

ebd. ebenda

ECTS European Credit Transfer System

ECVET European Credit System for Vocational Education and Trai-
ning

EQF/EQR Europäischer Qualifikationsrahmen

et al. et alii/et aliae

EU Europäische Union

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

ex. exemplarisch

f folgende

ff. fortfolgende

FHK Österreichische Fachhochschulkonferenz

FTF Funktionærernes og Tjenstemændenes Fællesråd (dänischer
Verband der Angestelltengewerkschaften)

GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

ggf. gegebenenfalls

Grüne Bündnis 90/Die Grünen

Herv. i. O. Hervorhebung im Original

HRK Hochschulrektorenkonferenz

Hrsg. Herausgeber

IBW Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, Wien

IG Metall Industriegewerkschaft Metall

ISCED International Standard Classification of Education
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IT Information und Telekommunikation

IV Vereinigung der österreichischen Industrie (Industriellenverei-
nigung)

KMK ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland

KWB Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung

LKÖ Landwirtschaftskammer Österreich

LO Landsorganisationen i Danmark (dänischer Gewerkschafts-
bund)

MPI Max-Planck-Institut

Nat. Nationaler/Nationale

NKS Nationale Koordinierungsstelle

NQF-HE National Qualifications Framework for Higher Education

NQR Nationaler Qualifikationsrahmen

o. A. ohne Autor

o.J. ohne Jahr

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

öibf Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung

ÖVP Österreichische Volkspartei

PISA Programme for International Student Assessment

QCA Qualitative Comparative Analysis

Red. Gruppe Redaktionsgruppe im AK DQR

REU Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser
(dänischer nationaler Rat für Berufsausbildung)

s. a. siehe auch

s. o. siehe oben

s. u. siehe unten

sog. sogenannte
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SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs

TWG Technical Working Group

UI Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (dänische
Nationalagentur für Universitäten und Internationalisierung)

uniko Österreichische Universitätenkonferenz

URL Uniform Resource Locator

UVM Ministeriet for Børn og Undervisning (dänisches Bildungsmi-
nisterium)

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

VET Vocational Education and Training

vgl. vergleiche

VoC Varieties of Capitalism

WIFI Wirtschaftsförderinstitut (Bildungsanbieter der Wirtschafts-
kammer Österreich)

WKÖ Wirtschaftskammer Österreich

WMK Wirtschaftsministerkonferenz

z. B. zum Beispiel

ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks

ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
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11 Anhang: Übersicht Experteninterviews

Interview Nr. Akteursgruppe Datum Dauer

DE01 Staat 01.09.2010 1:07:37

DE02 Arbeitgeber 02.09.2010 1:00:52

DE03 Arbeitnehmer 02.09.2010 1:06:08

DE04 Staat 03.09.2010 0:53:41

DE05 Arbeitnehmer 07.09.2010 1:16:47

DE06 Arbeitnehmer 10.09.2010 1:03:21

DE07 Arbeitnehmer 22.09.2010 1:01:34

DE08 Arbeitgeber 12.10.2010 0:47:05

DE09 Arbetgeber 29.10.2010 1:04:18

AT01 Arbeitgeber 25.10.2010 0:49:35

AT02/AT03 Staat 27.10.2010 0:49:22

AT04 Arbeitnehmer 27.10.2010 1:09:29

AT05 Arbeitgeber 27.10.2010 0:59:14

AT06 Arbeitnehmer 28.10.2010 1:06:13

AT07 Arbeitgeber 28.10.2010 0:47:34

AT08 Staat 28.10.2010 0:50:44

DK01/DK02 Arbeitgeber 28.01.2011 0:59:43

DK03 Arbeitnehmer 31.01.2011 1:11:40

DK04 Staat 31.01.2011 1:43:55

DK05 Staat 31.01.2011 0:59:21

DK06 Staat 01.02.2011 1:00:22

DK0778 Arbeitnehmer 01.02.2011 0:35:35

DK08 Arbeitgeber 01.02.2011 0:46:14

78 Der Akteursvertreter war nicht am Entwicklungsprozess beteiligt und verfügte daher nicht
über Expertenwissen in Bezug auf die Fragestellungen dieser Arbeit. Das Interview wurde da-
her abgebrochen, auf eine analytische Bearbeitung wurde verzichtet.
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Berufsbildung, Arbeit und Innovation

Dissertationen/Habilitationen

Die Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
(EQR) wird kontrovers diskutiert. Zahlreiche Staaten greifen 
diesen Impuls auf und haben nationale bildungspolitische 
Reformvorhaben eingeleitet.

Welche politischen Veränderungen erfolgen bei der Einfüh-
rung nationaler Qualifikationsrahmen? Wie lässt sich das dua-
le Berufsbildungssystem in Deutschland mit der europäischen 
Entwicklung vereinbaren? Und wie gehen andere Länder mit 
einem ähnlichen Berufsbildungsmodell vor? Der vorliegende 
Band nimmt diese Fragen zum Anlass zu einem empirischen 
Vergleich der Entwicklungsprozesse nationaler Qualifikations-
rahmen in Dänemark, Österreich und Deutschland.

Johannes Klenk präsentiert in seiner Arbeit eine detaillierte 
Rekonstruktion dieser drei Fallbeispiele und zeigt, wie auch in 
etablierten Steuerungsinstitutionen zukunftsweisende Refor-
men umsetzbar sind.

Johannes Klenk
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Promotionskolleg 
„International-vergleichende Forschung zu Bildung und 
Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat“ an der Eberhard Karls 
Universität Tübingen.
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